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WTS Global: Überblick zum Umgang mit den Auswirkungen von COVID-19 

in den verschiedenen Ländern 

International aufgestellte Unternehmen müssen mit den Auswirkungen des sich 

verbreitenden Coronavirus (COVID-19) auf globaler Ebene umgehen. Weltweit 

ergeben sich enorme Herausforderungen wirtschaftlicher, rechtlicher und steuer-

rechtlicher Natur. 

Die Experten von WTS Global haben Informationen und Ratschläge zum Um-

gang mit den Auswirkungen von COVID-19 in ihren Heimatmärkten gesammelt. 

Das Ergebnis ist ein gebündelter Überblick, der laufend erweitert und aktualisiert 

wird. 

 

OECD: Zusammenstellung von steuerlichen Corona-Maßnahmen der natio-

nalen Staaten 

Auch das Forum on Tax Administration der OECD hat eine Zusammenstellung 

der von Steuerverwaltungen getroffenen Maßnahmen mit Datum vom 26.03.2020 

veröffentlicht, mit denen steuerpflichtige Unternehmen und Privatpersonen, die 

sich aufgrund der Covid-19-Pandemie in Schwierigkeiten befinden, unterstützt 

werden können. Die Zusammenstellung dieser Best-Practice-Beispiele hat zum 

Ziel, Steuerverwaltungen bei ihren Erwägungen für nationale Maßnahmen zu un-

terstützen. 

Auch Business at OECD (BIAC) hat ein Kompendium erstellt, das Ideen für steu-

erpolitische Vorschläge zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie enthält. Schließ-

lich hat der europäische Industriedachverband BUSINESSEUROPE Ende März 

eine Abfrage zu den steuerpolitischen Hilfsmaßnahmen in den einzelnen EU-

Mitgliedstaaten durchgeführt. 

 

OECD: Problem der „gestrandeten“ oder im Home-Office befindlichen Mit-

arbeiter 

Zahlreiche Arbeitgeber sind von dem Problem betroffen, dass ihre Mitarbeiter im 

Home-Office arbeiten, woraus sich, wenn dies in einem anderen Staat der Fall 

ist, steuerrechtliche Konsequenzen ergeben können. So müssen Grenzgänger, 

die im Rahmen der Corona-Krise im Home-Office arbeiten, wegen der geltenden 

DBA-Regelungen eventuell anders versteuert werden. Die bisherigen Regelun-

gen sind nicht darauf ausgerichtet, dass eine längere Zeit im Home-Office gear-

beitet wird. Ähnliche Probleme ergeben sich auch hinsichtlich der Bestimmung 

des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung im Falle einer erzwungenen Home-

Office-Tätigkeit sowie hinsichtlich der Bestimmung, unter welchen Voraussetzun-

gen in diesen Fällen (versehentlich) Betriebsstätten entstehen könnten. 

Insofern ist erfreulich, dass die OECD heute in einem öffentlichen Dokument be-

kannt gegeben hat, dass sie ihren Mitgliedstaaten temporäre Abweichungen von 

den bestehenden DBA-Regelungen für den Zeitraum der andauernden Corona-

Pandemie empfiehlt. 

https://wts.com/global/insights/covid19


 

 
Seite 2 von 7 

 

# 13 
03.04.2020 

 

 
28.03.2014 

So hat auch das BMF auf seiner Internetseite bereits bekannt gegeben, dass 

zum Problem der lohnsteuerlichen Behandlung von Grenzgängern mit den be-

troffenen Ländern im Rahmen der DBAs entsprechende Konsultationsvereinba-

rungen geschlossen werden sollen, um dieses Problem zu lösen (vgl. unten ge-

sonderter Beitrag). 

 
EU-Kommission: Brexit – EU-Kommission veröffentlicht Leitlinien zu Zoll-

fragen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausnahmezustand 

Die Staaten und ihre Regierungen stehen im Rahmen der COVID-19-Pandemie 

vor der Herausforderung, die Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienst-

leistungen zu gewährleisten.  

Die EU-Kommission hat COVID-19-Leitlinien („Guidance on Customs issues rela-

ted to the COVID-19 emergency“) über die Anwendung der Zollbestimmungen im 

Zusammenhang mit dem zollrechtlichen Entscheidungsprozess, den Zollverfah-

ren und den Zollformalitäten während der COVID-19-Ausnahmesituation veröf-

fentlicht. Für diese besonderen Fälle wurde eine Reihe von bestehenden Best-

immungen ermittelt, die unter diesen außergewöhnlichen Umständen gültige Lö-

sungen bieten.  

Ziel dieses Dokuments ist es, den betroffenen Wirtschaftsbeteiligten eine Anlei-

tung für praktische Lösungen zu geben, die der derzeitige Rechtsrahmen bietet, 

um eine einheitliche Anwendung des UZK auch in dieser Krisenzeit zu gewähr-

leisten. Da sich die Situation rasch entwickeln kann und weitere Leitlinien zu zu-

sätzlichen Fragen impliziert, ist dieser Hinweis als ein sich entwickelndes Doku-

ment gedacht, welches bei Bedarf aktualisiert wird. 

Regelungen, die auf eine Stundung von Zöllen abzielen, sind hier nicht enthalten. 

Einzelne Mitgliedstaaten haben hier zwar einzelstaatliche Vereinfachungen ge-

troffen (vgl. TAX WEEKLY # 12/2020). Eine EU-weite Entsprechung ist derzeit 

aber nicht gegeben.  

 

EU-Kommission: Corona-Krise, Befreiung von Zöllen und Umsatzsteuer bei 

der Einfuhr von medizinischer Ausrüstung aus Nicht-EU-Ländern 

Als Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus hat die Kommission heute eine vo-

rübergehende Befreiung von Zöllen und Umsatzsteuer bei der Einfuhr von Medi-

zinprodukten und Schutzausrüstungen aus Drittländern bewilligt.  

Auf Anregung der Kommission hatten alle Mitgliedstaaten sowie das Vereinigte 

Königreich eine Zoll- und Umsatzsteuerbefreiung von aus Drittländern importier-

ten Schutzausrüstungen und anderen medizinischen Geräten beantragt. 

Die Befreiung gilt für Masken und Schutzausrüstung sowie Testkits, Beatmungs-

geräte und andere medizinische Ausrüstung und soll die Belieferung von Ärzten, 

Pflegepersonal und Patienten mit dringend benötigter medizinischer Ausrüstung 

finanziell erleichtern. 
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Der heute von der Kommission gefasste Beschluss gilt für alle Einfuhren rückwir-

kend ab dem 30.01.2020 und hat einen Gültigkeitszeitraum von sechs Monaten, 

welcher jedoch noch weiter verlängert werden kann. 

 

EU-Kommission: Leitlinien zu den sog. Quick Fixes 

Seit dem 01.01.2020 gelten geänderte umsatzsteuerrechtliche Vorgaben für 

Konsignationslager, innergemeinschaftliche Lieferungen, Reihengeschäfte und 

bei der Führung von Transportnachweisen, sog. Quick Fixes. Im Dezember 2019 

hatte die EU-Kommission diesbezüglich bereits Leitlinien, sog. Explanatory No-

tes, veröffentlicht, welche die praktische Anwendung der neuen Vorschriften ver-

deutlichen sollen und fortlaufend überarbeitet werden. Diese Leitlinien sind für die 

Mitgliedstaaten zwar nicht bindend, sie wurden aber inhaltlich, u.a. mit den Mit-

gliedern der MwSt-Expertengruppe und den Mitgliedstaaten abgestimmt, so 

dass sie Unternehmen als Orientierungshilfe dienen können. Am 31.03.2020 hat 

die EU-Kommission diese Leitlinien, welche bislang ausschließlich in englischer 

Sprache verfügbar waren, auch in anderen Amtssprachen veröffentlicht (siehe 

deutsche Version, Stand: 03.04.2020). 

 

BMF: Veröffentlichung eines FAQ-Katalogs "Corona" (Steuern) 

Das BMF hat mit den obersten Finanzbehörden der Länder einen FAQ-Katalog 

„Corona“ (Steuern) abgestimmt und veröffentlicht. Neben allgemeinen verfah-

rensrechtlichen Fragen zu den Steuererleichterungen werden Fragen zur Stun-

dung, zum Erlass von Steuern, zur Außenprüfung und zur Lohnsteuer beantwor-

tet.  

Zu der für die Steuerhilfen zentralen Frage, wann ein Steuerpflichtiger unmittelbar 

und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen ist, wird Folgendes ausge-

führt: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass grund-

sätzlich sehr viele Branchen und Personen von den Auswirkungen der Corona-

Krise erheblich betroffen sind. Den Finanzbehörden reichen plausible Angaben 

des Steuerpflichtigen, dass die Corona-Krise schwerwiegende negative Auswir-

kungen auf seine wirtschaftliche Situation hat.“ 

Abschließend enthält der Katalog allerdings einen allgemeinen Hinweis darauf, 

dass alle Angaben von Steuerpflichtigen, die im Zusammenhang mit der Corona-

Krise stehen, wahrheitsgemäß sein müssen. Insofern gelte nichts Anderes als bei 

anderen steuerlichen Erklärungen. Falsche Angaben sind strafbewehrt. 

 

BMF: Steuerfreiheit von Sonderzahlungen anlässlich der Corona-Krise 

Das BMF hat in einer Pressemitteilung die bereits am Wochenende angekündigte 

Steuerfreiheit für Sonderzahlungen an Beschäftigte während der Corona-Krise 

konkretisiert. 
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Danach können Arbeitgeber den Mitarbeitern in der Zeit vom 01.03.2020 bis 

31.12.2020 Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steu-

er- und beitragsfrei auszahlen oder als Sachleistung gewähren.  

Die Beihilfen und Unterstützungen müssen als Sonderleistung (zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn) gewährt werden. Sie sind im Lohnkonto auf-

zuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen und Bewertungserleichterungen bleiben 

hiervon unberührt.  

Eine Einschränkung auf bestimmte Berufsgruppen oder Tätigkeiten ist der Pres-

semitteilung nicht zu entnehmen.  

Dem Vernehmen nach soll die Umsetzung in Abstimmung mit den obersten Fi-

nanzbehörden der Länder über die Lohnsteuerrichtlinie R 3.11 LStR erfolgen. 

 

BMF: Sonderregelungen für Grenzpendler im Zusammenhang mit der 

Corona-Krise geplant 

Anlässlich der Corona-Krise ermöglichen viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern, ih-

re Arbeitsleistung aus dem Home-Office heraus zu erbringen. Dies könnte unter 

normalen Umständen bei Mitarbeitern, die ihren Wohnsitz in einem an Deutsch-

land angrenzenden Staat haben und ihre Arbeit im anderen Staat ausüben (sog. 

Grenzgänger bzw. Grenzpendler) zu einem Wechsel des Besteuerungsrechts für 

den Arbeitslohn führen.  

Das BMF hat angekündigt, den jeweiligen angrenzenden Staaten (z.B. Luxem-

burg, Niederlande, Österreich) eine zeitlich befristete Konsultationsvereinbarung 

vorzuschlagen, um einen ungewollten Wechsel des Besteuerungsrechts zu ver-

hindern. Arbeitstage, an denen die Grenzgänger nur aufgrund der Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ihre Tätigkeit im Home-Office ausüben, 

sollen als in dem Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage gelten können, in dem die 

Mitarbeiter ihre Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung Corona-

Pandemie ausgeübt hätten (Tatsachenfiktion). Für Arbeitstage, die unabhängig 

von diesen Maßnahmen im Home-Office oder in einem Drittstaat verbracht wor-

den wären, soll diese Möglichkeit nicht gelten, insbesondere dann nicht, wenn die 

Beschäftigten lt. arbeitsvertraglicher Regelungen grundsätzlich ohnehin im Ho-

me-Office tätig wären.  

Die Mitarbeiter sollen also so behandelt werden, als hätten sie ihrer Arbeit wie 

gewohnt an ihrem eigentlichen Tätigkeitsort nachgehen können. Die Corona-

bedingte Tätigkeit im Home-Office hätte dann keine steuerlich nachteiligen Fol-

gen für die betroffenen Mitarbeiter, und in weiterer Folge für den Arbeitgeber im 

Sinne einer Betriebsstättenbegründung. Sobald die aufgrund der Corona-

Pandemie ausgerufenen Maßnahmen wieder zurückgefahren werden, sollen die-

se Sonderregelungen wieder aufgehoben werden. 

Auch die OECD hat heute in einem öffentlichen Dokument bekannt gegeben, 

dass sie ihren Mitgliedstaaten temporäre Abweichungen von den bestehenden 

DBA-Regelungen für den Zeitraum der andauernden Corona-Pandemie empfiehlt 

(siehe oben gesonderter Beitrag). 
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BFH: EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen Organschaft  

Der BFH nutzte die Möglichkeit eines Revisionsverfahrens und legt mit seinem 

Beschluss vom 11.12.2019 (XI R 16/18) dem EuGH vier Fragen vor, welche sich 

mit der gegenwärtigen Ausgestaltung der umsatzsteuerlichen Organschaft in 

Deutschland und der dazu ergangenen Rechtsprechung des BFH befassen. Die 

aufgeworfenen Fragen haben eine beachtliche Spannweite. 

Die ersten drei Fragen befassen sich mit der inhaltlichen Ausgestaltung bzw. den 

Rechtsfolgen der deutschen Organschaftsregelungen und deren Vereinbarkeit 

mit den europäischen Vorgaben zur Gruppenbesteuerung (Art. 4 Abs. 4 Unter-

abs. 2 Richtlinie 77/388/EWG bzw. Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL): Ist es unions-

rechtskonform, dass nach deutschem Recht der Organträger als Steuerpflichtiger 

angesehen wird, während das EU-Recht in einem solchen Fall davon ausgeht, 

dass der Organkreis selbst zum Steuerpflichtigen wird? Ist es einem Steuerpflich-

tigen diesbezüglich erlaubt, sich gegebenenfalls direkt auf die abweichenden Re-

gelungen der europäischen Richtlinie zu berufen? Sind die Anforderungen an die 

finanzielle Eingliederung, wonach der Organträger nicht nur über eine Anteils-

mehrheit, sondern auch über eine Stimmrechtsmehrheit an der Organgesellschaft 

verfügen muss, zur Vermeidung von Missbräuchen und Steuerhinterziehungen 

erforderlich und somit verhältnismäßig? 

Mit der vierten Vorlagefrage stellt der BFH dann die Maßgeblichkeit der europäi-

schen Regelungen zur Gruppenbesteuerung als Prüfungsmaßstab aber per se in 

Frage und bittet den EuGH um Klärung, ob für die deutschen Organschaftsrege-

lungen nicht eine alternative, unionsrechtlich zweifelsfreie Rechtfertigung existie-

ren könnte. Der BFH führt dazu aus, dass die deutschen Regelungen zur Organ-

schaft gem. § 2 Abs. 2, 1. HS UStG am Merkmal der Selbständigkeit anknüpfen 

und somit eben gerade nicht eine Umsetzung der Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 Richt-

linie 77/388/EWG bzw. Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL darstellen. Letztlich könnten 

die deutschen Organschaftsregelungen somit ein eigenständiges Rechtskon-

strukt sein, welches neben der sog. Gruppenbesteuerung existiert und gesonder-

ten Vorgaben unterliegt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 27.03.2020 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑835/18 26.03.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Richtlinie 2006/112/EG – Ge-
meinsames Mehrwertsteuersystem – Reverse-Charge-Verfahren – Berichti-
gung zu Unrecht in Rechnung gestellter Steuer – Erstattung rechtsgrundlos 
gezahlter Steuer – Umsätze eines Besteuerungszeitraums, der bereits Gegen-
stand einer Steuerprüfung war – Effektivitätsgrundsatz – Steuerneutralität – 
Guter Glaube – Rechtsmissbrauch – Steuerbetrug – Rechtssicherheit 

 

Alle am 02.04.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 32/17 10.12.2019 
Abzugsverbot für Wahlkampfkosten eines erfolglosen Bewerbers für ein Man-
dat im Europäischen Parlament  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 17/20 vom 2.4.2020 

IX R 10/18 29.10.2019 
Veräußerung von Tickets für das Finale der UEFA Champions League als pri-
vates Veräußerungsgeschäft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 18/20 vom 2.4.2020 

 

Alle bis zum 03.04.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7172/19/ 
10002 :003 

01.04.2020 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2020 

IV C 1 -S 
2296-c/20/ 
10003 :001 

31.03.2020 

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen 

Wohnzwecken genutzten Gebäuden (§ 35c EStG); 

Bescheinigung des Fachunternehmens gem. § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG; 

Bescheinigung für Personen mit Ausstellungsberechtigung nach § 21 

Energieeinsparverordnung (EnEV) 

III C 3 - S 
7532/20/1000
1 :001 

30.03.2020 
Umsatzsteuervordrucke; Muster des Umsatzsteuerheftes (Vordruckmuster 

USt 1 G) 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224737&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=936683
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=44400
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44391&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44403&pos=1&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44394&linked=pm
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-03-31-steuerermaessigung-fuer-energetische-massnahmen-bei-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-03-31-steuerermaessigung-fuer-energetische-massnahmen-bei-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-03-31-steuerermaessigung-fuer-energetische-massnahmen-bei-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-03-30-umsatzsteuervordrucke-muster-des-umsatzsteuerheftes-vordruckmuster-USt-1-G.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-03-30-umsatzsteuervordrucke-muster-des-umsatzsteuerheftes-vordruckmuster-USt-1-G.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-03-30-umsatzsteuervordrucke-muster-des-umsatzsteuerheftes-vordruckmuster-USt-1-G.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Pressemitteilungen 


03.04.2020 


Steuern 


Sonderzahlungen jetzt steuerfrei 
Anerkennung für Beschäftigte in der Corona-Krise


Nummer 7


In der Corona-Krise werden Sonderzahlungen für Beschäftigte bis zu einem Betrag von 1.500 Euro im Jahr 
2020 steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt.


„Freundliche Worte an der Ladentheke und Beifall für das medizinische Personal sind ein schöner Ausdruck 
unserer Verbundenheit in dieser schweren Zeit. Aber wir wollen mehr tun, um die Helferinnen und Helfer 
angemessen zu würdigen. Eine Reihe von Unternehmen hat bereits angekündigt, das Engagement ihrer 
Beschäftigten mit Sonderzahlungen zu belohnen, andere werden diesem Vorbild sicherlich folgen. Das 
Bundesfinanzministerium stellt nun sicher, dass diese Prämien ohne den Abzug von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen bei den Beschäftigten ankommen. 100-prozentigen Einsatz in dieser Zeit 
wollen wir 100-prozentig belohnen.“Bundesfinanzminister Scholz


Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können ihren Beschäftigten nun Beihilfen und Unterstützungen bis zu 
einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Erfasst werden 
Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020 erhalten. 
Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen 
und Bewertungserleichterungen bleiben hiervon unberührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch 
in der Sozialversicherung beitragsfrei.


Mit der Steuer- und Beitragsfreiheit der Sonderzahlungen wird die besondere und unverzichtbare Leistung 
der Beschäftigten in der Corona-Krise anerkannt.
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03.04.2020 


Covid-19: Sonderregelungen für Grenzpendler*innen 


Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie fordert derzeit alle heraus. Aufgabe der Bundesregierung ist es, mit 
Umsicht und Bedacht entschieden Maßnahmen zu ergreifen, um das Ausmaß der persönlichen Belastungen 
für alle Bürger*innen und Unternehmen möglichst gering zu halten und nicht zusätzliche Unsicherheit zu 
schüren.


Der Empfehlung, möglichst zuhause zu bleiben, kommen viele Bürger*innen nach. Vor Herausforderungen 
stellt dies auch Grenzpendler*innen, die normalerweise täglich von ihrem Wohnsitz aus in einen anderen 
Staat zur Arbeit pendeln. Wenn sie nun, wie von den Gesundheitsbehörden empfohlen, vermehrt ihrer 
Tätigkeit im Home Office nachgehen, kann dies auch steuerliche Folgen auslösen, etwa dann, wenn nach den 
zugrunde liegenden Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens der beiden betroffenen Staaten das 
Überschreiten einer bestimmten Anzahl an Tagen, an denen der eigentliche Tätigkeitsstaat nicht aufgesucht 
wird, zu einem teilweisen Wechsel des Besteuerungsrechts führt.


Doppelbesteuerungsabkommen sind zwischenstaatliche Verträge, in denen zwei Staaten regeln, welcher 
Staat bei grenzüberschreitenden Aktivitäten das Besteuerungsrecht hat. Die Frage, welcher Staat bei 
Beschäftigten, die in einem Staat wohnen und in einem anderen Staat ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen, 
besteuern darf und wie in diesem Zusammenhang eine Home Office-Tätigkeit zu bewerten ist, ist nicht 
immer einheitlich geregelt.


Nach den Doppelbesteuerungsabkommen etwa mit Frankreich ändern die zusätzlichen Home Office-Tage 
nichts an der vorgesehenen Aufteilung der Besteuerungsrechte.


Im Hinblick auf Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Staaten, etwa mit Luxemburg, den 
Niederlanden und Österreich, kann ein erhöhtes Maß an Home Office-Tagen hingegen zu einer Änderung 
der Aufteilung der Besteuerungsrechte und damit zu einer Änderung der steuerlichen Situation der 
betroffenen Beschäftigten führen. Das Bundesministerium der Finanzen strebt daher an, bilaterale 
Sonderregelungen zu vereinbaren, um den Effekt, der mit einem ungewollten Wechsel des 
Besteuerungsrechts einhergeht, zu verhindern.


In diesen Fällen wird das Bundesministerium der Finanzen angrenzenden Staaten eine zeitlich befristete 
Konsultationsvereinbarung vorschlagen. Ziel ist, eine Sonderregelung für die Zeit zu schaffen, in denen 
aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr die Gesundheitsbehörden weiterhin zu Home Office raten, mit dem 
Ziel, es den betroffenen Beschäftigten zu ermöglichen, dass sie in diesem Zeitraum so behandelt werden, als 
hätten sie ihrer Arbeit wie gewohnt an ihrem eigentlichen Tätigkeitsort nachgehen können. Die Covid-19-
bedingte Home Office-Tätigkeit hätte damit keine steuerlich nachteiligen Folgen für die betroffenen 
Grenzpendler*innen. Dies erlaubt, flexibel auf die derzeitige Ausnahmesituation zu reagieren, ohne die 
zugrundeliegenden Regelungen tatsächlich ändern zu müssen.


Konkret wird eine zeitlich befristete Sonderregelung angestrebt, nach der Arbeitstage, für die Arbeitslohn 
bezogen wird und an denen grenzüberschreitend tätige Beschäftigte nur aufgrund der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ihre Tätigkeit im Home Office ausüben, als in dem Vertragsstaat 
verbrachte Arbeitstage gelten können, in dem die Beschäftigten ihre Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ausgeübt hätten (Tatsachenfiktion). Für Arbeitstage, die unabhängig 
von diesen Maßnahmen im Home Office oder in einem Drittstaat verbracht worden wären, soll diese 
Möglichkeit nicht gelten, insbesondere dann nicht, wenn die Beschäftigten lt. arbeitsvertraglicher 
Regelungen grundsätzlich ohnehin im Homeoffice tätig wären.


Hintergrund ist, dass zwar mangels Gefahr einer Doppelbesteuerung grundsätzlich keine sachliche 
Unbilligkeit vorliegt, wenn das Besteuerungsrecht aufgrund veränderter Tatsachen von einem Vertragsstaat 
zu einem anderen Vertragsstaat übergeht. Insbesondere nachdem die WHO aber die Ausbreitung des 
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Corona-Virus als Pandemie eingestuft hat und daraufhin viele Staaten wie auch Deutschland ihre 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung verschärft (Einschränkungen des Grenzverkehrs und z.T. 
Ausgangssperren) und ihre Appelle an die Bevölkerung, möglichst zuhause zu bleiben, intensiviert haben, ist 
eine pragmatische und zeitlich beschränkte Regelung angemessen, um in der bestehenden Krise die 
Menschen dazu zu motivieren, soweit wie möglich tatsächlich zuhause zu bleiben und sie in der 
herausfordernden Situation nicht zusätzlich mit steuerlichen Auswirkungen zu verunsichern.


Sobald die aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgerufenen Maßnahmen wieder zurückgefahren werden, wird 
auch diese Sonderregelung wieder aufgehoben.
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BUNDESFINANZHOF Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 11.12.2019, XI R 16/18
ECLI:DE:BFH:2019:VE.111219.XIR16.18.0


EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen Organschaft


Leitsätze


Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Sind Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 der Richtlinie 77/388/EWG dahingehend 
auszulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat gestatten, anstelle der Mehrwertsteuergruppe (des Organkreises) ein 
Mitglied der Mehrwertsteuergruppe (den Organträger) zum Steuerpflichtigen zu bestimmen?
2. Falls die Frage 1 verneint wird: Sind Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 der 
Richtlinie 77/388/EWG insoweit berufbar?
3. Ist bei der nach Rz 46 des EuGH-Urteils Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, Rz 44 f.) vorzunehmenden Prüfung, 
ob das in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG enthaltene Erfordernis der finanziellen Eingliederung eine zulässige 
Maßnahme darstellt, die für die Erreichung der Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeignet ist, ein 
strenger oder ein großzügiger Maßstab anzulegen?
4. Sind Art. 4 Abs. 1, Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG dahingehend auszulegen, dass sie es einem 
Mitgliedstaat gestatten, im Wege der Typisierung eine Person als nicht selbständig i.S. des Art. 4 Abs. 1 der 
Richtlinie 77/388/EWG anzusehen, wenn sie in der Weise finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen eines anderen Unternehmers (Organträgers) eingegliedert ist, dass der Organträger seinen Willen bei 
der Person durchsetzen und dadurch eine abweichende Willensbildung bei der Person verhindern kann?


Tenor


I. Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Sind Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 in Verbindung mit (i.V.m.) Art. 21 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 der Sechsten 
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG) dahingehend auszulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat 
gestatten, anstelle der Mehrwertsteuergruppe (des Organkreises) ein Mitglied der Mehrwertsteuergruppe (den 
Organträger) zum Steuerpflichtigen zu bestimmen?
2. Falls die Frage 1 verneint wird: Sind Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 der 
Richtlinie 77/388/EWG insoweit berufbar?
3. Ist bei der nach Rz 46 des EuGH-Urteils Larentia + Minerva vom 16.07.2015 - C-108/14 und C-109/14 
(EU:C:2015:496, Rz 44 f.) vorzunehmenden Prüfung, ob das in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes 
enthaltene Erfordernis der finanziellen Eingliederung eine zulässige Maßnahme darstellt, die für die Erreichung der 
Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von 
Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeignet ist, ein strenger oder ein großzügiger Maßstab 
anzulegen?
4. Sind Art. 4 Abs. 1, Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG dahingehend auszulegen, dass sie es einem 
Mitgliedstaat gestatten, im Wege der Typisierung eine Person als nicht selbständig im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der 
Richtlinie 77/388/EWG anzusehen, wenn sie in der Weise finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen eines anderen Unternehmers (Organträgers) eingegliedert ist, dass der Organträger seinen Willen bei 
der Person durchsetzen und dadurch eine abweichende Willensbildung bei der Person verhindern kann?
II. Das Revisionsverfahren wird bis zu einer abschließenden Entscheidung des EuGH ausgesetzt.


Tatbestand


1 I. Sachverhalt


Die Beteiligten streiten darüber, ob im Jahr 2005 (Streitjahr) eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft 
zwischen der (A) als Organträgerin und der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) als Organgesellschaft 
bestand.


2 Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die durch notarielle Urkunde vom 29.08.2005 
errichtet wurde. Gesellschafter der Klägerin sind A (zu 51 %) und die (C e.V.) zu 49 %. A ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. C e.V. ist ein eingetragener Verein (Vereinsregister des Amtsgerichts). Alleiniger 
Geschäftsführer der Klägerin war im Streitjahr (E), der zugleich alleiniger Geschäftsführer der A und 
geschäftsführender Vorstand des C e.V. war.
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3 Vor der Gründung der Klägerin waren dem Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) zwei Entwürfe 
des Gesellschaftsvertrags zur Stellungnahme im Hinblick auf das Vorliegen einer umsatzsteuerrechtlichen 
Organschaft vorgelegt worden. Hierbei handelte es sich um den Gesellschaftsvertrag "Stand ..." (Version 1) 
und den Gesellschaftsvertrag "Stand ..." (Version 2). Mit Schreiben vom 29.12.2004 teilte das FA mit, dass 
nur die Version 2 die Anforderungen an die finanzielle Eingliederung erfülle.


4 Am 29.08.2005 notariell beurkundet wurde jedoch Version 1. § 7 Abs. 2 dieses Gesellschaftsvertrags enthielt 
zur Gesellschafterversammlung folgende Regelung:


5
"Die Gesellschafterversammlung wird gebildet aus den Mitgliedern des Hilfswerksausschusses der A und 
des Hauptausschusses des C e.V. Jeder Gesellschafter hat 7 Stimmen und entsendet in die 
Gesellschafterversammlung bis zu 7 Vertreter/innen, die für diese Gesellschaft ausschließlich 
ehrenamtlich tätig sind. Vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen hat jeder/e Vertreter/in eine Stimme 
und entscheidet nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen und ist dabei nicht an Vorgaben des ihn 
entsendenden Gesellschafters gebunden.


Eine Ausnahme gilt nur für Entscheidungen, die unmittelbar das jeweils von einem Gesellschafter der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellte Anlagevermögen betreffen; in diesem Fall können die Stimmen nur 
pro Gesellschafter einheitlich abgegeben werden und die Vertreter/innen sind an die Anweisungen des 
entsendenden Gesellschafters gebunden. Können sie sich untereinander nicht einigen, gelten alle 
7 Stimmen des betroffenen Gesellschafters als in der Weise abgegeben, wie die Mehrheit der von ihm 
entsandten Vertreter/innen abgestimmt hat."


6 Die Klägerin wurde am 17.10.2005 unter Verweis auf den am 29.08.2005 geschlossenen 
Gesellschaftsvertrag (in der Version 1) in das Handelsregister eingetragen.


7 In der gemeinsamen Sitzung des Hilfswerkausschusses der A, des Hauptausschusses des C e.V. und der 
Gesellschafterversammlung der Klägerin vom 01.12.2005 beschlossen der Hilfswerkausschuss und der 
Hauptausschuss jeweils einstimmig, den Beschluss der Geschäftsführung zu genehmigen und den 
Gesellschaftsvertrag der Klägerin "gemäß Version 2 abzuändern". Zur Begründung der Änderung enthielt die 
Niederschrift die Angabe, dass aufgrund der sich abzeichnenden Probleme mit dem FA, die Organschaft der 
A nicht zuerkennen zu wollen, der Gesellschaftsvertrag gemäß Version 2 abgeändert werden müsse. Eine 
notarielle Beurkundung und Eintragung in das Handelsregister unterblieben jedoch zunächst. Erst in der 
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 (Nr. ... der Urkundenrolle des Notars X für 2010) bestätigten die 
Erschienenen den Beschluss vom 01.12.2005. § 7 Abs. 2 Unterabs. 2 des Gesellschaftsvertrags wurde 
gemäß der Version 2 wie folgt abgeändert (Änderungen unterstrichen):


8
"Eine Ausnahme gilt nur für Entscheidungen, die unmittelbar das jeweils von einem Gesellschafter der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellte Anlagevermögen betreffen oder für die ein Gesellschafter einheitliche 
Stimmabgabe beantragt. In diesem Fall können die Stimmen nur pro Gesellschafter einheitlich abgegeben 
werden und die Vertreter/innen sind an die Anweisungen des entsendenden Gesellschafters gebunden. 
Können sie sich untereinander nicht einigen, gelten alle 7 Stimmen des betroffenen Gesellschafters als in 
der Weise abgegeben, wie die Mehrheit der von ihm entsandten Vertreter/innen abgestimmt hat. Bei 
einheitlicher Stimmabgabe werden die Stimmen gemäß dem Gesellschaftsanteil gewertet."


9 Im Rahmen einer Außenprüfung bei der Klägerin nahm der Prüfer an, dass es im Streitjahr an einer 
finanziellen Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen der A gefehlt habe. A sei zwar mit 51 % 
mehrheitlich am Gesellschaftskapital der Klägerin beteiligt gewesen, habe aber aufgrund der Regelungen in 
§ 7 des Gesellschaftsvertrags nicht über eine Stimmrechtsmehrheit verfügt und sei damit nicht in der Lage 
gewesen, Beschlüsse bei der Klägerin durchzusetzen. Die im Streitjahr von der Klägerin erzielten Umsätze 
zum Regelsteuersatz gegenüber Dritten (... EUR) und aus den Leistungen gegenüber A (... EUR) seien damit 
bei der Klägerin als Unternehmerin zu erfassen. In Höhe von insgesamt 10.412 EUR stehe ihr der 
Vorsteuerabzug zu.


10 Am 30.12.2013 reichte die Klägerin beim FA eine Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr ein, die einer 
Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht (§ 168 Satz 1 der Abgabenordnung 
--AO--). Das FA folgte der Auffassung des Prüfers und hob mit Bescheid vom 30.05.2014 den Vorbehalt der 
Nachprüfung auf.


11 Am 30.06.2014 legte die Klägerin Einspruch gegen den Bescheid ein. Im Laufe des Einspruchsverfahrens 
zog das FA gemäß § 174 Abs. 5 Satz 2 AO A zum Einspruchsverfahren hinzu.


12 Mit Einspruchsentscheidung vom 03.02.2017 wies das FA den Einspruch der Klägerin als unbegründet 
zurück. Zwischen der Klägerin und A bestehe keine Organschaft, da die Voraussetzungen der finanziellen 
Eingliederung nicht erfüllt seien. Die Klägerin könne sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der EuGH 
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eine finanzielle Eingliederung in Form eines Über- und Unterordnungsverhältnisses für die Anerkennung einer 
Organschaft nicht mehr voraussetze.


13 Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht (FG) gab der Klage mit seinem in Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2018, 1138 veröffentlichten Urteil vom 06.02.2018 - 4 K 35/17 statt, indem es die 
Umsatzsteuer auf 0 EUR festsetzte. Das FA habe zu Unrecht das Vorliegen einer Organschaft zwischen der 
Klägerin als Organgesellschaft und A als Organträgerin abgelehnt. Die finanzielle Eingliederung ergebe sich 
zwar (noch) nicht aus der --im Streitjahr noch nicht wirksamen-- Version 2 des § 7 Abs. 2 Unterabs. 2 des 
Gesellschaftsvertrags. Die Version 2 sei gemäß § 54 Abs. 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung erst mit der Eintragung der Abänderung des Gesellschaftsvertrags in das 
Handelsregister rechtlich wirksam geworden und für die Beurteilung des für die finanzielle Eingliederung 
maßgeblichen Stimmrechts komme es auf die im (Außen-)Verhältnis gegenüber Dritten geltenden 
Regelungen des Gesellschaftsvertrags an.


14 Die Klägerin sei jedoch auch auf der Grundlage der Version 1 des § 7 Abs. 2 Unterabs. 2 des 
Gesellschaftsvertrags finanziell in das Unternehmen der A eingegliedert gewesen. Der EuGH habe mit Urteil 
Larentia + Minerva vom 16.07.2015 - C-108/14 und C-109/14 (EU:C:2015:496, Bundessteuerblatt --BStBl-- II 
2017, 604, Rz 44 f.) entschieden, dass ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen dem Organträger 
und der Organgesellschaft keine notwendige Voraussetzung für die Bildung einer Mehrwertsteuergruppe im 
Sinne (i.S.) der Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (Richtlinie 2006/112/EG) sei. Die Mehrheitsbeteiligung der A an der Klägerin 
ermögliche die rechtssichere Bestimmung der A als Organträgerin, da C e.V. als Minderheitsgesellschafter 
von der Stellung als Organträger ausgeschlossen sei. Im Hinblick auf den unionsrechtlichen 
Rechtfertigungsgrund der Verhinderung von Missbräuchen sowie der Vermeidung der Steuerhinterziehung 
oder -umgehung sei im Streitfall weder vorgetragen noch aus den vorliegenden Steuerakten erkennbar, dass 
derartige Verhaltensweisen der an der Organschaft beteiligten Gesellschaften vorlägen. Das über die 
Mehrheitsbeteiligung hinausgehende Erfordernis einer Stimmrechtsmehrheit gehe damit über das hinaus, 
was im Streitfall zur Erreichung dieser Ziele geeignet und erforderlich sei.


15 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes --UStG--). Es macht geltend, die für eine Organschaft erforderliche finanzielle 
Eingliederung liege nicht vor.


16 Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


17 Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


18 Sie verteidigt die angefochtene Vorentscheidung. Hilfsweise trägt sie vor, die Unwirksamkeit des Beschlusses 
vom 01.12.2005 sei gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 AO unbeachtlich.


Entscheidungsgründe


19 II. Maßgebliche Rechtsvorschriften


20 1. Nationales Recht


21 a) § 2 UStG lautet auszugsweise wie folgt:


22
"(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Das 
Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich 
oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, 
Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird.


(2) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt,


1. soweit natürliche Personen, einzeln oder zusammengeschlossen, einem Unternehmen so 
eingegliedert sind, dass sie den Weisungen des Unternehmers zu folgen verpflichtet sind;


2. wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist (Organschaft). 
Die Wirkungen der Organschaft sind auf Innenleistungen zwischen den im Inland gelegenen 
Unternehmensteilen beschränkt. Diese Unternehmensteile sind als ein Unternehmen zu behandeln. …"


23 b) Die rechtliche Begründung dafür, dass bei Vorliegen der Eingliederungsmerkmale die Organgesellschaft 
nicht selbständig ist, war noch deutlicher in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 und 2 UStG 1934/1951 
(Bundesgesetzblatt --BGBl-- I 1951, 791), zuletzt in der Fassung (i.d.F.) des Elften Gesetzes zur Änderung 
des UStG vom 16.08.1961 (BGBl I 1961, 1330) erkennbar (vergleiche --vgl.-- dazu zum Beispiel --z.B.-- 
Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 02.08.1979 - V R 111/77, Sammlung der Entscheidungen des 
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Bundesfinanzhofs --BFHE-- 128, 557, BStBl II 1980, 20, Rz 8 ff.; vom 17.02.1982 - II R 136/79, BFHE 135, 
348, BStBl II 1982, 416, Rz 12). Dort hieß es:


24
"(2) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt, …


2. wenn eine juristische Person dem Willen eines Unternehmers derart untergeordnet ist, dass sie 
keinen eigenen Willen hat (Organgesellschaft). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn sie nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in sein 
Unternehmen eingegliedert ist."


25 Dieser Wortlaut findet sich in wesentlichen Teilen heute noch in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 und 2 des 
österreichischen UStG.


26 c) § 13a Abs. 1 UStG sieht auszugsweise vor:


27
"(1) Steuerschuldner ist in den Fällen


1. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 14c Abs. 1 der Unternehmer; …"


28 d) § 73 AO regelt in der im Streitjahr geltenden Fassung:


29
"Eine Organgesellschaft haftet für solche Steuern des Organträgers, für welche die Organschaft 
zwischen ihnen steuerlich von Bedeutung ist. Den Steuern stehen die Ansprüche auf Erstattung von 
Steuervergütungen gleich."


30 2. Unionsrecht:


Zwar ist zwischen den Beteiligten materiell das Vorliegen einer Organschaft in den Jahren 2005 bis 2010 
streitig, in denen zur Beurteilung die Richtlinie 77/388/EWG i.d.F. vor Inkrafttreten der Richtlinie 2006/69/EG 
des Rates vom 24.07.2006 zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich bestimmter Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung oder -umgehung, zur Vereinfachung der Erhebung der 
Mehrwertsteuer sowie zur Aufhebung bestimmter Entscheidungen über die Genehmigung von 
Ausnahmeregelungen (Richtlinie 2006/69/EG), die Richtlinie 77/388/EWG i.d.F. der Richtlinie 2006/69/EG 
und die Richtlinie 2006/112/EG anzuwenden sind. Streitjahr des vorliegenden Verfahrens ist allerdings 
lediglich das Jahr 2005. Allein maßgeblich ist deshalb im Streitfall die Richtlinie 77/388/EWG i.d.F. vor 
Inkrafttreten der Richtlinie 2006/69/EG. Diese bestimmte im Streitjahr:


31 "ABSCHNITT IV STEUERPFLICHTIGER


32
Artikel 4


(1) Als Steuerpflichtiger gilt, wer eine der in Absatz 2 genannten wirtschaftlichen Tätigkeiten selbständig 
und unabhängig von ihrem Ort ausübt, gleichgültig zu welchem Zweck und mit welchem Ergebnis. …


(4) Der in Absatz 1 verwendete Begriff 'selbständig' schließt die Lohn- und Gehaltsempfänger und 
sonstige Personen von der Besteuerung aus, soweit sie an ihren Arbeitgeber durch einen Arbeitsvertrag 
oder ein sonstiges Rechtsverhältnis gebunden sind, das hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und des 
Arbeitsentgelts sowie der Verantwortlichkeit des Arbeitgebers ein Verhältnis der Unterordnung schafft.


Vorbehaltlich der Konsultation nach Artikel 29 steht es jedem Mitgliedstaat frei, im Inland ansässige 
Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und 
organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen 
zu behandeln. …


33
ABSCHNITT XII STEUERSCHULDNER


Artikel 21 Steuerschuldner gegenüber dem Fiskus


(1) Im inneren Anwendungsbereich schuldet die Mehrwertsteuer:


a) der Steuerpflichtige, der eine steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen durchführt bzw. eine 
steuerpflichtige Dienstleistung erbringt, mit Ausnahme der unter den Buchstaben b) und c) genannten 
Fälle. ...


(3) In den Fällen nach den Absätzen 1 und 2 können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass eine andere 
Person als der Steuerschuldner die Steuer gesamtschuldnerisch zu entrichten hat."
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34 III. Beurteilung nach nationalem Recht


Bei isolierter Beurteilung des Streitfalls nach nationalem Recht wäre die Revision begründet; die 
Vorentscheidung wäre aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die für eine Organschaft nach nationalem Recht erforderliche finanzielle 
Eingliederung in Form der Mehrheit der Stimmrechte liegt nicht vor.


35 1. Nach nationalem Recht ist es für die Annahme einer Organschaft i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG 
auch nach Ergehen des EuGH-Urteils Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) unverändert 
weiter erforderlich, dass ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen dem Organträger und der 
Organgesellschaft als "untergeordneter Person" besteht (siehe --s.-- insoweit bislang BFH-Beschlüsse vom 
11.12.2013 - XI R 38/12, BFHE 244, 94, BStBl II 2014, 428, Rz 65; vom 11.12.2013 - XI R 17/11, BFHE 244, 
79, BStBl II 2014, 417, Rz 60), auch wenn dies mittlerweile teilweise --ohne jede inhaltliche Änderung in 
Bezug auf die Eingliederungsmerkmale-- als Eingliederung mit Durchgriffsrechten bezeichnet wird (vgl. z.B. 
BFH-Urteil vom 02.12.2015 - V R 15/14, BFHE 252, 158, BStBl II 2017, 553, Rz 34).


36 a) Der Organträger muss nach nationalem Recht weiterhin (vgl. BFH-Urteile in BFHE 252, 158, BStBl II 
2017, 553, Rz 19 ff., 42; vom 12.10.2016 - XI R 30/14, BFHE 255, 467, BStBl II 2017, 597, Rz 21, m.w.N.) 
finanziell über die Mehrheit der Stimmrechte bei der abhängigen juristischen Person verfügen (finanzielle 
Eingliederung), wirtschaftlich mit der Organgesellschaft verflochten sein (wirtschaftliche Eingliederung) und 
die mit der finanziellen Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft in 
der laufenden Geschäftsführung auch rechtlich wahrnehmen können (organisatorische Eingliederung).


37 b) Die für eine finanzielle Eingliederung erforderliche Mehrheit der Stimmrechte aus Anteilen an der 
Organgesellschaft muss über 50 % der Stimmrechte betragen, sofern keine höhere qualifizierte Mehrheit für 
Beschlüsse in der Organgesellschaft erforderlich ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE 135, 348, BStBl II 1982, 416, 
Rz 16; vom 22.11.2001 - V R 50/00, BFHE 197, 319, BStBl II 2002, 167, unter II.1.a, Rz 13 f.; vom 
19.05.2005 - V R 31/03, BFHE 210, 167, BStBl II 2005, 671, unter II.2.a dd, Rz 27; vom 14.02.2008 - 
V R 12/06, V R 13/06, Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
--BFH/NV-- 2008, 1365, unter II.2.e, Rz 22; vom 29.10.2008 - XI R 74/07, BFHE 223, 498, BStBl II 2009, 
256, unter II.1.b, Rz 16; vom 22.04.2010 - V R 9/09, BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597, Rz 12; vom 
01.12.2010 - XI R 43/08, BFHE 232, 550, BStBl II 2011, 600, Rz 28; vom 02.12.2015 - V R 25/13, BFHE 
251, 534, BStBl II 2017, 547, Rz 29; vom 15.12.2016 - V R 14/16, BFHE 256, 562, BStBl II 2017, 600, 
Rz 29; siehe auch --s.a.-- BFH-Beschlüsse vom 26.02.1998 - V B 97/97, BFH/NV 1998, 1267, unter II.1. und 
2., Rz 8 f., 11; vom 16.12.2010 - V B 46/10, BFH/NV 2011, 857, Rz 14). Eine Sperrminorität (von z.B. 50 % 
der Stimmrechte) reicht nicht aus (vgl. BFH-Urteil vom 08.08.2013 - V R 18/13, BFHE 242, 433, BStBl II 
2017, 543, Rz 24 und 29).


38 2. Ausgehend von dieser nationalen Rechtsprechung fehlt es im Streitfall an einer finanziellen Eingliederung 
der Klägerin in die A.


39 a) A hält zwar eine sogenannte (sog.) Mehrheitsbeteiligung an der Klägerin (zu diesem Merkmal nicht 
eindeutig BFH-Urteil vom 02.12.2015 - V R 12/14, BFH/NV 2016, 437, Rz 22), aber sie verfügt nicht über die 
für eine finanzielle Eingliederung nach den Ausführungen unter III.1.b erforderliche Mehrheit der 
Stimmrechte.


40 b) Zutreffend hat das FG angenommen, dass sich aus dem erst im Jahr 2010 in notarieller Form bestätigten 
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2005 für Umsätze ab diesem Zeitpunkt nichts 
anderes ergibt.


41 aa) Ist ein Rechtsgeschäft unwirksam, so ist dies zwar nach § 41 Abs. 1 Satz 1 AO für die Besteuerung 
unerheblich, soweit und solange die Beteiligten in das wirtschaftliche Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts 
gleichwohl eintreten und bestehen lassen. Dies gilt jedoch nach § 41 Abs. 1 Satz 2 AO nicht, soweit sich aus 
den Steuergesetzen etwas anderes ergibt.


42 bb) Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH ergibt sich jedoch bei der umsatzsteuerrechtlichen 
Organschaft etwas anderes aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG. Der BFH hat für eine finanzielle Eingliederung 
trotz § 41 Abs. 1 Satz 1 AO sowohl formnichtige (später vollzogene) Anteilsübertragungen als auch 
mündliche Treuhandabreden nicht genügen lassen (vgl. BFH-Urteil vom 30.04.2009 - V R 3/08, BFHE 226, 
144, BStBl II 2013, 873, Rz 36). Poolvereinbarungen sind steuerrechtlich nur in Satzungsform anzuerkennen 
(vgl. BFH-Urteil in BFH/NV 2016, 437, Rz 24). Gleiches gilt für "Stimmbindungsvereinbarungen" und 
"Stimmrechtsvollmachten" (vgl. BFH-Urteil in BFHE 251, 534, BStBl II 2017, 547, Rz 29). Ebenso ist bei der 
organisatorischen Eingliederung, die durch einen Beherrschungsvertrag begründet werden kann, für den 
Beginn der Organschaft erforderlich, dass dieser wirksam geworden ist, was die Eintragung im 
Handelsregister voraussetzt (vgl. BFH-Urteil vom 10.05.2017 - V R 7/16, BFHE 258, 181, BStBl II 2017, 
1261, Rz 20 f.). Im vorliegenden Zusammenhang gilt, wie das FG zu Recht angenommen hat, nichts 
anderes.
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43 IV. Zur Anrufung des EuGH


Allerdings hat das FG im Ausgangspunkt zutreffend angenommen, dass ungeachtet der bereits 
vorhandenen Klärung durch den Tenor Ziffer 2 des EuGH-Urteils Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, BStBl 
II 2017, 604) unionsrechtlich zweifelhaft ist, ob an dieser Deutung der Eingliederungsvoraussetzungen mit 
der Begründung festgehalten werden kann, das Erfordernis der Über- und Unterordnung (Eingliederung mit 
Durchgriffsrechten) sei aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung von Missbräuchen und 
Steuerhinterziehung und -umgehung erforderlich. Der vorlegende Senat ersucht insoweit um weitere 
Klärung zu den unionsrechtlichen Maßstäben, wie die erforderliche Prüfung vorzunehmen ist (dazu A.)


44 Darüber hinaus hält es der Senat für erforderlich, dem EuGH die Frage zur Prüfung vorzulegen, ob die 
deutsche Organschaftsregelung über Art. 4 Abs. 1, Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG 
gerechtfertigt werden kann (dazu B.).


45 A. Vorlagefragen zu Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG


1. Der EuGH hat in der Rechtssache Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) unter 2. unter 
anderem entschieden, dass Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG dahin auszulegen ist, dass 
er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die in dieser Bestimmung vorgesehene Möglichkeit, eine 
Mehrwertsteuergruppe zu bilden, allein den Einheiten vorbehält, die mit dem Organträger dieser Gruppe 
durch ein Unterordnungsverhältnis verbunden sind, es sei denn, dass diese Anforderung eine Maßnahme 
darstellt, die für die Erreichung der Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeignet 
sind, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat.


46 2. Die Folgerechtsprechung des BFH stellt sich wie folgt dar:


a) Der BFH ist im Urteil in BFHE 252, 158, BStBl II 2017, 553 davon ausgegangen, im maßgeblichen 
Kontext des nationalen Rechts (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG) sei weiterhin das Merkmal der Über- und 
Unterordnung (nunmehr bezeichnet als Eingliederung mit Durchgriffsrechten) erforderlich (Rz 34). Ohne ein 
unionsrechtlich zulässiges, im nationalen Recht fehlendes Antragserfordernis (Rz 24, 35) sei der Grundsatz 
der Rechtssicherheit zu beachten (Rz 33). Nach nationalem Recht werde die Steuerschuld auf den 
Organträger verlagert (Rz 18), der sicherstellen können müsse, dass die Umsätze des im Organkreis 
zusammengefassten Unternehmens ordnungsgemäß versteuert werden (Rz 36). Der Organträger habe die 
Aufgabe als "Steuereinnehmer" für den gesamten Organkreis wahrzunehmen (vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 
256, 562, BStBl II 2017, 600, Rz 16). Er sei Steuerschuldner für alle Leistungen, die die Unternehmensteile 
des Organkreises gegenüber Dritten erbringen, ihm seien die von der Organgesellschaft gegenüber Dritten 
ausgeführten Umsätze zuzurechnen und die vom Organkreis geschuldete Steuer sei einheitlich in einem 
gegenüber dem Organträger zu erlassenden Steuerbescheid festzusetzen.


47 b) Die Prüfung im Kontext des nationalen Rechts muss auch nach Auffassung des vorlegenden Senats (vgl. 
dazu bereits BFH-Urteil vom 22.02.2017 - XI R 13/15, BFHE 257, 160, Rz 45, m.w.N.) berücksichtigen, dass 
nach nationalem Recht die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der in das Unternehmen des Organträgers 
eingegliederten Organgesellschaft nicht selbständig ausgeübt wird; die eingegliederte Organgesellschaft ist 
kein Unternehmer i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG. Die Organgesellschaft wird unselbständiger Teil des 
Unternehmens des Organträgers, sodass beide Gesellschaften als ein Unternehmen zu behandeln sind (§ 2 
Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 UStG). Grundsätzlich werden jegliche Umsätze der Organgesellschaften einschließlich 
der Verwirklichung der Entnahmetatbestände und der übrigen Umsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 
UStG dem Organträger zugerechnet. Dieser ist Schuldner der auf diese Umsätze entfallenden 
Umsatzsteuer. Er hat alle Pflichten zu erfüllen, die sich aus § 18 UStG für den Unternehmer ergeben. Er 
allein gibt Voranmeldungen und Jahreserklärungen für die gesamte Organschaft ab. Die Organgesellschaft 
hat grundsätzlich keine Steuererklärungspflicht. Dies erfordert, dass der Organträger diese Aufgabe auch 
tatsächlich wahrnehmen kann, was z.B. bei einem Verhältnis der Über- und Unterordnung der Fall ist.


48 3. Die unter IV.A.2. angeführten Rechtsfolgen des nationalen Rechts, die diese Auffassung begründen 
könnten, könnten indes ihrerseits den unionsrechtlichen Rechtsfolgen des Bestehens einer 
Mehrwertsteuergruppe in seiner Auslegung durch den EuGH widersprechen:


49 a) Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG setzt, wenn ein Mitgliedstaat von ihm Gebrauch 
macht, zwingend voraus, dass die nationale Umsetzungsregelung einen einzigen Steuerpflichtigen vorsieht 
und dass dem Konzern nur eine Mehrwertsteuernummer zugeteilt wird (EuGH-Urteil Ampliscientifica und 
Amplifin vom 22.05.2008 - C-162/07, EU:C:2008:301, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2008, 534, Rz 20).


50 b) Zwar ergibt sich daraus zunächst noch nicht, dass dies eine bestimmte Person sein müsste. Der EuGH 
hat jedoch später im Tenor des Urteils Skandia America (USA) vom 17.09.2014 - C-7/13 (EU:C:2014:2225, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2014, 1031) entschieden, dass die Mehrwertsteuergruppe, 
wenn eine solche besteht, die Mehrwertsteuer schuldet. Die Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe bilden 
einen einzigen Steuerpflichtigen (EuGH-Urteil Skandia America (USA), EU:C:2014:2225, HFR 2014, 1031, 
Rz 28; s.a. EuGH-Urteil Kommission/Irland vom 09.04.2013 - C-85/11, EU:C:2013:217, Zeitschrift für das 
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gesamte Mehrwertsteuerrecht --MwStR-- 2013, 238, Rz 40 und 48). Den beteiligten Personen, insbesondere 
Gesellschaften, ist gestattet, nicht mehr als getrennte Mehrwertsteuerpflichtige, sondern zusammen als ein 
Steuerpflichtiger behandelt zu werden (vgl. EuGH-Urteil Ampliscientifica und Amplifin, EU:C:2008:301, UR 
2008, 534, Rz 19). Die Verschmelzung zu einem einzigen Steuerpflichtigen schließt es aus, dass die 
Mitglieder der Gruppe (also auch der Organträger) weiterhin Mehrwertsteuererklärungen abgeben und 
innerhalb wie außerhalb ihres Konzerns weiterhin als Steuerpflichtige angesehen werden, da nur der einzige 
Steuerpflichtige befugt ist, diese Erklärungen abzugeben (EuGH-Urteile Ampliscientifica und Amplifin, 
EU:C:2008:301, UR 2008, 534, Rz 19; Skandia America (USA), EU:C:2014:2225, HFR 2014, 1031, Rz 29). 
Die zugunsten eines Mitglieds der Gruppe erbrachten Dienstleistungen sind für Mehrwertsteuerzwecke nicht 
als zugunsten dieses Mitglieds, sondern vielmehr als zugunsten seiner Mehrwertsteuergruppe erbracht 
anzusehen (EuGH-Urteil Skandia America (USA), EU:C:2014:2225, HFR 2014, 1031, Rz 29); jene gilt 
zugleich als der Empfänger dieser Dienstleistungen (EuGH-Urteil Skandia America (USA), EU:C:2014:2225, 
HFR 2014, 1031, Rz 35). Die Mehrwertsteuer wird (dort: gemäß der Ausnahmeregelung des Art. 196 der 
Richtlinie 2006/112/EG) von der Mehrwertsteuergruppe geschuldet (EuGH-Urteil Skandia America (USA), 
EU:C:2014:2225, HFR 2014, 1031, Rz 37). Steuerpflichtiger und Steuerschuldner ist damit unionsrechtlich 
die Mehrwertsteuergruppe (nach nationalem Recht: der Organkreis) und nicht ein Mitglied der 
Mehrwertsteuergruppe (nach nationalem Recht: der Organträger).


51 c) In der deutschen steuerrechtlichen Literatur wird daraus teilweise abgeleitet, dass § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 
UStG auch insoweit richtlinienwidrig sei (vgl. z.B. Birkenfeld, UR 2014, 120, 126).


52 4. Ist aber der Kontext des nationalen Rechts, in dem die Prüfung vorzunehmen ist, seinerseits 
unionsrechtswidrig, stellt sich die Frage, ob der Senat die erforderliche Prüfung weiter in diesem Kontext 
(Steuerschuldner ist der Organträger) vornehmen darf, oder ob der Senat sie dann in den Grenzen der 
unionsrechtlich eingeräumten Befugnis für die Mitgliedstaaten ("zusammen als einen Steuerpflichtigen zu 
behandeln") vornehmen muss. Zweifelhaft ist aus Sicht des vorlegenden Senats, ob überhaupt --und wenn 
ja unter welchen Voraussetzungen-- ein Mitgliedstaat von der in Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG (entsprechend Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG) angeordneten Rechtsfolge 
abweichen darf. Daraus ergibt sich die erste Vorlagefrage.


53 a) Es kommt in Betracht, dass aufgrund der Ausführungen des EuGH in Rz 41 und 42 des Urteils Larentia + 
Minerva (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) auch schon im Streitjahr eine abweichende Bestimmung eines 
anderen Steuerpflichtigen als der Mehrwertsteuergruppe unter Abweichung von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 
der Richtlinie 77/388/EWG zulässig sein könnte, um missbräuchliche Praktiken oder Verhaltensweisen zu 
verhindern und Steuerhinterziehung oder -umgehung zu vermeiden, so dass zulässigerweise von ihr im 
Rahmen der dem Senat obliegenden Prüfung auszugehen wäre.


54 b) Dagegen könnte das EuGH-Urteil Skandia America (USA) (EU:C:2014:2225, HFR 2014, 1031) sprechen, 
wonach die Mehrwertsteuergruppe, falls eine solche besteht, die Mehrwertsteuer schuldet, sowie Rz 20 des 
EuGH-Urteils Ampliscientifica und Amplifin (EU:C:2008:301, UR 2008, 534), wonach Art. 4 Abs. 4 
Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG zwingend voraussetzt, dass die nationale Umsetzungsregelung 
einen einzigen Steuerpflichtigen vorsieht.


55 c) Außerdem könnte gegen eine Befugnis der Mitgliedstaaten zur Bestimmung eines anderen 
Steuerpflichtigen Art. 21 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG sprechen. Eine Befugnis der 
Mitgliedstaaten, statt des unionsrechtlich bestimmten Steuerpflichtigen eine andere Person zum 
Steuerschuldner zu bestimmen, geht daraus nicht hervor. Art. 21 Abs. 3 der Richtlinie 77/388/EWG erlaubt 
es nur, weitere Personen zu Gesamtschuldnern zu bestimmen.


56 d) Der vorlegende Senat vermag außerdem noch nicht zu erkennen, inwiefern es der Verhinderung 
missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen oder der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder 
-umgehung dienen könnte, statt der Mehrwertsteuergruppe nur ein Gruppenmitglied als Steuerschuldner 
anzusehen, da sich aus einer Steuerschuldnerschaft der Mehrwertsteuergruppe nach Auffassung des 
vorlegenden Senats ergäbe, dass alle Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe die Steuer gemeinsam, das 
heißt als Gesamtschuldner, schulden. Daher ist zweifelhaft, ob dieser Rechtfertigungsgrund überhaupt eine 
Abweichung erlaubt.


57 e) Dass --trotz laufender Reformüberlegungen des deutschen Gesetzgebers-- bisher eine 
Mehrwertsteuergruppe in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) als Gesellschaftsform (noch) nicht 
zivilrechtlich vorgesehen ist, ist aus Sicht des vorlegenden Senats insoweit nicht von Belang.


58 aa) Eine Mehrwertsteuergruppe ist nach den Überlegungen der Kommission eine für Mehrwertsteuerzwecke 
geschaffene "fiktive Einrichtung”, wobei dem ökonomischen Wesensgehalt Vorrang vor der Rechtsform 
gegeben wird, und stellt eine besondere Form eines Steuerpflichtigen dar, die nur im Hinblick auf die 
Mehrwertsteuer besteht und --nur im Hinblick auf die Mehrwertsteuer-- Vorrang vor Rechtsformen hat, die 
z.B. auf dem Zivilrecht oder dem Gesellschaftsrecht basieren (Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat über die Option der Mehrwertsteuergruppe gem. Art. 11 MwStSystRL 
vom 02.07.2009 - KOM (2009) 325 endgültig, UR 2009, 632, Tz 3.2). Schon dies belegt den Vorrang des 
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Umsatzsteuerrechts vor dem Zivilrecht. Ein Mitgliedstaat kann sich nach Auffassung des vorlegenden 
Senats seiner unionsrechtlichen Verpflichtung, so sie denn besteht, nicht dadurch entziehen, dass er dafür 
in seinem Zivilrecht keine Regelungen vorsieht, sondern müsste sie schaffen.


59 bb) Außerdem verleiht Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG (insbesondere der Begriff "wer") dem Begriff 
"Steuerpflichtiger" einen weiten Anwendungsbereich mit dem Schwerpunkt auf der Selbständigkeit der 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Sinne, dass auch Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit, 
die objektiv die Kriterien dieser Bestimmung erfüllen, als Mehrwertsteuerpflichtige gelten (vgl. in diesem 
Sinne EuGH-Urteile Gmina Wrocław vom 29.09.2015 - C-276/14, EU:C:2015:635, HFR 2015, 1087, Rz 28; 
Nigl u.a. vom 12.10.2016 - C-340/15, EU:C:2016:764, UR 2016, 873, Rz 27; anderer Ansicht wohl BFH-
Urteil vom 22.11.2018 - V R 65/17, BFHE 263, 90, Rz 20). Anstelle einer Rechtsfähigkeit ist zu prüfen, ob 
der Betroffene seine Tätigkeiten im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung 
ausübt, und ob er das mit der Ausübung dieser Tätigkeiten einhergehende wirtschaftliche Risiko trägt (vgl. 
EuGH-Urteile Heerma vom 27.01.2000 - C-23/98, EU:C:2000:46, UR 2000, 121, Rz 18; van der Steen vom 
18.10.2007 - C-355/06, EU:C:2007:615, BFH/NV 2008, Beilage 1, 48, Rz 23). Dies ist bei der 
Mehrwertsteuergruppe aufgrund der in Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG vorgesehenen 
Eigenschaft als Steuerpflichtiger, die nach Art. 21 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG zur 
Steuerschuldnerschaft der Mehrwertsteuergruppe für die Umsätze der Gruppenmitglieder führt, der Fall. 
Eine zivilrechtliche Rechtsfähigkeit ist hierfür unerheblich.


60 cc) Im Übrigen sind in der nationalen Rechtsprechung bereits Grundsätze entwickelt worden (vgl. dazu die 
Ausführungen unter IV.A.6.), die herangezogen werden können, bis der deutsche Gesetzgeber eine 
gesetzliche Regelung für die Mehrwertsteuergruppe geschaffen hat, was er derzeit erwägt.


61 5. Sollte es nach der Antwort des EuGH auf die Vorlagefrage 1 unionsrechtlich unzulässig sein, dass ein 
Mitgliedstaat ein Gruppenmitglied anstelle der Mehrwertsteuergruppe zum Steuerpflichtigen bestimmt, ist 
aus Sicht des vorlegenden Senats weiterhin unionsrechtlich zweifelhaft, ob sich ein Einzelner auf die 
Unionsrechtswidrigkeit der nationalen Rechtsfolge berufen kann. Besteht kein Berufungsrecht, könnte im 
Rahmen der dem Senat obliegenden Prüfung trotz der gegebenenfalls (ggf.) bestehenden 
Richtlinienwidrigkeit von der nationalen Rechtslage auszugehen sein. Daraus ergibt sich die zweite 
Vorlagefrage.


62 a) Gegen ein Berufungsrecht spricht, dass der EuGH im Tenor Ziffer 3 des EuGH-Urteils Larentia + Minerva 
(EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) entschieden hat, dass bei Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 77/388/EWG nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass er unmittelbare Wirkung hat, so dass Steuerpflichtige dessen 
Inanspruchnahme gegenüber ihrem Mitgliedstaat geltend machen könnten, falls dessen Rechtsvorschriften 
nicht mit dieser Bestimmung vereinbar wären und nicht in mit ihr zu vereinbarender Weise ausgelegt werden 
könnten. Damit ist Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 77/388/EWG nach Auffassung des EuGH (auf der 
Tatbestandsseite) nicht berufbar.


63 b) Allerdings könnte auf der Rechtsfolgenseite deshalb etwas anderes gelten, weil diese nach Rz 20 des 
EuGH-Urteils Ampliscientifica und Amplifin (EU:C:2008:301, UR 2008, 534) möglicherweise unionsrechtlich 
zwingend ist.


64 c) Außerdem könnte sich der Einzelne auf Art. 21 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG berufen 
können; denn aus der Bestimmung eines abweichenden Steuerpflichtigen ergibt sich die Bestimmung eines 
abweichenden Steuerschuldners.


65 d) Der vorlegende Senat weist dazu vorab darauf hin, dass das nationale Recht insoweit nicht 
richtlinienkonform auslegbar sein dürfte (vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 - XI R 41/14, BFHE 255, 300, BStBl 
II 2017, 590, Rz 30). § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG sieht ausdrücklich vor, dass die Organgesellschaft "in das 
Unternehmen des Organträgers" eingegliedert ist, woraus folgt, dass der Unternehmer, in dessen 
Unternehmen die Organgesellschaft eingegliedert ist, der Organträger ist.


66 6. Außerdem ist im Rahmen der Prüfung, ob die nationale Voraussetzung der finanziellen Eingliederung 
erforderlich i.S. der Rz 45 f. des EuGH-Urteils Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) ist, 
unionsrechtlich zweifelhaft, wie streng der Maßstab ist, der bei der Prüfung der Erforderlichkeit der 
nationalen Abweichung anzulegen ist. Darauf bezieht sich die dritte Vorlagefrage.


67 a) Sollte der Mitgliedstaat Deutschland berechtigt sein, abweichend vom Unionsrecht den Organträger zum 
Steuerpflichtigen zu bestimmen (Antwort auf Vorlagefrage 1), oder sollte sich der Einzelne nicht auf die 
mögliche Unionsrechtswidrigkeit des § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG berufen können (Antwort auf 
Vorlagefrage 2), hat der Senat zu beurteilen, ob das Kriterium der finanziellen Eingliederung auch dann zur 
Vermeidung von Missbräuchen und Steuerhinterziehungen oder -umgehungen gerechtfertigt ist, obwohl der 
Organträger seine Rechte im Zusammenhang mit der Pflicht zur Steuerzahlung für die Organgesellschaft 
auch mit Hilfe einer Klage gegen diese Gesellschaft durchsetzen kann.
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b) Dies ist --je nachdem, ob ein strenger oder ein großzügiger Maßstab anzulegen ist-- zu bejahen oder zu 
verneinen.


69 aa) Wie der vorlegende Senat bereits dargelegt hat (siehe oben unter IV.A.2.a), geht die Rechtsprechung 
des BFH davon aus, dass der Umstand der Über- und Unterordnung --neben den Erwägungen zur 
Rechtssicherheit und zur Verwaltungsvereinfachung beziehungsweise (bzw.) Vermeidung von 
Verwaltungsarbeiten in der Wirtschaft-- für die Erreichung der Ziele der Verhinderung missbräuchlicher 
Praktiken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung geeignet 
und erforderlich ist, damit der Organträger als Steuerpflichtiger seine sich daraus ergebenden 
steuerrechtlichen Pflichten wahrnehmen kann. Kann er seinen Willen bei der Organgesellschaft nicht 
durchsetzen, ist es denkbar, dass die Organgesellschaft ihm nicht die hierfür erforderlichen Informationen 
oder die Mehrwertsteuer, die sie vereinnahmt hat, zur Verfügung stellt. Dies könnte bei großzügiger 
Sichtweise die deutsche Regelung rechtfertigen.


70 bb) Allerdings wird in der deutschen Literatur darauf hingewiesen, dass der BFH dabei zu Unrecht außer 
Betracht lasse, dass der Organträger seine Rechte gerichtlich gegen die Organgesellschaft durchsetzen 
kann (vgl. z.B. Stadie in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 2 Rz 915, 993; s.a. Korf, MwStR 2016, 
257).


71 cc) So steht dem Organträger gegen die Organgesellschaft (und ggf. auch der Organgesellschaft gegen den 
Organträger) nach nationalem Zivilrecht ein finanzieller Ausgleichsanspruch zu, so dass derjenige Beteiligte 
am Organkreis, aus dessen Umsätzen die zu zahlende Umsatzsteuer herrührt, im Innenverhältnis der 
Organschaft die Steuerlast zu tragen hat (vgl. Urteile des Bundesgerichtshofs vom 19.01.2012 - IX ZR 2/11, 
Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2012, 527, Rz 28 und 36; vom 29.01.2013 - II ZR 91/11, DStR 2013, 478, 
Rz 10 f.; BFH-Urteile vom 23.10.2009 - VII R 43/08, BFHE 226, 391, BStBl II 2010, 215, Rz 30; vom 
14.03.2012 - XI R 28/09, BFH/NV 2012, 1493, Rz 37 ff.; BFH-Beschluss vom 20.02.2018 - XI B 129/17, 
BFH/NV 2018, 641, Rz 28). Deshalb könnte die Regelung bei strenger Sichtweise nicht erforderlich sein.


72 c) Der vorlegende Senat verkennt nicht, dass der EuGH in Rz 46 des EuGH-Urteils Larentia + Minerva 
(EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) die vorzunehmende Prüfung den nationalen Gerichten auferlegt hat. 
Allerdings kann der vorlegende Senat die ihm obliegende Prüfung erst dann unionsrechtlich zweifelsfrei 
vornehmen, wenn entschieden ist, welcher Maßstab bei der Prüfung der Erforderlichkeit anzulegen ist.


73 aa) In der Rechtssache Kommission/Schweden (Urteil vom 25.04.2013 - C-480/10, EU:C:2013:263, MwStR 
2013, 276) musste der EuGH diese Prüfung im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens in gewisser 
Weise selbst vornehmen. Er konnte es dort jedoch aus verfahrensrechtlichen Gründen dabei bewenden 
lassen, auszuführen, dass die Kommission nicht überzeugend nachgewiesen habe, dass die vom Königreich 
Schweden getroffene Maßnahme im Hinblick auf den Kampf gegen Steuerhinterziehung und -umgehung 
nicht begründet wäre. Dies könnte für ein sehr großzügiges Verständnis der Abweichungsbefugnis der 
Mitgliedstaaten sprechen.


74 bb) Ansonsten knüpft der EuGH jedoch im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in ständiger 
Rechtsprechung bei der Überprüfung von Handlungen der Union oder der Mitgliedstaaten daran an, ob eine 
Regelung über das hinausgeht, was zur Erreichung des verfolgten Ziels (zwingend) erforderlich ist (vgl. z.B. 
EuGH-Urteile Di Maura vom 23.11.2017 - C-246/16, EU:C:2017:887, HFR 2018, 79, Rz 25; Avon Cosmetics 
vom 14.12.2017 - C-305/16, EU:C:2017:970, HFR 2018, 182, Rz 44; Menci vom 20.03.2018 - C-524/15, 
EU:C:2018:197, HFR 2018, 423, Rz 46 ff., 52; EN.SA. vom 08.05.2019 - C-712/17, EU:C:2019:374, HFR 
2019, 634, Rz 33; A-PACK CZ vom 08.05.2019 - C-127/18, EU:C:2019:377, UR 2019, 554, Rz 26 und 27). 
Dies könnte für eher strenge bis sehr strenge Anforderungen an die Erforderlichkeit sprechen.


75 cc) Jedoch ist möglicherweise zu berücksichtigen, dass Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG 
eine Ausnahme vom Grundsatz des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG ist. Gegenausnahmen, die 
abweichend von der Ausnahmeregelung zur allgemeinen Regel zurückführen, sind auch bei Art. 4 der 
Richtlinie 77/388/EWG nicht eng, sondern weit auszulegen (vgl. EuGH-Urteile Isle of Wight Council u.a. vom 
16.09.2008 - C-288/07, EU:C:2008:505, HFR 2008, 1192, Rz 60; SALIX Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft vom 04.06.2009 - C-102/08, EU:C:2009:345, BStBl II 2017, 873, Rz 67 f.), was 
wiederum für eine eher großzügige Prüfung der Erforderlichkeit spricht.


76 dd) Überdies bedarf der Klärung, inwieweit der Grundsatz der Rechtssicherheit oder der Zweck der 
Verwaltungsvereinfachung bei der Prüfung berücksichtigt werden darf.


77 (1) Der EuGH hat diese allgemeinen Rechtsgrundsätze in Rz 46 seines Urteils Larentia + Minerva 
(EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) nicht genannt; hinzu kommt, dass die Organschaft nach nationalem 
Recht nicht der Verwaltungsvereinfachung dient, sondern der "Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit in 
der Wirtschaft" (vgl. ausführlich zu beiden Punkten Lange, UR 2016, 297, 299, 302).


78 (2) Der vorlegende Senat neigt außerdem --unabhängig von diesen Erwägungen-- zu der Auffassung, dass 
der allgemeine Rechtsgrundsatz der Rechtssicherheit sowie der Zweck der Organschaft (ob nun 
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Verwaltungsvereinfachung oder "Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit in der Wirtschaft") inhaltliche 
Anforderungen an die Eingliederung grundsätzlich nicht rechtfertigen können. Denn würde man z.B. für eine 
finanzielle Eingliederung keine Stimmrechtsmehrheit verlangen, sondern eine Anteilsmehrheit genügen 
lassen, wäre dieses Merkmal mindestens genauso rechtssicher feststellbar wie eine Stimmrechtsmehrheit. 
Eine Verwaltungsvereinfachung bzw. "Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit in der Wirtschaft" träte 
genauso ein. Gleiches gälte, wenn man eine Organschaft zwischen Schwestergesellschaften zulassen 
würde, indem man z.B. eine Anteilsmehrheit eines Dritten an beiden Gesellschaften genügen lassen würde. 
Auch dies ließe sich rechtssicher feststellen und führte zu Vereinfachungen. Ein Festhalten am Erfordernis 
der finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Eingliederung rechtfertigen diese allgemeinen 
Rechtsgrundsätze und Zwecke folglich ohnehin nicht.


79 ee) Die vom vorlegenden Senat zu prüfende Frage, ob es zur Vermeidung von Missbräuchen und 
Steuerhinterziehungen oder -umgehungen erforderlich ist, im Rahmen der finanziellen Eingliederung zu 
verlangen, dass der Organträger nicht nur über eine Anteilsmehrheit, sondern über eine 
Stimmrechtsmehrheit an der Organgesellschaft verfügen muss, kann der vorlegende Senat ohne eine 
weitere unionsrechtliche Präzisierung, die dem EuGH obliegt, daher noch nicht in unionsrechtlich 
zweifelsfreier Weise vornehmen.


80 B. Vorlagefrage zu Art. 4 Abs. 1, Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG


Dem vorlegenden Senat erscheint es jedoch erforderlich, eine weitere Vorlagefrage zu Art. 4 Abs. 1 und 
Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG zu stellen; denn der nationale Begründungsansatz der 
Organschaft setzt begrifflich, systematisch und historisch am Merkmal der Selbständigkeit an und könnte 
daher auch als zulässige Auslegung bzw. Typisierung durch Art. 4 Abs. 1 oder Abs. 4 Unterabs. 1 der 
Richtlinie 77/388/EWG gerechtfertigt sein. Daraus folgt die vierte Vorlagefrage, die völlig unabhängig von 
den Vorlagefragen 1 bis 3 gestellt wird.


81 1. Die deutsche Organschaft wurde ursprünglich richterrechtlich vom Reichsfinanzhof (RFH) entwickelt.


82 a) Sie beruhte auf der --im aktuellen nationalen Recht der Republik Österreich noch begrifflich enthaltenen-- 
Annahme, dass die Organgesellschaft "keinen eigenen Willen" habe. Die Unselbständigkeit einer 
gewerblichen Tätigkeit liege vor, "wenn die tätige Person im wirtschaftlichen Organismus des gewerblichen 
Unternehmens eines anderen bei Betätigung ihres geschäftlichen Willens unter der Leitung dieses anderen" 
stehe (vgl. RFH-Urteil vom 06.10.1920 - II A 141/20, Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des 
Reichsfinanzhofs --RFHE-- 3, 290, 291, 294). Die Auffassung, dass die bürgerlich-rechtliche Selbständigkeit 
zu beachten sei, wurde später aufgegeben (vgl. RFH-Urteil vom 26.09.1927 - V A 417/27, RFHE 22, 69) und 
in der Folgezeit verlangt, dass die finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche Selbständigkeit 
aufgegeben worden sei (vgl. RFH-Urteil vom 03.11.1933 - V A 867/32, RFHE 34, 320, 321 ff.) bzw. eine 
finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche "Abhängigkeit" bestehe (vgl. RFH-Urteil vom 23.02.1934 - 
V A 480/33, RFHE 36, 39, 41 ff.).


83 b) Erst im Jahr 1934 wurde die Rechtsprechung vom deutschen Gesetzgeber erstmals in § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG 1934 (Reichsgesetzblatt --RGBl-- I 1934, 942) dahingehend kodifiziert, dass eine Tätigkeit 
unselbständig ausgeübt wird, wenn eine juristische Person dem Willen derart untergeordnet ist, dass sie 
keinen eigenen Willen hat. § 17 der Umsatzsteuer-Durchführungsbestimmungen (RGBl I 1938, 1935) legte 
einige Jahre später zusätzlich fest, dass eine juristische Person keinen eigenen Willen hat, wenn sie nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen des beherrschenden Unternehmers eingegliedert ist. Die weitere Rechtsentwicklung ergibt 
sich aus den Ausführungen zu II. dieses Beschlusses.


84 2. Die ursprüngliche Begründung des RFH zur Unselbständigkeit bei fehlendem "eigenen Willen" weist aus 
Sicht des vorlegenden Senats deutliche Parallelen zu den Überlegungen auf, die der EuGH in den --nach 
Ergehen der Vorlagebeschlüsse in BFHE 244, 94, BStBl II 2014, 428 und in BFHE 244, 79, BStBl II 2014, 
417 sowie nach dem EuGH-Urteil Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) ergangenen-- 
EuGH-Urteilen Gmina Wrocław (EU:C:2015:635, HFR 2015, 1087, Rz 30 ff.) und Saudacor vom 
29.10.2015 - C-174/14 (EU:C:2015:733, UR 2015, 901, Rz 60, 63 und 67) bei der Prüfung der 
Selbständigkeit angestellt hat.


85 a) Dort hat der EuGH auf ein bestehendes Unterordnungsverhältnis (vgl. EuGH-Urteil Gmina Wrocław, 
EU:C:2015:635, HFR 2015, 1087, Rz 33, 34 und 36) sowie auf eine organschaftliche Verbindung (EuGH-
Urteil Saudacor, EU:C:2015:733, UR 2015, 901, Rz 67) abgestellt.


86 b) Auch bei der Prüfung, ob eine natürliche Person selbständig i.S. des Art. 4 Abs. 1, Abs. 4 Unterabs. 1 der 
Richtlinie 77/388/EWG ist, geht es um eine "Unterordnung" (vgl. EuGH-Urteile Heerma, EU:C:2000:46, UR 
2000, 121, Rz 18; van der Steen, EU:C:2007:615, BFH/NV 2008, Beilage 1, 48, Rz 18 ff.; IO vom 
13.06.2019 - C-420/18, EU:C:2019:490, UR 2019, 576, Rz 32, 38 f.).
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c) In vergleichbarer Weise verfährt der EuGH bei der Prüfung, ob eine Zweigniederlassung als "eigener" 
Steuerpflichtiger anzusehen ist (vgl. z.B. EuGH-Urteile FCE Bank vom 23.03.2006 - C-210/04, 
EU:C:2006:196, HFR 2006, 624, Rz 33, 25 f.; Skandia America (USA), EU:C:2014:2225, HFR 2014, 1031, 
Rz 23, 25 f.; TGE Gas Engineering vom 07.08.2018 - C-16/17, EU:C:2018:647, HFR 2018, 846, Rz 41; 
Morgan Stanley & Co International vom 24.01.2019 - C-165/17, EU:C:2019:58, HFR 2019, 242, Rz 35). 
Diese Prüfung ist auch schon im Zusammenhang mit der Frage rechtlicher Selbständigkeit erfolgt (vgl. 
EuGH-Urteil DFDS vom 20.02.1997 - C-260/95, EU:C:1997:77, UR 1997, 179, Rz 25 f.).


88 3. Unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils Gmina Wrocław (EU:C:2015:635, HFR 2015, 1087, Rz 35) ist 
es aus Sicht des vorlegenden Senats jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass sich die unionsrechtliche 
Rechtfertigung für die vom Mitgliedstaat Deutschland aufgestellten (sehr strengen) Kriterien der 
Unterordnung für das Bestehen einer Organschaft zwar nicht --wie bisher vom BFH angenommen-- in Art. 4 
Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG findet, sondern in Art. 4 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 1 
der Richtlinie 77/388/EWG finden könnte. Möglicherweise lassen es Art. 4 Abs. 1 oder Art. 4 Abs. 4 
Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG zu, dass der Mitgliedstaat Deutschland die Organgesellschaft --wie 
im Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vorgesehen-- aufgrund der Unterordnung unter den Organträger als 
nicht selbständig i.S. des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG ansieht. Dann hat der Mitgliedstaat 
Deutschland auch zutreffend den Organträger zum (einzigen) Steuerpflichtigen i.S. des Art. 4 Abs. 1 der 
Richtlinie 77/388/EWG bestimmt.


89 a) Nach Ansicht des erkennenden Senats ist der frühere deutsche § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG 1951 (und 
der heute noch gültige § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 des österreichischen UStG) in Tatbestand und Rechtsfolge 
mit dem Unionsrecht vereinbar: Eine Person, die "keinen eigenen Willen" hat, ist nicht selbständig i.S. des 
Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG (und daher kein Steuerpflichtiger), weil sie in einem Verhältnis der 
Unterordnung zu einer übergeordneten Person steht (vgl. auch Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 
77/388/EWG sowie die unter IV.B.2. aufgeführte Rechtsprechung des EuGH). Deshalb dürfen die 
Mitgliedstaaten aus Sicht des vorlegenden Senats Personen, die keinen eigenen Willen haben und dadurch 
in einem Verhältnis der Unterordnung stehen, mangels Selbständigkeit nicht als Steuerpflichtige ansehen, 
sondern müssen die Umsätze der übergeordneten Person zurechnen.


90 b) Die aus Sicht des vorlegenden Senats unionsrechtlich zweifelhafte Frage ist, ob die Mitgliedstaaten auf 
dieser Grundlage berechtigt sind, im Wege der Typisierung zu konkretisieren, in welchen Fällen 
typischerweise davon auszugehen ist, dass eine Person "keinen eigenen Willen" hat und damit nicht 
selbständig i.S. des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG ist. Diesen Weg beschreiten heute § 2 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 1 des deutschen (und noch plastischer § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 des österreichischen) UStG.


91 c) Eine derartige Befugnis zur Typisierung wird dem nationalen Gesetzgeber durch das Verfassungsrecht 
Deutschlands zugebilligt, da Steuergesetze in der Regel Massenvorgänge des Wirtschaftslebens betreffen. 
So darf der Gesetzgeber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) bei der 
Ordnung von Massenerscheinungen die Vielzahl der Einzelfälle in dem Gesamtbild erfassen, das nach den 
ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend wiedergibt; eine solche 
Typisierung ist zulässig, solange die steuerlichen Vorteile der Typisierung im rechten Verhältnis zu der mit 
der Typisierung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen und sie außerdem 
keinen atypischen Fall als Leitbild wählt, sondern sich realitätsgerecht am typischen Fall orientiert (vgl. z.B. 
BVerfG-Beschlüsse vom 04.02.2009 - 1 BvL 8/05, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
--BVerfGE-- 123, 1, BStBl II 2009, 1035, Rz 55; vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 
2017, 1082, Rz 106 ff.). Darauf hat das BVerfG auch im Zusammenhang mit der umsatzsteuerrechtlichen 
Organschaft hingewiesen (vgl. BVerfG-Urteil vom 20.12.1966 - 1 BvR 320/57, 1 BvR 70/63, BVerfGE 21, 12, 
BStBl III 1967, 7, Rz 59 und 60, 114 ff., 121).


92 d) Ebenso hat der EuGH anerkannt, dass die Aufstellung allgemeiner Regeln, die von den 
Wirtschaftsteilnehmern leicht angewandt und von den zuständigen nationalen Behörden einfach kontrolliert 
werden können, für einen Gesetzgeber ein legitimes Ziel darstellt, auch wenn diese Regeln mit einer 
gewissen Ungenauigkeit verbunden sind (vgl. EuGH-Urteile Sopora vom 24.02.2015 - C-512/13, 
EU:C:2015:108, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015, 643, Rz 35 und 36; RPO vom 
07.03.2017 - C-390/15, EU:C:2017:174, MwStR 2017, 312, Rz 57 f., 60). Da es sich bei der Festlegung, wer 
Steuerpflichtiger ist, um eine Regelung handelt, die sich finanziell belastend auswirken kann, müssen die 
Betroffenen in der Lage sein, den Umfang der ihnen auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen, bevor 
sie ein Geschäft abschließen (vgl. EuGH-Urteile Halifax u.a. vom 21.02.2006 - C-255/02, EU:C:2006:121, 
BFH/NV 2006, Beilage 3, 260, Rz 72; Teleos u.a. vom 27.09.2007 - C-409/04, EU:C:2007:548, BStBl II 
2009, 70, Rz 48).


93 e) Die vom Mitgliedstaat Deutschland vorgenommene Typisierung der fehlenden Selbständigkeit könnte 
daher unionsrechtlich zulässig sein. Denn wenn die deutschen Gerichte die --aufgrund von Art. 4 Abs. 1 der 
Richtlinie 77/388/EWG erforderliche-- Prüfung, ob eine juristische Person oder (rechtsfähige oder nicht 
rechtsfähige) Personenvereinigung keinen eigenen Willen hat und daher nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse unselbständig ist, ohne Anknüpfung an gesetzlich definierte und von der Rechtsprechung 
ausgelegte Tatbestandsmerkmale vornehmen würden, könnte dies dazu geeignet sein, die handelnden 
Personen über ihre steuerrechtlichen Pflichten im Unklaren zu lassen.
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94 f) Der vorlegende Senat verkennt nicht, dass es sich bei dem Merkmal der Selbständigkeit in Art. 4 Abs. 1 
der Richtlinie 77/388/EWG um einen unionsrechtlichen Begriff handelt, was die Frage aufwirft, ob eine 
mögliche Befugnis zur Typisierung auch dem nationalen Gesetzgeber zusteht. Auch könnte Art. 4 Abs. 4 
Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG es ausschließen, den Begriff der Selbständigkeit weitergehend oder 
abweichend national zu typisieren. Allerdings könnte die deutsche Typisierung aber auch die hierfür 
geltenden Grenzen einhalten, da das Verhältnis der Unterordnung auch unionsrechtlich nach der 
Rechtsprechung des EuGH (s. zu IV.B.2.) für die Frage der Selbständigkeit bedeutsam ist; denn eine 
Unterordnung indiziert die fehlende Selbständigkeit.


95 g) Dafür könnte eine systematische Auslegung sprechen; denn Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 
77/388/EWG, der keine Mitgliedstaaten-Option enthält und auch "sonstige Personen" sowie ein "sonstiges 
Rechtsverhältnis" umfasst, stellt ebenfalls auf ein "Verhältnis der Unterordnung" ab. Dies könnte einen 
allgemeinen Rechtsgedanken zum Ausdruck bringen, der nach der Rechtsprechung des EuGH (s. zu 
IV.B.2.) auch dann gilt, wenn die übergeordnete Person kein "Arbeitgeber" ist. Entsprechend haben die 
Rechtsprechung des RFH und des BFH früher bei Einhaltung der Eingliederungsvoraussetzungen bereits 
auch Personenvereinigungen über § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG als unselbständig angesehen (sog. 
"organschaftsähnliches Verhältnis", vgl. BFH-Urteil vom 19.11.1964 - V 245/61 S, BFHE 81, 506, BStBl III 
1965, 182; aufgegeben durch BFH-Urteil vom 07.12.1978 - V R 22/74, BFHE 127, 262, BStBl II 1979, 356).


96 Überdies könnte hierfür die historische Auslegung sprechen: Aus Anhang A Nr. 2 zu Art. 4 der Zweiten 
Richtlinie 67/228/EWG des Rates vom 11.04.1967 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems (Richtlinie 67/228/EWG) könnte abzuleiten sein, dass die Organschaft --jedenfalls 
unter Geltung der Richtlinie 67/228/EWG-- ein Fall der fehlenden Selbständigkeit war. Bei Schaffung der 
Richtlinie 67/228/EWG schienen nach Auffassung der Kommission (Begründung zum Richtlinienvorschlag, 
KOM (65) 144 endg., S. 7 f., zu Art. 2) keine größeren Nachteile vorhanden zu sein, wenn bestimmte 
Mitgliedstaaten "weiterhin" die Organschaft als einen einzigen Steuerpflichtigen ansehen. Anhang A der 
Richtlinie 67/228/EWG insgesamt scheint dazu gedient zu haben, unter anderem die Organschaftsregelung 
Deutschlands unionsrechtlich derart zu legitimieren, dass Deutschland seine Regelung zur Organschaft 
unverändert beibehalten darf. Dies könnte auch heute noch von Bedeutung sein.


97 Schließlich spricht Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG nicht gegen diese Auslegung; 
insbesondere verliert die Regelung nicht ihren Zweck: Zwischen der darin vorgesehenen modernen 
Gruppenbesteuerung (gemeinsame Umsatzbesteuerung gleichgeordneter Gruppenmitglieder) und der 
deutschen Organschaft bestehen, wie gezeigt, sowohl tatbestandlich als auch rechtsfolgentechnisch derart 
gravierende Unterschiede, dass es sinnvoll erscheint, den Mitgliedstaaten eine Möglichkeit zur Einführung 
dieser modernen Gruppenbesteuerung im Wege der Option zu eröffnen, ohne ihnen daneben eine 
Typisierung des Merkmals der Selbständigkeit zu verbieten.


98 C. Entscheidungserheblichkeit


Sämtliche Vorlagefragen sind entscheidungserheblich.


99 1. Der Senat benötigt die Antworten auf die Fragen 1 bis 3, um die ihm nach Rz 46 des EuGH-Urteils 
Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604, Rz 44 f.) obliegende Prüfung vornehmen zu 
können. Wäre die bisherige Inhaltsbestimmung der finanziellen Eingliederung nicht gerechtfertigt, wäre die 
Revision zurückzuweisen. Ist dies nicht der Fall, ist die Revision begründet und die Klage auf der Grundlage 
des nationalen Rechts abzuweisen.


100 2. Die Antwort auf Frage 4 benötigt der Senat, um unionsrechtlich zweifelsfrei eine alternative Rechtfertigung 
der deutschen Organschaft über Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG (ggf. i.V.m. Art. 4 Abs. 4 
Unterabs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG) prüfen zu können. Bestünde diese alternative Rechtfertigung, wäre 
die Revision begründet und die Klage unabhängig von den Antworten auf die Fragen 1 bis 3 ohne Prüfung 
des Erforderlichkeitskriteriums der Vermeidung von Missbräuchen und Steuerhinterziehungen oder 
-umgehungen abzuweisen.


101 D. Rechtsgrundlage der Anrufung, Nebenentscheidungen


1. Rechtsgrundlage für die Anrufung des EuGH ist Art. 267 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union.


102 2. Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO.
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Tax Administration Responses 
to COVID-19: Measures Taken to 
Support Taxpayers  


The COVID-19 emergency will affect the lives of many people around the globe and 
governments worldwide are taking multifaceted actions to support their citizens, 
businesses and the provision of vital public services.  
 
Among these actions are measures being taken by tax administrations to ease the 
burdens on taxpayers and to support businesses and individuals with cash flow 
problems, with difficulties in meeting tax reporting or payment obligations or 
otherwise facing hardship. This reference document provides an overview of 
measures currently being undertaken by a number of tax administrations. In the 
interests of getting something out quickly, this document has been produced by the 
OECD Secretariat through a combination of input from tax administrations and 
internet research and may not be accurate in all cases nor complete. Tax 
administrations may wish to contact their peers for further information on any of the 
measures outlined in this reference document. Contact details can be obtained from 
the Secretariat at FTA@oecd.org.  
  
The purpose of this document is to assist tax administrations in their own 
consideration of possible domestic measures. This document does not make 
recommendations as regards particular measures as national circumstances and 
considerations will vary greatly. Tax administrations and other stakeholders are 
invited to provide additional examples or to note important considerations which 
should be taken into account by emailing the Secretariat at FTA@oecd.org.  
 
Not all of the possibilities mentioned in this document will currently be available to 
all tax administrations and some may need legislative changes. A compilation of tax 
policy measures taken by governments has also been produced by the OECD 
Secretariat and can be found at: Overview of country tax policy measures in 
response to Covid-19 crisis. 



mailto:FTA@oecd.org

mailto:FTA@oecd.org

http://www.oecd.org/tax/covid-19-tax-policy-and-other-measures.xlsm

http://www.oecd.org/tax/covid-19-tax-policy-and-other-measures.xlsm
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Tax administrations globally are putting in place or considering measures to support taxpayers as a whole 
or particular classes of taxpayers affected by the Covid-19 outbreak. Measures for individual taxpayers 
generally focus on preventing hardship and reducing burdens given the restrictions in place in a number 
of countries. Measures for businesses, both legal entities and the self-employed, generally focus on 
helping to alleviate cash-flow problems to help avoid escalating problems such as the laying off workers, 
temporary inability to pay suppliers and, in the worst cases, closure or bankruptcy.  


This document contains examples of measures undertaken by tax administrations globally. The aim is to 
help administrations in considering domestic measures, and in validating measures taken through 
comparisons with what other administrations have done. It will be updated over time as a “living document” 
as more information becomes available. While some of the measures described in this document are within 
the general powers given to tax administrations, including powers which require special circumstances to 
be triggered, other measures may require legislative changes. This will, of course, depend on the 
circumstances in each country. 


The examples contained in this document are grouped under the following headings. (Further categories 
or sub-categories may be added to over time as more examples are provided.)  


• Additional time for dealing with tax affairs, including consideration of: 


o Extension of filing and tax payment deadlines 


o Remitting penalties and interest 


o Deferral of tax payments 


o Easier access to debt payment plans and extension of plan duration  


o Suspension of debt recovery  


• Quicker refunds to taxpayers  


• Temporary changes in audit policy and ways to provide quicker tax certainty 


• Enhanced taxpayers services and communication initiatives 


Introduction  
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When designing these measures, tax administrations will need to consider a number of issues, including: 


• Whether they adopt a targeted approach and only apply measures to taxpayers that are 
the most affected by Covid-19. This might be measures for particular sectors which are hardest 
hit or which are most crucial to helping mitigate the impacts of the crisis. Or it may be for particular 
taxpayer segments such as sub-sets of the self-employed or small businesses which, in relative 
terms, may suffer the most from cash-flow issues or from reporting burdens during this period. 
More targeted response, which may of course be in addition to responses targeted on particular 
sets of taxpayers, would be to provide support to taxpayers who can actively demonstrate that 
their difficulties are related to Covid-19. In these latter cases tax administrations may wish to 
consider how best to provide clear criteria and requirements for evidence to reduce burdens and 
stresses on both taxpayers and the tax administration.   


• Whether to apply measures to all taxpayers, or all taxpayers within particular segments 
such as individuals, self-employed, SMEs and large businesses. Such an approach can be 
simpler to operate in that it applies in all cases (or in all cases within a broad taxpayer segment) 
and might be easier to communicate. It may not, though, deliver as effectively as targeted 
approaches to those in most need of support (although of course additional support may come 
from other government policies). 


• The consequences which might arise for taxpayers from tax administration actions. For 
example, decisions to defer tax reporting may have impacts on refunds depending on the system 
in place in a particular country. As a result taxpayers may see their cash-flow problems increase 
rather than being alleviated in cases where there has been over-withholding of tax or more 
advance payments made than the end liability and thus refunds are due. In addition, in some 
countries there may be a link between income as reported in tax returns and eligibility for benefits 
or for loan applications. 


• The duration of measures. On the one hand short term measures may not provide the extent of 
certainty that some taxpayers would like to see as regards cash-flow issues given their own views 
about the duration or severity of the crisis. Longer term measures may, though, store up problems 
for the future making it more difficult for taxpayers to return to normal conditions if, for example, 
debts build up to unsustainable levels or deferred payments lead to severe cash-flow problems at 
a later date (potentially causing system wide business liquidity issues at a later time). 


• The possibility of fraud. Some measures may be particularly vulnerable to fraud, for example 
where someone sets up a new company with fictitious staff and seeks government support; where 
someone seeks to dispose of assets before debts can be collected; or where deferred payments 
(such as payroll taxes or VAT) are siphoned off in fraudulent schemes. New risk measures may 
need to be introduced depending on the design of support measures. In addition, it is possible 
that the frequent scam approaches that are now seen (with scammers asking for account details 
or attempting identify fraud) may also rise in the coming period as the number of different 
communications with taxpayers and citizens increases in an inevitably more confused 
environment. 


Design considerations 
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• How to make options available to the digitally challenged. Many tax administrations now have 
extensive online options available and uptake is increasing among many taxpayer segments. 
Some taxpayers, though, may face digital challenges (for example because of age, location or 
other reasons). Tax administrations may wish to consider how the measures that they are taking 
can be best communicated to taxpayers in those situations and how they can be most easily taken 
up, for example through use of the telephone, fax machines, post or through communication by 
family members etc. 
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To access the measures undertaken by tax administrations please click on one of the boxes below. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Additional time for dealing with tax affairs 


Back to overview 


Extension of deadlines 


In many countries, the Covid-19 outbreak falls within the period in which income tax return filing and 
payments are due. In addition, many taxpayers have to regularly file and pay employer withholding taxes 
(e.g. PAYE) and VAT or sales taxes. These deadlines could be pushed out by several weeks or months, 
to provide individuals and businesses impacted by Covid-19 with additional time to file their tax returns and 
related forms as well as to make tax payments. This could either be automatic or on request in a simplified 
format (e.g. email, phone).  


This may be particularly important where taxpayers require the assistance of intermediaries or specialised 
staff and systems to file returns. Remote working may make this impossible for some taxpayers, for 
example for system security and access reasons, and key staff may not always be available due to illness 
or caring responsibilities.   


At the same time, there may be situations where tax return information is used to provide other government 
benefits. In such a scenario, the tax administration may consider retaining the return filing deadline 
(possibly except for specific cases) while extending the payment deadlines, or to allow the previous year’s 
tax return information to be used in these cases. This would allow the processing of benefit payments and 
provide taxpayers with additional liquidity. Further, the tax return information could be used to better 
understand the economic impact of Covid-19, to identify which sectors require additional assistance and 
to see when the economy is starting to recover. 


Measures to support taxpayers 


 Extension of 
deadlines 


Deferral of 
payments 


Remitting 
penalties and 


interest 


Debt payment 
plans 


Suspending 
debt recovery 


Quicker refunds to taxpayers 
Temporary changes in audit 
policy and ways to provide 


quicker tax certainty 


Enhanced taxpayers 
services and communication 


initiatives 


Additional time for dealing with tax affairs 
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Country measures 


Australia  


The crisis is impacting businesses and individuals in different ways and the Australian Taxation Office 
(ATO) has been strongly advised by external consultation groups, agents and businesses that blanket 
treatments are not in the best interests of taxpayers, the profession or the tax system. The ATO is also 
encouraging clients to continue meeting their lodgement obligations to ensure business records are 
maintained. Visibility of lodgement also helps the administration to determine any support and assistance 
taxpayers may require. 


Responses will be tailored to individual circumstances, to provide support and assistance to those who 
need it, while leaving everyone else to lodge and pay as normal. The majority of Australian businesses 
and individuals utilise the services of a registered agent and there is functionality in our flagship Online 
Services for Agents product which enables agents to request an agent-assessed lodgement deferral of up 
to four weeks. Payment deferrals are linked to lodgement deferrals in most cases. 


The ATO has increased communications and is encouraging taxpayers and tax agents who are 
experiencing difficulty in meeting lodgement or payment obligations, or who are concerned about new and 
ongoing debts, to contact the administration. The ATO has a range of existing tools and discretions 
available to help taxpayers who may be struggling and increased the number of staff available on phone 
lines to meet the additional demand. 


Belgium 


Extension of return filing deadlines for corporate income tax, legal entity tax and non-resident income tax 
(corporate) from 16 March to 30 April 2020.  


With respect to value added tax (VAT), the deadlines for filing returns were extended to 6 May 2020 (for 
February 2020 VAT returns) and 7 May 2020 (for March 2020 VAT returns and 1st Quarter VAT returns). 
For starting companies or license holders who would like to obtain their monthly VAT refund, the return 
filing period was extended until the 24th of the month following the reporting period. The report filing 
deadlines for European intra-community sales were also extended (with the same deadlines as for VAT 
return filing). The deadline for the annual report on intra-community sales was extended to 30 April 2020.  


Extension of the deadlines for declaring expenditures related to the tax shelter regimes: (i) for audio-visual 
works, the current period of 18 months (24 months for animation) is extended by 6 months; and (ii) for 
performing arts, the current period of 24 months is extended by 6 months. In order to benefit from the 
extension, the producer has to demonstrate directly sustained damages as a result of the government 
measures taken to combat the coronavirus. 


With respect to tax payments, companies receive an automatic extension of two months, without penalties 
or interests, to pay the wage withholding tax and VAT (a total of four months instead of two months). Also, 
companies and natural persons receive an automatic extension of two months, without penalties or 
interests, to pay their personal income tax, corporate income tax, non-resident tax, and legal entity tax, 
related to the taxable year 2019 and assessed after 12 March 2020 (a total of four months instead of two 
months). For payments concerning personal income tax and corporate income tax assessed before 12 
March 2020, the case-by-case measures mentioned above can be applied. 


Brazil 


Payments of federal taxes have been deferred for small business that opted for the Simples Nacional 
taxation regime, a programme devoted to small businesses that includes the simplification of tax 
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compliance obligations. As a result, taxes due in April, May and June will now be due in October, November 
and December, respectively. 


Similarly, payments of Fundo de Garantia do Tempo e Serviço (FGTS), a workers support programme that 
all business with employees must comply with, and that are due in April, May and June will now be due in 
October, November and December, respectively.  


Canada 


For individuals (other than trusts), the income tax return filing due date will be deferred until 1 June 2020 
(from 30 April 2020). However, individuals expecting to receive certain benefit entitlements are encouraged 
to file their returns without delay to ensure their entitlements for the 2020-21 benefit year are properly 
determined. 


For trusts having a taxation year ending on 31 December 2019, the return filing due date will be deferred 
until 1 May 2020 (from 30 March 2020). 


China (People’s Republic of) 


The February 2020 deadline for tax filing was extended to the last working day of that month outside of the 
Hubei province (the epicentre of the Covid-19 epidemic) and to the end of March 2020 in the Hubei 
province. The deadline for tax filing in March 2020 has been extended nationwide by one week. 


Colombia  


With respect to individuals and companies, the following deadlines have been extended: (i) filing and 
paying the net worth tax; (ii) filing and paying the regularization tax; and (iii) filing the foreign assets report. 


In addition, for companies in certain sectors other filing and payment deadline have been extended: (i) 
extension for filing the income tax and VAT returns, in the case of aviation companies (passengers), hotels, 
theatre companies, music companies and any other taxpayer whose activity relate to live shows; and (ii) 
extensions for filing income tax return, in the case of companies set up in regions affected by the armed 
conflict and eligible for the special tax regime (ZOMAC). 


Czech Republic  


For all taxpayers, the deadline for tax return filing and payment of personal income tax and corporate 
income tax was extended by three months. Also, loss carry back rules were introduced for corporate 
income tax and personal income tax. The rules will be applied to tax returns for the year 2019 and 2018. 


Finland 


Businesses can apply for an extension for filing taxes. An extension can be granted for a specific reason 
(for example, illness caused by Covid-19), which has prevented the business concerned from submitting 
a notification within the deadline. In normal circumstances extensions are only rarely given. 


Extensions for declarations cannot be granted for filing of VAT or other indirect taxes, but businesses can 
still request that the late filing penalty fee will not be charged. The late filing penalty fee may be waived for 
a specific reason, for example if the notification was prevented due to illness such as Covid-19. 


Georgia 


Taxpayers whose activities are related to the tourist sector as well as taxpayers who had to suspend their 
business activities because of Covid-19, may defer tax payments for declared income and property taxes 
until the 1 November 2020. The measure applies to the following types of tax return: (i) withholding tax 







10 |   


TAX ADMINISTRATION RESPONSES TO COVID-19: MEASURES TAKEN TO SUPPORT TAXPAYERS © OECD 2020  
  


return (income tax); (ii) the annual income tax return; and (iii) the annual property tax return for enterprises. 
To apply for the extension, taxpayers are obliged to submit an electronic form to the Georgia Revenue 
Service via the taxpayer portal.  


Ireland 


For property owners who opted to pay their local property tax for 2020 by Annual Debit Instruction or Single 
Debit Authority, the deduction date has been deferred from 21 March 2020 to 21 May 2020. Property 
owners do not need to take any action as the payment date will be changed automatically. 


Israel 


A two month extension was granted for filing 2019 annual returns. 


With respect to individuals, the validity of existing certificates for reduced withholding on salary for an 
employee of multiple employers has been extended until the date for payment of May 2020 salaries (and 
no sooner than 13 June 2020). 


Regarding withholding at source, certificates that determine the rate of withholding that were in effect until 
the end of March 2020 have been extended until 30 April 2020. 


The VAT reporting and payment deadlines were also extended: 


• Businesses with a turnover over NIS 1.5 million, that file each month, were granted an extension 
to submit and pay the February return until 26 March 2020. 


• Businesses with a turnover up to NIS 1.5 million, were granted an extension to submit and pay the 
February return until 27 April 2020. 


Japan 


Due to the spread of Covid-19, the National Tax Agency (NTA) has extended the filing and payment due 
dates for individual income tax by one month to 16 April 2020.  


Further, if a taxpayer or tax accountant gets infected by Covid-19 and cannot file a tax return or pay by 
due date, the filing / payment may be extended depending on individual circumstances. 


Korea 


The Korean National Tax Service (NTS) announced an extension of deadlines for filing and payment of 
corporate tax and value added tax of up to nine months. The existing deadlines fell in March and April 
2020 respectively. One-month postponements of these two deadlines were automatically applied to the 
businesses in the designated disaster zones (Daegu and North Gyeongsang province). Beyond this 
automatic postponement, entrepreneurs who are affected by Covid-19 can request postponement of the 
deadlines either by phone call, smartphone application, through the website, or by fax or post. The 
recommendation has been made not to visit the local tax office. This measure is applicable for those who: 
i) have a confirmed case of Covid-19 in their business, ii) are situated close to the Covid-19 infection 
clusters, iii) are small and medium-sized enterprises that trade with China or iv) encountered challenges 
because of the shutdown in their branches/factories in China. 


The NTS also recently announced an extension of the deadline for application for an employment subsidy 
for low-income households for 15 days and it foresees another extension of deadline for filing and payment 
of consolidated income tax, scheduled in May, in case the current situation of Covid-19 persists. 


Source: National Tax Service of the Republic of Korea. Press release on 5 February, 27 February and 2 March 2020, 
www.nts.go.kr/news/news_01.asp. 



http://www.nts.go.kr/news/news_01.asp
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Latvia 


Those subject to the Law on the Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements, as 
well as associations, foundations, and religious organisations, will be entitled to submit their annual 
statement or consolidated annual statement, if required, for the year 2019 by 3 or 4 months later than the 
term specified in the Law. 


Lithuania 


The term of the advance corporate income tax declaration and payment is postponed until 30 March (for 
two weeks). The term of income tax declaration and payment for individuals is postponed until 1 July (for 
two months). 


Malaysia 


Deadlines for return filing have been extended as follows: 


• For individuals and SMEs, the deadline for both e-filing and paper filing has been extended by 2 
months; 


• For companies with accounting period ending 31 July 2019 until 30 November 2019, the deadline 
for e-filing has been extended by 2 months (paper filing is not applicable) 


• For companies with accounting period other than 31 July 2019 until 30 November 2019, the 
deadline for e-filing has been extended by 1 months (paper filing is not applicable) 


• For co-operative societies, limited liability partnership and trust bodies with accounting period 
ending 31 July 2019 until 30 November 2019, the deadline for both e-filing and paper filing has 
been extended by 2 months; 


• For co-operative societies, limited liability partnership, trust bodies and unit trusts / property trust 
with accounting period other than 31 July 2019 until 30 November 2019, the deadline for e-filing 
was extended by 1 month and the deadline for paper submission was extended by 3 working days. 


Norway 


The payment deadlines for the following taxes have been extended: 


• VAT: current deadline 14 April 2020, extended to 10 June 2020 
• Employers’ social security contributions: current deadline 15 May 2020, extended to 15 August 


2020 
• Advance tax payments for individuals: current deadline 15 March 2020, extended to 1 May 2020 
• Advance tax payments for companies: current deadline 15 April 2020, extended to 1 September 


2020 
• Advance tax payments for wealth tax on persons owning businesses that expect to have a deficit 


in 2020: The current deadline 15 May 2020 is deferred for a fiscal year. This is subject to certain 
conditions, e.g. the wealth tax on their business properties must exceed a fixed threshold and 
conditional upon documentation of the deficit. 


Russia 


A number of measures are currently being discussed, including extending deadlines for: 


• Lodging returns and paying taxes and mandatory contributions;  
• Providing notices on paying taxes, mandatory social contributions, interests, penalties ; and 
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• Taking decisions on the recovery of taxes, mandatory social contributions, interests, penalties. 


Spain 


For procedures already started on or before 18 March, there will be an extension of the legal deadlines 
until 30 April (“Stop the clock provision”). This includes tax payments, answering requests for information, 
lodging pleadings, etc. For procedures started after 18 March, the extension will be until 20 May (or the 
legal date, if later). 


Sweden 


The Swedish legislation includes the possibility to give any taxpayer additional time to both file returns, as 
well as pay tax, if this is necessary due to temporary problems, such as illness or liquidity problems. The 
tax authority has provided extra information on this to taxpayers and is working on information to its 
employees in order for the rules to be applied as broadly as possible.  


Also, the government is preparing additional legislation that would provide a general extension of payments 
of certain taxes for business due to Covid-19. If it is passed through Parliament it will come into effect on 
7 April 2020, with a retroactive effect from January 2020. The tax authority is therefore preparing for the 
new legislation if passed. 


United States 


The due date for making certain Federal income tax payments (the Applicable Postponed Payment 
Amount) of 15 April 2020, is postponed to 15 July 2020. The Applicable Postponed Payment Amount is up 
to USD 10 000 000 for each consolidated group of corporations (as defined in Internal Revenue 
Regulations) or for each C corporation that does not join in filing a consolidated return. For all other 
taxpayers, the Applicable Postponed Payment Amount is up to USD 1 000 000 regardless of filing status. 
The relief provided is available solely with respect to Federal income tax payments (including payments of 
tax on self-employment income) due on 15 April 2020, in respect of a taxpayer’s 2019 tax year, and Federal 
estimated income tax payments (including payments of tax on self-employment income) due on 15 April 
2020, for a taxpayer’s 2020 taxable year. 


No extension is provided for the payment or deposit of any other type of Federal tax, or for the filing of any 
tax return or information return.  
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Back to overview 


Deferral of payments 


The Covid-19 outbreak has an unprecedented impact on the cash-flow situation of many individuals, who 
may for example be laid-off temporarily from employment or who have to take unpaid leave for caring 
responsibilities. For many businesses, particularly small businesses and the self-employed, the down-turn 
in economic activity will also have severe consequences as shops are being closed, the number of 
customers may be reducing significantly, contracts may be terminated, supply chains interrupted, etc. At 
the same time those businesses continue to have regular expenses such as rental of business space, 
utility bills, wage costs and so on. Cash-flow issues can cause the failure not only of one business but also 
of connected businesses through a domino effect.  


Tax administrations could consider assisting taxpayers and easing cash-flow burdens by deferring tax 
payments which are due in instalments (for example quarterly or six monthly) or by downward adjustments 
to advance tax payments (or even suspension of such payments) even where profits are expected for the 
fiscal year. As noted above, consideration could be given to the duration of deferral and the potential longer 
term issues that might arise for cash-flow where amounts of tax due might build up significantly. 


Country measures 


Australia 


Payments due on or after 23 January can be deferred by up to 6 months. This includes payments 
associated with business activity statements, income tax assessments, fringe benefit tax assessments and 
excise. No substantiation is required. 


Businesses can also vary their pay-as-you-go (PAYG) instalment amount to zero for the March 2020 
quarter (due in April). Businesses that vary their PAYG instalment amount to zero can also claim a refund 
for any instalments that had been paid in the September 2019 and December 2019 quarters. 


Austria 


Until 31 October 2020, taxpayers who can demonstrate that as a result of Covid-19 they are suffering a 
loss of revenues, can request a reduction of advance payments of personal income tax or corporate income 
tax. Such requests have to be processed immediately. In situations, where advance payments have to be 
made but, as a result of Covid-19, the taxpayer is having liquidity issues, the advance payments can be 
partially or fully reduced on request. In addition, taxpayers affected by Covid-19 can also request the 
deferral of other tax payments or to pay in instalments. 


Source: www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/maerz/sonderregelungen-coronavirus.html  


Canada 


The Canada Revenue Agency will allow all taxpayers to defer, until after 31 August 2020, the payment of 
any income tax amounts (i.e., tax balance owing, instalments) that become owing on or after 18 March 
2020 and before September 2020. No interest or penalties will accumulate on these amounts during this 
period. 


China (People’s Republic of) 


A temporary reduction and exemption was put in place regarding the contributions made by enterprises 
for their employees' endowment insurance, unemployment insurance and employment injury insurance. A 



http://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/maerz/sonderregelungen-coronavirus.html
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nationwide maximum 5-month and 3-month contribution holiday was granted to micro, small and medium-
sized enterprises and large businesses respectively. All types of enterprises (large and small) in Hubei 
Province are entitled to a maximum 5-month break regarding the said contributions. Also, penalties and 
interest for such deferred payments have been suspended. 


Colombia  


A deferral of the two-month advance payments for businesses under the simplified tax regime (SIMPLE) 
has been put in place. For companies in certain sectors the following instalment payments have also been 
deferred:  


• Second and third instalment of the income tax, and the advance income tax, in the case of: aviation 
companies (passengers), hotels, theatre companies, music companies and any other taxpayer 
whose activity relate to live shows. 


• Income tax instalments, in the case of companies setting up in regions affected by the armed 
conflict and eligible for the special tax regime (ZOMAC). 


Czech Republic 


Taxpayers in difficult social or economic situations can apply for a deferral of a tax payment or payments 
in instalments. Administrative fees for all applications submitted until 31 July 2020 are automatically 
forgiven. In addition, the June advances on personal income tax and corporate income tax are remitted.  


Costa Rica 


The payment deadline for all taxes has been delayed until December 31, 2020.  


Source: www.voanoticias.com/a/gobierno-de-costa-rica-propone-establecer-moratoria-de-impuestos-temporal-por-coronavirus/5329609.html 


Denmark 


Under legislation passed by the Danish Parliament on 17 March 2020 with immediate effect the following 
deferrals have been adopted: 


• Temporary postponement of payment of two types of withholding taxes in respect of employees: 
For all enterprises the payments for April, May and June 2020 have each been postponed by 4 
months.  


• Temporary postponement of reporting and payment of VAT:  
o Enterprises paying VAT on a monthly basis (generally large enterprises) will get one month’s 


postponement of March, April and May 2020 reporting and payment obligations, i.e. March 
2020 payment is postponed from 27 April 2020 to 25 May 2020.  


o Enterprises paying VAT on a quarterly basis (generally medium sized enterprises) will have 
VAT periods extended from 3 months to 6 months for the first half of 2020.  


o Enterprises paying VAT on a semi-annual basis (small enterprises) will have VAT periods 
extended from 6 months to 12 months in 2020.   


• Temporary postponement of payment deadlines for provisional tax paid by the self-employed: 
Payments due on 20 April 2020 have been postponed to 20 June 2020 and payments due on 20 
May 2020 have been postponed to 20 December 2020. 



http://www.voanoticias.com/a/gobierno-de-costa-rica-propone-establecer-moratoria-de-impuestos-temporal-por-coronavirus/5329609.html
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Finland 


The Finnish tax administration encourages businesses to request a change to the usual prepayment 
requirements if as a result of Covid-19 the actual income or expenses of a business differ from the original 
estimate and thus affect the amount of taxes to be paid. 


France 


Companies can request a deferral of payment for direct taxes and social security contributions. Deferrals 
are granted automatically for a period of 3 months without any penalty and without any further proof 
required. 


Self-employed workers can reduce the rate of withholding tax at source and postpone payments to the 
next due date. Monthly instalments can be carried over three times (including three times in a row) and 
quarterly instalments once. 


Germany 


The Federal Ministry of Finance and the Länder are in the process of implementing measures to improve 
companies’ liquidity situation. As part of this, it will be easier to grant tax deferrals. Revenue authorities will 
be able to defer taxes if their collection would lead to significant hardship. The revenue authorities will be 
instructed not to impose strict conditions in this respect. This will support taxpayers’ liquidity, because the 
timing of tax payments will be delayed. Further, it will be easier to adapt tax prepayments. As soon as it 
becomes clear that a taxpayer’s income in the current year is expected to be lower than in the previous 
year, tax prepayments will be reduced in a swift and straightforward manner. 


Greece 


A suspension of four months for the payment of VAT has been introduced.  


Source: https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/greece-moves-to-help-business-in-coronavirus-affected-areas 


Hungary 


If a taxpayer is unable to comply with previously granted payment arrangements due to the payment 
difficulties caused by the Covid-19 pandemic, the amounts will be reinstated in the taxpayer’s current tax 
account and will be due in a single amount, for which the taxpayer may request a further rescheduling for 
these reasons. Deferred payment may be granted if the circumstances meet certain legal requirements. 
The end of the emergency may be indicated as the final date for payment requested, or a later date if the 
circumstances giving rise to the payment difficulties are likely to persist. 


Iceland 


As an interim measure (while other measures are being developed), taxpayers are permitted a one month 
deferral of the March due date for 50% of withholding tax and social security remittances. Companies of 
all sizes, as well as self-employed individuals, can opt to take advantage of this temporary provision. No 
interest will accrue on the payments deferred to the later date. 


Further, the processes for reducing the amount of self-assessed estimated monthly income have been 
simplified for self-employed individuals. Those individuals can file for less than their registered estimate by 
ISK 150 000, without incurring penalties.                  



https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/greece-moves-to-help-business-in-coronavirus-affected-areas
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Indonesia 


A delay on import duties and corporate income tax payments for six months has been announced. A 
second stimulus package will allow firms to delay payments of corporate and income tax on the sale of 
imported goods. These measures will be effective from 1 April and last for six months. 


Source: www.thejakartapost.com/news/2020/03/12/indonesia-set-to-delay-import-duties-corporate-income-tax-payments-to-cope-with-virus-
effects.html 


Italy 


The Italian government allows taxpayers to defer their payments up to 75 days for SMEs and professionals 
with total revenues inferior to EUR 2 million. This relates to income taxes, social security contributions, 
withholding payroll taxes, regional taxes and VAT. 


Moreover, businesses in the most affected sectors of the economy (i.e. tourist facilities, gyms, theaters 
etc.), will also benefit from a tax deferral without any revenue threshold. Taxpayers have the option to pay 
withholdings taxes, social security contributions and labor safety contributions by the end of May 2020. 


Source: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 


Japan 


Upon application, a taxpayer can obtain a payment deferral of up to one year in cases of financial difficulties 
involving natural disasters, etc. In consideration of taxpayers in financial difficulties caused by the outbreak 
of the Covid-19, the NTA has issued directions to all tax offices with respect to the simplification of internal 
procedures of granting payment deferrals. 


Latvia 


As of 21 March 2020, Latvia has adopted a law that provides taxpayers in crisis-affected sectors to apply 
for an extension of the tax payment term. The extension can also be asked for those overdue tax payments, 
where the payment term has already been extended in accordance with the Law on Taxes and Duties, 
provided that the delay has occurred as a result of Covid-19. The taxpayer must submit a motivated 
application within two months from the due payment term or the day of the law’s coming into effect. The 
tax administration is entitled to reschedule or postpone the performance of the delayed tax payments for 
a period of up to three years, counting from the day of submission of the application. Where a delayed tax 
payment is granted it is not subject to calculation of late interest. 


The law also allows personal income tax (PIT) payers not to perform specified PIT advance payments from 
the operational income for the taxation year 2020. This condition is applicable to advance payments 
starting from 1 January 2020. These payments may be performed on a voluntary basis. 


Lithuania 


The tax administration decided that during times of crisis, taxpayers who suffer adverse effects due to 
emergencies and quarantine, can apply for interest free tax loans. There are two ways to identify taxpayers 
who are adversely affected: (i) by type of economic activity; or (ii) the taxpayer may submit a claim declaring 
/ confirming the adverse effect. Once a tax loan agreement is in place, taxes may be deferred until the end 
of the emergency and continue to be paid on an agreed schedule. 



http://www.thejakartapost.com/news/2020/03/12/indonesia-set-to-delay-import-duties-corporate-income-tax-payments-to-cope-with-virus-effects.html

http://www.thejakartapost.com/news/2020/03/12/indonesia-set-to-delay-import-duties-corporate-income-tax-payments-to-cope-with-virus-effects.html

http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito
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Malaysia 


Companies in the most affected sectors (travel, services and air transport) are allowed to defer tax payment 
from April 2020 until September 2020. Companies in the other sectors are allowed to amend their tax 
estimate in the 3rd month in addition to the existing amendment in the 6th and 9th month of the basis period. 
Subsequently companies can reduce their monthly tax instalments. 


Further, the first tax instalment for individuals with business income that will be due by 31 March 2020, has 
been extended to 30 April 2020, and other tax payments with due date between 18 and 31 March 2020 
(e.g. withholding tax, stamp duty, and compound for STD offence) have been extended to 30 April 2020. 


Netherlands 


The Dutch Tax Administration (NTCA) is granting deferred payments of individual income tax, corporate 
income tax, value added tax and tax on wages. The entrepreneur (enterprises and freelancers) has to 
provide a written statement reporting the challenges and issues that it has encountered because of Covid-
19. As soon as the NTCA receives the request, it stops the collection, with an assessment to take place 
later. Additionally, within two weeks after providing the written statement, the entrepreneur needs to 
provide another written statement from a third party professional (e.g. external consultant, accountant, 
etc.). This statement needs to include: i) why there are payment problems, ii) if these problems are 
temporary because of Covid-19 and iii) if the business is still viable.  


Further, where a provisional assessment for personal income tax or corporate income tax has been 
imposed for fiscal year 2020, and it appears that the taxable profit will be lower than the profit estimated 
for the provisional assessment, a reduction of the provisional assessment can be requested by the 
taxpayer. 


Peru 


Payment of income tax for individuals and small and medium enterprises has been delayed from late March 
to late June.  


Source: Resolution 54/2020 of SUNAT tax agency, published in the Official Gazette of 13.03.2020. 


Russia 


It is being discussed to set additional grounds for: 


• The deferral of payments as well as the procedure and terms for providing a deferral; 
• Not applying remedies for non-compliance with obligations to pay taxes, mandatory social 


contributions, interests, penalties; and 
• Writing off arrears on interests and penalties with regard to debts arising in 2020. 


South Africa  


Tax compliant businesses with a turnover of less than R 50 million (approx. USD 2.8million) will be allowed 
to delay 20% of their pay-as-you-earn liabilities over the next four months and a portion of their provisional 
corporate income tax payments without penalties or interest over the next six months. This intervention is 
expected to assist over 75 000 small and medium-term enterprises. 


Spain 


The Spanish government allows SMEs and self-employed individuals with a turnover of less than EUR 
6 million a deferral of tax payments (personal income tax, corporate income tax and VAT) of six months 
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(guarantee exemption). That applies to assessments with a deadline between 13 March and 30 May. In 
order to obtain the deferral, eligible taxpayers need to apply digitally throughout the normal procedure of 
tax declaration. No interests will be charged during the first three months. 


United Kingdom 


The United Kingdom will support businesses by deferring Valued Added Tax (VAT) payments for 3 months. 
This is an automatic offer with no applications required. Businesses will not need to make a VAT payment 
during this period. Taxpayers will be given until the end of the 2020 to 2021 tax year to pay any liabilities 
that have accumulated during the deferral period. VAT refunds and reclaims will be paid by the government 
as normal. VAT deferral will apply from 20 March 2020 until 20 June 2020.  


For self-employed, income tax payments due in July 2020 under the self-assessment system will be 
deferred to January 2021. 
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Back to overview 


Remitting penalties and interest 


Tax administrations typically apply penalties for late filing of tax returns or for late tax payments. In addition, 
interest may accrue on late payments. Such penalties or interest payments can both cause cash-flow 
problems as well as potentially cause significant stress for some taxpayers at the current time, particularly 
if there are difficulties in communicating with the administration on these issues or in exercising appeal 
rights. Tax administrations may wish to consider where it may be appropriate to suspend penalties or 
interest, particularly where extensions of deadlines are granted (see above). Consideration could also be 
given to the case of penalties and interest decisions which have been issued but which are not yet paid, 
for example where it could be presumed or demonstrated that there is a link with Covid-19. 


Country measures 


Australia 


The ATO has stated in a press release on the impacts of Covid-19, that an option available to assist 
businesses impacted by Covid-19 includes remitting any interest and penalties, incurred on or after 
23 January 2020, that has been applied to tax liabilities. Any affected taxpayer is asked to contact the ATO 
for assistance as the measures will not automatically be applied.  


Where taxpayers vary down their instalments, there are penalties for over variation and the ATO is waiving 
those. 


Austria 


Taxpayers can request a reduction in advance payments (see section on “Deferral of payments”). Where 
this may result in a subsequent tax payment in the future, the late interest payment will be waived 
automatically. In addition, where taxpayers have asked for a deferral of tax payments or to pay in 
instalments, the taxpayer can also ask for the late payment penalties or interest to be reduced to zero. The 
tax administration has to follow this request if a Covid-19 link has been demonstrated. 


Source: www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/maerz/sonderregelungen-coronavirus.html  


Belgium 


Companies suffering from the impact of Covid-19 can apply for a debt payment plan (for further information 
see section “Easier access to debt payment plans”). In such case, the company can also apply for an 
exemption of interest payments on arrears and the remission of fines for non-payment. 


Canada 


No interest or penalties will accumulate on deferred income tax amounts (for further information see section 
“Deferral of payments”), during the period from 18 March 2020 to 31 August 2020. Existing provisions 
remain available for the CRA to offer discretionary relief of penalties and interest on a case-by-case basis 
in situations where taxpayers are negatively impacted by the Covid-19 outbreak. 


Czech Republic 


A number of penalties are waived: 



http://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/maerz/sonderregelungen-coronavirus.html
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• General waiver of the fine for late payment and tax return filing for the real estate acquisition tax. 
The tax return can be filed by 31 August 2020. 


• General waiver of the fine of CZK 1 000 for the late submission of a VAT check report, if the fine is 
incurred between 1 March and 31 July 2020. 


• General waiver of the fine for late payment of tax in all cases in situations of illness or quarantine 
due to coronavirus. 


Finland 


Extensions to the deadlines cannot be granted to filing for VAT or other indirect taxes, but businesses can 
still request that the late filing penalty fee not be charged. The late filing penalty fee may be waived for a 
specific reason, for example if the notification was prevented due to illness (Covid-19). Customers can 
request the non-collection of late-payment interest in MyTax (online service for taxpayers). 


France 


Penalties can be waived against a payment commitment. The underlying conditions have also been 
softened. For the most difficult situations, companies can also claim a rebate on their direct taxes. 


Georgia 


Taxpayers affected by Covid-19 may defer tax payments for declared income and property taxes until the 
1 November 2020 (for further information see under section “Extension of deadlines”). With respect to 
taxpayers that have asked for the extension of the payment deadline, the penalty interest will be accrued 
but it will be recalculated and written off after the end of the deferral period (1 November 2020). 


Ireland 


For all individuals, SMEs and large businesses, interest for late payment of taxes due has been suspended 
from March 2020. Penalties for late filing will be reviewed on a case-by-case basis. 


Israel 


No administrative fines will be applied for all taxes from March 17 2020 and no invitations to investigations 
will be issued for failure to submit reports. Procedures for giving notice and receiving permission for 
administrative fines are cancelled and no enforcement measures will be applied. 


Italy  


Eligible businesses with postponed tax payments will not be charged interests and penalties. The payment 
will have to be made in a single transfer by 31 May 2020. 


Source: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 


Lithuania 


The tax administration intends to exempt taxpayers from default interest. Similarly, taxpayers are not 
subject to interest on tax loan agreements (see section “Deferral of payments”). Fines are not relevant in 
this case as they are imposed only in the context of a tax decision. 



http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito
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Netherlands 


With respect to late payments, the tax administration will not impose any penalties and the interest rate is 
reduced to 0.01%. 


Norway 


A suspension of the automatic use of daily coercive fines is considered for a limited period. A coercive fine 
is a penalty to force submission of mandatory information. The tax authorities may impose a daily coercive 
fine when the information is not submitted within the fixed deadlines. 


Spain  


Where SMEs and self-employed individuals ask for a deferral (for further information see section “Deferral 
of payments”), no interests will be charged during the first three months.  


United Kingdom 


Under the deferment of VAT for three months and income tax payment for those who are self-employed 
(for further information see section “Deferral of payments”), no late payment penalties or interest will be 
charged. 


United States 


The period beginning on 15 April 2020, and ending on 15 July 2020, will be disregarded in the calculation 
of any interest, penalty, or addition to tax for failure to pay Federal income taxes which have been 
postponed (for further information see section “Extension of deadlines”).  


Interest, penalties, and additions to tax with respect to such postponed Federal income tax payments will 
begin to accrue on 16 July 2020. In addition, interest, penalties and additions to tax will accrue, without 
any suspension or deferral, on the amount of any Federal income tax payments in excess of the Applicable 
Postponed Payment Amount due but not paid by a taxpayer on 15 April 2020. 


Taxpayers subject to penalties or additions to tax despite the relief granted may seek reasonable cause 
relief under Internal Revenue Code section 6651 for a failure to pay tax or seek a waiver to a penalty under 
Internal Revenue Code section 6654 for a failure by an individual or certain trusts and estates to pay 
estimated income tax, as applicable. Similar relief with respect to estimated tax payments is not available 
for corporate taxpayers or tax-exempt organizations under Internal Revenue Code section 6655.  
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Back to overview 


Easier access to debt payment plans and extension of plan durations 


Taxpayers who owe tax debt often have the option of entering debt payment plans, though this may be 
with some conditions for entry into those plans (such as not in arrears from a previous debt plan). In some 
administrations applications for debt payment plans can be made through an automatic process whereas 
in other cases discussions with the administration may be a pre-condition.  


An option for tax administrations to consider where appropriate could be to give easier access to both 
payment plans and to extensions of plan durations, particularly where there is a risk of hardship or 
significant cash-flow concerns. Consideration may also be given to having an interest free period. 


Country measures 


Australia 


The ATO is providing access to affected taxpayers to enter into GIC-free payment plans (GIC = General 
Interest Charge). The ATO has also removed the need for substantiation for these requests. Affected 
clients with existing payment plans are also encouraged to contact the administration to discuss any 
difficulty they are facing with meeting those obligations. 


Belgium 


On a case-by-case basis, debt payment plans can be granted to companies suffering from the impacts of 
Covid-19. The measure covers wage withholding tax, VAT, personal income tax, corporate income tax, 
and legal entity tax.  


The aid measures cannot be granted to those companies which, independently of Covid-19, have structural 
payment difficulties. Furthermore, the debts must not result from fraud. The measures can be cancelled if 
the agreed payment plan has not been complied with, unless the debtor contacts the administration in 
good time, and in case of the emergence of insolvency proceedings.  


Application (one application per company) need to be submitted at the time of receipt of a notice of 
assessment or a notice of payment, and by 30 June 2020 at the latest. The application has to be submitted 
on a particular form, by e-mail or letter. 


Canada 


Existing payment arrangement policies are being flagged for consideration on a case-by-case basis in 
situations where taxpayers are negatively impacted by the Covid-19 outbreak. 


Finland 


If a company has difficulties paying taxes due to the impacts of Covid-19, the company can request a 
payment arrangement with eased terms in MyTax (online service for taxpayers). Taxes that are included 
in a payment arrangement request are not recovered by enforcement authorities and the company’s tax 
debt is not published in the tax debt register or the protest list.  


The changes in the terms for payment arrangements will enter into force along with a legislative 
amendment. These changes will apply to payment arrangements that have been requested between 25 
March and 31 August 2020. According to the new terms, the first instalment of the payment arrangement 
will fall due in three months after the arrangement has become active, as opposed to just one month. The 
tax administration will automatically include in the arrangement any new tax debts that form after the 
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payment arrangement has been taken into use until 31 May 2020. According to the legislative amendment, 
the rate of late-payment interest on taxes included in a payment arrangement would be lowered from 7% 
to 4%. The lowered interest rate would only apply to taxes that are included in a payment arrangement 
and that fall due after 1 March 2020. 


France 


Payment deadlines resulting from a debt payments plan in progress can be postponed. 


Hungary 


Covid-19 is considered an objective reason for payment difficulties. Based on this, the tax administration 
may grant debt payment plans such as payment by instalments, time to pay or a combination of these 
options at the request of taxpayer, including with an interest-free period which could also help to resolve 
payment difficulties. 


Israel 


With respect to debt payment plans, a general directive was issued asking officials to give ample 
consideration to the Covid-19 situation, each case examined on its merits.  


Lithuania 


Taxpayers have been given easier access to tax loans: (i) the tax loan application form has been simplified, 
and (ii) the number of documents to be submitted has been reduced. 


Malaysia 


Payments under scheduled instalment plans which fall within the period of 18 to 31 March 2020, will be 
extended until 30 April 2020. In addition, taxpayers can apply to reschedule their tax arrears by sending 
their on-line application to the Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM) HASIL Care Line. An approval 
with a related payment schedule will be issued for all approved cases. 


Netherlands 


Taxpayers affected by Covid-19 can request an adjustment of payment arrangements.  


United Kingdom 


All businesses and self-employed people in financial distress, and with outstanding tax liabilities, may be 
eligible to receive support with their tax affairs through HMRC’s Time To Pay service. These arrangements 
are agreed on a case-by-case basis and are tailored to individual circumstances and liabilities. Time to 
Pay is an existing service already in place and no new legislation has been required. 


HMRC has a set up a phone helpline to support businesses and self-employed people concerned about 
not being able to pay their tax due to Covid-19. The helpline allows any business or self-employed 
individual who is concerned about paying their tax due to coronavirus to get practical help and advice. Up 
to 2 000 experienced call handlers are available to support businesses and individuals when needed. For 
those who are unable to pay due to coronavirus, HMRC will discuss specific circumstances to explore: (i) 
agreeing an instalment arrangement; (ii) suspending debt collection proceedings; or (iii) cancelling 
penalties and interest where they have administrative difficulties contacting or paying HMRC immediately. 
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Back to overview 


Suspending debt recovery 


Administrations may want to consider suspension of debt recovery, including suspending the garnishing 
of wages or bank accounts and asset seizures and sales. These can have severe impacts on some 
taxpayers in current circumstances. This may be an area where tax administrations want to consider 
reviewing the guidance for case-by-case decisions in the current environment. As mentioned in the 
introductory section, consideration also needs to be given, though, to the impact of a significant build-up 
of debt which may increase the problems facing taxpayers over time and may increase the likelihood of 
default. 


Country measures 


Argentina 


With respect to micro, small and medium-sized companies, the Argentinian government suspended asset 
seizures until 30 April 2020.  


Australia 


The ATO is pausing firmer and stronger debt collection actions, such as garnishees, issuing of penalty 
director notices and automated re-raising of non-pursued debts. The administration is also pausing the 
majority of business as usual outbound communications including phone calls, letters or SMS. It is 
exploring opportunities to reshape some of these outbound activities to focus on proactive help and 
assistance. 


Belgium 


Following the measures taken by the federal government, some bailiffs informed the General 
Administration of Collection and Recovery (GACR) of various difficulties that their mission currently faces. 
In order to ensure the equal treatment of all citizens, the GACR asked the bailiffs to suspend all ongoing 
prosecutions until further notice and decided that no new cases will be transmitted to them. However, in 
situations where a debt would reach the statute of limitation in the next weeks if no action is taken, the 
bailiffs will proceed with taking the appropriate measures to interrupt the statute of limitation. Other forms 
of enforcement are currently not suspended. 


Brazil 


All procedural deadlines for tax debt recovery are suspended for 90 days. Most administrative procedures 
to start recovery from tax debtors are also suspended for 90 days. Validity of fiscal certificates are extended 
for 90 days. 


Georgia 


Taxpayers affected by Covid-19 may defer tax payments for declared income and property taxes until the 
1 November 2020 (for further information see under section “Extension of deadlines”). For those taxpayers, 
tax collection measures shall not be applied to liabilities that arise during the deferral period within the 
income and property taxes. 
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France 


The tax administration has stopped all forced collection activities for the time being. 


Germany 


The Federal Ministry of Finance and the Länder are in the process of implementing measures to improve 
companies’ liquidity situation. As part of this, enforcement measures (e.g. attachment of bank accounts) 
and late-payment penalties will be waived until 31 December 2020 if the debtor of a pending tax payment 
is directly affected by the Covid-19. 


Hungary 


Covid-19 may justify suspension of enforcement proceedings if it results in a loss of income or liquidity 
problems for the taxpayer. It can be granted only at the request of the taxpayer and the circumstances 
need to be proven. In this context, the administration will consider in particular the payment difficulties of: 


• Businesses most affected by the decline caused by the risk of Covid-19 (e.g. tourism, catering 
sectors), and 


• Natural persons who are ill or under medical surveillance and those who have a temporary lower 
income than previously due to measures taken by their employer in view of the disease threat 
(working time reduction, stoppage). 


The impact caused by Covid-19 will be assessed on a case-by-case basis for each request for suspension. 
If this is duly justified, the whole enforcement procedure will be suspended, the end date of the suspension 
may be the end date of the emergency (or a later date if the circumstances giving rise to the suspension 
are likely to persist thereafter). It is possible to suspend the enforcement procedure before the expiry of 
the period for voluntary compliance specified in the payment notice, or even in the lack of any other 
enforcement action. This means in practice that the tax administration will not initiate any further 
enforcement action (e.g. wage garnishment, bank account attachment, seizure of assets) during the period 
of suspension, the ongoing bank account attachment will be revoked, wage garnishment will be 
suspended, but the seizure conducted previously will not be released. 


Ireland 


All debt enforcement activity is suspended until further notice including issuance of demands for overdue 
tax. Asset seizures have been suspended as has the use of the court processes to pursue tax debts 
including corporate insolvency and bankruptcy applications. Attachment of bank accounts, third parties, 
wages and emoluments have also been suspended.  


Israel 


On 12 March 2020, a directive was issued that no third party liens will be applied (suppliers, wages, banks) 
and no execution of assets carried out other than unusual cases where there is a risk that assets will be 
hidden or driven away in which case high rank approval is necessary.  


On 15 March 2020, a directive was issued that postponed procedures to issue "statement of income" in 
case of non-compliance with reporting January 2020 income tax and withholding. Issue of notice 
procedures (warnings) in cases of non-payments were stopped for all taxes until further notice. 


From 16 March 2020, no cases will be brought before the execution registrar to apply restrictions. Set-offs 
of tax refunds against payments of debts under a payment plan were also stopped on that date until further 
notice.  
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Korea 


The Korean National Tax Service (NTS) announced that it would suspend processes for the recovery of 
taxes in arrears for up to 1 year, for example, by deferring property seizures and sales of seized property 
and postponing the provision of financial information of delinquent taxpayers to the Korea Credit 
Information Services (until end of June 2020). 


Source: National Tax Service of the Republic of Korea. Press release on 5 Feb and 27 Feb 2020, www.nts.go.kr/news/news_01.asp. 


Lithuania 


The tax administration will not perform recovery actions during the emergency and quarantine period for 
obligations that arose from the beginning of the quarantine until the end of the emergency. 


Malaysia  


All debt recovery activities have been suspended until 31 March 2020, subject to further notice. IRBM will 
provide assistance and support for taxpayers who are affected by the economic slowdown due to the 
Covid-19 pandemic such as enabling them to reschedule their tax arrears instalment plan. 


Tax settlement/tax payment have been suspended for 3 months for those affected such as workers on 
unpaid leave, those who lost their jobs or have to close their business operation temporarily or 
permanently. Further extension of another 3 months can be applied later. 


Also, tax arrears reminder letters issued via email and short message have been rephrased to a softer 
tone. The letter still seeks to persuade taxpayers to pay their tax arrears to enable the government to 
finance its operating expenditure especially in providing all medical facilities needed to curb the spread of 
Covid-19 as well providing treatment to patients. 


Spain 


Until 30 April 2020, enforced collection activities to execute immovable property guarantees will be 
suspended.   



http://www.nts.go.kr/news/news_01.asp
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Back to overview 


Quicker refunds 


Where taxpayers are owed money, processes for refunds might be prioritised to ensure that money is paid 
out quickly, particularly where the amounts involved may have significant impacts on cash-flow either 
because of the amounts involved or the nature of the taxpayer. In addition to quicker processing (which 
may not always be possible given tax administration staffing constraints), tax administrations may wish to 
consider relaxing the risk checks done before making some refunds, for example below certain thresholds 
or in the case of taxpayers with good compliance histories, while being cognisant of fraud risks. 


Country measures 


Australia 


Most taxpayer credits are automatically refunded without intervention. The majority of refunds are 
automatically issued within 6 days. However, when a potential refund is stopped for manual intervention 
and the client is identified as impacted by Covid-19, the ATO will apply additional priority to get this 
processed as quickly as possible through the work delivery systems. Remaining refunds that require 
intervention can be priority boosted if they are a Covid-19 impacted client. 


Further, businesses who report and pay Goods and Services Tax (GST) on a quarterly reporting cycle can 
also opt into monthly reporting. This will enable them to get quicker access to any GST refunds which they 
may be entitled to. 


China (People’s Republic of) 


A series of measures were put in place to facilitate export tax refund. The measures aim at providing export 
enterprises with simplified tax filing processes and at accelerating the refund process. The measures 
include: "non-contact" filing and feedback to serve export enterprises' applications; "non-contact" 
examination, investigation and assessment as well as permitting the temporary absence of on-site 
verification subject to ex post facto measures to speed up review process. The paperless filing for tax 
refunds together with other approaches has cut the processing time of tax refunds by 20% compared to 
that of 2019. 


France 


Requests for reimbursement of tax credits must be dealt with as a priority. In addition, if a company 
considers that it would benefit from one or more tax credits refundable in 2020, it can now ask for the 
refund without having to wait for the filing of the income tax return. 


Ireland 


All refunds for all taxpayers are being worked as a priority and additional resources have been deployed 
to this function.  


Israel 


A quick procedure to release income tax refunds of up to NIS 100 000 was carried out. This applied to all 
cases of compliant files. Larger refunds undergo individual examination and a directive to expedite the 
process was issued. Similarly, in relation to VAT, a directive was issued to local offices to expedite the 
process to release refunds.  
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An automatic procedure to release refunds up to NIS 35 000 NIS is considered. Generally, tax offices are 
accelerating the process for tax refunds that have not been released by the automatic moves. 


Korea 


The Korea National Tax Service (NTS) will expedite refunds of VAT returns and 2019 earned-income tax 
by 10 days. 
Source: National Tax Service of the Republic of Korea. Press release on 5 February and 10 March 2020, www.nts.go.kr/news/news_01.asp. 


Latvia 


For the period from 1 April to 31 December 2020, it is planned that the State Revenue Service, when taking 
tax administration measures, will make refunds of overpaid VAT amounts within a shorter term than the 
one provided by the effective VAT Law.  


Lithuania 


VAT overpayments will be refunded without request from taxpayers.  


Malaysia 


With respect to refunds, IRBM decided to: 


• Auto refund cases with no and low risk of being a wrongful refund claim. 
• Auto refund large businesses with refund amount of less than RM1 million each. 


  



http://www.nts.go.kr/news/news_01.asp
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Back to overview 


Audit policies and tax certainty 


Audits can be a highly resource intensive process for taxpayers as well as tax administrations and divert 
them from other issues that they are confronting at the current time. Physical audits can also involve 
transmission risks for tax administration staff and taxpayers. Consideration could be given to a temporary 
change in auditing policy, particularly for taxpayers for whom audits involve a proportionately greater 
diversion of resources and time. This may be done through the adoption of a blanket policy or through 
changes in risk parameters. In making changes, though, tax administrations will want to look carefully at 
larger risks, in particular risks of fraud, for example frauds involving employee funds or pension 
contributions. 


Consideration could also be given to where it may be possible to give early tax certainty to taxpayers about 
their tax liabilities where that may unlock cash-flow or release resources. There may also be a cross-border 
element to this, in particular for smaller firms which can be impacted more substantially than larger firms 
by concerns about the possible impacts double taxation on cash-flow. 


Country measures 


Australia 


The ATO publishes on its website responses to frequently asked questions (FAQs) about tax matters in 
light of Covid-19. The FAQs address a wide-range of issues applicable to individuals, SMEs and large 
business. Amongst other topics, there is advice about: 


• the impact on individual residency of people being temporarily dislocated, and taxation of 
employment income for individuals temporarily working in Australia 


• tax implications of business providing employees emergency support, 
• affect of additional presence of office-holders and employees in Australia on corporate residency 


(central management and control test) and whether there is a permanent establishment, 
• deductions available for work-related expense claims for people working from home. 


The document principally reflects the application of the law to particular circumstances, with a focus on 
dispelling some concerns about how the law applies. Some answers are based on the ATO’s exercise of 
its general powers of administration. 


With respect to audits, in the majority of cases, the ATO will pause any new audit activity. However it will 
manage existing activity on a case by case basis. In many cases, the decision will be guided by the specific 
circumstances and needs of the taxpayer. The ATO is contacting the taxpayers or tax agents to confirm 
their preference for managing each case and is using these interactions as an opportunity to offer support 
including details of the ATO’s approach, deferrals, to discuss debt issues, to encourage taxpayers to lodge 
where they are able to, and to gather important intelligence about sentiment in the community. 


The ATO is aware of the risk of proliferation of fraud, particular in the area of refunds. To address the issue 
of fraud, the ATO continues its risk-based pre-issue compliance. Although the checking of higher-risk 
refunds prior to issuing is essential to the integrity of the system, the ATO is mindful of the need to focus 
on reducing the burden on genuine taxpayers. Additional staff will be directed to these activities in the 
short-term. 
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Belgium 


The Belgian office for advanced tax rulings has published on its website a draft application for employer-
specific costs for homework under National Security Council measures to combat Covid-19. As long as 
these measures are in effect, employers may grant a temporary tax-free homework allowance of up to 
EUR 126.94 per month to their employees to cover the costs caused by teleworking. Any employee who 
works from home can enjoy this amount regardless of their job category. 


Specific agreements have been made regarding employees commuting between Belgium and 
Luxembourg, respectively France. Employees commuting between Belgium and Luxembourg are taxable 
on their professional income in the work state if any professional activity physically carried on outside this 
work state is limited to a period of maximum 24 days, unless force majeure can be shown. In light of the 
current limitations on travel, the Belgian and Luxembourg tax authorities have expressed their intention to 
qualify the present situation as such force majeure: the period spent by the employee in his home state for 
the purpose of teleworking, will not be considered for the calculation of the aforementioned 24-day 
limitation. A similar agreement has been reached between France and Belgium on the 30-day rule under 
the Belgium-France tax treaty. For both tax treaties, this measure is effective as of March 14 and applies 
until further notice. 


As regards audits: 


• Non-essential and/or less urgent on-site audits shall be postponed. 
• Only the audits necessary to protect the financial interests of the State are retained. 
• Audits that can be carried out remotely, thanks to the support of tax applications and based on 


files, are still taking place.  


For those on-site audits that are retained, the full cooperation of the citizens and businesses being audited 
is expected. These audits will be carried out in accordance with the specific hygiene standards in force in 
the context of the coronavirus crisis. 


Brazil 


Taxpayers can now benefit from the suspension of deadlines and administrative routines but the statute of 
limitation is preserved. Also there is no suspension for tax procedures regarding fraud, smuggling, tax 
crime and misbehaviour regarding the effort to mitigate Covid-19. 


Canada 


The CRA will not contact any SME businesses to initiate any post assessment GST/HST or income tax 
audits for four weeks (from 18 March 2020). Further, for the vast majority of businesses, CRA will 
temporarily suspend audit interaction with taxpayers and representatives. 


China (People’s Republic of) 


For the time being, “non-contact” auditing is applied, mainly in the form of desk audits and big data analysis. 


Denmark 


While all audit and compliance activities concerning direct and indirect taxes continue to be undertaken, 
on-site inspections of enterprises have been suspended. 
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Finland 


All actions in the area of the grey economy are carried out as before. The tax administration also continues 
to carry out tax audits, but takes account of the customers’ situation (such as possible Covid-19 risks) and 
postpones audits if requested by the taxpayer.  


France 


All current tax audits have been suspended and no new tax audit will be started. The exception are cases 
where a reimbursement may be due to the taxpayer. Those audits are identified on a case-by-case basis.  


Hungary 


Audits of large taxpayers designated for comprehensive audits in 2020 will be rescheduled in light of the 
current situation. Cases, where the tax administration has already informed businesses of audits planned, 
are under review. They will be rescheduled on request or ex officio. Similar plans exist for SMEs and 
individuals. 


For tax audits that have already begun, the tax administration will extend the audit deadline under the 
current legal framework. With the objective deadline of 180 days (for reliable taxpayer) and 365 days 
exceeding the deadline for inspections, the NTCA initiated an amendment at the Ministry of Finance. 


The NTCA is conducting an enhanced risk analysis during the declared contingency due to the spread of 
Covid-19 in order to manage the available audit capacity, thus focusing on detecting / preventing intentional 
tax evasion, dealing with activities of taxpayers abusing the emergency, and fiscal revenues. 


For businesses it is a legal requirement to be able to communicate with the tax administration electronically, 
even in audit scenarios. Where an audit is necessary it will be conducted preferably without personal 
contact. Local audits with personal contact will only be carried out in severe cases where fraud is expected. 


Ireland 


All compliance activity at taxpayer premises have been suspended for the present. 


Israel 


Local tax offices were advised to focus on cases due to expire in the near future. Meetings by phone are 
encouraged. Also, the number of cases under examination have been decreased. 


Italy 


The Italian Revenue Agency has suspended all activities of audits, assessment, collection and legal 
disputes unless they are about to expire.  


Source: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 


Japan 


Tax audits for individuals are not, in general, conducted until the due date of the tax filing. In accordance 
with the one-month extension of the due date of tax filing of personal income, the NTA does not conduct 
tax audits to individual taxpayers until 16 April (for further information see section “Extension of deadlines”).  


If a taxpayer undergoing a tax audit raises a concern related to Covid-19 and requests for suspension of 
the audit, the audit could be suspended depending upon circumstances.  



http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito
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Tax collection investigations could also be suspended, if a delinquent taxpayer requests it to prevent an 
infection, provided that an alternative meeting date be agreed. 


Korea 


The Korea National Tax Service (NTS) announced that tax investigations on taxpayers affected by Covid-
19 will be deferred until further notice and entrepreneurs can request postponement or suspension of tax 
investigation. 


Source: National Tax Service of the Republic of Korea. Press release on 5 February 2020, www.nts.go.kr/news/news_01.asp. 


Latvia 


The State Revenue Service will postpone checks at business premises for the time being. 


Lithuania 


Audits of taxpayers have been reoriented to desk audits instead of field audits. The latest tax periods are 
the priority for desk audits in order to ensure correct declaration of tax due and to disclose possible fraud. 


Malaysia 


During the Covid-19 crisis, the audit activities by IRBM are carried out as usual. However, for businesses 
that are affected by this crisis such as businesses in the tourism sector and hotels, IRBM is considering to 
suspend audit action on these taxpayers. Consideration given will be on case-by-case basis. For cases 
that are currently being audited/investigated, extension period is given for the submission of related 
documents. 


Russia 


All field audits are postponed as well as all other activities that require face to face contact, including: 


• opening new field audits (follow up audits) is postponed; 
• ongoing field tax audits are suspended; 
• other types of compliance activities have been shifted to contactless means only; and 
• procedural measures on tax violations in terms of other types of compliance activities have been 


shifted to contactless means only. 


South Africa  


With regard to civil litigation, SARS is taking its guidance from the directives issued by the Chief Justice of 
South Africa with regard to safety and social distancing. Ongoing court cases will continue with less officials 
attending, new cases will be postponed. 


With regard to criminal cases, SARS has engaged the National Prosecuting Authority to postpone all SARS 
criminal prosecution cases, subject to the directive Chief Justice. 


Spain 


Audit related activity, such as meetings at the taxpayer’s or tax administration’s premises will resume on 
30 April 2020. However, investigations will continue to be carried out remotely.  



http://www.nts.go.kr/news/news_01.asp
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Sweden 


General audits and investigations will be de-prioritised when necessary. There is an ongoing review of the 
risks that need to be prioritised and the risks that increase as a result of the new support given to companies 
so that they are used for their intended purpose. 


United Kingdom 


The United Kingdom’s Statutory Residence Test (SRT) has an existing “disregard” for personal tax 
residency which allows up to 60 days spent in the UK to be disregarded for many of the residency 
determination tests when there are ‘exceptional circumstances’. HMRC has updated its online guidance, 
to provide clarity to individuals that being unable to leave the UK (due to Covid-19 restrictions) will qualify 
as an exceptional circumstance, as per existing legislation. This is not a change, simply a clarification of 
our standard facts and circumstances approach to reduce unnecessary enquiries.  
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Back to overview 


Enhanced services and communication initiatives 


Many tax administrations have expanded their digital communication channels over recent years, from 
great digital interaction with the tax administration to direct digital messaging, the use of web chat, social 
media, mobile applications etc. The increased use of such services, including through efforts to shift 
taxpayers to these channels, may help in reducing physical contacts (for example through tax offices) and 
help get speedier responses to taxpayers.  


To deal with the particular issues raised by Covid-19, administration may wish to consider putting in place 
dedicated web pages, media strategies, hotlines (possibly with call-back facilities), changes to mobile 
applications, the updating of virtual assistants etc. as well as considering how they might get messages 
out through intermediaries.  


Tax administrations may also want to undertake analysis of the different concerns expressed by taxpayers 
which can feedback into consideration of where additional measures (administration or policy) might be 
useful. It will also be important to carefully monitor issues with particular services (such as long wait times 
on telephone lines) and to consider the development of additional messaging (such as FAQs) or one-to-
many interventions and, where possible, changes to the times that services are available. Tax 
administration may also wish to consider whether some staff can be redeployed to assist where there are 
very high demands on a particular service.  


Tax administrations may also wish to consider how the measures that they are taking can be best 
communicated to digitally disadvantaged taxpayers and how they can be most easily taken up, for example 
through use of the telephone, fax machines, post or through communication by family members etc. 


Country measures 


Australia 


An ATO Emergency Support Line has been prioritised with reduced wait times (currently less than 10 
seconds) for any taxpayers needing support or additional information in present circumstances. With the 
initial Federal Government stimulus support package announced, service windows have been increased 
to assist taxpayers. The ATO’s website has been updated with additional taxpayer information and FAQs. 


In addition to the Emergency Support Line, the ATO has established a temporary email contact point for 
additional issues or specific questions on Covid-19 for the ATO to address, updates to the ATO website 
with additional messages and on social media. 


Austria 


The Austrian tax administration advised taxpayers to use telephone or digital channels to contact the tax 
office. Only in urgent cases it is possible to arrange for a face-to-face meeting. The webpage refers 
taxpayers to the existing services (e.g. telephone hotline, taxpayer portal to file online, etc.) 


Source: www.bmf.gv.at/public/top-themen/coronavirus-weg-ins-finanzamt-vermeiden.html  


Belgium 


Taxable persons are asked to arrange their administrative affairs online or by telephone as all information 
centres and offices are no longer accessible to the public. This was communicated (i) on the internet and 



http://www.bmf.gv.at/public/top-themen/coronavirus-weg-ins-finanzamt-vermeiden.html
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via mail; (ii) notice for representatives of the accounting profession available on the FPS Finance website; 
and (iii) posters at the offices. 


Brazil 


The Receita Federal do Brasil (RFB) bases its communication mainly on the internet and media. The RFB 
website and intranet now show a button “Covid-19” with all measures undertaken. The Official Gazette 
publishes all RFB acts concerning taxpayers support. 


Enhanced services are in place or being deployed: 


• Chat services have been expanded, now open from 7 am to 7 pm, and the required staff numbers 
increased. Also, the scope of the chat services has increased to include: regularization of debts, 
registration, debts recovery, instalments, imputation of tax credits, social security guidance, SME 
guidance, sectorial guidance, employment taxation guidance, copy of declarations.  


• A chatbot is being developed to solve PIT questions from taxpayers through a digital app. 
• Taxpayers have the possibility of receiving services by postal mail. 


Canada 


Government of Canada webpages (through www.canada.ca) have been updated to provide a single point 
of reference for up-to-date information on the federal government’s response to the COVID-19 pandemic, 
including updated pages highlighting the taxpayer relief measures. Also, the CRA Liaison Officer Service, 
offering help to owners of small businesses to understand their tax obligations, is customising the 
information it offers by ensuring small businesses are aware of any changes such as filing and payment 
deadlines, proactive relief measures, etc. 


Further, the CRA is moving a number of services from face-to-face to phone and electronic platforms:  


• To reduce the necessity for in-person meetings with taxpayers and tax preparers, and reduce 
administrative burden, as of 18 March 2020, the CRA is adopting a temporary administrative 
measure to facilitate electronic authorisation of representatives on taxpayer accounts. 


• The CRA Outreach Program, assisting individuals to better understand their tax obligations and to 
obtain the benefits and credits to which they are entitled, is being offered over the phone, and 
through webinar, where possible.  


• The CRA Liaison Officer service, traditionally available in-person, is now available over the phone. 
• In light of challenges facing the Community Volunteer Income Tax Program, generally offered 


through face-to-face interactions, additional efforts to encourage individuals to file their tax returns 
electronically are being explored. 


China (People’s Republic of) 


Besides providing training for tax officials, Chinese tax authorities have disseminated all the policies and 
measures to tax and fee payers via a variety of platforms. These include official websites, hotlines, WeChat 
(a multi-purpose messaging, social media and mobile payment app) and text messages, and have 
responded to questions through online interviews and video demonstrations. In detail, the State Tax 
Administration (STA): 


• Published a set of frequently asked questions: 166 frequently asked questions and answers 
pertinent to hot policies have been published. 


• Published detailed guidance for on-line service: The STA has published a detailed list of 185 
matters that can be processed online to encourage and guide tax and fee payers to handle these 
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matters in a self-service manner and encouraged regional tax authorities to provide an even wider 
range of service; 


• Provided customised service via hotline and WeChat: Tax officials have answered customised 
questions and satisfied the needs of tax and fee payers via platforms such as 12366 Taxpayer 
Service Hotline and WeChat.  


• Encouraged appointment-making prior to physical visit to service halls: For matters that do require 
physical presence, besides disinfecting taxpayer service hall, tax officials shall make appointments 
with tax and fee payers to ensure staggered business hours. 


Colombia 


Communication campaigns are being developed for promoting the use of technology, e.g. DIAN´s app and 
website, to contact DIAN and comply with tax obligations. 


Czech Republic 


The tax administration provides information via a dedicated phone line and all information is published on 
a dedicated webpage. 


Denmark 


A webpage dedicated to Covid-19 issues was added to the website of the Danish Customs and Tax 
Administration. In addition, the Danish Tax Agency communicates through social media, press releases 
and directly with relevant enterprises. For example, by 18 March 2020 the agency had reached out to 
140 000 self-employed individuals encouraging them to, where relevant, revisit and alter their pre-
registration of estimated expected income in 2020. This mechanism is universally available online under 
current legislation, but given the circumstances, could have assisted taxpayers in reducing the instalment 
of advance personal income tax payments that would otherwise have been due on 20 March 2020.  


Further, on 17 March 2020, the Danish Tax Agency opened a dedicated hotline at the disposal of 
enterprises for urgent enquiries. 


Finland 


Regarding communication with the taxpayers, the Finnish tax administration’s website has information in 
Finnish, Swedish and English and constantly updates the news page on Covid-19 issues. Customers are 
encouraged to use online services, as most of the tax matters can be dealt with using the MyTax (online 
service for taxpayers). Information is provided via Twitter, Facebook and newsletters, and the 
administration actively engages with journalists to provide them accurate information on changes. 


France 


A dedicated webpage has been created on the tax administration’s website. The webpage includes a pre-
built form that can be used by taxpayers to ask for the deferral of tax payments.  


Georgia 


The Georgia Revenue Service (GRS) communicated to taxpayers and other stakeholders to use distant 
and electronic services rather than visiting service-points. The vast majority of services are available 
online, thus it is possible to fulfill tax obligations and get services with minimal need of physical contact 
with the tax authority. Phone numbers of the service-points were promoted and the number of call center 
staff and those responding to e-mails were increased. 
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The availability of all the electronic services was announced on the GRS website and Facebook page, and 
the GRS closely communicated with the media. Further, the GRS analysis on a daily basis, which issues 
taxpayers frequently ask for so that appropriate guidelines and documents can be provided electronically.  


Hungary 


The administration made available on its website a new section containing information to assist taxpayers 
in emergency situations. It also published commonly used forms in easy-to-download and printable formats 
(pdf). As the vast majority of tax matters can be handled electronically, all customers are invited to choose 
between electronic or telephone administration, avoiding personal contact. In order to inform customers, a 
menu item on online administration options (NAV Online) has been added to the website. 


Iceland 


Iceland Revenue and Customs have made special efforts to: (i) enable self-service and reduce in-person 
contact; and (ii) reach foreign speaking taxpayers who typically are among the groups most dependent on 
full in-person service. New instructions have been published in Icelandic, English and Polish, to enable 
taxpayers to navigate their online tax returns without visiting the tax office in person. The foreign language 
instructions are tailored to be in line with circumstances that are common to foreign workers. Special 
guidelines have moreover been developed in Icelandic, English and Polish, to facilitate that people take 
greater advantage of the many self-service and e-options available on Iceland Revenue and Customs 
website. This information/guidelines are shared on Iceland Revenue and Customs’ website and Facebook 
page, as well as being available in print form at all of the tax offices. 


Ireland 


Additional resources have been assigned to certain phone lines to deal with taxpayer queries resulting 
from the effects of Covid-19. The service is being kept under review and decisions will be taken based on 
changing circumstances if necessary.  


Further, information affecting taxpayers is constantly pushed out via the Revenue website, press releases 
and eBriefs to practitioners (a standard digital communication issued to tax practitioners typically to 
announce updates to technical tax guidance). 


Israel 


The Israeli tax administration (ITA) operates a number of channels for communication with taxpayers and 
representatives: designated e-mail, designated service system to manage taxpayer applications as well 
as call centres. To address the current situation, a number of steps were taken: 


• Additional work force was directed to deal with online applications through existing channels 
(emphasis on applications regarding services, such as: withholding certificates, on time filing, 
release of refunds, reduced withholding for payments abroad etc.) 


• Operation of topic specific mail boxes (for instance - representatives, real estate taxation) 
• Reinforcement of call centres. 
• Face to face services are diverted to digital channels, as much as possible. 
• Representatives and taxpayers are encouraged to work from afar. 
• A designated fax number for the elderly population that does not use digital channels was 


published. 
• Employees were called to be cautious regarding data security and exploitation by unidentified 


persons. 
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• A single, country wide, service centre for all real estate taxation applications (phone and web)) was 
created instead of operating separate centres in numerous locations. Workforce was allocated to 
this single centre and accessible phone numbers published. 


Further, tax representatives and taxpayers were informed via various media channels, and on the ITA 
website concerning the steps taken by the ITA, in real time. Enhanced and more accessible information is 
made available on the ITA website concerning the Covid-19 crisis. High level officials in the ITA and the 
Ministry of Finance gave interviews on relevant aspects. 


Japan 


The NTA announced and published its actions and measures, such as the extension of the tax filing period 
(see section “Extension of deadlines”), through press release, the NTA’s website, Twitter, as well as by 
communicating with tax accountants and other relevant organisations. 


Taxpayer support services during the tax return filing period, such as call centres to support individual 
taxpayers for filing and consultation service for the e-filing procedures, have also been extended in 
accordance with the extension of the tax filing period. 


Korea 


The Korea National Tax Service (NTS) provides two additional ways temporarily to access its services (call 
centres and sending a form by fax or post). These are in addition to the existing hotline, smartphone 
application and its website. The aim is to make it easier for taxpayers to avoid visiting a tax office. The 
NTS has closed down 14 offices in the special disaster zones (Daegu and North Gyeongsang province) 
and recommended not visiting tax offices in person. Moreover, it has installed machines that enable 
taxpayers to pay taxes with a credit card, originally scheduled to be implemented in the second half of the 
year. The NTS has also created Task Forces on Covid-19 in seven regional offices and 125 local offices 
to support affected taxpayers. 


The NTS’s runs a YouTube channel and recently posted a video setting out the actions it has been taking 
in response to Covid-19 (www.youtube.com/watch?v=a7holwsTIgk). 


Source: National Tax Service of the Republic of Korea. Press release on 27 February and 2 March 2020, www.nts.go.kr/news/news_01.asp. 


Latvia 


Communication with taxpayers is carried out electronically, via phone, the Electronic Declaration System 
(EDS) and social media. Information is provided on the official website of tax administration, as well as 
distributed through traditional media (press releases, phone interviews) and social media (Facebook, 
Twitter, Instagram). 


Customers can receive services via EDS and call a help line. The EDS system has a special button for 
Covid-19 related issues or asking questions. The capacity of these functions was increased.  


Excise stamps are delivered to companies by postal services. 


Lithuania 


A Q&A section was created on the tax Administration’s website to address the Covid-19 consequences. 
Taxpayers subject to the aid measures (suspended debt recovery, relief from late payments, interest free 
tax loans) will be announced on the website. 


For the convenience of taxpayers, a separate menu item "Tax deferral" was added to the tax 
administration’s call centre phone line. 



http://www.youtube.com/watch?v=a7holwsTIgk

http://www.nts.go.kr/news/news_01.asp
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In order to accelerate the provision of support to businesses facing difficulties concerning Covid-19, a one-
stop-shop principle will be applied as regards requests addressed to the tax administration and the State 
Social Insurance Fund Board. 


Malaysia 


IRBM has published a press release on services made available for taxpayers during the Movement 
Control Order period via its official portal and announcements through social media (e.g. Facebook). IRBM 
has also published a set of frequently asked questions. 


Norway 


Tax offices are currently closed for physical meetings and guidance. Web pages, chat functions and 
telephone services have been enhanced. 


Russia 


The Federal Tax Service focuses on informing taxpayers about the advantages of existing online services. 
It launched a dedicated Covid-19 webpage on the web portal referencing contactless online solutions. 
Also, call centres are providing a 24\7 response. In non-working hours, this is supported by an automatic 
voice response system. 


Singapore 


The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) has put out guidance on its website as to how taxpayers 
can use digital services for their tax matters, including web chat and the virtual assistant (Ask Jamie) or to 
request call backs.  


Source: www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Announcements/COVID-19-%E2%80%93-Advisory-to-Taxpayers/ 


South Africa 


For purposes of improving communication with taxpayers, the South African Revenue Service (SARS) has 
created a dedicated website to provide real-time updates. SARS has also sent letters to taxpayers and 
issued media statements in South Africa’s official languages to inform taxpayers of the safety measures 
being implemented by SARS as well as the following services: 


• The SARS eFiling website and mobi app remain the recommended option for the filing of returns. 
The SARS eFiling website includes a “Help-You-eFile” functionality, which allows a taxpayer to ask 
a SARS agent to share his/her view of the eFiling screen on the taxpayer’s personal computer. 
This service enables a SARS agent to view the same screen as the taxpayer in order to assist in 
identifying the problems the taxpayer is experiencing and to help solve any problems. 


• SARS is developing a tool through which taxpayers may apply for their income tax numbers online. 
This will be rolled out by the end of the week ending 27 March. 


• Arrangements are also underway to make drop boxes for tax papers available at all branches. 
• SARS’ dedicated Call Centres remain fully operational and available for telephonic support. 


Contingency planning is in place, should Call Centre staff be required to work remotely. 



http://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Announcements/COVID-19-%E2%80%93-Advisory-to-Taxpayers/
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Spain 


Since 15 March 2020, tax offices are closed to the public and taxpayers are encouraged to use other 
channels (phone and internet). Also, the tax administration’s website has a webpage dedicated to Covid-
19. 


Sweden  


The Swedish tax authority (STA) provides extra information on tax payment postponement on digital 
platforms, both the website and social media. A link to information aimed for businesses affected by the 
Covid-19 pandemic is clearly visible on the homepage of the STA website, and staff is well informed via 
the STA intranet. Information on how to apply for a deferral of tax payments or for filing an income tax 
declaration is provided in the interactive voice response system when calling the STA on this. 


Further, the STA is, at an initial level, working with other agencies to look into the pros and cons of setting 
up a common hotline for SMEs affected by the covid-19 pandemic. 


Regarding enhanced services, the STA has provided additional internal guidance so that the telephone 
centre can provide accurate and quick information on tax payment postponement to all businesses. The 
STA is also looking into new technical solutions to simplify and digitalize parts of the application for tax 
deferral for businesses.  


The call centre of the STA is already “staffed up” due to it being the peak period of the year, as 4 May is 
the last day to file taxes. Staff from other parts of the STA are already reassigned (according to a plan 
before the pandemic). No change has been made to the opening hours: 8-18 Monday-Thursday and 8-16 
Fridays. The last couple of days before 4 May the opening hours are planned to be extended, on the last 
day until midnight. 


United Kingdom 


HMRC has a set up dedicated webpages and a phone helpline to support businesses and self-employed 
people concerned about not being able to pay their tax due to coronavirus and to get practical advice. Up 
to 2 000 experienced call handlers are available to support businesses and individuals when needed. 
Helplines operate a wide range of hours and are currently open Monday to Friday 8am to 8pm, and 
Saturday 8am to 4pm. Large Businesses also can speak to their individual Customer Compliance 
Managers. 


United States 


The US Internal Revenue Service has established a special section on its website focused on steps to 
help taxpayers, businesses and others affected by the coronavirus. This page will be updated as new 
information is available. 


 
 







www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
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Tax Policy ideas for Covid-19 crisis 


 


 The major concerns of companies are around workforce protection / support and supply chain 


assurance. Given employees might not have access to their regular office; it will be more difficult and 


less efficient to interact as a team (despite the IT environment and virtual communication means that 


companies normally use). This, coupled with the significant amount of required tax compliance and the 


many changes that occurred over the past months, could lead to difficulties fulfilling those compliance 


needs.  


 


Potential alleviating measures could include: 


o Postponement of deadlines for tax returns and other compliance measures (e.g. CbC reports) 


o While changing deadlines (especially in international context) could lead to confusion in the 


system, providing an assurance of relief from penalties and interest for compliance gaps during 


this time (or providing that COVID-19 de facto represents ‘reasonable cause’ where that is the 


standard, in e.g. section 9100 relief in the U.S. Tax Code) might be helpful. 


o Given that those resource strains also apply to tax administrations, a postponement of audits 


and similar activities (or at least longer response times) could also help. 


o Coupled with the above, the potential triggering of PEs and related payroll taxes / individual 


taxes / VAT on cross border services for people inadvertently present in a country (for 


example, by a quarantine, including people working from home who normally work across a 


border) could be suspended. 


 


 


 Since cash flow and access to cash facilities is another crucial point that companies face in a severe 


crisis, more direct help for companies in this respect could include: 


o Deferral of payment of direct taxes (individual and corporate income taxes), property taxes 


and social security contributions/payroll taxes, potentially automatic and without selective 


criteria to avoid administrative burden (see above) 


o Deferral of indirect tax payment (sales tax, VAT) could also be considered, for instance for 


companies with cash flow issues 


o Implement accelerated reimbursement of tax credits (e.g. VAT credits, carry-back losses 


credits, R&D credits) 


 


 


 Further tax policy measures that would help soften the P&L impact of a crisis for companies would be 


the following: 


o (Temporary) tax reductions, especially for SMEs and small entrepreneurs.  


o Extension of the carry forward or –backward period of net operating losses (NOL) and/or the 


removal of an NOL deduction limit. 


o Anomaly of turnover, COGs, profit, profit margin, and other indicators expected to arise from 


an economic crisis should be excluded or disregarded when conducting transfer pricing 


analysis, so that no arbitrary transfer pricing taxation is imposed. 


o Introduction of tax breaks related to investment in equipment to carry out working from home 


and video conferencing (this could also be seen in combination of reducing future carbon 


footprint, if travel is avoided due this equipment). 


o Tax exemption of financial aids from governments to the affected individuals and companies 







  vCW0104-1300 


o Tax exemption of product contributions by companies (in some countries those are taxed as 


sales), e.g. for medicine. At a minimum, there should be no tax cost and a deduction equal to 


COGs for companies on product contributions. The US enhanced inventory deduction that 


applies under certain circumstances (lesser of COGS or COGS plus half of profit on average 


sales price) should be more broadly considered. 


o Tailored incentives to further support e.g. virology, vaccines and diagnostics manufacturing 


and R&D investments, such as grants policy, credits, innovation boxes and immediate 


expensing. 


 


 


 Taking a more holistic approach, harmful unilateral tax policy measures would not only exacerbate an 


economic crisis, but also prolong unnecessarily the ensuing recovery. Business is therefore very much in 


favour to a commitment on globally harmonized solutions (e.g. the OECD work on digital taxation) 


versus unilateral actions (e.g. DSTs), which ideally should be repealed or suspended during the crisis 


period. 


 


 


******************************************** 


 


As a final, more general point, the OECD can make a major contribution to stabilizing the crisis by increasing 


“tax certainty” wherever possible.  A number of the proposals outlined above go to that point.  However, it 


is important to acknowledge that “tax certainty” does not just mean dispute resolution.  It also means 


making businesses feel more confident that the OECD understands the importance of business in the 


economic ecosystem.  Therefore, it would be helpful to reiterate the commitment of the OECD to 


encouraging cross-border trade and investment through the tax system. This, of course, includes the 


valuable work already being done on dispute prevention and resolution. But it also means emphasizing the 


importance of economic growth and renewed emphasis on reducing (or, at least constraining) 


administrative burdens and complexity.  A narrative which balances out concerns about anti-avoidance 


with one that takes seriously the need for continuing trade and investment will be a valuable contribution 


to restoring the confidence of businesses. 








Overview on national measures taken by governments to react to the 


economic consequences of the COVID-19 spread in Europe 


This is an overview of measures based on input from members and research by BusinessEurope. This is a living 


document that will be regularly updated on the dedicated Extranet. It is an informal collection of inputs from 


members and should be used for internal purposes and for information only. As the situation unfolds rapidly we 


cannot guarantee that all information received and displayed in the document is entirely up-to-date at any given 


point in time.  


For questions, updates and comments please contact Malthe Munkoe, Senior Adviser in the Economics 


Department (m.munkoe@businesseurope.eu).  


 


EU response 


- EU finance ministers on 4th March issued a statement regarding their commitment to provide a co-
ordinated response and to use all appropriate policy tools to achieve strong, sustainable growth and to 
safeguard against the further materialisation of downside risks.  


- Commission President von der Leyen on 10th March, ‘to use all the tools at our disposal to make sure the 
European economy weathers this storm’. 


- The ECB on 12th March announcing in particular, plans to temporarily relax capital requirements for the 
financial sector to support lending to the real economy, as well as more accommodative monetary policy 
through increasing its asset purchases by €120 billion during 2020. 


- At a press meeting on EU March 13, EU leaders including von der Leyen confirmed that the EU “general 
escape clause” would come into play (which grants Member States leeway to break with fiscal rules in the 
face of an emergency that is unusual and outside their control), and that there will be granted maximum 
flexibility under state aid rules in government efforts to support the economy, while also announcing a 37 
billion euro Coronavirus Response Investment Initiative to support the healthcare sector and labour markets 
generally (drawing from unused structural funds). 


- The Eurogroup met on March 15 and confirmed the applicability of the “general escape clause” in light of 
the virus outbreak, while noting that member states had already commenced fiscal stimulus corresponding 
to 1% of GDP. The Eurogroup issued a statement promising to “do whatever it takes to effectively address 
the current challenges and to restore confidence and support a rapid recovery”. 


- On March 16 the G-7 leaders issued a statement committing to do “whatever is necessary to ensure a 


strong global response through closer cooperation and enhanced coordination of our efforts”, noting that 


“while current challenges may require national emergency measures, we remain committed to the 


stability of the global economy”.                                                                                                                                 


On March 17 Commission Vice-President Vestager circulated to member states a draft Temporary 


Framework for state aid designed to ensure full flexibility to use state aid to support companies/sectors 


- On the night of March 18 the ECB announced additional quantitative easing of 750 bn euro in 2020, and 


made clear in its statements that if necessary it was prepared its raise the issuer limit (cap on how much of 


one member state’s sovereign debt it can hold) 


- On March 19 the Commission was able to adopt an approved temporary framework for state aid, that 


gave maximum flexibility, and notably allowing grants to businesses up to 800.000 euro.  


 


External compilation of responses  


While we have considered these and found them useful, as external sources we cannot guarantee the validity 


or take any responsibility for their content etc. 


Danske Bank https://research.danskebank.com/research/#/Research/articlepreview/6bbaf621-3014-4bd4-


87bd-3d2b75bbd479/EN 



mailto:m.munkoe@businesseurope.eu

https://research.danskebank.com/research/#/Research/articlepreview/6bbaf621-3014-4bd4-87bd-3d2b75bbd479/EN

https://research.danskebank.com/research/#/Research/articlepreview/6bbaf621-3014-4bd4-87bd-3d2b75bbd479/EN





 
Austria 


- CoVid-19 Crisis Management Fund  


Budget of up to EUR 38 billion, with the main objective of improving liquidity. Measures include: 


• EUR 9 billion state guarantees and state liabilities for loans,  


• EUR 15 billion emergency aid for industries most affected,  


• EUR 10 billion for tax moratoriums.  


• Hardship fund for SMEs (direct cash aid, not to be paid back)  


  


- COVID-19-Short Time Work (“Kurzarbeit”) 


• Financial means of EUR 400 Mio.  


• Short time work is planned for three months.  


• Key Points of COVID Short Time Work: 


• Before starting short time work, the employee has to consume all annual leave and overtime.  


• Wage guarantee: 


• Up to EUR 1.700 of gross wage, 90% of the previous net wage. 


• Up to EUR 2.685 of gross wage, 85% of the previous net wage. 


• Beyond EUR 2.686 gross wage, 80% of the previous net wage. 


• The employment contract must not be terminated during the short time work period, and in 


the first month after short time work, barring exceptional circumstances that require special 


negotiations.  


• During short time work, working hours can be reduced by an average of up to 90%. 


• Normal working hours can be changed in agreement with the employee.  


  


- COVID-19-Law on Special Care 


§ 18b Labour contract law: In case of (partial) closure of institutions (e.g. schools) due to official measures, 


employers can now grant special care leave even to those employees who would normally have no 


entitlement to stay at home to take care of their children (up to 14 years old). This care leave is limited to 


three weeks. During this time, employees will receive a third of their gross wage, paid for by the 


government.  


  


- Work Inspections & Working Hours 


During the occurrence of COVID-19, deviations from the working time provisions are possible (e.g. 


extensions to the normal working hours). This applies to all industries with an extraordinary need for 


work (e.g. healthcare). 


 


- Measures of the Austrian National Health Insurance Fund: 


The Fund has put together a package of measures to relieve the pressure on affected companies, such as 


deferral of contributions, payment by instalments, waiving of late-payment fee, suspension of notices 


of seizure and bankruptcy applications. 


  


- Corporate and Income tax 


Corporate and income tax advance payments for 2020 can be reduced or set to zero. 


  


- Guarantees and Financing  


Exporting companies can be granted credits up to 10% (large companies) or 15% (SMEs) of their export 


revenues by the OeKB (österreichische Kontrollbank). AWS (Austria Wirtschaftsservice) will provide 


guarantees with special conditions for companies who are affected by the COVID-crisis to facilitate 


financing credits. 


 


 







Belgium 


- Companies can follow a so-called ‘payment plan’: In this payment plan, companies can ‘spread’ payments 
of VAT, social contributions and fines. They can also delay payments of corporate income tax and regular 
income tax.  The Belgian authorities have confirmed that they will allow companies to delay the filings by 
over two weeks and payments by two months. 


- Fines to companies for late payments can be remitted. 
- Increase in short-time work payments (65%--> 70%) 
- Federal government will not charge companies with fines if they can’t fulfil a public contract in time. 


These measures only apply to companies that can show that they have been directly hit by the coronavirus 
(e.g. a decrease in turnover, a significant decrease in orders and / or reservations, consequences of a “chain 
reaction” with partner companies,…). The deadline for getting this `payment plan’ is June 30. 


 


Croatia 


The Croatian Bank for Reconstruction and Development will: 


− Impose a moratorium on credit obligations for existing clients 
− Introduce a grace period in repayments 


− Provide liquidity loans to companies to cover wages, overhead and operating expenses in cooperation 


with commercial banks 


− Guarantees to commercial banks supporting exporters under the Export Guarantee Fund 


− Increase scope of the Export Guarantee Fund to include tourism 


Support to commercial banks 


− Introduction of “standstill” arrangements, i.e. three-month suspension of collection of debts 


− Liquidity lines with three-year maturity 


− Accelerated loan rescheduling process without clients being reclassified to being “default” 


Government will: 


− Increase the allocation of “ESIF Micro Loans” supporting micro- and small enterprises, and reduce 


interest rates whilst increasing maximum guarantee rates for “individual guarantee” scheme  (the 


amount that the state will guarantee) 


− 90 extension of repayment obligations for co-funded projects 


− Allowing EU aid beneficiaries to suspend/delay project implementation, repayment of reimbursement 


− Possibility of state intervention to purchase surpluses in livestock, crop and food and vegetable 


production 


− Implement various loan schemes 


− Delay the payment of tourism fee for companies and tourism charges for private renters 


− State aid to provide capital and liquidity for endangered tourism businesses, for cultural and creative 


industries,  


− Suspension of universal service obligation for postal services 


− Suspension of collection fees for extraordinary transports on public roads and temporary suspension 


of 10-% increase in tolls for vehicles of certain types during the summer  


 


Cyprus 
 
- Temporary suspension for two months of the obligation to pay VAT, without the imposition of any penalties. 







This only applies to businesses, whose turnover was not more than € 1m in 2019 or to businesses whose 


turnover was cut down by more than 25%. 
- Cyprus will temporarily cuts its VAT rate from 19% to 17% until May 2020. The (already reduced) VAT-rate on 


tourism activities (9.5% related to restaurant, hotel services, etc) will be reduced to 7.5% until July 2020. 
 


Denmark 


Labour market initiatives 


- Government has suspended rules on sick leave until January 1, 2021. Thus the government pays sick leave 


from day 1 (instead of the usual 30 days) when employees are quarantined or sick with Covid-19. Self-


employed receive sick leave payment from first day of absence instead of after 2 weeks.  


- Greater flexibility awarded to scheme which allows companies to endorse employees to temporarily work 


part-time, with employees receiving supplementary unemployment benefits during the period. 


- Tri-partite agreement on temporary wage compensation to companies in the private sector for employees 


in danger of being laid off. The agreement will be in force for a period of 3 months (9 March – 9 June 


2020) and applies to companies forced to lay off at least 30% of staff or more than 50 employees.  


- Similar scheme of compensation paid for by the state for self-employed that suffer large loss of income 


- Law under way to ensure economic compensation for companies that will face shortage of labour as a 


consequence of corona (6-months’ period), if the companies keep the employees with pay. The aim is to 


avoid redundancies and risk of losing valuable part of the companies’ work-force. 


- Work-share can be used directly after an agreement with the employee instead of a waiting period of one 


week after the initial registration at the job center. Plus enhanced flexibility in use of scheme. The 


measure will be applicable for a period of 13 weeks with possibility to apply for an extension. 


Other initiatives 


- Suspension of company payments of VAT and other taxes. 


- Contracyclical capital requirements set to zero which allows banks to provide more liquidity to companies. 


- 1 bn DKK set aside to provide guarantees for companies.  


- Additional loans targeting SMEs for 1.25 bn DKK specifically for export purposes through the state-run 


Export Credit Agency 


- A number of regulations of the transport sector to be suspended temporarily in order to secure 


distribution of goods in the country.  


- Public authorities are allowed to prolong deadlines for bids for tenders (e.g. if companies are likely not 


currently in a position to commence work on projects). 


- For three months government to compensate 25-80% of fixed costs for companies severely affected by 


the crisis (across size and industry) 


- 1.5 bn SEK guarantees for SAS (along with similar 1.5 bn SEK guarantee from the Swedish state) 


- 1.5 bn DKK to additional guarantees for to cover customers’ losses from travel operators filing for 


bankruptcy 


- Public procurement: public procurer allowed to pay contractor in advance of up to 1 mil DKK, and refrain 


from filing lawsuits if companies are delayed or fail to meet their contractual obligations if this inability is 


due to Covid-19 


- Expanded student loans scheme to help students that lose their part-time student jobs  


 


Estonia 


State resources are directed to support companies through KredEx Foundation and the Estonian Rural 


Development Foundation. The package also includes labour market support of the Estonian Unemployment 


Insurance Fund, sickness benefits, tax incentives. The package allows for deferral of tax debt for 18 months, 







temporary suspension of second pillar pension scheme payments, as well as partial compensation for direct 


costs of cancelled events. 


KredEx Foundation measures: 


• Loan collateral amounting to EUR 1 Billion for bank loans already issued in order to allow for repayment 


schedule adjustments (maximum EUR 600 Million for the surety collection), under the following 


conditions: 


o if the bank relaxes the repayment schedule of the existing bank loan which has not been secured 


by KredEx Foundation, then KredEx foundation will secure the loan; 


o he maximum guaranteed amount is EUR 5 Million per company, 


o if possible, fixed guarantee will be restored or the guarantee rate will be increased to cover 


more than 80% of the guaranteed liability. 


• KredEx Foundation business loan – amounting to EUR 500 Million, subject to the following conditions: 


o KredEx Foundation issues a revolving business loan to a company in order to overcome liquidity 


problems caused by the coronavirus, including, where necessary, the payment of bank loans, 


o the maximum loan amount is EUR 5 million per company, 


o the interest rate is approximately 4% per year. 


• KredEx Foundation investment loan – amounting to EUR 50 million, under the following conditions: 


o KredEx Foundation grants an investment loan to the company so it would be possible to take 


advantages of the business opportunities created by the coronavirus, and other new business 


opportunities. 


o the maximum loan amount is EUR 5 Million per company, 


o the interest rate is approximately 4% per year. 


• The labour market service provided by the Estonian Unemployment Insurance Fund to cover for wage 


reduction – amounting to EUR 250 Million, under the following conditions: 


o the benefit can be used by a compliant employer to cover the period of two months from March 


to May 2020; 


o the benefit of no more than EUR 1000 per month per employee in need of the support is paid as 


gross amount. 


o the benefit is calculated based on the gross wages of the employee over the period of the 


previous 12 months, plus remuneration payable by the employer to the employee which is no 


less than EUR 150 in gross amount. The Unemployment Insurance Fund and the employer will 


pay all labour taxes on wages and benefits. 


• For the period of March to May, the state will compensate the first three days of sick leave for all 


incapacity leave applications. 


• Rural companies can apply to the Rural Development Foundation for guarantees (up to EUR 50 million), 


business loans (up to EUR 100 million) or land capital financing (up to EUR 50 million). 


• Self-employed workers are subject to an advance social tax support measure. 


• Payments into the II pillar of the pension fund are temporarily suspended. 


• The State compensates for the direct costs of cultural and sporting events cancelled due to coronavirus in 


March-April, up to EUR 3 million. 


• The Members of the Government supported the proposal of the Minister of Finance to suspend the tax 


interest calculation for a period of two months and to allow tax debt to be rescheduled at lower interest 


rates than are currently in force. 


 


Finland 


Financial measures announced by Finnish government on 17th March: 


• 5 bln euro further support to economy.  


• The State Pension Fund will buy 1 billion euros worth of commercial papers.  







• The government will increase Finnvera Oyj’s (Export Credit Agency) capacity to guarantee working 


capital loans to small and medium-sized companies by 2 billion euros.  


• 1 billion euro fund to invest in corporate bonds. E.g. also about 73 million euros to stave off acute 


corporate funding pressures.  


• Companies having difficulties paying taxes due to the coronavirus situation can request a payment 


arrangement with eased terms starting 25 March 2020. According to the new terms, the first 


instalment of the payment arrangement will fall due in three months after the arrangement has 


become active, as opposed to just one month. The Tax Administration will automatically include in 


the arrangement any new tax debts that form after the payment arrangement has been taken into 


use until 31 May 2020. In addition, the rate of late-payment interest on taxes included in a payment 


arrangement will be lowered from 7% to 4%. The lowered interest rate would only apply to taxes that 


are included in a payment arrangement and that fall due after 1 March 2020. The arrangement is 


available for businesses/entrepreneurs that do not have taxes in recovery by enforcement and have 


filed all the required tax returns and reports to the National Incomes Register (earnings payment 


reports and employer’s separate reports). 


• Businesses and private individuals can request more time for filing your tax return, if necessary, if you 


have a justified reason, such as illness, that prevents from filing the tax return by its original deadline. 


However, the Finnish tax administration does not grant more time for filing VAT returns. However, a 


request can be made for a fine for late payment to be removed. If you have a justified reason for filing 


late, such as illness, you may not have to pay a fine. 


• Postponement option for pension insurance payments (Tyel and Yel) as well as easing the pension 


insurance company capital requirements.  


• To review further measures based on the negotiations with the social parties (enclosed proposal 


made by parties 19th March).  


• Other measures o Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) decided to lower Finnish credit 


institutions’ capital requirements. The reduction is implemented by removing the systemic risk buffer 


and by adjusting credit institution-specific requirements so that the structural buffer requirements of 


all credit institutions will fall by 1 percentage point, all in all. The decision will increase the lending 


capacity of theFinnish banks by around EUR 52 billion. 


• The Bank of Finland has decided to restart its activities in the domestic corporate paper markets. The 


size of the programme is initially EUR 500 million. The decision was announced on 15th March 


New package of measures on 20 March: 


The first supplementary budget will safeguard the resources of the authorities and increase the appropriations 


allocated to companies. The scope of the supplementary budget will be around EUR 400 million. Further 


supplementary budgets will be introduced over the coming weeks. 


• The guarantee mandate of the state-owned special financing company Finnvera will be increased by 


EUR 10 billion to a total of EUR 12 billion. The increase in the mandate will allow additional financing of 


€ 10 billion for businesses. 
• Employers’ earnings-related pension contribution shall be reduced by 2,6% of salaries. It will be 


implemented as soon as possible and will be valid until the end of 2020. It will ease the companies' 


payments by EUR 910 million. Pension companies refrain from paying customer bonuses for a period 


when employers' pension contributions are reduced. 
• An increase of EUR 150 million in Business Finland's mandate to be used for fast-start business support 


activities. An increase of EUR 50 million is proposed to support business development projects. 
• Own-risk days in unemployment benefits are cancelled in the event of lay-offs and redundancies. 


Unemployment insurance is immediately accessible. Working conditions to be eligible for income-


related unemployment benefits are shortened. These measures will cost the state more than EUR 100 


million. 
• Notice period for layoffs is reduced from the current (from 14 days to 6 weeks) to five days. The right 


to lay-offs is also extended to fixed-term workers. 







• Unemployment protection for entrepreneurs and freelancers is ensured. In order to be eligible for 


unemployment insurance, you don't have to close your business. 
• The Government promises max. EUR 600 million guarantees to airline company Finnair. 
• An increase of EUR 26 million is proposed for the control of infectious diseases. An additional budget 


of EUR 12,8 million is proposed for the operating costs of the Institute for Health and Welfare for 


coronavirus expenditure. 
• An increase of EUR 5,6 million is proposed to the police for additional expenditure due to the 


coronavirus epidemic. 
• An amount of EUR 200 million is proposed for non-specific expenditure linked to exceptional 


circumstances. 


 


France + see document in extranet 


- It is possible to apply for a later payment of tax due if the companies can prove that they are financially 


affected by Coronavirus. However, only the deferral of direct taxes (including corporate income tax) is 


currently possible. VAT has not been included in the measures taken. 


- In difficult cases tax rebates can be decided on an individual examination of requests 


- Support from the State and the Banque de France (credit mediation) to negotiate with its bank a 


rescheduling of bank credits; 


- The State will guarantee €300 billion of bank loans to companies  


- A €1 billion ‘solidarity fund’ will get created for the microbusinesses, SMEs and independent workers 


whose turnover is less than €1 million and who suffered a 70% decline of their turnover between March 


2019 and March 2020 (cumulative criteria) : these eligible entities will then get a monthly €1 500 grant. 


Practical details will be clarified in the upcoming days. 


- Suspension of rent and utility bills owed by small companies. Practical details regarding especially the size 


of eligible companies will be clarified in the upcoming days.  


- The mobilization of Bpifrance to guarantee bank cash lines which companies may need because of the 


epidemic; 


- Maintaining employment in companies through the simplified and reinforced partial unemployment 


system; 


- Support for the treatment of a conflict with customers or suppliers by the Business Mediator; 


- Recognition by the State of Coronavirus as a case of force majeure for its public contracts. Consequently, 


for all State public contracts, the delay penalties will not be applied. 


- The State will cover 100% of the wages paid under the short time scheme. 


 


Germany 


Making reduced hours compensation benefit (Kurzarbeitergeld) more flexible 


- Facilitation for short-time work - the threshold of employees that need to be affected by it was lowered 


from 1/3 to 10% 


- Already in January the possible period for short-time work was extended from 12 to 24 months 


- The Federal Employment Agency will cover 60% of the net salary in case of short term working and will 


reimburse the social contributions for the lost working hours to the employer 


- Partial or complete waiver of the need to build up a negative balance in working hours 


- Short-time working allowance will also be available to temporary workers 


 


Tax-related liquidity assistance for businesses 


- options for deferring tax payments and reducing prepayments will be enhanced, and enforcement rules 


will be adapted. 







- It will be easier to grant tax deferrals. Revenue authorities will be able to defer taxes if their collection 


would lead to significant hardship. The revenue authorities will be instructed to not impose strict 


conditions in this respect.  


- It will be easier to adapt tax prepayments. As soon as it becomes clear that a taxpayer’s income in the 


current year is expected to be lower than in the previous year, tax prepayments will be reduced in a swift 


and straightforward manner.  


- Enforcement measures (e.g. attachment of bank accounts) and late-payment penalties will be waived until 


31 December 2020 if the debtor of a pending tax payment is directly affected by the coronavirus. 


A protective shield with unlimited volume 


In a first step, existing liquidity assistance programmes will be expanded to make it easier for companies to 


access cheap loans. This can mobilise a large volume of liquidity-enhancing loans from commercial banks. To 


this end, our established instruments complementing loans offered by private banks will be extended and 


made available to a greater number of companies: 


- Conditions for the KfW-Unternehmerkredit (business loan for existing companies) and the ERP-


Gründerkredit-Universell (start-up loan for companies that are less than 5 years old) will be loosened by 


raising the level of risk assumptions (indemnity) for operating loans and extending these instruments to 


large enterprises with a turnover of up to €2 billion (previously, the limit was €500 million). Higher risk 


assumptions of up to 80% for operating loans of up to €200 million will increase banks’ willingness to 


extend credit.  


- In the case of the “KfW Loan for Growth”, the programme aimed at larger companies, the current 


turnover threshold of €2 billion will be raised to €5 billion. In future, these loans will take the form of 


syndicated loans and will not be restricted to projects in one particular field (in the past, only innovation 


and digitalisation projects were eligible). Risk assumption will be increased to up to 70% (from 50%). This 


will improve larger companies’ access to syndicated loans. 


- For companies with a turnover of more than €5 billion, support will continue to be provided on a case-by-


case basis. 


- For guarantee banks (Bürgschaftsbanken), the guarantee limit will be doubled, to €2.5 million. The 


Federation will increase its risk share in guarantee banks by 10% to make it easier to shoulder risks, which 


are difficult to assess in times of crisis. The upper limit of 35% of operating resources in guarantee banks’ 


total exposure will be increased to 50%. To accelerate liquidity provision, the Federation is giving 


guarantee banks the freedom to make guarantee decisions up to €250,000 independently and within a 


period of three days. 


- The large guarantee programme (parallel guarantees from the Federation and the Länder), which was 


previously limited to companies in structurally weak regions, will be opened up to companies in other 


regions, as well. In this programme, the Federation covers operating loans and investments with a surety 


requirement upwards of €50 million and a guarantee rate of up to 80%. 


These measures are covered by existing state aid rules. These special programmes are now being submitted to 


the European Commission for approval. The Commission President has already indicated that, in light of the 


coronavirus crisis, she will ensure that state aid rules are applied in a flexible way. The EU and Eurogroup 


finance ministers will advocate the necessary flexibility on the Strengthening European cohesion. 


 


 


Greece 


- Suspension of payment of VAT, payable at the end of March, for 4 months, in sectors and areas where the 


business is suspended by government order for more than 10 days. In addition, no interest or surcharge 


shall be payable on the amounts due when the deadline for payment and suspension of payment is 


extended. 







- Suspension of payment of certified debts to the tax authorities, as well as installments of partial payment 


arrangements of certified debt, payable at the end of March, for 4 months in sectors and areas where 


business is suspended by government order for more than 10 months days. 


- Establishing a mechanism, based on the available data from the Independent Public Revenue Authority, e-


banking transaction and figures from the Ministry of Labour, that will monitor developments in the labour 


market and social security contributions, so that timely, targeted and effective intervention in the economy 


and in the regions where there is a significant decline in economic activity. 


- Administrative requirements, such as the obligation to report overtime, are suspended in order to 


facilitate the gradual access of workers to avoid overcrowding in the workplace and public transport. 


Existing provisions on overtime and minimum rest time are not affected. A facility is provided for 


teleworking where possible. 


- Support measures for businesses and workers affected by the pandemic, amounting to € 2 billion in the 


first phase. They will include, inter alia, a compensation of 400-500 euros to approximately 600,000 


workers in businesses closed by government decision. 


 


Iceland 


- Businesses experiencing temporary difficulties due to a fall in revenue will be given flexibility, e.g. 


extended deadlines for taxes and other public charges.  


- Efforts will be made to provide temporary relief to the tourism industry, including temporarily reducing 


industry-specific tax payments.  


- Once the situation returns to normal, a marketing campaign will be launched to promote Iceland as a 


tourist destination and Icelanders will be encouraged to travel domestically.  


- Measures to stimulate private consumption and demand will be enacted, e.g. tax reduction or increased 


benefits.  


- Ongoing and planned infrastructure projects will be accelerated.  


- The Government will cooperate with the Icelandic Financial Services Association on their response to 


foreseeable liquidity and payment difficulties of tourism companies. 


- The HF-Fund (former HFF-Fund) will transfer funds from the Central Bank to increase the ability of banks 


and creditors to provide credit to both companies and individuals. 


 


Ireland 


- A €200m Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) Working Capital scheme for eligible businesses 


impacted by COVID-19. Loans of up to €1.5m will be available at reduced rates, with up to the first 


€500,000 unsecured. Applications can be made through the SBCI website.  


- Application of interest to late payments of VAT suspended for January/February  


- Application of interest to late payments of employer PAYE(income tax)liabilities suspended for 


February/March 


- A €200m Package for Enterprise Supports including a Rescue and Restructuring Scheme available through 


Enterprise Ireland for vulnerable but viable firms that need to restructure or transform their business.  


- The maximum loan available from MicroFinance Ireland will be increased from €25,000 to €50,000 as an 


immediate measure to specifically deal with exceptional circumstances that micro-enterprises – (sole 


traders and firms with up to 9 employees) - are facing. Applications can be made through the MFI website 


or through your local LEO.  


- The Credit Guarantee Scheme will be available to COVID-19 impacted firms through the Pillar Banks. Loans 


of up to €1m will be available at terms of up to 7 years.  


- the Department of Employment Affairs and Social Protection and the Department of Business, Enterprise 


and Innovation will provide a joint First Responder support service through the Intreo Offices and 


development agencies, Enterprise Ireland and IDA Ireland in each region to provide tailored supports for 







impacted firms, with objective of avoiding mass lay-offs and buying time for firms to work through the 


short-term disruptions.  


- Firms that need to reduce hours or days worked can avail of the Department of Employment Affairs and 


Social Protection Short Term Work Support by contacting their local Intreo Office, see 


gov.ie/en/service/c20e1b-short-time-work-support.  


- The full range of Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office and Údarás na Gaeltachta grant 


supports will be available to firms to help with strategies to innovate, diversify markets and supply chains 


and to improve competitiveness. 


 


Italy 


Legislative Decree n. 18 of 17 March 2020 The main measures related to enterprises focus on 4 main axes: 


 1) Support for workers and enterprises, 


- redundancy fund - extended to all national territory, to all employees of all productive sectors, even to 


companies that already benefit from extraordinary layoffs, for a maximum of 9 weeks; 


- compensation of 600 euro, monthly non-taxable, for self-employed workers and those subject to VAT; 


- equivalence between disease and quarantine; 


- parental leave for additional 15 days at 50% of remuneration for working parents or otherwise babysitter 


bonus 600 euro worth; 


- for air transportation, enhance of the special fund for sustaining of income and the establishment of a new 


society fully controlled by Ministry of Finance. 


  


2) Measures to support the liquidity of households and businesses   


- moratorium on loans to micro, small and medium-sized enterprises (mortgages, leasing, credit openings 


and short-term expiring loans) 


- strengthening of the SME guarantee fund:   


o eligibility for the guarantee of debt renegotiation operations; 


o automatic extension of the guarantee in the event of a moratorium or loans suspension; 


o for transactions up to € 100,000, the evaluation procedure is restricted to the economic and financial 


profiles only; 


o  the chance to combine the guarantee of the fund with other forms of guarantee for the tourism 


sector; 


o possibility to set up special sections of the fund in order to support access to credit for certain 


economic sectors or business chains, on the initiative of the sectorial Administrations, associations and 


reference bodies. 


o suspension of the fund's operating terms; 


o extension of the limit for the granting of the guarantee from 2.5 million to 5 million; 


- strengthening of the Confidi for micro-enterprises; 


- establishment of an Integrated Promotion Fund at MAECI; 


- instantaneous entry into force of the volatility adjustment for insurance companies;  


- introduction of a counter-guarantee mechanism for banks, by CDP, with which to allow the expansion of 


credit also to medium-large companies affected by the crisis; 


- incentive to sell impaired loans by converting deferred tax assets into tax credits for financial and industrial 


companies; 


- establishment of a show, cinema and audio-visual emergency fund and provisions for the cultural sector; 


- rules on the reimbursement of residence contracts and on the termination of contracts for the purchase of 


tickets for shows, museums; 


- Increase in advances from the 2014-2020 Development and Cohesion Fund within the Operational Plans of 


Central Administrations and Development Pacts. 


  


 







 3) Fiscal measures 


- Suspension of withholding tax, social security and social security contributions and compulsory insurance 


premiums during March and April, together with payment of VAT in March. The sectors concerned are 


tourist-hotel, spa, passenger transport, restaurants and bars, culture (cinema, theatres), sport, education, 


amusement parks, events (fairs/conferences), games rooms and betting centres; 


- suspension of payment periods and tax and contribution payments for taxpayers with a turnover of up to 


EUR 2 million (VAT payments, deductions and contributions for March); 


- deferral of the deadline for payments due to public authorities from 16 to 20 March for economic operators 


not subject to suspension; 


- disapplication of withholding tax for professionals without employees, with revenues not exceeding 


400,000 euros, on the invoices of March and April; 


- suspension until 31 May 2020 of time limits for winding-up, control, establishment, collection and litigation 


activities by the offices of the Revenue Agency; 


- suspension of time limits for collection of tax records, payment and removal, suspension of new files and 


suspension of executive acts; 


- incentives and contributions for sanitation and safety at work; 


- for commercial rentals, tax credit equal to 60% of the March rent; 


- provisions on road transport and public passenger transport; 


- the suspension until 31 May 2020 of fees for the award of public sports facilities to sports associations and 


societies; 


- urgent extraordinary measures in support of the press chain. 


  


  


4) Enhancement of the health System and of civil protection 


- appropriations for the recruitment of 20000 health workers for the national health system. 


- increase of national emergency Fund of 1.65 billion; 


- the funding for increase the hospital beds; 


- requirement for private facilities to provide for health workers, buildings and their equipment: 


- authorization to Invitalia to provide concessional financing or straight grants for producers of medical 


devices and PPE (personal protective equipment); 


- possibility for civil protection of requisition of health centres, medical surgical and essential goods. Prefects 


will have at their disposal the requisition of hotels or other buildings; 


- preview of price in public contracts, to expedite the purchase procedures and the payment of materials and 


health tools. 


 


Lithuania 


On 16 March 2020 the Lithuanian Government adopted the Economic and Financial Action Plan to address the 
impacts of the COVID-19 virus on the economy, people and businesses. 10% of the country’s gross domestic 
product (GDP), accounting for 5 billion euros, will be allocated to support the measures. 


The action plan focuses on ensuring the health of the population, helping small and medium-sized businesses, 
boosting employment and economy: 


- Provision of necessary resources for the efficient operation of health and public security systems - 500 
million euros 


- Jobs and income protection - 500 million euros 
The Economic and Financial Action Plan provides 500 million euros for measures aimed at maintaining 
jobs and income. The state will jointly support businesses with job retention for up to three months, by 
also covering partial downtime or part of downtime allowance for employees. In the case of quarantine in 
educational institutions or social care and employment centers, a provision foresees sickness benefits for 
the specialists who take care of children and the disabled. It also provides for self-employed workers who 
have paid social security contributions: to receive 257 euros / month for up to 3 months when they are 







unable to carry out their activities due to quarantine, and to extend the credit payment period (excluding 
interest) for those who became unemployed – from 3 to 6 months with the state guarantee. Also, to allow 
the possibility of postponement or settlement of payments for electricity and natural gas to the national 
energy holding company Ignitis UAB, to recommend municipalities to postpone or arrange schedule for 
utilities and heat energy payments. 


- Maintaining business liquidity - 500 million euros 
The plan provides for immediate tax loans, with postponed or deferred payment schedule, without 
interest payment; stopping recovery actions on the basis of reasonableness criteria; exemption of 
taxpayers from fines and penalties; possibility to defer payment of personal income tax; increase the 
Guarantee Limit for the Agricultural Loans and INVEGA Guarantee Fund by 500 million euros as well as 
extend the terms for the guarantees; enable businesses to defer or postpone payments for the electricity 
and natural gas consumed to the national energy holding Ignitis UAB. It is also recommended that 
municipalities exempt businesses from commercial real estate and land taxes, and allow to defer or 
arrange utility bills and payments for heat energy. 


- Boosting the economy - 1 billion euros 
The Economic and Financial Action Plan provides for accelerating investment programs, speeding up 
payments and increasing the intensity of funding. It also allows reallocation of EU investment funds to 
health, employment and business fields, accelerates the use of state budget for current expenditure, use 
all funds from the Climate Change, Road Maintenance and Development programs and accelerate the 
renovation of apartment buildings. In addition, it is planned to recommend the Bank of Lithuania to take 
measures to increase the lending potential of banks by 2.5 billion euros: (1) reduction of capital 
requirements for credit institutions; (2) Reduction of liquidity reserves; (3) Reduction of other supervisory 
measures. 
Moreover, an additional 500 million euros state guarantee ceiling is foreseen to create or supplement the 
existing financial instruments. Also, to establish a COVID-19 Impacts Reduction Fund open to contributions 
from legal and natural persons. 
A 1 billion euros stimulus package for the economy will encompass 500 million euros additional 
investments and 500 million euros additional guarantees. 


- Ensuring liquidity of the state treasury 
The Economic and Financial Action Plan provides for the Government to borrow additional 5 billion euros. 


- Task force on business emergency coordination 
A state-level task force on business emergency coordination was formed. LPK is represented by its President 
Robertas Dargis. 


Luxembourg 
 
- Companies directly affected by government orders eligible for a short-time working scheme 
- Reimbursements for unemployment caused by government closures at 80% of normal salary 
- Commuter certificates for cross-border workers to allow them to cross borders that are otherwise closed 
- Companies can apply for cancellation of tax advances for the first 2 quarters of 2020, and can apply for a 


four-month payment deadline for taxes due after February 29 
- All VAT credit balances below 10.000 euros will be reimbursed 


 
Malta 


- €1.6 billion in liquidity for companies: €700 million in tax deferrals and €900 million in guarantees. The 


€900 million in government guarantees to companies are expected to open up the availability of credit 


and loans to the tune of €4.5 billion that would give companies additional liquidity 


- Quarantine leave: Government to pay companies €350 per employee on quarantine leave 


- Government will cover additional two months leave for parent who has to stay at home to take care of the 


children as a result of school closures with an €800 per month benefit. 


- A company registering 25% less sales will benefit from 1 day per week per employee. This amounts to 


around €37 per week, equivalent to around €147 per month per employee. Measure is capped at €800 


per month. 







- A business that was asked to close as part of the Covid-19 measures will get 2 days of assistance per week 


per employee. This is equivalent to €300 per month per employee. 


- A self-employed person will get the same amount 


- A self-employed person who also employs others will get 3 days per week of assistance for himself and 2 


days per week for every employee 


- A Maltese or EU citizen who becomes redundant will get €800 per month as unemployment benefit 


- A third country national who becomes unemployed will get no financial assistance but JobsPlus will help 


to find alternative work 


- People in rental property and who lose their job and did not qualify for rent subsidy, will now benefit from 


the scheme 


- Foreign workers: A company that makes anybody redundant cannot apply for a work permit for a third 


country national. Malta will stop accepting new third country national work permit applications 


- Taxes due in March and April, including provisional tax, VAT and social security contributions, have been 
postponed to a future date. VAT credit refunds will also be accelerated.  


- Incentives/grants for companies to invest in teleworking equipment 


 


Netherlands 
 
On March 17 the Dutch government further announced: 


1. A guarantee facility for SME loans (BMKB) is already in place and working – EUR 665 million of an 


available budget of EUR 765 million, 0.08% of GDP. The Ministry of Economic Affairs and Climate Policy 


has expanded guarantees to a higher guarantee percentage, up to 90% of the credit risk of banks for SMEs 


that want to take out a loan of EUR 1.5 mln maximum but that do not have the required collateral. This 


measure was recently expanded for SMEs coping with risks associated with the nitrogen ruling (adopted) 


and is further expanded to apply to SMEs affected by COVID-19.  


2. The social assistance decree, aimed at self-employed persons, (Bbz, Besluit bijstandverlening 


zelfstandigen 2004) will be expanded, meaning that the self-employed and entrepreneurs will be able to 


receive social assistance if they meet certain standards, which will be relaxed. This social assistance will 


include additional benefits to meet livelihood standards and/or a loan for working capital.  


3. A new temporary measure will be introduced to help entrepreneurs paying wages, in order to prevent 


unemployment. This measure replaces the current working time reduction scheme, which was not 


designed for handling a pandemic. In the new scheme, employers will be supported more quickly than 


before. Employers using the scheme must commit to not firing their employees on economic grounds. 


Employers who expect a decline of at least 20% in revenue can request an allowance for a period of 3 


months of maximally 90% of the total wage sum. The Employee Insurance Agency (UWV) will pay a 


deposit beforehand, and it will be determined afterwards whether a firm has received too much or too 


little support. The Dutch government will work on the details of the proposal in the coming period and will 


send a request to the European Commission regarding stateaid rules. The costs will strongly depend on 


the number of applications. If 25% of all employers apply for an average of 45% of their wage bill, the 


costs will be around 10 billion euros in the first 3 months. These costs will increase when the number of 


applications rise.  


4. Businesses can request for a special deferral of payment in income tax, corporate tax, VAT, energy tax 


and wage tax. Temporarily, no penalties for failure to pay taxes (on time) will be imposed. Businesses that 


already forecast lower profits due to the epidemic can request a reduction of the provisional tax 


assessment and will be able to pay less initial tax in order to avoid liquidity problems. To avoid immediate 


liquidity problems, the requirement for a “third expert” will not have to be included in the request 


immediately (but after two weeks). Moreover, the tax authorities will temporarily decrease the recovery 


interest rate from 4% to 0.01%.  







5. The so-called GO-regulation, through which SMEs can secure a 50% guarantee from the government on 


their bank loans and bank guarantees, will be expanded. The maximum ceiling guaranteed will be 


increased from EUR 400 million tot EUR 1.5 billion and the maximum GO-facility per firm will be increased 


from EUR 50 million to EUR 150 million. This will enable both small and large firms to benefit from this 


policy.  


6. In order to support small firms and start-ups with little financial reserves, we will expand the Qredits-


programme. Through this program, we expect to support approximately 3000 to 6000 firms by a 


deferment of payment for a period of a maximum of six months and by giving those firms a discount on 


their rent payments for the same period.  


7. Agricultural and horticultural SMEs will be supported by temporarily relaxing the guarantee for working 


capital, which is part of the existing decree Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). The decree will 


ease acute liquidity problems for agricultural and horticultural business who experience those problems 


due to the COVID-situation. The credit is for a maximum of 2 years.  


8. The central government will discuss with local governments on how they can support local 


entrepreneurs within the current regulatory frameworks. In order to support the liquidity of local firms, 


the central government will discuss whether it is possible to postpone the collection of local taxes, 


including tourist taxes.  


9. To support firms that are affected by our government’s health measures - for example by the closure of 


restaurants - an emergency desk will be introduced, through which those firms can receive a one-off lump 


sum allowance of EUR 4000. The conditions for this allowance are currently being drafted. 


 


Norway 


The Norwegian government has taken strong measures to fight the Covid-19; 


- “closed” the borders and banned foreigners from entering the country/to be put in quarantine for 14 


days, goods will still be allowed to enter 


- closed all schools and universities,  


- closed bars, restaurants etc. but shops are still allowed to be open 


- banned sectors treating people form operating (hairdressers, phycists, opticians, dentists etc) 


- closed down non essential public offices for public availability.  


On March 16 a settlement was presented that includes, among others, the following measures: 


- The employer’s period of layoff is reduced from 15 to 2 days. 


- The employer period for sick pay and care allowance is reduced to 3 days. This will mean a lot to 


businesses in a very demanding situation. Employers do not receive an extra bill when the workforce 


disappears. This applies to sick pay related to the coronary pandemic. 


- Self-employed and freelancers receive sickness benefits from day 3, and care money from day 4. 


- The period of care money (for parents staying home with children home from school) is doubled. 


- Deferred VAT payment. Payment of the employer’s contribution on May 15 and VAT on April 15 this year 


is postponed. The 12 percent VAT rate is reduced to 8 percent. Along with deferred payment of other 


taxes, these are crucial measures in a period when companies have limited revenues. We also have to 


gradually clarify whether companies can be exempted from any taxes and fees. 


- Apprentices now receive an income hedge on par with apprenticeship pay. 


- Self-employed persons also receive an income hedge equivalent to 80 per cent of average income for the 


past three years, limited up to 600.000 NOK/60.000 EUR. 


- Employees receive a “full salary” for 20 days upon termination. The cost is distributed with two days to 


the employer, and then 18 days from the state with pay, but limited up to 600.000 NOK/ 60.000 EUR. This 


will ease the burden on many jobs. 







- The income limit for receiving unemployment benefit is set at 0.75 G (7.500 EUR). This group also ensures 


at least 80 per cent of its income up to 3G during the layoff period. 


In addition there will be more credit available; 


- Loan and guarantee schemes for business on a total of NOK 100 billion (EUR 10 billion)(more if needed) to 


help ensure that the companies get the credit they need. The credit will be handled through the ordinary 


banks. 


- The Norwegian central bank has lowered its interest rate to 1% and reduced the capital demands for 


banks to free capital for businesses 


 


Poland 


Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki announced 18th of March package, which will help Polish economy 


to counteract the consequences of coronavirus epidemic. In addition, our borders stay closed for non-Polish 


citizens or inhabitants till 3rd of April (with possibility of prolongation).  


Value: 221 billion PLN 


- Pillar I: Defence of employees against job losses - protective measures for the labour market.  
o For entrepreneurs who meet certain criteria: 40% state and at least 40% covered by employer.  
o For self-employed, contract agreement and work contract employed: covering up to 80% minimum 


remuneration. 
o Extended care allowance: 3-4 billion PLN from the social insurance fund. 
o Credit installment prolongata. 
o Anti-Usury Act - the fight against unjustified price increases 
 


- Pilar II: pillar for entrepreneurs:  
o up to 5,000 PLN micro-loans, guarantee and liquidity solutions; loans and credits on preferential 


terms, among others for industries most affected by the crisis (transport). Increased guarantee 


from Bank Gospodarstwa Krajowego[1] (up to 80% loan) - postponement of loan repayments by 


banks.  
o Deferring payments to ZUS, spreading repayments into instalments etc. 


 


- Pillar III: support for health care: 7.5 billion PLN for infectious hospitals, medical equipment, 


modernization of the hospital base etc. 


-  


- Pillar IV: ensuring stability of financial system: capital - liquidity package. Deposit protection. 


- Pillar V: public investments:  
o 30 billion PLN: local government roads, digitization, modernization of schools, environmental 


protection, reconstruction of infrastructure. Resources independent of European funds. The 


flexibility proposed by the EU in the use of cohesion funds is a good option. 
o [1] A state development bank whose mission is to support the social and economic development 


of Poland and the public sector in the fulfilment of its tasks. 


Portugal 


- Credit line, with state guarantee, to support companies' cash flow (200 M €). 


- 12-month moratorium on repayment of reimbursable grants (incentive systems) for the most impacted 


companies. 


- Postponement of tax payments. No penalties will be imposed by the Portuguese tax authorities if affected 


companies notify the authorities of this. Additionally, the deadline for the first advance payment of 


corporate income tax has been extended from 30 March to 30 June. 



https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=da%2DDK&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fbusinesseurope-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjpl_businesseurope_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7971d74354164d53b33c345881f91329&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=9D07409F-5087-9000-C344-97BD481B098F&wdorigin=Sharing&jsapi=1&newsession=1&corrid=ee601468-68ac-4028-8f96-8a28fb928212&usid=ee601468-68ac-4028-8f96-8a28fb928212&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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- Simplified regime of temporary lay off for companies having their activity suspended for reasons related 


to the epidemic. Workers receive 2/3 of their wage, of which 30% is paid by the employer and 70% by 


social security. During lay off (and one more month), companies are exempt from social security 


contributions. 


 


Spain 


Measures from 12 March Supporting business activity:  


- flexibilization allowed for tax payments during a period of six months, which would inject 14 billion euro of 


liquidity; For all Spanish VAT returns due in the period 13.03.2020 until 30.05.2020, an extension of the 


deadline for submission may be requested from the Spanish tax authorities using a special form. However, 


this extension cannot be requested by large companies (annual turnover exceeding EUR 6 million) or if the 


VAT due on the return exceeds EUR 30,000. 


- opening of a specific credit line through the Official Credit Institute for 400 million Euro to cope with 


liquidity needs of companies and self-employed people in the tourism sector; 


- extension of Social Security subsidies for permanent seasonal contracts in tourism, retail and restaurants 


linked to touristic activity; and 


- a request has been sent to the European Commission to introduce an exemption from the slot-use 


obligations for the next seasons.  


Additional measures: 


- prohibition of interruption of supply during the alarm state and the suspension of the automatic update of 


energy prices 


- Suspension of the term to apply for insolvency. Courts will not accept the insolvency applications 


submitted by creditors during the state of alarm or during the two months following its termination. 


- The Royal Decree suspends the deadline for tax debt payments assessed by the tax authorities, including 


deferred or suspended tax debts as well as tax debts within the enforcement period (periodo ejecutivo), 


until 30 April. In addition, a general delay in the deadline of tax administrative procedures has been 


approved until 30 April. 


- Employment guarantee: The Royal Decree includes in its final provisions an employment guarantee 


whereby all extraordinary employment measures carried out by companies in application of the measures 


approved by the Royal Decree are conditioned to the companies keeping employment within the six 


months following the restart of business activity 


- Working time adaptation or reduction Employees may request an alteration of working hours (including 


changes in shifts) or the reduction of working hours (up to 100%) to take care of a spouse or partner, or 


dependent family members up to the second degree of kindship, for COVID-19-related reasons 


- Suspension of mortgage payments for businesses, self-employed and persons having lost their job during 


the epidemic 


- Reduction in Social Security contributions: (i) Companies with less than 50 employees will be exempted 


from paying Social Security contributions (employer quota only) during the term of the measures, and (ii) 


companies with more than 50 employees will have a 75% discount on the employer quotas. 


- Unemployment allowance: All employees affected by the suspension/reduction measures will be entitled 


to the unemployment allowance irrespective of whether they personally fulfil or not the requirements set 


by law to access such allowance 


- If cases where the business activity needs to be suspended or reduced, the Royal Decree establishes new 


provisions in relation to the process to follow for the collective suspension of employment relationships or 


the collective reduction in working hours, which are basically aimed at making such processes more 


flexible 


Spanish Social Partners are asking to: 







- Introduce flexibility and easing the legal procedure in relation to temporary lay-offs, due to force majeure 


reasons. 


- Social security coverage must be assured for permanent seasonal employees who may be affected at 


work; 


- With respect to those employees isolated or in risk of contagion, they shall receive a supplement of up to 


100% of their salaries. However, the Government must draw up a proceeding to process withdrawals and 


registrations, in order to provide with legal certainty.  


- Precise legal provisions should be considered foreseeing childcare and elderly care, including contributions 


to social security. 


- Teleworking should be allowed in case of extraordinary public health reasons, even in the bosom of 


companies or sectors where teleworking has not been implemented yet. 


 


Sweden 


- The Government intends to submit the proposals to Parliament in the extra amending budget decided by 


the Government on 19 March. 


- Depending on how the situation develops, the crisis package that the government is presenting can 


include over SEK 300 billion if the entire liquidity enhancement through the tax account is utilized. 


- Short term leave is introduced today 


- The proposal means that the employer's salary costs can be reduced by half by the state accounting for a 


larger cost. The construction is similar to short-term work, but the degree of subsidy is greatly increased. 


The employee receives more than 90 percent of the salary. The purpose is to save Swedish jobs. 


- It is proposed that the proposal for short-term permits come into force on 7 April and will apply in 2020, 


but it will apply from today 16 March. 


- The state takes over the sick pay responsibility for two months 


- The state is proposed to temporarily take the full cost of all sick pay costs in April and May. Self-employed 


persons are also compensated by receiving a standardized sickness benefit for days 1-14. 


 


- Liquidity boost through the tax account 


- The proposal means that companies can be deferred with payment of employer contributions, preliminary 


tax on salary and value added tax, which are reported monthly or quarterly. 


- Corporate deferral includes three months' tax payments and is submitted for a maximum of 12 months. 


This replaces the previously presented proposal. 


- The new rules are proposed to apply on April 7, 2020, but can be applied retroactively from January 1, 


2020. This means that companies that have paid tax in their tax account for January to March can receive 


tax refund from the Swedish Tax Agency. Deferrals will only be granted to companies that do not neglect 


their finances or are otherwise rogue. Nor can deferrals be granted to companies that have larger tax 


liabilities. 


- The proposals on deferment and short-term now go to the Law Council for quick handling. 


- Overall financial measures in Sweden so far 


- The state will compensate municipalities and regions for extraordinary measures and additional costs in 


health care and care linked to the corona virus. 


- In order to reduce the spread of infection in the community, the deduction is cancelled between March 11 


and May 31 by paying the sickness benefit for the first day of the illness. 


- The public health authority, the National Board of Health and the Swedish Medicines Agency receive 


additional resources. 


- Resources are increased for the so-called infectious carrier allowance as the number of individuals entitled 


to this allowance is assumed to increase. 


- The state temporarily takes over the sick pay responsibility for two months. 


- Liquidity enhancement is provided through the tax account for VAT, employer contributions and 


employees' provisional tax from 1 January. 


- Short-term leave is introduced from 16 March. 







- In addition to the government's measures, the Swedish Central Bank has announced that they lend up to 


SEK 500 billion to companies through the banks to secure the credit supply.  


- Finansinspektionen (Sweden's financial supervisory authority) has announced that it will reduce the 


countercyclical capital buffer to zero in order to safeguard a well-functioning credit supply. 


 


 


Switzerland 


• Border controls reimposed 


• Schools closed, all public and private events are prohibited in Switzerland. All shops, markets, 


restaurants, bars and entertainment and leisure facilities, such as museums, libraries, cinemas, 


concert halls and theatres, sports centres, swimming pools and ski areas are closed. Also affected are 


businesses at which the recommended distance of 2 m. cannot be maintained, such as hairdressers 


and cosmetics studios. 


• Extend the instrument of compensation for short time work for companies in difficulties. 


• economiesuisse urges the Federal Council to rapidly activate the loan guarantee cooperatives, which 


are supported by the federal government and facilitate SMEs access to bank credits because these 


organisations can provide the banks with guarantees. These cooperatives guarantee loans of up to 1 


million CHF. The Confederation insures up to 65% of the associated risk of loss. The authorities also 


pay a proportion of their administrative costs. This scheme shall be made available to SMEs who are 


particularly hit by the effects of the Corona virus. In addition to this, companies should be given the 


possibility to delay payments to the authorities in order to avoid bankruptcy of otherwise solvent 


enterprises.  


• Goods transports must continue to cross the borders without further hinderance. economiesuisse 


welcomes the decision of the Swiss government not to foresee any restrictions in this area and to 


coordinate cross border exchange of goods closely with the EU.  


UK  


- The government on March 17 announced a 330 bn pounds loan guarantee scheme to support 


businesses, as well as 20 bn pounds in other aid, including cash grants for retailers and pubs 


- The government will bring forward legislation to allow small- and medium-sized businesses and 


employers to reclaim Statutory Sick Pay (SSP) paid for sickness absence due to COVID-19. The 


eligibility criteria for the scheme will be as follows: 


o This refund will cover up to two weeks’ SSP per eligible employee who has been off work 
because of COVID-19  


o Employers with fewer than 250 employees will be eligible. The size of an employer will be 
determined by the number of people they employed as of 28 February 2020  


o Employers will be able to reclaim expenditure for any employee who has claimed SSP 
(according to the new eligibility criteria) as a result of COVID-19  


o Employers should maintain records of staff absences, but employees will not need to provide 
a GP fit note  


o The eligible period for the scheme will commence the day after the regulations on the 
extension of Statutory Sick Pay to self-isolators comes into force  


o The government will work with employers over the coming months to set up the repayment 
mechanism for employers as soon as possible. Existing systems are not designed to facilitate 
employer refunds for SSP.  


 
- The government will increase the Business Rates retail discount to 100% for one year and expand it to the 


leisure and hospitality sectors, and increase the planned rates discount for pubs to £5,000. Taken 
together with existing small business rate relief (which provides full relief for businesses using a single 
property with a rateable value of £12,000 or less), an estimated 900,000 properties, or 45% of all 
properties in England, will receive 100% business rates relief in 2020/21. 


 







- The government will provide an additional £2.2 billion funding for local authorities to support small 
businesses that already pay little or no Business Rates because of Small Business Rate Relief (SBBR). This 
will provide a one-off grant of £3,000 to around 700,000 business currently eligible for SBRR or Rural Rate 
Relief, to help meet their ongoing business costs. For a property with a rateable value of £12,000, this is 
one quarter of their rateable value, or comparable to 3 months of rent. 


 
- A new temporary Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, delivered by the British Business Bank, 


will launch in a matter of weeks to support businesses to access bank lending and overdrafts. The 
government will provide lenders with a guarantee of 80% on each loan (subject to a per-lender cap on 
claims) to give lenders further confidence in continuing to provide finance to SMEs. The government will 
not charge businesses or banks for this guarantee, and the Scheme will support loans of up to £1.2 million 
in value. This new guarantee will initially support up to £1 billion of lending on top of current support 
offered through the British Business Bank. 


 


- All businesses and self-employed people in financial distress, and with outstanding tax liabilities, may be 
eligible to receive support with their tax affairs through HMRC’s Time To Pay service (the UK government 
will increase activity on this service). These arrangements are agreed on a case-by-case basis and are 
tailored to individual circumstances and liabilities. These businesses can contact HMRC’s new dedicated 
COVID-19 helpline from 11 March 2020 for advice and support. To ensure ongoing support, HMRC have 
made a further 2,000 experienced call handlers available to support firms and individuals when needed. 


 


 


Economic measures in third countries  


 


South Korea 


11,7 trillion won supplementary budget plan, among others for measures such as, 


− Expand the emergency loans for business operation, and provide facilities investment support for 


SMEs in the disease-hit areas of Daegu City and North Kyeongsang Province 


− Provide loan guarantees through the Korea Credit Guarantee Fund and Korea Technology Finance 


Corporation 


− Invest in accounts receivable insurance funds 


− Invest in export financing 


− Provide wage support for small merchants 


− Promote a rent cut in traditional markets by offering 100 percent support for fire prevention in the 


entire market in the case of at least 20 percent of shops getting rent cuts 


− Support the resuming of business after shut-down due to a visit by the virus-infected 


− Promote expanding to online markets 


− Provide retailers in traditional markets with vouchers designed to support their marketing activities, 


such as joint promotion 


− Issue vouchers for local products 


− Give a 20 percent raise in wages to seniors in government’s elderly job programs if they agree to 


receive 30 percent of their pay in local gift certificates 


− Redeem 10 percent of the prices paid for home appliances with a high-energy efficiency rating 


− Increase the budget for homecare allowance in the case of childcare shifting from daycare institutions 


to homecare 


− Increase job seekers’ allowance for young adults, and reintroduce job seekers’ allowance for those 


from low income households 


− Expand the employment support designed to promote employment retention and job training 


 







United States 


On March 17 the US government proposed an aid package (to be ratified in the Senate) of a magnitude 


estimated to be around 1 trillion USD, which will include: 


− 500 bn USD "Helicopter money”, in the form of a check of 1.000 dollars to every American in April, 


possibly followed by another check later if the situation requires it 


− 3-months tax deferral for businesses as well as individuals (up to 10 million / 1 million max) 


− 50 bn USD support for airlines 


− Loans for businesses 


On Sunday March 15 the US Federal Reserve announced  


− Its second rate cut during the coronavirus outbreak, the Fed lowered its interest rate by own 1 


percentage point, down to zero (0.25% for some rates).  


− It also announced it will purchase 700 billion dollar worth of Treasury bonds and mortgage-backed 


securities (quantitative easing) 


− The existing dollar liquidity swap lines with European countries and Japan will also be strengthened 


The US Chamber of Commerce requests government to: 


− enact legislation cancelling the payment of all payroll taxes typically paid by employers for the 


months of March, April, and May. Each month, employers remit more than $100 billion to the federal 


government in the form of Social Security, Medicare, and unemployment taxes. Collectively, these 


taxes add just over 15% to the cost of employing the average employee. Temporarily cancelling the 


collection of these taxes will reduce the cost for employers for continuing to pay employees 


regardless of whether they are working or on sick leave and increase liquidity for employers to help 


them respond to losses in revenue. Further, for employers with fewer than 500 employees, 


cancellation of the taxes combined with the refundability for paid sick and family leave included as 


part of the Families First Coronavirus Response Act will provide meaningful additional financial 


support. 


− enact legislation expanding and streamlining loan programs for small businesses with fewer than 


500 employees experiencing revenue loss as a result of the Coronavirus. The Small Business 


Administration (SBA) disaster loan program for those impacted by the Coronavirus should be 


immediately made available nation-wide, eliminating the state-by-state and county-by-county 


certification process. Additionally, we recommend giving SBA the authority to streamline its disaster 


loan approval process for amounts below $350,000 in order to provide emergency capital more 


quickly to small businesses in need. This should include removing the requirement that small 


businesses demonstrate that they cannot access credit elsewhere before receiving a SBA-disaster 


loan. 


− enact legislation enabling the creation of credit facilities to provide loans and loan guarantees to 


employers with more than 500 employees experiencing significant revenue loss as a result of the 


Coronavirus. Specifically, legislation should expand the use of the Federal Reserve Discount Window 


through the liberalization of the restrictions of Section 13-3 of the Federal Reserve Act. Then the U.S. 


Treasury, Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) and the Federal Deposit 


Insurance Corporation (FDIC) should work in combination with banks to establish a system of credit 


facilities, to provide loans and loan guarantees that can be accessed by businesses with more than 


500 employees to address disruptions created by the Coronavirus emergency. Banking regulators 


should temporarily suspend and review requirements such as the Liquidity Coverage Ratio and 


provide flexibility in their supervisory expectations for banks extending credit to businesses. These 


actions should allow for an orderly operation of a program of loans and loan guarantees. 


 


 







Japan 


Expanding special measures on the Employment Adjustment Subsidies 


− Due to the impacts of COVID-19, some businesses are forced to curtail their operations in response to 


the slow-down of the flow of people and goods. The government will significantly expand special 


measures on the Employment Adjustment Subsidies so as to protect employment and secure the 


stability of the people’s lives even in such a situation. Expand the scope of the special measures to all 


business owners, clarify eligibility criteria (such as simultaneous closure), and apply retroactively back 


to January, 2020. 


− Increase the subsidy rate for certain areas (SMEs: increase from 2/3 to 4/5; large enterprises: from 


1/2 to 2/3) 


Robust liquidity supports 


− In order to overcome the impacts on local economies, including those from self-restraint from holding 


events, and bring businesses back on a growth track after the disease is under control, the 


government will implement financial measures totaling 1.6 trillion yen from the Japan Finance 


Corporation and other institutions, primarily focusing on micro, small and medium-sized business 


operators. 


− Establish a COVID-19 special loan program (on the scale of 500 billion yen) and reduce the interest 


rate, as well as provide real interest-free, unsecured financing support to micro, small and medium-


sized business operators and others 


− Applying safety net guarantee system No. 4 (100%) and No. 5 (80%) of credit guarantee corporations, 


as well as crisis-related guarantees (100%) 


− Support financing and reorganization of domestic supply chains through operations to facilitate crisis 


response by the Development Bank of Japan (DBJ), and the Shoko Chukin Bank (on the scale of 204 


billion yen) 


− Call for private financial institutions to actively provide new loans and change terms for existing debt 


Responses for the damages to supply chains 


− Taking into consideration the burdens on micro, small-, and medium-sized business operators, the 


government will enable expedited assistance, regarding priority supports on capital investments to 


respond to the damages, including those on supply chains, and for business owners who work to 


cultivate new sales channels 


− Make use of the Growth Investment Facility and other measures of the Japan Bank for International 


Cooperation (JBIC) (on the scale of up to 500 billion yen) 


− Support reorganization of domestic supply chains through the DBJ, etc (same measure as previous 


item) 


Measures for the tourism industry 


− The prevention of the spread of infections is the premise of the recovery of tourism demand. The 


government will strongly support the tourism industry through the Employment Adjustment Subsidy 


and liquidity supports for the time being. At the same time, regarding the period in which the 


government is working on prevention as a forward-looking “run-up” period, the government will 


develop a foundation to prepare for a turnaround in the future, identifying this infection control 


period. 


− Provide supports in various fields such as diversification of attractions, including the development of 


attractive tourism content and multilingual signs. 


− Consider a post-COVID-19 campaign through the collaboration of the public and private sectors 


Strengthening comprehensive supports through promoting the use of the self-reliance support system for 


people in need 







− The government encourages the local governments to provide comprehensive supports tailored to 


people in need, including those who had to leave their jobs or have decreased incomes due to the 


impacts of COVID-19. 
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1. Introduction 


1. The COVID-19 pandemic has forced governments to take unprecedented measures such as 


restricting travel and implementing strict quarantine requirements. In this difficult context, most 


countries are putting stimulus packages in place, including measures to support employment, for 


example, taking on the burden of unpaid salaries on behalf of companies suffering from the 


economic effects of COVID-19 pandemic. As a result of these restrictions, many cross-border 


workers are unable to physically perform their duties in their country of employment. They may 


have to stay at home and telework, or may be laid off because of the exceptional economic 


circumstances.  


2. This unprecedented situation is raising many tax issues, especially where there are cross-border 


elements in the equation; for example, cross-border workers, or individuals who are stranded in a 


country that is not their country of residence. These issues have an impact on the right to tax 


between countries, which is currently governed by international tax treaty rules that delineate taxing 


rights. 


3. At the request of concerned countries, the OECD Secretariat has issued this guidance on these 


issues based on a careful analysis of the international tax treaty rules. 


2. Concerns related to the creation of permanent establishments  


4. Some businesses may be concerned that their employees dislocated to countries other than the 


country in which they regularly work, and that working from their homes during the COVID-19 crisis 


will create a “permanent establishment” (PE) for them in those countries, which would trigger new 


filing requirements and tax obligations.  
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5. As explained below, it is unlikely that the COVID-19 situation will create any changes to a PE 


determination. The exceptional and temporary change of the location where employees exercise 


their employment because of the COVID-19 crisis, such as working from home, should not create 


new PEs for the employer. Similarly, the temporary conclusion of contracts in the home of 


employees or agents because of the COVID-19 crisis should not create PEs for the businesses. A 


construction site PE would not be regarded as ceasing to exist when work is temporarily 


interrupted.  


6. However, the threshold presence required by domestic law (including state/provincial legislation) 


to register for tax purposes may be lower than those applicable under a tax treaty and may 


therefore trigger corporate income tax registration requirements. In addition, not all income taxes 


are covered by the applicable double tax treaty, (e.g. state income taxes in the United States of 


America). Tax administrations are therefore encouraged to provide guidance on the application of 


the domestic law threshold requirements, domestic filing and other guidance to minimise or 


eliminate unduly burdensome compliance requirements for taxpayers in the context of the COVID-


19 crisis. 


7. For example, Ireland’s Revenue has issued guidance1 to disregard the presence of an individual 


in Ireland – and where relevant, in another jurisdiction – for corporate income tax purposes for a 


company in relation to which the individual is an employee, director, service provider or agent, if 


such presence is shown to result from travel restrictions related to COVID–19. The individual and 


the company should maintain a record of the facts and circumstances of the bona fide relevant 


presence in the State, or outside the State, for production to Revenue if evidence that such 


presence resulted from COVID-related travel restrictions is requested.   


Explanation 


Home office  


8. In general, a PE must have certain degree of permanency and be at the disposal of an enterprise 


in order for that place to be considered a fixed place of business through which the business of 


that enterprise is wholly or partly carried on. Paragraph 18 of the Commentary on Article 5 of the 


OECD Model explains that even though part of the business of an enterprise may be carried on at 


a location such as an individual’s home office, that should not lead to the conclusion that that 


location is at the disposal of that enterprise simply because that location is used by an individual 


(e.g. an employee) who works for the enterprise. The carrying on of intermittent business activities 


at the home of an employee does not make that home a place at the disposal of the enterprise. 


Also, for a home office to be a PE for an enterprise, it must be used on a continuous basis for 


carrying on business of an enterprise and the enterprise generally has to require the individual to 


use that location to carry on the enterprise’s business.  


9. During the COVID-19 crisis, individuals who stay at home to work remotely are typically doing so 


as a result of government directives: it is force majeure not an enterprise’s requirement. Therefore, 


considering the extraordinary nature of the COVID-19 crisis, and to the extent that it does not 


become the new norm over time, teleworking from home (i.e. the home office) would not create a 


PE for the business/employer, either because such activity lacks a sufficient degree of permanency 


or continuity or because, except through that one employee, the enterprise has no access or control 


over the home office. In addition, it provides an office which in normal circumstances is available 


to its employees.  


                                                             
1 See: https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/corporation-tax.aspx  



https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/corporation-tax.aspx
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Agency PE 


10. The question may also arise whether the activities of an individual temporarily working from home 


for a non-resident employer could give rise to a dependent agent PE. Under Article 5(5) of the 


OECD Model, the activities of a dependent agent such as an employee will create a PE for an 


enterprise if the employee habitually concludes contracts on behalf of the enterprise2. Thus, in 


order to apply Article 5(5) in these circumstances, it will be important to evaluate whether the 


employee performs these activities in a “habitual” way. 


11. An employee’s or agent’s activity in a State is unlikely to be regarded as habitual if he or she is 


only working at home in that State for a short period because of force majeure and/or government 


directives extraordinarily impacting his or her normal routine. Paragraph 6 of the 2014 Commentary 


on Article 5 explains that a PE should be considered to exist only where the relevant activities have 


a certain degree of permanency and are not purely temporary or transitory. Paragraph 33.1 of the 


Commentary on Article 5 of the 2014 OECD Model provides that the requirement that an agent 


must “habitually” exercise an authority to conclude contracts means that the presence which an 


enterprise maintains in a country should be more than merely transitory if the enterprise is to be 


regarded as maintaining a PE, and thus a taxable presence, in that State. Similarly, paragraph 98 


of the 2017 OECD Commentary on Article 5 explains that the presence which an enterprise 


maintains in a country should be more than merely transitory if the enterprise is to be regarded as 


maintaining a PE in that State under Article 5(5). 


12. A different approach may be appropriate, however, if the employee was habitually concluding 


contracts on behalf of enterprise in his or her home country before the COVID-19 crisis. 


Construction site PE 


13. It appears that many activities on construction sites are being temporarily interrupted by the 


COVID-19 crisis. The duration of such an interruption of activities should however be included in 


determining the life of a site and therefore will affect the determination whether a construction site 


constitutes a PE. In general, a construction site will constitute a PE if it lasts more than 12 months 


under the OECD Model or more than six months under the UN Model. Paragraph 55 of the 


Commentary on Article 5(3) of the OECD Model explains that a site should not be regarded as 


ceasing to exist when work is temporarily discontinued (temporary interruptions should be included 


in determining the duration of a site). Examples of temporary interruptions given in the Commentary 


are a shortage of material or labour difficulties. 


3. Concerns related to the residence status of a company (place of effective 


management) 


14. The COVID-19 crisis may raise concerns about a potential change in the “place of effective 


management” of a company as a result of a relocation, or inability to travel, of chief executive 


officers or other senior executives. The concern is that such a change may have as a consequence 


a change in company’s residence under relevant domestic laws and affect the country where a 


company is regarded as a resident for tax treaty purposes.  


 


 


                                                             
2 Or in the 2017 version of the OECD Model, habitually concludes contracts or habitually plays the principal role leading 


to their conclusion. But the main point is that it has to be habitual.  
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15. It is unlikely that the COVID-19 situation will create any changes to an entity’s residence status 


under a tax treaty. A temporary change in location of the chief executive officers and other senior 


executives is an extraordinary and temporary situation due to the COVID-19 crisis and such change 


of location should not trigger a change in residency, especially once the tie breaker rule contained 


in tax treaties is applied.   


16. In this line, for instance, Ireland’s Revenue has issued guidance to disregard the presence of an 


individual in Ireland – and where relevant, in another jurisdiction – for a company in relation to 


which the individual is a director, if such presence is shown to result from travel restrictions related 


to COVID–19 (see paragraph 7).   


Explanation 


17. This potential change of circumstances may trigger an issue of double residency (in cases where 


the change in the place of effective management results in a company being considered resident 


in two countries simultaneously under their domestic laws). However, as recognised by the 


Commentary on the OECD Model, situations of dual residence of companies are relatively rare.3  


18. But even in situations where there would be double residence of an entity, tax treaties provide tie 


breaker rules ensuring that the entity is resident in only one of the states. If the treaty contains a 


provision like the 2017 OECD Model tie-breaker rule, competent authorities deal with the dual 


residency issue on a case-by-case basis by mutual agreement. This determination will take into 


consideration all of the facts and circumstances over the determination period. In particular, 


paragraph 24.1 of the OECD Commentary on Article 4 illustrates the range of factors that the 


competent authorities are expected to take into consideration to make their determination, which 


includes: where the meetings of the company’s board of directors or equivalent body are usually 


held; where the chief executive officer and other senior executives usually carry on their activities; 


where the senior day-to-day management of the company is carried on; where the person’s 


headquarters are located; etc. It is also possible for competent authorities to agree to more general 


frameworks for such determinations, for example where particular fact patterns are present, under 


the authority of Article 25(3). 


19. In situations where the treaty contains the pre-2017 OECD Model tie-breaker rule, the place of 


effective management will be the only criterion used to determine the residence of a dual-resident 


entity for tax treaty purposes. According to paragraph 24 of the Commentary on Article 4 of the 


2014 OECD Model, the place of effective management is the place where key management and 


commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in 


substance made. All relevant facts and circumstances must be examined to determine the place 


of effective management. Paragraph 149 of the Commentary on Article 29 of the 2017 OECD 


Model explains that the concept of “place of effective management” was interpreted by some States 


as being ordinarily the place where the most senior person or group of persons (for example a 


board of directors) made the key management and commercial decisions necessary for the 


conduct of the company’s business. 


20. Therefore, all relevant facts and circumstances should be examined to determine the “usual” and 


“ordinary” place of effective management, and not only those that pertain to an exceptional and 


temporary period such as the COVID-19 crisis. 


  


                                                             
3 Paragraphs 21 and 23 of the Commentary to Article 4 of the 2017 OECD Model.   
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4. Concerns related to cross border workers  


21. Where a government has stepped in to subsidise the keeping of an employee on a company’s 


payroll during the COVID-19 crisis, the income that the employee receives from the employer 


should be attributable, based on the OECD Commentary on Article 15, to the place where the 


employment used to be exercised. In the case of employees that work in one state but commute 


there from another state where they are resident (cross border worker), this would be the state 


they used to work in.  


Explanation 


22. Article 15 (Income from employment) of the OECD Model governs the taxation of employment 


income, distributing the right to tax between the employee’s state of residence and the place where 


they perform their employment.  


23. The starting point for the rule in Article 15 is that “salaries, wages and other similar remuneration” 


are taxable only in the person’s state of residence unless the “employment is exercised” in the 


other state. The Commentary on Article 15 explains that this means the place where the employee 


is “physically present when performing the activities for which the employment income is paid.” But 


there are conditions attached to the place of exercise test. That other state (the source state) may 


exercise a taxing right only if the employee is there for more than 183 days or the employer is a 


resident of the source state, or the employer has in the source state a permanent establishment 


that bears the remuneration. 


24. Some stimulus packages adopted or proposed by governments (e.g. wage subsidies to employers) 


are designed to keep workers on the payroll during the COVID-19 crisis despite restrictions to the 


exercise of their employment. The payments that employees are receiving in these circumstances 


most closely resemble termination payments. These are discussed in paragraph 2.6 of the 


Commentary on Article 15 of the OECD Model, which explains that they should be attributable to 


the place where the employee would otherwise have worked. In most circumstances, this will be 


the place the person used to work before the COVID-19 crisis.   


25. Where the source country has a taxing right, the residence country must relieve double taxation 


under Article 23 of the OECD Model, either by exempting the income or by taxing it and giving a 


credit for the source country tax.  


26. A change of place where cross-border workers exercise their employment may also affect the 


application of the special provisions in some bilateral treaties that deal with the situation of cross-


border workers. These provisions apply special treatment to the employment income of cross-


border workers and may often contain limits on the number of days that a worker may work outside 


the jurisdiction he or she regularly works before triggering a change in his or her status.  


27. More widely, if the country where employment was formerly exercised should lose its taxing right 


following the application of Article 15, additional compliance difficulties would arise for employers 


and employees. Employers may have withholding obligations, which are no longer underpinned by 


a substantive taxing right. These would therefore have to be suspended or a way found to refund 


the tax to the employee. The employee would also have a new or enhanced liability in their state 


of residence, which would entail returning that income. Exceptional circumstances call for an 


exceptional level of coordination between countries to mitigate the compliance and administrative 


costs for employees and employers associated with involuntary and temporary change of the place 


where employment is performed. The OECD is working with countries to mitigate the unplanned 


tax implications and potential new burdens arising due to effects of the COVID-19 crisis. 
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5. Concerns related to a change to the residence status of individuals 


28. Despite the complexity of the rules, and their application to a wide range of potentially affected 


individuals, it is unlikely that the COVID-19 situation will affect the treaty residence position.  


29. Countries have already issued useful guidance and administrative relief on the impact of COVID-


19 on the domestic and tax treaty determination of the residence status of an individual. The UK 


for example issued guidance on whether days spent in the UK can be disregarded for purposes of 


determining residency due to exceptional circumstances.4 Australia has also published guidance5 


stating that where a person that is not an Australian resident for tax purposes is in Australia 


temporarily for some weeks or months because of COVID-19, she will not become an Australian 


resident for tax purposes. Ireland’s guidance provides for “force majeure” circumstances where an 


individual is prevented from leaving Ireland on his or her intended day of departure because of 


extraordinary natural occurrences.6  


30. Two main situations could be imagined:  


1. A person is temporarily away from their home (perhaps on holiday, perhaps to work 
for a few weeks) and gets stranded in the host country by reason of the COVID-19 
crisis and attains domestic law residence there.  


2. A person is working in a country (the “current home country”) and has acquired 
residence status there, but they temporarily return to their “previous home country” 
because of the COVID-19 situation. They may either never have lost their status as 
resident of their previous home country under its domestic legislation, or they may 
regain residence status on their return. 


31. In the first scenario, it is unlikely that the person would acquire residence status in the country 


where the person is temporarily because of extraordinary circumstances. There are however rules 


in domestic legislation deeming a person to be a resident if he or she is present in the country for 


a certain number of days. But even if the person becomes a resident under such rules, if a tax 


treaty is applicable, the person would not be a resident of that country for purposes of the tax treaty. 


Such a temporary dislocation should therefore have no tax implications.  


32. In the second scenario, it is again unlikely that the person would regain residence status for being 


temporarily and exceptionally in the previous home country. But even if the person is or becomes 


a resident under such rules, if a tax treaty is applicable, the person would not become a resident 


of that country under the tax treaty due to such temporary dislocation.   


Explanation  


33. For the purpose of a tax treaty – which governs the allocation of taxing rights over employment 


income – an individual can be resident in only one country at a time (their “treaty residence”). The 


rules are set out in Article 4 of the OECD Model. The starting point is domestic law. If the person 


is resident in only one country, that is the end of the matter. If they are resident in both countries 


being tested, the tie-breaker rules in Article 4 of the OECD Model are applied. There is a hierarchy 


of tests, starting with the question in which state does the person have a permanent home available 


to them. 


                                                             
4 See https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13200  


5 See https://www.ato.gov.au/Individuals/Dealing-with-disasters/In-detail/Specific-disasters/COVID-


19/?anchor=COVID19frequentlyaskedquestions#COVID19frequentlyaskedquestions 


6 https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-


obligations.aspx  



https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13200

https://www.ato.gov.au/Individuals/Dealing-with-disasters/In-detail/Specific-disasters/COVID-19/?anchor=COVID19frequentlyaskedquestions#COVID19frequentlyaskedquestions

https://www.ato.gov.au/Individuals/Dealing-with-disasters/In-detail/Specific-disasters/COVID-19/?anchor=COVID19frequentlyaskedquestions#COVID19frequentlyaskedquestions

https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx

https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx
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34. In the first case above, it seems likely that the tie breaker test would mostly award treaty residence 


to the home country. This is because it is probably unlikely that the person would have a 


“permanent home” available to them in the host country. But if they did (and an apartment rented 


for a sufficiently long period would count), and they had rented out their dwelling in their home 


country, they would be treated as treaty resident of the host state. Where the person had a 


permanent home in both states, it seems likely that the other tie-breaker tests (centre of vital 


interests, place of habitual abode, and nationality) would award residence to the home state. No 


remedial measure is suggested. 


35. In the second case, the same treaty rules apply, but their application produces a more uncertain 


result because the person’s attachment to the previous home country is stronger. In cases where 


the personal and economic relations in the two countries are close but the tie breaker rule was in 


favour of the current home state, the fact that the person moved to the previous home country 


during the COVID-19 crisis may risk tipping the balance towards the previous home country. This 


would usually be decided using the test of “habitual abode”. According to paragraph 19 of the 


OECD Commentary however, the habitual abode of a person is where the individual lived 


habitually, in the sense of being customarily or usually present; the test will not be satisfied by 


simply determining in which of the two Contracting States the individual has spent more days during 


that period. “Habitual abode” refers to the frequency, duration and regularity of stays that are part 


of the settled routine of an individual’s life and are therefore more than transient. Also, the 


determination of habitual abode must cover a sufficient length of time for it to be possible to 


ascertain the frequency, duration and regularity of stays that are part of the settled routine of the 


individual’s life.  


36. Because the COVID-19 crisis is a period of major changes and an exceptional circumstance, in 


the short term tax administrations and competent authorities will have to consider a more normal 


period of time when assessing a person’s resident status. 


Contact: ctp.contact@oecd.org 


This paper is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and 


the arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of OECD member countries. 
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www.oecd.org/termsandconditions 
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Subject: Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency 


 


As a result of the crisis created by the COVID-19 pandemic, questions have emerged 


concerning the application of customs provisions relating to the customs decision-making 


process, customs procedures and customs formalities. For the particular cases outlined 


below, a number of existing provisions have been identified that provide valid solutions 


in these exceptional circumstances.  


The objective of this document is, therefore, to offer guidance to the concerned 


stakeholders on practical solutions given by the current legal framework, in order to 


ensure a uniform application of the UCC even in this time of crisis. As the situation can 


evolve rapidly and imply further guidance on additional issues, this note is intended as an 


evolving document that will be updated as needed. 


1. E-commerce - Empowerment for customs representation 


Due to temporary unavailability of staff, postal operators all over Europe are struggling 


to cope with the delivery of huge volumes of e-commerce parcels and to meet their 


universal service obligations. The same situation is faced by express carriers and customs 


agents acting on behalf of consumers for the release into free circulation of low value 


consignments (value below 150€). 


Obtaining empowerments from consignees who might themselves be hindered by the 


consequences of the COVID-19 pandemic may pose a significant additional 


administrative burden for all these categories of economic operators.  


In Article 19(2) 2
nd


 subparagraph, the UCC allows customs authorities to waive the 


requirement to prove that the person represented (i.e. the consignee) has provided the 


empowerment.  


Considering the specific circumstances related to the COVID-19 crisis, customs 


authorities could, during the period of the crisis, apply this provision without requiring 


any evidence of the empowerment from postal operators, express carriers or customs 


agents for the customs clearance activities they are carrying out on behalf of the 


consignee. 


Ref. Ares(2020)1813731 - 30/03/2020
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2. Customs Decisions 


a) New applications for customs decisions – only essential 


In the present emergency circumstances, economic operators might require some 


urgent customs authorisations to ensure the functioning of the supply chain and free 


flow of essential goods needed in the Member States. 


Article 22(2) UCC and Article 11 UCC Delegated Regulation (EU) 2015/2446 oblige 


the customs authorities to accept applications for a decision that meet all the 


requirements. Therefore customs authorities are not legally entitled to refuse 


applications for customs decisions that meet the legal requirements.  


However, in the present situation, economic operators are strongly encouraged to 


only apply for essential customs decisions, so that customs authorities can focus on 


the most urgent demands.  


b) Extension of the time-limit to take decisions on applications already submitted 


The last subparagraph of Article 22(3) UCC provides for a derogation from the 120-


day general time limit set out in the same provision for taking customs decisions 


and/or for granting authorisations.  


This provision allows an extension of the time-limit to take a decision upon request 


of the applicant, where the applicant needs additional time to ensure fulfilment with 


the relevant conditions and criteria. This could arise, for instance, in cases where the 


applicants cannot allow customs to enter and inspect their premises due to the 


restrictions of movement and quarantine measures. In such cases, they could request 


the customs authorities to postpone such a visit due to the restrictions applied in 


several Member States. Such requests would constitute requests by economic 


operators for extensions to carry out adjustments in order to ensure the fulfilment of 


the conditions and criteria. 


 


3. Customs Debts and Guarantees 


a) Possibility to take into account economic operators’ serious difficulties  


As regards possible payment facilities, while a blanket exemption is not possible, 


several provisions in the current legislation allow the customs authorities, on a case 


by case basis, to take account of serious economic or social difficulties in respect of 


the debtor, upon request by the operator and subject to the overall respect of the 


conditions foreseen by those provisions. It is up to the operator to document the 


likelihood of the economic and social difficulties: 


 Article 45(2) and (3) UCC allows customs to suspend the implementation of a 


customs decision, even without a guarantee, if it is established on the basis of 


a documented assessment that such a guarantee would be likely to cause the 


debtor economic and social difficulties; 


 Article 112(1) and (3) UCC provides that customs authorities may refrain 


from requiring a guarantee or charging credit interest if it is established on the 


basis of a documented assessment that this would create serious economic or 


social difficulties; 
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 Article 114(3) UCC allows customs to refrain from charging interest on 


arrears if it is established on the basis of a documented assessment that it 


would create serious economic or social difficulties; 


 Article 89(3) UCC DA provides that customs shall suspend under some 


conditions the time limit for payment of a customs debt in relation to which 


there is an application for remission. When the goods subject to such 


application are no longer under customs supervision, customs shall not 


require a guarantee if it is established that providing such a guarantee would 


be likely to cause the debtor economic and social difficulties;  


 Article 91(2)(b) UCC DA provides for the suspension of the time limit for 


payment of a customs debt incurred through non-compliance, even without a 


guarantee, if it is established that providing such a guarantee would be likely 


to cause the debtor economic and social difficulties. 


b) Exceeding the guarantee limits  


Exceeding the guarantee limits is not legally possible outside the scope of the current 


legal provisions on reduction of the guarantee amount or on the guarantee waiver 


(paragraphs (2) and (3) of Article 95 of the Code).   


Nevertheless, the Commission is currently taking actions to ensure that the 


temporary admission of items for disaster victims of the COVID-19 pandemic crisis 


becomes free of customs duties and VAT, which would de facto waive the 


requirement of the guarantee for these specific goods.  


 


4. Entry of goods 


4.1 Medical, surgical and laboratory equipment for emergency treatments 


a) Entry summary declaration 


The medical, surgical and laboratory equipment are not exempted from the obligation 


to lodge an entry summary declaration (ENS), even in emergency cases. However, 


Article 127(7) UCC provides for the possibility to use commercial, port or transport 


documents for this purpose, under the condition that these other documents contain 


the necessary particulars of the ENS and are available before a specific time-limit 


prior to the arrival of the goods in the EU.  


b) Presentation of goods to customs 


Non-Union goods entering the customs territory of the EU have to be presented to 


customs. Whilst in principle there is no possibility to waive this obligation for 


medical, surgical and laboratory equipment, such presentation can be considered as 


being fulfilled by the oral declaration of such goods for temporary admission (see 


point 7(a) below). 


c) Import of human organs and bone marrow destined for transplant in the EU 


In order to ensure their timely delivery and use, the customs formalities for import of 


organs and other human or animal tissue during the current emergency times should 


be as minimal as possible, so as not to delay their release into free circulation.  
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A facilitation in this respect is offered by an amendment to Article 138(h) UCC DA, 


which is about to be adopted as part of a package of amendments to the DA. This 


provision allows that organs and other human or animal tissue or human blood, 


where not declared using other means, are deemed to be declared for release for free 


circulation by any of the acts laid down in the amended Article 141(1) UCC DA 


(declaration by any other act). This possibility should also be applicable to the 


import of bone marrow, which can be considered as a human organ or tissue for 


transplant.  


In order to facilitate the import of bone marrow in the present crisis situation, the 


Commission will make the amendment to Article 138(h) retroactively applicable 


from 15 March 2020
1
. This will allow importers to already use this this solution in 


order to facilitate the release of these goods in the present crisis situation. 


Nevertheless the national competent authorities remain responsible for ensuring 


compliance with the relevant national, EU or international rules governing the 


transportation and trade of these goods.  


4.2 Other categories of goods 


a) Presentation of goods to customs 


Economic operators are encouraged to use the Union or Common transit procedure, 


TIR or pre-lodged customs declarations to the widest possible extent in order to 


speed up border crossing and optimize customs controls at the EU external borders.  


b) T2L 


Economic operators are encouraged to consider moving goods in such a way that 


they will benefit from the presumption of the Union status in accordance with Article 


119(2) UCC-DA. 


Customs authorities may, at national level, find ways to accept on a temporary basis 


T2L copies instead of originals, as long as circumstances prevail that make the 


timely presentation of originals impossible. However post-release control or other 


measures should apply. 


 


5. Customs Procedures 


a) Goods in temporary storage for longer than 90 days 


As the maximum time limit of 90 days for temporary storage cannot be prolonged 


without amending the UCC, a customs debt occurs for goods that are not declared 


for a customs procedure (or re-exported) within that period. If the goods fail to be 


placed under a customs procedure or re-exported due to circumstances related to the 


spread of COVID-19 disease, the economic operator may invoke force majeure. 


Customs authorities will assess each situation on a case-by-case basis and, when 


conditions so justify, apply equity in accordance with Article 120 UCC or regularise 


                                                 
1  The rest of measures included in the amendment to the UCC DA will become applicable once the 


amendment enters into force, i.e., 20 days after the publication of the legal text in the Official Journal. 


The publication will happen after the period that the European Parliament and the Council have to 


scrutinise the text that the Commission has adopted. That period is generally of two months but it can 


be extended. 
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the situation of the goods in accordance with Article 124(1)(h) UCC. This should 


not, however, lead to a situation where the due customs duties are not paid at all for 


goods remaining in free circulation. 


b) Possibility to use simplified declarations without prior authorisation 


Such a possibility is foreseen by the UCC under the condition that the simplified 


declaration constitutes a non-regular or occasional use.  The absence of a definition 


of the term ‘regular use’ allows for a certain flexibility.  


c) Time-limit for submitting the supplementary declaration 


The time limits for submitting the supplementary declaration provided for in Article 


146 DA are determined by reference to the date of the entry into accounts which do 


not apply in cases of unforeseeable circumstances or in cases of force majeure.  


Accordingly, if an economic operator cannot meet the deadline for submitting the 


supplementary declaration due to reasons linked to the COVID-19 pandemic, he or 


she should inform the supervising customs office as soon as possible. The request for 


extending the deadline is to be submitted to the customs authorities and justified by 


duly substantiated unforeseeable circumstances. 


d) Presentation of goods at approved places  


The presentation of goods to customs could be performed in a ‘place approved by the 


customs authorities’ referred to in Article 139(1) UCC. This facilitation allows 


traders to present the goods, e.g. critical goods, directly at their premises.  


e) Longer period to amend declarations 


In accordance with Article 173(3) UCC, after release of the goods the declarant may 


request the amendment of the customs declaration within three years of the date of 


its acceptance, in order to comply with the obligations relating to the placing of the 


goods under the customs procedure concerned. For declarations lodged during the 


COVID-19 crisis, this time-limit should be sufficient for economic operators to 


request the amendment. 


6. Transit 


a) Time-limits to present goods at the customs office of destination (Art. 297 and 


306(3) IA) 


Economic operators can expect that the customs office of departure will take into 


consideration possible longer transport times due to anti-corona measure when 


setting the time-limit within which the goods shall be presented at the customs office 


of destination. 


When the goods are presented to the customs office of destination after expiry of the 


time-limit, the customs authority may presume that the delay was not attributable to 


the carrier. 


b) Time-limits for the control results 


The time-limit to send the control results may be extended to six days in accordance 


to Article 309(1) UCC-IA. 
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c) TIR 


Carriers could ask the customs authorities to allow the use of the TIR procedure on 


paper only, if this is necessary under the current circumstances in the context of the 


rules on business continuity. 


 


 


d) CIM consignment note as customs transit declaration for rail transport (Article 


24, 30,33 et seq. TDA)  


Some customs administrations (NL, AT, CH
2
) have temporarily agreed to accept 


scanned copies of the paper document(s) in the context of this procedure, subject to 


suitable verifications ex post and subject to informing the actors involved. 


 


7) Special procedures 


a) Use of the temporary admission procedure 


The present exceptional situation should be considered as a ‘disaster’ in the terms of 


Article 221 UCC DA. Therefore, all goods brought to the customs territory of the 


Union to counter the effects of this ‘disaster’, i.e. COVID-19, such as ambulances or 


some support medical equipment, should be eligible to be declared for temporary 


admission with total relief from import duty. Article 139 UCC DA may allow these 


goods to be declared by any other act, e.g. by the sole act of crossing the border, 


according to Article 141(1)(d) UCC DA.  


Another possibility would be to lodge an oral declaration according to Article 136(1) 


UCC DA. The provision of the form established in Annex 71-01 is mandatory in this 


case (see Article 165 UCC DA), but such provision could be postponed up to 120 


days after the release of the goods if customs authorities allow it (see Articles 166(2) 


UCC and 147(2) UCC-DA). 


The same approach can apply for the temporary admission of medical, surgical and 


laboratory equipment referred to in Article 222 DA by any other act, in accordance 


with Article 139 DA or by an oral declaration based on Article 136(1)(d) DA.  


b) Possibility to extend the limit for re-exporting the goods under temporary 


admission 


As many economic operators have been obliged to close their premises and stop 


working, it may be impossible for them to re-export the goods declared for 


temporary admission by means of ATA carnets within the established time-limit.  


In such cases, Article 251(3) UCC allows the holder of the procedure to ask customs 


authorities to prolong the time limit for re-export of goods declared for temporary 


admission under exceptional circumstances (such as COVID-19). This applies 


regardless of the type of declaration used for the placing of goods under the 


temporary admission procedure. In case the ATA Carnet was used for this purpose, 


there is no need to issue a new ATA carnet, as Article 14 of the Istanbul Convention 


is a ‘may’ provision. 


                                                 
2 List to be completed by 31-3-2020 
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c) Use of Inward processing 


For the customs declaration of medicines the IP can be used where usual forms of 


handling are allowed (see Article 256(3)(b) UCC and Annex 71-03 UCC-DA). The 


simplification established in Article 324(1)(e) UCC-IA may be used in most of the 


cases as most of the medical products are free of import duty (see, inter alia, chapter 


30 of the Common Customs Tariff). This means that the delivery of such products 


can be subject to Article 324(1)(e) UCC-IA, i.e. such delivery is regarded to be a re-


export. 


 


8) Exit of Goods  


a) Ship supplies 


Ship supplies are goods and equipment for use on board the ship by the crew, and 


not for export. According to Article 269(2)(c) UCC, the export procedure does not 


apply to ship supplies. Ships leaving EU ports are considered to be leaving the EU 


(even if this is a voyage between two EU ports - maritime law), and therefore 


medical supplies on board are subject to export formalities, even if they are not 


formally placed under the export procedure. 


Ships must have on-board pharmacies (Council Directive 92/29/EEC of 31 March 


1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical 


treatment on board vessels), and therefore they should be allowed to leave EU ports 


carrying protective gear and medication for the on-board pharmacies catering for 


their crews.  


This specific type of “ship supplies” is, therefore, exempted from the export 


restrictions on personal protective equipment implemented by Regulation (EU) 


2020/402 of 14 March 2020. 


Other questions related to the customs elements of Regulation (EU) 2020/402 are 


being dealt with in a separate specific guidance document.  


b) Possibility to delay the invalidation of the customs declaration for export or the 


re-export declaration 


Economic operators have requested the prolongation of the period for the exit of 


goods from the customs territory without the export or re-export declaration being 


invalidated by the customs office of export.  


Indeed, if the customs office of export has not received any information or evidence 


that the goods have left the customs territory of the EU within 150 days from the 


date of the release of the goods for the export, re-export or outward processing 


procedure, the customs office may invalidate the declaration concerned, in 


accordance with Article 248 UCC DA.  


Considering the current exceptional circumstances, it is recommended that the 


customs office of export does not initiate such invalidation, unless it is explicitly 


requested by the declarant of the declaration concerned. 
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COMMISSION DECISION 


of 3.4.2020 


on relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods 


needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2020 


THE EUROPEAN COMMISSION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, 


Having regard to Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope 


of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added 


tax on the final importation of certain goods1, and in particular the first paragraph of 


Article 53 thereof, in conjunction with Article 131 of the Agreement on the withdrawal of the 


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the 


European Atomic Energy Community, 


Having regard to Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a 


Community system of reliefs from customs duty2, and in particular the first paragraph of 


Article 76 thereof, in conjunction with Article 131 of the Agreement on the withdrawal of the 


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the 


European Atomic Energy Community, 


Whereas: 


(1) On 30 January 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the COVID-19 


outbreak a public health emergency of international concern. On 11 March 2020 WHO 


declared the COVID-19 outbreak a pandemic. COVID-19 has now provoked 


infections in all Member States. As the number of cases is increasing alarmingly and 


due to the lack of means to deal with the COVID-19 outbreak, numerous Member 


States have declared a national state of emergency.  


(2) In order to combat the effects of the COVID-19 outbreak, requests were made by Italy 


on 19 March 2020, France on 21 March 2020, Germany and Spain on 23 March 2020, 


Austria, Cyprus, Czechia, Estonia, Greece, Croatia, Lithuania, the Netherlands, 


Poland, Portugal and Slovenia on 24 March 2020, Belgium, Bulgaria, Denmark, 


Finland, Hungary, Ireland, Luxembourg, Latvia, Romania, Slovakia and the United 


Kingdom on 25 March 2020 and Sweden and Malta on 26 March 2020 for relief from 


import duties and exemption from value added tax (“VAT”) on imported goods. 


(3) The COVID-19  pandemic and the extreme challenges it poses constitute a disaster 


within the meaning of Section C of Chapter XVII of Regulation (EC) No 1186/2009 


and Chapter 4 of Title VIII of Directive 2009/132/EC. It is therefore appropriate to 


grant a relief for import duties chargeable on goods imported for the purposes 


described in Article 74 of Regulation (EC) No 1186/2009 and an exemption for value 


added tax (VAT) chargeable on goods imported for the purposes described in Article 


51 of Directive 2009/132/EC.  


                                                 
1 OJ L 292, 10.11.2009, p. 5 
2 OJ L 324, 10.12.2009, p. 23. 







EN 2  EN 


(4) The Member States should inform the Commission of the nature and quantities of the 


various goods admitted free of import duties and VAT with a view to combatting the 


effects of the COVID-19 outbreak, of the organisations they have approved for the 


distribution or making available of those goods and of the measures taken to prevent 


the goods from being used for purposes other than to combat the effects of this 


outbreak. 


(5) Taking into consideration the extreme challenges that Member States face relief of 


import duties and exemption of VAT should be granted in respect of importations 


made from 30 January 2020. The relief should remain in place until 31 July 2020. 


Before the end of this period, the situation will be reviewed and where necessary, in 


consultation with the Member States, may be extended. 


(6) On 26 March 2020, the Member States were consulted in accordance with Article 76 


of Regulation (EC) No 1186/2009 and Article 53 of Directive 2009/132/EC,  


HAS ADOPTED THIS DECISION:  


Article 1 


1. Goods shall be admitted free of import duties within the meaning of Article 2(1)(a) 


of Regulation (EC) No 1186/2009 and exempted of value added tax (VAT) on the 


imports within the meaning of Article 2(1)(a) of Directive 2009/132/EC, where the 


following conditions are fulfilled:  


(a) the goods are intended for one of the following uses: 


(i) distribution free of charge by the bodies and organisations referred to in 


point (c) to the persons affected by or at risk from COVID-19 or involved in 


combating the COVID-19 outbreak; 


(ii) being made available free of charge to the persons affected by or at risk from 


COVID-19 or involved in combating the COVID-19 outbreak while remaining 


the property of the bodies and organisations referred to in point (c); 


(b) the goods satisfy the requirements laid down in Articles 75, 78, 79 and 80 of 


Regulation (EC) No 1186/2009 and Articles 52, 55, 56 and 57 of Directive 


2009/132/EC; 


(c) the goods are imported for release for free circulation by or on behalf of State 


organisations including State bodies, public bodies and other bodies governed by 


public law or by or on behalf of organisations approved by the competent authorities 


in the Member States. 


2. Goods shall also be admitted free of import duties within the meaning of 


Article 2(1)(a) of Regulation (EC) No 1186/2009 and exempted of VAT on the 


imports within the meaning of Article 2(1)(a) of Council Directive 2009/132, where 


they are imported for release into free circulation by or on behalf of disaster relief 


agencies in order to meet their needs during the period they provide disaster relief to 


the persons affected by or at risk from COVID-19 or involved in combatting the 


COVID-19 outbreak. 


Article 2 


Member States shall communicate by 30 November 2020 at the latest the following 


information to the Commission: 
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(a) a list of organisations approved by the competent authorities in the Member States as 


referred to in point (c) of Article 1(1); 


(b) information regarding the nature and quantities of the various goods admitted free of 


import duties and VAT pursuant to  Article 1; 


(c) measures taken to ensure compliance with Articles 78, 79 and 80 of Regulation (EC) 


No 1186/2009 and with Articles 55, 56 and 57 of Directive 2009/132/EC with regard 


to the goods falling under the scope of this Decision.  


Article 3 


Article 1 shall apply to importations made from 30 January 2020 to 31 July 2020. 


Article 4 


This Decision is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 3.4.2020 


 For the Commission 


 Paolo GENTILONI 


 Member of the Commission 
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Ziel dieser Erläuterungen ist es, bestimmte Teile der 


EU-Mehrwertsteuervorschriften besser verständlich zu machen. Die 


Erläuterungen wurden von den Dienststellen der Kommission erstellt und sind, 


wie im Haftungsausschluss auf der ersten Seite angegeben, nicht 


rechtsverbindlich. 


 


Diese Erläuterungen sind nicht erschöpfend. Sie enthalten zwar zahlreiche 


ausführliche Informationen zu einer Reihe von Fragen, einige Aspekte werden in 


diesem Dokument jedoch möglicherweise nicht behandelt. 


 


An einem bestimmten Thema interessierten Nutzern der Erläuterungen wird 


empfohlen, das gesamte Kapitel zu lesen, in dem das Thema behandelt wird. 
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 Hintergrund der Erläuterungen 


Ziel dieser Erläuterungen ist es, auf EU-Ebene verabschiedete Rechtsvorschriften 


besser verständlich zu machen, in diesem besonderen Fall: i die Richtlinie (EU) 


2018/1910 des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und ii die 


Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates zur Änderung der 


Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011. 


 Was steht in den Erläuterungen? 


 


Die „Erläuterungen“ sind als Orientierungshilfe zur Verdeutlichung der praktischen 


Anwendung der neuen Vorschriften in Bezug auf Konsignationslagerregelungen, 


Reihengeschäfte, die Befreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenständen 


und den Beförderungsnachweis zum Zweck dieser Befreiung („Quick Fixes 2020“) 


gedacht. Sie sollen zu einem besseren Verständnis der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 


2018/1910 des Rates und der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates 


beitragen. 


 Besonderheiten der Erläuterungen 


 


An den Erläuterungen haben viele Gruppen mitgewirkt. Die Erläuterungen werden 


von der Generaldirektion Steuern und Zollunion (GD TAXUD) herausgegeben, beruhen 


aber auf Erörterungen mit den Mitgliedstaaten und Unternehmen in der Gruppe zur 


Zukunft der Mehrwertsteuer und der MwSt-Expertengruppe. Die Beiträge der Gruppe zur 


Zukunft der Mehrwertsteuer und der MwSt-Expertengruppe wurden bei der Erstellung der 


Erläuterungen in großen Teilen berücksichtigt, trotzdem ist daran zu erinnern, dass die 


Dienststellen der Kommission letztendlich nicht an die von Mitgliedstaaten oder 


Unternehmen geäußerten Ansichten gebunden waren. 


Diese Erläuterungen sind nicht rechtsverbindlich. Die Erläuterungen geben keine 


förmliche Stellungnahme der Europäischen Kommission wieder und die Europäische 


Kommission ist an keine der darin vertretenen Auffassungen gebunden. 


Die Erläuterungen ersetzen nicht die Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses, die ihre 


eigene Funktion erfüllen. Darüber hinaus sind sie unterschiedlicher Beschaffenheit; 


während die Erläuterungen die Ansichten der GD TAXUD widerspiegeln, werden die 


Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses von diesem aus Vertretern der Mitgliedstaaten 


und der Kommission bestehenden, beratenden Ausschuss vereinbart. Mehrere Leitlinien 


zu den „Quick Fixes 2020“, auf die sich der Mehrwertsteuerausschuss zum Zeitpunkt der 


Veröffentlichung dieser Erläuterungen bereits geeinigt hatte, wurden hier in die 


Erläuterungen aufgenommen, um alle zum Thema verfügbaren Informationen zur 


Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die 


Titel der einzelnen Leitlinien auf die Titel der entsprechenden Abschnitte der den 


Leitlinien zugrunde liegenden Arbeitsunterlage des Mehrwertsteuerausschusses beziehen, 


die nicht in diesen Erläuterungen enthalten ist. 


Die nationalen Steuerverwaltungen können darüber hinaus ihre eigenen Leitlinien zur 


Anwendung der neuen Mehrwertsteuervorschriften zu den „Quick Fixes 2020“ 


herausgeben. 


Die Erläuterungen sind nicht erschöpfend. Es werden nur diejenigen Aspekte 


aufgegriffen, bei denen erläuternde Hinweise als hilfreich betrachtet wurden.  
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Die Erläuterungen werden fortlaufend überarbeitet. Sie sind kein fertiges Produkt, 


sondern spiegeln den Wissens- und Erfahrungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt 


wider.  


Die ursprüngliche Fassung der Erläuterungen wurde in englischer Sprache erstellt. 


Da es sich bei den in den Grafiken verwendeten Begriffen um die ursprünglichen 


Begriffe handelt, fügen wir hier eine Übersetzung an: 


 


 


 


 


 


A, B, C: [Falls für die Übersetzung nicht das lateinische Alphabet verwendet wird, 


Übertragung der Buchstaben in ein anderes Alphabet] 


MS (Member State): MS (Mitgliedstaat) 


Taxable person(s): [Steuerpflichtige(r)] 


Transport of goods: [Beförderung der Gegenstände] 


Stock: [Lager(bestand)] 


Supply: [Lieferung] 


Status or location not relevant: [Status oder Standort nicht maßgeblich] 


Substitution: [Ersetzung] 


Not supplied within 12m (months) after arrival: [Nicht innerhalb von 12 Monaten 


nach Ankunft geliefert:] 


3
rd


 country: [Drittland] 


Loss or destruction: [Verlust oder Zerstörung] 


Physical flow: [Physischer Güterstrom] 


Contractual flow: [Vertraglicher Güterstrom] 


Warehouse: [Lager] 
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1. WICHTIGE ELEMENTE DER AB 2020 GELTENDEN ÄNDERUNGEN DER 


EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 


1.1. Allgemeiner Hintergrund 


In seinen Schlussfolgerungen vom 8. November 2016
1
 ersuchte der Rat die Kommission 


um die Vorlage von Vorschlägen zu Verbesserungen des derzeitigen 


Mehrwertsteuersystems. In diesem Zusammenhang wurden vier Bereiche genannt. 


 


Erstens sollte die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers, die von 


einem anderen Mitgliedstaat als dem des Beginns der Versendung oder Beförderung der 


Gegenstände zugeteilt wurde, eine zusätzliche materielle Voraussetzung für die 


Anwendung einer Steuerbefreiung bei einer Lieferung von Gegenständen innerhalb der 


EU darstellen. 


 


Zweitens wurde die Kommission ersucht, einheitliche Kriterien und angemessene 


gesetzgeberische Verbesserungen vorzuschlagen, die bei der Bestimmung der 


mehrwertsteuerlichen Behandlung von Reihengeschäften einschließlich 


Dreiecksgeschäften zu mehr Rechtssicherheit und zu einer harmonisierten Anwendung der 


Mehrwertsteuervorschriften führen. 


  


Drittens wurde die Kommission ersucht zu prüfen, wie die Mehrwertsteuervorschriften 


geändert werden können, damit eine Vereinfachung in Bezug auf 


Konsignationslagerregelungen auf einheitlichere Weise in der EU angewendet werden 


kann, und entsprechende Vorschläge vorzulegen. 


 


Viertens wurde die Kommission ersucht, mit der Sondierung von Möglichkeiten 


fortzufahren, die für die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens empfohlener Kriterien 


für die Belege, die für die Beantragung einer Steuerbefreiung von 


innergemeinschaftlichen Lieferungen erforderlich sind, bestehen.  


 


Am 4. Oktober 2017 schlug die Kommission bezüglich der vier genannten Bereiche 


Änderungen an der Mehrwertsteuerrichtlinie und der Mehrwertsteuer-


Durchführungsverordnung vor. Der Rat nahm die einschlägigen Änderungen am 


4. Dezember 2018 an
2
.  


1.2. Einschlägige Rechtsakte 


Die Rechtsakte, mit denen die in diesen Erläuterungen angesprochenen Änderungen der 


EU-Mehrwertsteuervorschriften eingeführt wurden, sind unter anderem:  


a) Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der 


Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung 


bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels 


zwischen Mitgliedstaaten; 


 


                                                 
1
  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/de/pdf 


2
 Die Änderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft. 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018L1910

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/de/pdf
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b) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur 


Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 hinsichtlich bestimmter 


Befreiungen bei innergemeinschaftlichen Umsätzen; 


 


c) Verordnung (EU) 2018/1909 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der 


Verordnung (EU) Nr. 904/2010 hinsichtlich des Informationsaustauschs zur 


Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Konsignationslagerregelungen. 


 


Alle einschlägigen Rechtsvorschriften werden am Ende der Erläuterungen in der ab dem 


1. Januar 2020 geltenden Fassung zitiert. 


Bezugnahmen auf einen Artikel der Mehrwertsteuerrichtlinie (Richtlinie 2006/112/EG in 


der geänderten Fassung) werden mit „RL“ gekennzeichnet. Wird die Mehrwertsteuer-


Durchführungsverordnung (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 in der 


geänderten Fassung) genannt, wird die Bezugnahme auf Artikel durch „DVO“ ergänzt. In 


allen anderen Fällen wird angegeben, auf welchen Rechtsakt Bezug genommen wird. 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1912

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1909
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2. KONSIGNATIONSLAGERREGELUNGEN 


2.1. Einschlägige Bestimmungen 


Folgende Artikel der Mehrwertsteuerrichtlinie beziehen sich auf die Vereinfachung der 


Konsignationslagerregelungen: 


 Artikel 17 a: (wesentliche Rechtsvorschrift) enthält die Vereinfachungsvorschriften; 


 Artikel 243 Absatz 3: legt die Pflicht zur Führung bestimmter Register für 


Konsignationslagerzwecke fest; 


 Artikel 262 Absatz 2: legt die Pflicht fest, in der zusammenfassenden Meldung die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen Erwerbers, für den 


Gegenstände im Rahmen von Konsignationslagerregelungen befördert wurden, sowie 


jede Änderung der gemeldeten Angaben zu nennen. 


 


Artikel 54a DVO enthält genauere Regelungen zu den Registern, die für die Zwecke von 


Konsignationslagerregelungen geführt werden. 


2.2. Was bewirken die Bestimmungen? 


Die Formulierung „Konsignationslagerregelung“ bezieht sich auf einen Fall, in dem ein 


Steuerpflichtiger Gegenstände für einen vorgesehenen Erwerber in einen Lagerbestand in 


einem anderen Mitgliedstaat versendet oder befördert, wobei die Identität und 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers zum Zeitpunkt der Beförderung 


oder des Versands bekannt sind und dieser das Recht hat, Gegenstände aus diesem 


Bestand nach eigenem Ermessen zu entnehmen, zu welchem Zeitpunkt das Eigentum auf 


ihn übergeht. 


Nach den geltenden Mehrwertsteuervorschriften der EU wird davon ausgegangen, dass ein 


Unternehmen (ein Steuerpflichtiger), das (der) seine Gegenstände von einem Mitgliedstaat 


in ein Lager in einem anderen Mitgliedstaat verbringt, im Abgangsmitgliedstaat eine 


steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung der Gegenstände bewirkt hat. Gleichzeitig 


muss das Unternehmen die Mehrwertsteuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb von 


Gegenständen im Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände ausweisen. In der Praxis 


bedeutet dies, dass ein Unternehmen, das Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat 


verbringt, auch die mehrwertsteuerlichen Pflichten im Ankunftsmitgliedstaat erfüllen 


muss (Mehrwertsteuerregistrierung, Abgabe einer Mehrwertsteuererklärung und Ausweis 


der auf den innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldeten Mehrwertsteuer in dieser 


Erklärung). 


Werden die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen Lagerbestand in einem anderen 


Mitgliedstaat verbracht und sollen diese später an einen Erwerber geliefert werden, muss 


das Unternehmen, das diese Gegenstände verbringt und später liefert, nicht nur einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen anmelden, sondern normalerweise 


auch die Mehrwertsteuer auf die (inländische) Lieferung in dem Mitgliedstaat, in dem sich 


der Lagerbestand befindet, ausweisen (sofern nicht die normalerweise auf Artikel 194 RL 


basierende Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gilt). 


Durch die vom Rat eingeführte Vereinfachung für Konsignationslagerregelungen entfällt 


für Unternehmen, die Gegenstände zwischen zwei Mitgliedstaaten befördern, um sie 


später einem bereits bekannten Erwerber zu liefern, der Verwaltungsaufwand im 


Zusammenhang mit der Pflicht zur Erfüllung der Mehrwertsteuervorschriften in dem 


Mitgliedstaat, indem sich der Standort des Lagers befindet.  
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Der Fall, dass ein Unternehmen Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen 


verbringt, ohne den Erwerber in letzterem Mitgliedstaat zu kennen, fällt nicht unter die 


Vereinfachung. 


Die angenommene Lösung sieht Folgendes vor: 


 zum Zeitpunkt der Versendung oder Beförderung der Gegenstände in den in einem 


anderen Mitgliedstaat belegenen Lagerbestand findet weder eine 


innergemeinschaftliche Lieferung noch ein innergemeinschaftlicher Erwerb statt; 


 eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung im Abgangsmitgliedstaat und ein 


besteuerter innergemeinschaftlicher Erwerb in dem Mitgliedstaat, in dem sich der 


Lagerbestand befindet, findet erst später, wenn der Erwerber das Eigentum an den 


Gegenständen übernimmt, statt. 


 


Um diese Vereinfachung auf Konsignationslagerregelungen anwenden zu können, müssen 


bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 


 sowohl der Lieferer3 als auch der vorgesehene Erwerber sind Steuerpflichtige; 


 der Lieferer hat in dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt oder befördert 


werden, weder den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste 


Niederlassung; 


 der Lieferer trägt die Versendung bzw. Beförderung der Gegenstände in einem 


Register ein; 


 die Gegenstände werden von einem Mitgliedstaat in einen anderen befördert, um dort 


zu einem späteren Zeitpunkt nach ihrer Ankunft einem vorgesehenen Erwerber 


geliefert zu werden;  


 die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen Erwerbers (nur diese, 


nicht den Wert der Gegenstände) nennt der Lieferer in seiner zusammenfassenden 


Meldung, die er für den Zeitraum, in dem die Beförderung der Gegenstände stattfindet, 


abgibt; 


 der vorgesehene Erwerber ist für Mehrwertsteuerzwecke in dem Mitgliedstaat, in den 


die Gegenstände verbracht werden, erfasst; 


 die Identität und die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen 


Erwerbers sind dem Lieferer zum Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder 


Beförderung bekannt;  


 die Gegenstände werden von einem Mitgliedstaat in einen anderen befördert, so dass 


Einfuhren, Ausfuhren und Lieferungen innerhalb eines einzigen Mitgliedstaats von der 


Vereinfachung ausgenommen sind. 
 


Zu beachten ist, dass es auch Verpflichtungen gibt, deren Nichterfüllung nicht bedeutet, 


dass die Vereinfachung nicht (oder nicht mehr) angewandt werden könnte (auch wenn auf 


nationaler Ebene Sanktionen verhängt werden können). Dies trifft beispielsweise auf die 


Pflicht des vorgesehenen Erwerbers zu, in dem von ihm zu führenden Register die 


                                                 
3
 Der Begriff „Lieferer“ bezieht sich hier gemäß Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a RL auf den 


Steuerpflichtigen, der die Gegenstände entweder selbst oder auf seine Rechnung durch einen Dritten 


versendet oder befördert. An anderer Stelle in diesen Erläuterungen, nämlich den Abschnitten über 


Konsignationslagerregelungen, wird derselbe Begriff in derselben Bedeutung verwendet. 
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Beschreibung und Menge der für ihn bestimmten Gegenstände anzugeben (Artikel 243 


Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a Absatz 2 Buchstabe b DVO). 


2.3. Unterschiedliche Szenarios - Beispiele 


In allen Beispielen, die nachfolgend aufgeführt werden, heißt es, dass das Unternehmen A, 


das Gegenstände von Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2 verbringt, seinen Sitz in 


Mitgliedstaat 1 hat. Hier ist darauf hinzuweisen, dass dies zwar der Normalfall sein wird, 


für sich gesehen aber keine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Vereinfachung der 


Konsignationslagerregelung darstellt. Eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der 


Vereinfachung ist hingegen, dass A in Mitgliedstaat 2 weder den Sitz seiner 


wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung hat. 


2.3.1. Unter die Vereinfachung fallender allgemeiner Fall 


 


Sachverhalt:  


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September desselben Jahres übernimmt B das Eigentum an den Gegenständen 


oder einem Teil derselben. 


 B könnte die Gegenstände in seinem Produktionsprozess verwenden oder sie an C 


weiterverkaufen (in der Grafik dargestellter Sachverhalt). Der Status von C 


(Steuerpflichtiger oder Privatperson) und der Ort der Niederlassung/Wohnsitz sind 


für sich gesehen für die Anwendung der Vorschriften über 


Konsignationslagerregelungen nicht relevant. 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagers: 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a Absatz 1 


DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuernummer von B 


angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen der 


Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a Absatz 2 DVO) das 


Eintreffen der Gegenstände im Lager angeben. Ist der vorgesehene Erwerber nicht 


der Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO das Datum 


der Ankunft im Register des vorgesehenen Erwerbers nicht eingetragen werden. 
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Die Steuerbehörden müssen diese Datumsangabe dann in dem vom dritten 


Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche Zwecke, siehe 


Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden. Im September wird angenommen, 


dass A eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung in Mitgliedstaat 1 und 


B einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Mitgliedstaat 2 bewirkt (Artikel 17a 


Absatz 3 RL). 


 Der Mehrwertsteueranspruch tritt spätestens am 15. Oktober (Artikel 67 und 69 


RL) in Kraft. 


 A muss die innergemeinschaftliche Lieferung in seiner Mehrwertsteuererklärung 


anmelden und den Umsatz in seine zusammenfassende Meldung aufnehmen, 


indem er B als Erwerber der Gegenstände sowie die Steuerbemessungsgrundlage 


für diese innergemeinschaftliche Lieferung angibt. 


 B muss die auf den innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete Mehrwertsteuer 


mittels seiner Mehrwertsteuererklärung ausweisen. 


 A muss in dem von ihm geführten Register die notwendigen Angaben machen, um 


es auf aktuellem Stand zu halten (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe f DVO). 


 B muss zu dem Zeitpunkt, an dem er das Eigentum an den von ihm erworbenen 


Gegenständen übernimmt, diese Gegenstände in dem von ihm geführten Register 


angeben (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a Absatz 2 


Buchstabe d DVO). 


 


Sonstige Bemerkungen 


 Für die Lieferung der aus dem Lagerbestand entnommenen Gegenstände von B an 


C gelten eigene Vorschriften („inländische“ Lieferung in Mitgliedstaat 2, 


innergemeinschaftliche Lieferung, Ausfuhr) und sie fällt nicht in den 


Geltungsbereich der Vereinfachungsmaßnahme für Konsignationslager.  


 


2.3.2. Ersetzung des Erwerbers 


 


 


Sachverhalt:  


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht mit Sitz in Mitgliedstaat 2) 


befördert im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September desselben Jahres wird der Konsignationslagervertrag zwischen A 


und B geändert (oder sogar beendet). Die noch nicht an B veräußerten 


Gegenstände verbleiben jedoch in Mitgliedstaat 2. Zur gleichen Zeit vereinbart A 


mit Unternehmen C, das ebenfalls in Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz 
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oder anderweitig) eine Konsignationslagerregelung für diese in Mitgliedstaat 2 im 


Lagerbestand befindlichen Gegenstände.
4
 Die Gegenstände können an einen 


anderen Lagerort im Mitgliedstaat 2 befördert werden oder sie könnten physisch 


am selben Lagerort verbleiben und es würden sich nur die vertraglichen 


Vereinbarungen zwischen A – B und A – C ändern. 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagerbestands: 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a Absatz 1 


DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a Absatz 2 DVO) die 


Ankunft der Gegenstände im Lager angeben. Ist der vorgesehene Erwerber nicht 


der Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO das Datum 


der Ankunft der Gegenstände im Register des vorgesehenen Erwerbers nicht 


eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese Datumsangabe dann in dem 


vom dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche Zwecke, siehe 


Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden.  


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B vor der Änderung oder 


Beendigung des Konsignationslagervertrags übernahm, gelten die in 


Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Vorschriften. 


 Im September, wenn der Konsignationsvertrag geändert bzw. beendet wird, liegt 


im Verhältnis zwischen A und B hinsichtlich des Teils der Gegenstände, deren 


Eigentum B vor der Änderung des Vertrags noch nicht übernommen hat, weder 


eine innergemeinschaftliche Lieferung noch ein innergemeinschaftlicher Erwerb 


vor.  


 Was die Substitution (Ersetzung) von B durch C betrifft, so wird davon 


ausgegangen, dass in Mitgliedstaat 1 keine „innergemeinschaftliche Lieferung von 


Gegenständen nach Artikel 17 RL“ durch A stattfindet und dass in Mitgliedstaat 2 


kein „innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen nach Artikel 21 RL) 


durch A stattfindet, sofern zwei Voraussetzungen erfüllt sind (Artikel 17a Absatz 6 


RL): 


1] Die allgemeinen Voraussetzungen der Vereinfachung für Konsignationslager 


gelten (Artikel 17a Absatz 6 Buchstabe a RL). Dies bedeutet unter anderem, dass 


C auf der Grundlage einer bestehenden Vereinbarung mit A berechtigt ist, das 


Eigentum an den Gegenständen zu übernehmen. Obgleich dies in der 


Mehrwertsteuerrichtlinie nicht festgelegt ist, bedeutet die „Ersetzung“, dass B 


vertraglich keine Möglichkeit zur Übernahme des Eigentums an den Gegenständen 


mehr hat und dass zu diesem Zweck entsprechende Regelungen mit A getroffen 


wurden. Ferner muss C ein in Mitgliedstaat 2 erfasster Steuerpflichtiger sein und A 


                                                 
4
 Dieser Vertrag könnte auch für Gegenstände gelten, die sich noch in Mitgliedstaat 1 befinden. 


Allerdings fallen diese Gegenstände nicht unter die Vorschriften für die „Ersetzung“, sondern die 


allgemeinen Regelungen des Konsignationslagerplans. 
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muss in seiner zusammenfassenden Meldung für den Zeitraum, in dem die 


Ersetzung erfolgt, die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von C angeben.
5
  


2] A trägt die Ersetzung von B durch C in dem von ihm geführten Register ein 


(Artikel 17a Absatz 6 Buchstabe b, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe e DVO).  


 Die Ersetzung wirkt sich nach Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe e und Absatz 2 


Buchstaben a, b und c RL auf die einschlägigen Register aus. 


 


Sonstige Bemerkungen 


 Bei dem beschriebenen Sachverhalt ist es erforderlich, dass die Ersetzung (B wird 


durch C ersetzt) stattfindet, bevor die Gegenstände durch C abgerufen (d. h. an C 


geliefert) werden. 


 Weiter ist erforderlich, dass A zu dem Zeitpunkt, an dem die 


Konsignationslagerregelungen mit B aufhören zu bestehen, den vorgesehenen 


Erwerber C, der an die Stelle von B tritt, bereits bestimmt und mit ihm einen 


Vertrag geschlossen hat (Angaben zu dem Zeitpunkt, an dem der Vertrag mit C 


geschlossen werden sollte, sind Abschnitt 2.5.12 zu entnehmen). 


 Der in Artikel 17a Absatz 4 RL genannte Zeitraum von 12 Monaten (siehe auch 


Abschnitt 2.3.5) läuft zum Zeitpunkt der Ersetzung nicht erneut an. Dieser 


Zeitraum beginn zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ankunft der Gegenstände in 


dem Mitgliedstaat, in den sie versandt oder befördert wurden. Dieser Zeitraum ist 


die einzige anzuwendende Frist; durch die Bestimmungen zur Ersetzung 


(Artikel 17a Absatz 6 TL) oder andere Bestimmungen wurde sie nicht verlängert. 


Darüber hinaus nimmt die Vorschrift, die greifen würde, wenn die 


Voraussetzungen für die Ersetzung nicht erfüllt werden (Artikel 17a Absatz 7 RL) 


ausdrücklich auf die in „Absatz 4 genannte Frist“ (d. h. Artikel 17a Absatz 4 RL) 


Bezug, was erneut bestätigt, dass dies der einzige maßgebliche Zeitraum ist. 


Bekräftigt wird dies auch durch die Tatsache, dass in dem vom Lieferer geführten 


Register die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer der an die Stelle des 


ursprünglich vorgesehenen Erwerbers tretenden Person genannt werden muss, 


während eine Bezugnahme auf das Datum der eigentlichen Ersetzung in der 


maßgeblichen Bestimmung (Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe e DVO) nicht 


vorgesehen ist.  


 Werden die Voraussetzungen, unter denen die Ersetzung stattfinden kann, nicht 


erfüllt und liefert A (aus dem Beispiel) die Gegenstände aus dem Lagerbestand 


trotzdem an C, tritt der in Abschnitt 2.3.3 beschriebene Sachverhalt (Lieferung an 


eine andere Person) ein. 


 


 


                                                 
5
 Es muss sowohl die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des früheren Empfängers (in diesem 


Beispiel B) als auch die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des neuen Empfängers (in diesem 


Beispiel C) genannt werden. 
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2.3.3. Lieferung an eine andere Person 


 


 


Sachverhalt:  


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September liefert A die Gegenstände an Unternehmen C (beispielsweise, weil 


C bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen) und beendet infolgedessen den 


Konsignationslagervertrag mit B. In dem Beispiel könnte auch der Fall eintreten, 


dass A und B den Konsignationslagervertrag für andere als die an C gelieferten 


(Arten von) Gegenstände(n) beibehalten. 


 Die Gegenstände werden direkt zu C befördert, der zu dem Zeitpunkt, als die 


Gegenstände ursprünglich aus Mitgliedstaat 1 verbracht wurden, nicht als 


vorgesehener Erwerber angegeben wurde und der gemäß Artikel 17a Absatz 6 RL 


nicht an die Stelle des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers tritt.  


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagerbestands: 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a DVO) die Ankunft der 


Gegenstände im Lager angeben. Ist der vorgesehene Erwerber nicht der 


Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO das Datum der 


Ankunft der Gegenstände nicht im Register des vorgesehenen Erwerbers 


eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese Datumsangabe dann in dem 


vom dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche Zwecke, siehe 


Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden.  


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B vor der Änderung oder 


Beendigung des Konsignationslagervertrags übernahm, gelten die in 


Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Vorschriften. 


 Im September, wenn die maßgeblichen Gegenstände an C verkauft werden und 


demzufolge der Konsignationslagervertrag zwischen A und B geändert bzw. 


beendet wird, liegt im Verhältnis zwischen A und B hinsichtlich des Teils der 
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Gegenstände, deren Eigentum B nicht übernommen hat, weder eine 


innergemeinschaftliche Lieferung noch ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor. 


Gegebenenfalls muss B (bzw. in der Situation und den Fällen, auf die in 


Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO Bezug genommen wird, der 


Lagerinhaber, siehe Abschnitt 2.5.19) das Register, das er für die an C gelieferten 


Gegenstände führt, anpassen (Artikel 54a Absatz 2 Buchstaben b und e DVO). 


 Ebenfalls im September werden auch die Voraussetzungen für die 


Konsignationslagerregelungen hinsichtlich der vorstehend genannten Gegenstände 


nicht mehr erfüllt. Da A und C einen Kaufvertrag und keinen 


Konsignationslagervertrag geschlossen haben, gelten die in Abschnitt 2.3.2 in 


Bezug auf Ersetzungen dargelegten Bestimmungen für die an C gelieferten 


Gegenstände nicht. Daher wird hinsichtlich der an C gelieferten Gegenstände 


davon ausgegangen, dass eine Verbringung von Gegenständen gemäß 


Artikel 17 RL von Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2 erfolgt. Da die 


Voraussetzungen für diese Gegenstände nicht mehr erfüllt sind, wird davon 


ausgegangen, dass unmittelbar vor der Lieferung an C (Artikel 17a Absatz 7 


Unterabsatz 2 RL) eine Verbringung stattfindet. 


 Der Begriff „unmittelbar vor“ wird in der Mehrwertsteuerrichtlinie zwar nicht 


ausdrücklich erklärt, ist aber im Rahmen der allgemeinen Funktionsweise des 


Systems als der gleiche Tag wie der Tag, an dem die Lieferung von A an C 


erfolgte, zu betrachten. 


 Hinsichtlich der an C verkauften Gegenstände wird davon ausgegangen, dass A 


eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung in Mitgliedstaat 1 und einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb in Mitgliedstaat 2 bewirkt (wie bereits erwähnt, 


könnten andere Gegenstände im Konsignationslagervertrag zwischen A und B 


verbleiben). Der Steuertatbestand findet im September statt und der 


Steueranspruch tritt spätestens am 15. Oktober in Kraft. Um seinen 


innergemeinschaftlichen Erwerb in Mitgliedstaat 2 anmelden zu können, muss A 


in Mitgliedstaat 2 für Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst sein. 


 A muss die innergemeinschaftliche Lieferung in seiner Mehrwertsteuererklärung 


in Mitgliedstaat 1 anmelden und den Umsatz in seine zusammenfassende Meldung 


aufnehmen, indem er sich selbst unter seiner Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer in Mitgliedstaat 2 sowie die Steuerbemessungsgrundlage 


angibt (Artikel 76 RL). 


 A muss außerdem die auf seinen innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete 


Mehrwertsteuer mittels seiner Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 2 


ausweisen. 


 A muss in dem von ihm geführten Register die notwendigen Angaben machen, um 


es auf aktuellem Stand zu halten (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe g DVO). 


 


Sonstige Bemerkungen 


 Für die Lieferung von A an C gelten eigene Vorschriften („inländische“ Lieferung 


in Mitgliedstaat 2, innergemeinschaftliche Lieferung, Ausfuhr) und sie fällt nicht 


in den Geltungsbereich der Vereinfachungsmaßnahme für Konsignationslager.  
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2.3.4. Rückversand der Gegenstände 


 


 


 


Sachverhalt:  


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September desselben Jahres wird vereinbart, dass A die verbleibenden, von B 


nicht verkauften oder verwendeten Gegenstände zurücknehmen und sie von 


Mitgliedstaat 2 zurück in Mitgliedstaat 1 befördern wird. 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagers 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 zweiter Unterabsatz RL und Artikel 54a Absatz 2 DVO) die 


Ankunft der Gegenstände im Lagerbestand angeben. Ist der vorgesehene Erwerber 


nicht der Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 zweiter Unterabsatz DVO 


das Datum des Eintreffens der Gegenstände nicht im Register des vorgesehenen 


Erwerbers eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese Datumsangabe 


dann in dem vom dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche 


Zwecke, siehe Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden.  


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B tatsächlich übernommen hat, 


gelten die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Vorschriften. 


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B nicht übernommen hat, liegt im 


Verhältnis zwischen A und B weder eine innergemeinschaftliche Lieferung noch 


ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor. 


 Hinsichtlich der zurückgesandten Gegenstände besteht ferner weder eine 


angenommene, von A in Mitgliedstaat 1 vorgenommene innergemeinschaftliche 


Lieferung nach Artikel 17 RL noch eine von A in Mitgliedstaat 2 nach 


Artikel 17 RL vorgenommene innergemeinschaftliche Lieferung, wenn A den 


Rückversand der Gegenstände in das von ihm geführte, in Artikel 243 Absatz 3 
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Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe h DVO vorgesehene 


Register einträgt (Artikel 17a Absatz 5 Buchstabe b RL).  


 Ferner muss A in seiner zusammenfassenden Meldung die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B und kennzeichnen, dass die Gegenstände 


zurückgesandt wurden (Artikel 262 Absatz 2 RL, da es sich um „eine Änderung 


der gemeldeten Angaben“
6
 handelt). Es sei darauf hingewiesen, dass bei einem 


Rückversand von Gegenständen diese Angabe in der zusammenfassenden 


Meldung nicht als materielle Voraussetzung für die Beibehaltung der 


Vereinfachung anzusehen ist (siehe auch Abschnitt 2.5.6).  


 Der vorgesehene Erwerber (oder, in dem in Artikel 54a Absatz 2 


Unterabsatz 2 DVO genannten Fall, der Lagerinhaber) muss das von ihm geführte 


Register anpassen (Artikel 54 a Absatz 2 Buchstabe e DVO). 


 


2.3.5. Überschreiten des Zeitraums von 12 Monaten 


 


 


Sachverhalt:  


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


am 5. Januar des Jahres N im Rahmen einer Konsignationslagerregelung 


Gegenstände in Mitgliedstaat 2. Die Gegenstände kommen am gleichen Tag in 


Mitgliedstaat 2 an. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Ein Jahr später (Jahr N+1) sind die Gegenstände bzw. ein Teil derselben noch 


nicht an B geliefert worden, befinden sich aber noch im Hoheitsgebiet von 


Mitgliedstaat 2.
7
 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagerbestands 


 A muss die Beförderung der Gegenstände am 5. Januar des Jahres N in dem von 


ihm geführten Register eintragen (Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d und 


Artikel 243 Absatz 3 RL sowie Artikel 54a Absatz 1 DVO). 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


                                                 
6
 Siehe auch Abschnitt 2.5.22. 


 
7
 Hinweise zur 12-Monatsfrist sind den Abschnitten 2.5.16 und 2.5.17 zu entnehmen.  
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der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Am 5. Januar des Jahres N muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm 


geführten Register (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und 


Artikel 54a Absatz 2 DVO) die Ankunft der Gegenstände im Lager angeben. Ist 


der vorgesehene Erwerber nicht der Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 


Unterabsatz 2 DVO das Datum der Ankunft der Gegenstände nicht im Register des 


vorgesehenen Erwerbers eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese 


Datumsangabe dann in dem vom dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder 


handelsrechtliche Zwecke, siehe Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden.  


 Für die Gegenstände, deren Eigentum B vor dem Ende des Zeitraums von 


12 Monaten übernommen hat, gelten die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten 


Vorschriften. 


 B hat bis zum Ende des 6. Januar des Jahres N+1 (Hinweise zur korrekten 


Berechnung des 12-Monatszeitraums sind den Abschnitten 2.5.16 und 2.5.17 zu 


entnehmen) das Eigentum an den Gegenständen bzw. eines Teils derselben nicht 


übernommen. Hinsichtlich dieser verbleibenden Gegenstände liegt im Verhältnis 


zwischen A und B weder eine innergemeinschaftliche Lieferung noch ein 


innergemeinschaftlicher Erwerb vor. 


 Ab dem 7. Januar des Jahres N+1, also dem Tag nach dem Ablauf des Zeitraums 


von 12 Monaten, sind die Voraussetzungen für die Konsignationslagerregelungen 


nicht mehr erfüllt und es wird davon ausgegangen, dass nach Artikel 17 RL eine 


Verbringung der verbleibenden Gegenstände durch A von Mitgliedstaat 1 in 


Mitgliedstaat 2 stattfindet (Artikel 17a Absatz 4 RL). 


 Es wird angenommen, dass A eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung 


nach Artikel 17 RL im Mitgliedstaat 1 und einen innergemeinschaftlichen Erwerb 


nach Artikel 21 RL im Mitgliedstaat 2 vornimmt. Der Steuertatbestand findet am 


7. Januar des Jahres N+1 statt und der Steueranspruch tritt spätestens am 


15. Februar des Jahres N+1 in Kraft (Artikel 67 und 69 RL). Um seinen 


innergemeinschaftlichen Erwerb in Mitgliedstaat 2 anmelden zu können, muss A 


in Mitgliedstaat 2 für Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst sein. 


 A muss die fiktive innergemeinschaftliche Lieferung in seiner 


Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 1 anmelden und den Umsatz in seine 


zusammenfassende Meldung aufnehmen, indem er sich selbst unter seiner 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in Mitgliedstaat 2 sowie die 


Steuerbemessungsgrundlage für diese Lieferung angibt (Artikel 76 RL). 


 A muss die auf seinen innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete 


Mehrwertsteuer mittels seiner Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 2 


ausweisen. 


 Aus den Registern sowohl von A als auch des vorgesehenen Erwerbers muss der 


Sachverhalt bezüglich der Gegenstände, bei denen der 12-Monatszeitraum 


überschritten wurde, eindeutig hervorgehen (Artikel 243 Absatz 3 


Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 


Buchstabe c DVO). 
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2.3.6. In einen anderen Mitgliedstaat versandte Gegenstände 


 


 


Sachverhalt: 


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September desselben Jahres nimmt A die nicht an B gelieferten Gegenstände 


(teilweise) aus dem Lagerbestand zurück, befördert sie aber nicht in 


Mitgliedstaat 1 zurück. Stattdessen werden die Gegenstände in Mitgliedstaat 3 


befördert, wo sie auf Rechnung von A gelagert werden (in der Grafik dargestellter 


Sachverhalt). 


 Dieser Sachverhalt unterscheidet sich von dem in Abschnitt 2.3.3 beschriebenen 


Sachverhalt, bei dem die Beförderung der verbleibenden Gegenstände im Kontext 


eines Verkaufs an C, einem Unternehmen mit Sitz in Mitgliedstaat 3, erfolgt. 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagerbestands 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a DVO) die Ankunft der 


Gegenstände im Lager angeben. Ist der vorgesehene Erwerber nicht der 


Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO das Datum der 


Ankunft der Gegenstände nicht im Register des vorgesehenen Erwerbers 


eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese Datumsangabe dann in dem 
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vom dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche Zwecke, siehe 


Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden.  


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B tatsächlich übernommen hat, 


gelten die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Vorschriften. 


 Im September, wenn die verbleibenden Gegenstände in Mitgliedstaat 3 befördert 


werden, sind hinsichtlich der Beförderung von Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2 


die Voraussetzungen für Konsignationslagerregelungen nicht mehr erfüllt. 


Demzufolge wird eine Verbringung von Gegenständen nach Artikel 17 RL von 


Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2 stattfinden. Die Voraussetzungen werden nicht 


mehr erfüllt und man nimmt daher an, dass die Verbringung unmittelbar vor dem 


Beginn der Versendung oder Beförderung in Mitgliedstaat 3 stattfindet 


(Artikel 17a Absatz 7 Unterabsatz 3 RL). 


 Der Begriff „unmittelbar vor“ wird in der Mehrwertsteuerrichtlinie zwar nicht 


ausdrücklich erklärt, ist aber im Rahmen der allgemeinen Funktionsweise des 


Systems als der gleiche Tag wie der Tag, an dem die Versendung oder 


Beförderung in Mitgliedstaat 3 begann, zu betrachten. 


 Es wird angenommen, dass A eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung 


der verbleibenden Gegenstände in Mitgliedstaat 1 (Artikel 17 RL) und einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb der verbleibenden Gegenstände in Mitliedstaat 2 


(Artikel 21 RL) vornimmt. Der Steuertatbestand findet im September statt und der 


Steueranspruch tritt spätestens am 15. Oktober (Artikel 67 und 69 RL) in Kraft. 


Um seinen innergemeinschaftlichen Erwerb in Mitgliedstaat 2 anmelden zu 


können, muss A in Mitgliedstaat 2 für Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst sein. 


 A muss die Lieferung in seiner Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 1 


anmelden und den Umsatz in seine zusammenfassende Meldung aufnehmen, 


indem er sich selbst unter seiner Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in 


Mitgliedstaat 2 sowie die Steuerbemessungsgrundlage für diese Lieferung angibt 


(Artikel 76 RL). 


 A muss die auf seinen innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete 


Mehrwertsteuer mittels seiner Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 2 


ausweisen. 


 A muss ferner in dem von ihm geführten Register die notwendigen Angaben 


machen, um es auf aktuellem Stand zu halten (Artikel 243 Absatz 3 


Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe g DVO). B (oder der 


Lagerinhaber, wenn der in Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO beschriebene 


Sachverhalt zutrifft – siehe Abschnitt 2.5.19) muss sein Register ebenfalls 


aktualisieren (Artikel 54a Absatz 2 Buchstabe e DVO).  


 


Sonstige Bemerkungen 


 A nimmt bezüglich der Beförderung der Gegenstände in Mitgliedstaat 3 im 


September eine weitere Verbringung vor, nämlich von Mitgliedstaat 2 in 


Mitgliedstaat 3. Daher wird angenommen, dass A eine steuerbefreite 


innergemeinschaftliche Lieferung nach Artikel 17 RL im Mitgliedstaat 2 und einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb nach Artikel 21 RL im Mitgliedstaat 3 durchführt. 


Bezüglich des zuletzt genannten Steuertatbestands muss er für 


Mehrwertsteuerzwecke in Mitgliedstaat 3 erfasst sein. Angaben in den 


Mehrwertsteuererklärungen und den zusammenfassenden Meldungen entsprechen 


den üblichen Regeln und sind als solche nicht mit der Vereinfachung der 


Vorschriften für Konsignationslager verbunden. 
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 Es könnte vorkommen, dass für diese zweite Beförderung der Gegenstände von 


Mitgliedstaat 2 in Mitgliedstaat 3 die Vorschriften für 


Konsignationslagerregelungen gelten, sofern alle erforderlichen Voraussetzungen 


erfüllt sind. Dies würde jedoch voraussetzen, dass A keinen Sitz in Mitgliedstaat 3 


hat; es müsste eine bestehende Vereinbarung mit einem vorgesehenen Erwerber 


geben, wobei dieser in Mitgliedstaat 3 erfasst sein müsste; A müsste die 


Beförderung in dem von ihm geführten Register erfassen und er müsste außerdem 


den neuen vorgesehenen Erwerber in der in Mitgliedstaat 2 eingereichten 


zusammenfassenden Meldung angeben. Ein solcher neuer Sachverhalt muss einer 


vollständig gesonderten Bewertung unterzogen werden. 


 Werden die Gegenstände in Mitgliedstaat 3 direkt an C verkauft (außerhalb der 


Konsignationslagerregelungen) entsprechen die innergemeinschaftliche Lieferung 


in Mitgliedstaat 2 und der innergemeinschaftliche Erwerb in Mitgliedstaat 3 den 


üblichen Regeln und sind ebenfalls nicht mit den Vereinfachungsvorschriften für 


Konsignationslager verknüpft (siehe auch Abschnitt 2.3.3). 


 


2.3.7. Gegenstände werden ausgeführt 


 


 


Sachverhalt: 


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September desselben Jahres exportiert A die nicht an B gelieferten 


Gegenstände mit Blick auf weitere Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union. 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagerbestands 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 
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 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a DVO) die Ankunft der 


Gegenstände im Lager angeben. Ist der vorgesehene Erwerber nicht der 


Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO das Datum der 


Ankunft der Gegenstände nicht im Register des vorgesehenen Erwerbers 


eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese Datumsangabe dann in dem 


vom dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche Zwecke, siehe 


Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden. 


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B tatsächlich übernommen hat, 


gelten die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Vorschriften. 


 Im September, wenn die verbleibenden Gegenstände aus der Europäischen Union 


ausgeführt werden, sind die Voraussetzungen für die 


Konsignationslagerregelungen nicht mehr erfüllt. Aus diesem Grund wird eine 


Verbringung dieser verbleibenden Gegenstände nach Artikel 17 RL stattfinden, 


und zwar von Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2. Da die Voraussetzungen bei der 


Ausfuhr nicht mehr erfüllt sind, gilt die Verbringung als unmittelbar vor der 


Versendung oder Beförderung in ein Drittland erfolgt (Artikel 17a Absatz 7 


Unterabsatz 3 RL). 


 Der Begriff „unmittelbar vor“ wird in der Mehrwertsteuerrichtlinie zwar nicht 


ausdrücklich erklärt, ist aber im Rahmen der allgemeinen Funktionsweise des 


Systems als der gleiche Tag wie der Tag, an dem die Versendung oder 


Beförderung begann, zu betrachten. 


 Es wird angenommen, dass A eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung 


nach Artikel 17 RL im Mitgliedstaat 1 und einen innergemeinschaftlichen Erwerb 


nach Artikel 21 RL im Mitgliedstaat 2 vornimmt. Der Steuertatbestand findet im 


September statt und der Steueranspruch tritt spätestens am 15. Oktober ein (Artikel 


67 und 69 RL) in Kraft. Um seinen innergemeinschaftlichen Erwerb in 


Mitgliedstaat 2 anmelden zu können, muss A in Mitgliedstaat 2 für Zwecke der 


Mehrwertsteuer erfasst sein. 


 A muss die innergemeinschaftliche Lieferung in seiner Mehrwertsteuererklärung 


in Mitgliedstaat 1 anmelden und den Umsatz in seine zusammenfassende Meldung 


aufnehmen, indem er sich selbst unter seiner Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer in Mitgliedstaat 2 sowie die Steuerbemessungsgrundlage 


für diese Lieferung angibt (Artikel 76 RL). 


 A muss die auf seinen innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete 


Mehrwertsteuer mittels seiner Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 2 


ausweisen. 


 A muss in dem von ihm geführten Register die notwendigen Angaben machen, um 


es auf aktuellem Stand zu halten (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe g DVO). B (oder der Lagerinhaber, wenn der in 


Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO beschriebene Sachverhalt zutrifft – siehe 


Abschnitt 2.5.19) muss sein Register ebenfalls aktualisieren (Artikel 54a Absatz 2 


Buchstabe e DVO). 


 







 


27/92 


2.3.8. Zerstörung oder Verlust der Gegenstände 


 


 


 


Sachverhalt:  


 Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1 (und nicht in Mitgliedstaat 2) befördert 


im Januar im Rahmen einer Konsignationslagerregelung Gegenstände in 


Mitgliedstaat 2. Diese Gegenstände sind für Unternehmen B bestimmt, das in 


Mitgliedstaat 2 erfasst ist (Unternehmenssitz oder anderweitig). 


 Im September desselben Jahres, bevor B das Eigentum an sämtlichen empfangenen 


Gegenständen übernahm, wird der verbleibende Teil der Gegenstände in einem 


Feuer zerstört. 


 


Mehrwertsteuerliche Behandlung des Konsignationslagerbestands: 


 Im Januar muss A in dem von ihm geführten Register (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d, Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a Absatz 1 


DVO) die Beförderung der Gegenstände eintragen. 


 In seiner zusammenfassenden Meldung muss A die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von B angeben, da dieser die Person ist, an die im Rahmen 


der Konsignationslagerregelungen Gegenstände versandt wurden (Artikel 17a 


Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL). 


 Im Januar muss der vorgesehene Erwerber in dem von ihm geführten Register 


(Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a DVO) die Ankunft der 


Gegenstände im Lagerbestand angeben. Ist der vorgesehene Erwerber nicht der 


Lagerinhaber, muss nach Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO das Datum der 


Ankunft der Gegenstände nicht im Register des vorgesehenen Erwerbers 


eingetragen werden. Die Steuerbehörden müssen diese Angabe dann in dem vom 


dritten Lagerinhaber (für steuerliche oder handelsrechtliche Zwecke, siehe 


Abschnitt 2.5.19) geführten Register vorfinden.  


 Hinsichtlich der Gegenstände, deren Eigentum B tatsächlich übernommen hat, 


gelten die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Vorschriften. 


 Im September, als die verbleibenden Gegenstände zerstört werden, sind bezüglich 


dieser Gegenstände die Voraussetzungen für die Konsignationslagerregelungen 


nicht mehr erfüllt. Daher wird davon ausgegangen, dass eine Verbringung von 


Gegenständen nach Artikel 17 RL von Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2 


stattfindet. Da die Voraussetzungen der Vereinfachung für Konsignationslager 


nicht mehr erfüllt sind, wird davon ausgegangen, dass die Verbringung am Tag der 


tatsächlichen Zerstörung der Gegenstände stattfindet oder, wenn dieses Datum 
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nicht festgestellt werden kann, an dem Tag, an dem die Zerstörung der 


Gegenstände festgestellt wurde (Artikel 17a Absatz 7 Unterabsatz 4 RL). 


 Es wird angenommen, dass A eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung 


nach Artikel 17 RL im Mitgliedstaat 1 und einen innergemeinschaftlichen Erwerb 


der zerstörten Gegenstände nach Artikel 21 RL im Mitgliedstaat 2 vornimmt. 


 Der Steuertatbestand findet im September statt und der Steueranspruch tritt 


spätestens am 15. Oktober (Artikel 67 und 69 RL) in Kraft. Um seinen 


innergemeinschaftlichen Erwerb in Mitgliedstaat 2 anmelden zu können, muss A 


in Mitgliedstaat 2 für Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst sein. 


 A muss die innergemeinschaftliche Lieferung in seiner Mehrwertsteuererklärung 


in Mitgliedstaat 1 anmelden und den Umsatz in seine zusammenfassende Meldung 


aufnehmen, indem er sich selbst, unter seiner Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer in Mitgliedstaat 2, angibt. Die Steuerbemessungsgrundlage 


entspricht dem Kaufpreis; fehlt sein solcher Preis, entspricht sie dem 


Herstellungspreis der Gegenstände (Artikel 76 RL). 


 A muss die auf seinen innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete 


Mehrwertsteuer mittels seiner Mehrwertsteuererklärung in Mitgliedstaat 2 


ausweisen. Es gilt Artikel 185 Absatz 2 RL und aus der Zerstörung der 


Gegenstände entsteht weder ein Ausschluss noch eine Einschränkung des Rechts 


auf Abzug der Mehrwertsteuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb, sofern 


diese Zerstörung „ordnungsgemäß nachgewiesen oder bestätigt“ wird. 


 A muss in dem von ihm geführten Register die notwendigen Angaben machen, um 


es auf aktuellem Stand zu halten (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und 


Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe g DVO). B (oder der Lagerinhaber, wenn der in 


Artikel 54a Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO beschriebene Sachverhalt zutrifft – siehe 


Abschnitt 2.5.19) muss sein Register ebenfalls aktualisieren (Artikel 54a Absatz 2 


Buchstabe f DVO). 


 


2.4. Vereinfachung für die Konsignationslager und nationale 


Mehrwertsteuervorschriften 


Die in Artikel 17a RL festgelegte Maßnahme zur Vereinfachung von 


Konsignationslagerregelungen gilt ab 1. Januar 2020 und ist von allen Mitgliedstaaten 


anzuwenden. Dies beinhaltet, dass alle anderen denkbaren nationalen Regelungen in 


Bezug auf Konsignationslager, die von den Artikeln 17 und 17a RL abweichen, nicht mit 


EU-Recht konform sind. Den Mitgliedstaaten steht keine Option offen, derartige 


abweichende nationale Vorschriften in Bezug auf Sachverhalte mit grenzüberschreitenden 


Konsignationslagern anzuwenden, auch wenn die nationalen Vorschriften für die 


Unternehmen weiter gefasst oder flexibler sind als die in Artikel 17 und 17a RL 


vorgesehenen Vorschriften. 
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2.5. Einzelfragen, die sich aus diesen Bestimmungen ergeben 


2.5.1. Vom Mehrwertsteuerausschuss gebilligte Leitlinien 


Leitlinien, die auf die 113. Sitzung des Mehrwertsteuerausschusses am 3. Juni 2019 


zurückgehen 


3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN IM 


ZUSAMMENHANG MIT DER UMSETZUNG DER KÜRZLICH 


ANGENOMMENEN EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 


3.1 Ursprung: Kommission  


Referenzen: Artikel 17a, 36a, 138 Absätze 1 und 1a, 243 Absatz 3 und 262 Absatz 2 


der Mehrwertsteuerrichtlinie 


 Artikel 45a und 54a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung  


Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package:  Richtlinie (EU) 2018/1910 des 


Rates und Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates  


 (Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 


Dokument B - taxud.c.1(2019)7898019 Arbeitsunterlage Nr. 973 


Konsignationslager: Vorgehensweise bei kleinen Verlusten (Abschnitt 3.1.1.)
8
 


Der MwSt-Ausschuss kommt fast einstimmig überein, dass kleine Verluste von 


Gegenständen im Rahmen einer Konsignationslagerregelung (Artikel 17a der MwSt-


Richtlinie) aufgrund ihrer Beschaffenheit oder infolge unvorhersehbarer Umstände oder 


der Ermächtigung oder Anweisung der zuständigen Behörden nicht als Verbringung dieser 


Gegenstände im Sinne von Artikel 17 der MwSt-Richtlinie gelten.   


Darüber hinaus kommt der MwSt-Ausschuss mit einer großen Mehrheit überein, dass für 


die Zwecke einer solchen Konsignationslagerregelung als „kleine Verluste“ Verluste 


bezeichnet werden, die weniger als 5% des Gesamtwertes oder -bestandes ausmachen, wie 


sich dieser an dem Tag darstellt, an dem die Gegenstände tatsächlich abhandenkamen oder 


zerstört wurden, oder – falls ein solcher Tag nicht bestimmt werden kann – an dem Tag, 


an dem die Zerstörung oder das Fehlen der Gegenstände festgestellt wurde. 


Dokument C - taxud.c.1(2019)7898957 Arbeitsunterlage Nr. 974 


Konsignationslager: Wann soll ein Konsignationslager als feste Niederlassung des 


Lieferers betrachtet werden (Abschnitt 3.1.2.)?
9
 


1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die unter Artikel 17a der MwSt-


Richtlinie festgelegte Vereinfachung der Konsignationslagerregelung unabhängig davon 


gilt, ob der Steuerpflichtige, der die Gegenstände verbringt (im Folgenden der „Lieferer“), 


in dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände im Rahmen dieser Regelung befördert 


wurden, für die Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst ist.   


                                                 
8
 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. 


9
 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. 



https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf
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2. Hat der Lieferer jedoch den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste 


Niederlassung im Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände, bestätigt der MwSt-Ausschuss 


einstimmig, dass die unter Artikel 17a der MwSt-Richtlinie festgelegte Vereinfachung der 


Konsignationslagerregelung nicht gilt.  


Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass dies unabhängig davon gilt, ob 


die feste Niederlassung des Lieferers tatsächlich (im Sinne von Artikel 192a der MwSt-


Richtlinie) an der vom Lieferer durchgeführten Lieferung beteiligt ist.  


3. Ist der Eigentümer und Geschäftsführer eines Lagers, in das die Gegenstände im 


Rahmen einer Konsignationslagerregelung befördert werden, nicht dieselbe Person wie 


der Lieferer, so ist das Lager nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht 


als feste Niederlassung des Lieferers zu betrachten.  


4. Ist das Lager, in das Gegenstände aus einem anderen Mitgliedstaat mit dem Ziel 


verbracht werden, diese zu einem späteren Zeitpunkt an einen identifizierten Erwerber zu 


liefern, Eigentum des Lieferers (oder wird es von diesem gepachtet) und wird es direkt 


von ihm selbst mit eigenen Mitteln geführt, die sich in dem Mitgliedstaat befinden, in dem 


das Lager liegt, so ist nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses 


dieses Lager als seine feste Niederlassung zu betrachten.  


Wird das Lager dagegen nicht vom Lieferer mit eigenen Mitteln geführt, oder befinden 


sich diese Mittel nicht in dem Mitgliedstaat, in dem das Lager liegt, so ist nach 


Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses das Lager nicht als dessen feste 


Niederlassung zu betrachten, obwohl es Eigentum des Lieferers ist (oder von diesem 


gepachtet wird). 


2.5.2. Handelt es sich bei der Vereinfachung für Konsignationslager um ein 


obligatorisches System? Kann sich ein Unternehmen gegen seine Anwendung 


entscheiden? 


Die Vereinfachung ist anwendbar, sofern alle in Artikel 17a Absatz 2 RL aufgeführten 


Voraussetzungen erfüllt sind. Sollte eine der Voraussetzungen aus irgendeinem Grund 


nicht erfüllt sein, erfolgt eine „Verbringung“ im Sinne von Artikel 17 RL, was eine 


innergemeinschaftliche Lieferung im Abgangsmitgliedstaat und einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb (nach Artikel 21 RL) im Ankunftsmitgliedstaat 


begründet. 


Daher ist das System an sich nicht obligatorisch, denn ein Unternahmen kann sich für oder 


gegen die Anwendung der Vereinfachung für Konsignationslager entscheiden, indem es 


die für diese Regelungen in Artikel 17a RL vorgesehenen, erforderlichen Voraussetzungen 


erfüllt oder nicht. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, fällt die Verbringung der 


Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat in den Anwendungsbereich der Artikel 17 und 


21 RL und die anschließende Lieferung an den vorgesehenen Erwerber gilt als inländische 


Lieferung in dem Mitgliedstaat, in dem die Gegenstände angekommen sind. Dies bedeutet 


natürlich, dass der Lieferer in dem betreffenden Mitgliedstaat für Mehrwertsteuerzwecke 


erfasst sein muss. Diese Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer muss der Lieferer bzw. 


Steuerpflichtige, der die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen befördert, 


für die Anmeldung des (fiktiven) innergemeinschaftlichen Erwerbs bezüglich der 


Verbringung seiner eigenen Gegenstände und der anschließenden Lieferung dieser 


Gegenstände verwenden. Der Hauptzweck der Vereinfachung bestand genau darin, die 


Erfassung des Lieferers in dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände befördert wurden, 


zu vermeiden. 







 


31/92 


2.5.3. In welchem Verhältnis stehen die Artikel 17 und 17a RL zueinander? 


In Artikel 17 Absatz 1 RL wird der Begriff „Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat“ 


definiert und einer Lieferung von Gegenständen gleichgestellt, der sich ein fiktiver 


innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen auf der Grundlage von Artikel 21 RL 


anschließt. 


In Artikel 17 Absatz 2 RL wird eine Reihe von Ausnahmen aufgezählt, nach denen die 


Beförderung von Gegenständen von einem Mitgliedstaat in einen anderen nicht „als 


Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat“ gilt. In diesem Fall gilt die Beförderung der 


Gegenstände nicht als Lieferung von Gegenständen (im Allgemeinen als 


„Nichtverbringungen“ bezeichnet). 


In Artikel 17a RL wird festgelegt, was für die Zwecke der genannten Bestimmung unter 


dem Begriff „Konsignationslagerregelungen“ zu verstehen ist. Für das Bestehen von 


„Konsignationslagerregelungen“ im Sinne von Artikel 17a RL ist die Erfüllung einer 


Reihe von Voraussetzungen erforderlich. Ist dies der Fall, werden 


Konsignationslagerregelungen nicht als Lieferung von Gegenständen behandelt.  


Man könnte fragen, ob in Fällen, in denen die Voraussetzungen für 


Konsignationslagerregelungen nicht mehr erfüllt werden, die Möglichkeit bestünde, von 


Artikel 17a RL auf Artikel 17 Absatz 2 RL umzustellen und eine „Nichtverbringung“ 


geltend zu machen. Mit anderen Worten: wäre es vorstellbar, dass ein Steuerpflichtiger, 


nachdem er anfänglich mit der Anwendung der Konsignationslagerregelungen begann, 


eine Umstellung vornehmen und in Anspruch nehmen kann, dass einer der in Artikel 17 


Absatz 2 RL aufgeführten, besonderen Sachverhalte anzuwenden ist, wenn die 


Voraussetzungen für diese Vereinfachung nicht mehr zutreffen. 


Nach der Auffassung der Dienststellen der Kommission wäre dies in Anbetracht des 


Wortlauts von Artikel 17a Absatz 7 RL nicht möglich; dort wird festgelegt, dass dann, 


wenn die Voraussetzungen für die Vereinfachung von Konsignationslagerregelungen nicht 


mehr erfüllt sind, “eine Verbringung von Gegenständen gemäß Artikel 17 als ... erfolgt“ 


gilt. Die einzigen Verbringungssachverhalte sind die unter Artikel 17 Absatz 1 RL 


fallenden Verbringungen, denn Artikel 17 Absatz 2 RL behandelt laut seines Wortlauts 


Sachverhalte, die „nicht als Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat gelten“. 


2.5.4. Muss bzw. darf sich das die Verbringung der Gegenstände ausführende 


Unternehmen dann, wenn die Vereinfachung für Konsignationslager nicht 


anwendbar ist, immer im Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände hinsichtlich der 


dort vorgenommenen innergemeinschaftlichen Erwerbe für 


Mehrwertsteuerzwecke registrieren lassen? Wie verhält es sich, wenn diese 


innergemeinschaftlichen Erwerbe von der Steuer befreit sind? 


Die in diesem Abschnitt behandelte Fragestellung wird zwar im Rahmen der 


Vereinfachung von Konsignationslagerregelungen erhoben, ist aber umfassender und 


bezieht sich in Wirklichkeit auf die Verpflichtung, sich für Mehrwertsteuerzwecke in dem 


Mitgliedstaat registrieren zu lassen, in dem ein nach Artikel 140 Buchstabe c RL 


steuerbefreiter innergemeinschaftlicher Erwerb getätigt wird. Aus diesem Grund findet 


sich die einschlägige Leitlinie in Abschnitt 4.3.1 dieser Erläuterungen unter dem Titel 


„Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: kombiniert 


mit der fakultativen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gemäß Artikel 194 


(Abschnitt 3.3.3.)“.  
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Für ein klares Verständnis der Angelegenheit sollte zunächst Folgendes erklärt werden: 


1) Nach Artikel 194 RL können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass in Fällen, in 


denen ein Lieferer nicht in ihrem Hoheitsgebiet ansässig ist, der Erwerber für 


die Zahlung der Mehrwertsteuer haftet (im Allgemeinen als „Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft“ bezeichnet). In einem solchen Fall weist der Erwerber 


in ein- und derselben Mehrwertsteuererklärung die Mehrwertsteuer aus (statt 


sie vom Lieferer in Rechnung gestellt zu bekommen) und zieht sie wieder ab.  


2) Nach Artikel 140 Buchstabe c RL sind innergemeinschaftliche Erwerbe von 


Gegenständen von der Mehrwertsteuer befreit, wenn der Erwerber nach den 


Kriterien der Artikel 170 und 171 RL in jedem Fall das Recht auf volle 


Erstattung der auf den innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldeten 


Mehrwertsteuer hätte. Eines der Kriterien in den vorstehend genannten 


Artikeln lautet, dass die betreffende Person in dem Mitgliedstaat, in dem der 


innergemeinschaftliche Erwerb stattgefunden hat, keine anderen Lieferungen 


als die, für die der Erwerber im Rahmen der Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft haftet, bewirkt.  


Findet eine „Verbringung“ von Gegenständen von Mitgliedstaat 1 in Mitgliedstaat 2 statt, 


auf die eine Lieferung dieser Gegenstände in Mitgliedstaat 2 folgt, und werden die in 


Artikel 17a RL hinsichtlich der Vereinfachung für Konsignationslager festgelegten 


Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die Kombination der Artikel 17, 21 und 194 (sofern 


Mitgliedstaat 2 die in dieser Bestimmung vorgesehene Option nutzt) zu folgenden 


Ergebnissen führen: i) eine von dem Steuerpflichtigen, der die Gegenstände von einem 


Mitgliedstaat in einen anderen befördert, bewirkte Lieferung von Gegenständen nach 


Artikel 17 RL in Mitgliedstaat 1; ii) einem von dem Steuerpflichtigen, der die 


Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen befördert, in Mitgliedstaat 2 


bewirkten, fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb nach Artikel 21 RL; iii) einer 


anschließenden „inländischen “ Lieferung unter Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, 


wobei der Erwerber Schuldner der Mehrwertsteuer ist. Der fiktive innergemeinschaftliche 


Erwerb, auf den in Ziffer ii Bezug genommen wird, ist daher nach Artikel 140 


Buchstabe c RL von der Steuer befreit (sofern die den innergemeinschaftlichen Erwerb 


bewirkende Person im Fall einer Besteuerung Anspruch auf vollständige Erstattung der 


Mehrwertsteuer auf den betreffenden innergemeinschaftlichen Erwerb hätte). 


Es wurde die Frage aufgeworfen, ob in der im vorstehenden Absatz beschriebenen 


Situation das die Verbringung bewirkende Unternehmen hinsichtlich der steuerbefreiten 


innergemeinschaftlichen Erwerbe, die im Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände bewirkt 


wurden, für Mehrwertsteuerzwecke erfasst werden könnte oder sollte.  


Diese Frage ist dahingehend zu beantworten, dass das Unternehmen auch dann, wenn der 


innergemeinschaftliche Erwerb steuerbefreit ist, in dem Mitgliedstaat, in dem der 


innergemeinschaftliche Erwerb stattgefunden hat, für Mehrwertsteuerzwecke registriert 


sein muss (auf der Grundlage von Artikel 214 Absatz 1 Buchstabe b RL). Für 


Unternehmen besteht keine Möglichkeit einer Entbindung von dieser Pflicht (nach 


Artikel 272 RL) und Mitgliedstaaten können eine Registrierung nicht ablehnen. 


Darüber hinaus könnte diese Registrierung für die Zwecke von Artikel 138 Absatz 1 RL 


(in dem ab 1. Januar 2020 geltenden Wortlaut) erforderlich sein; laut dieses Artikels 


unterliegt die Mehrwertsteuerbefreiung der fiktiven innergemeinschaftlichen Lieferung 


von Gegenständen, die von dem die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen 


anderen befördernden Steuerpflichtigen im Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände 
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bewirkt wurde, der Bedingung, dass diese Person in einem anderen Mitgliedstaat für 


Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist. 


2.5.5. Wann ist das Unternehmen, das Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen 


anderen versendet, im Rahmen der Vereinfachung für 


Konsignationslagerregelungen verpflichtet, sich im Ankunftsmitgliedstaat der 


Gegenstände für Mehrwertsteuerzwecke registrieren zu lassen? 


Im Rahmen der Vereinfachung für Konsignationslager umgeht der Lieferer (der 


Steuerpflichtige, der die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen befördert) 


die Registrierung für Mehrwertsteuerzwecke (sowie die Abgabe einer 


Mehrwertsteuererklärung und den Ausweis der geschuldeten Mehrwertsteuer) in dem 


Mitgliedstaat, in den er die Gegenstände mit dem Ziel, sie später an den vorgesehenen 


Erwerber zu liefern, befördert. 


Sind die für das Bestehen der Konsignationslagerregelungen erforderlichen 


Voraussetzungen jedoch nicht mehr erfüllt, ist der Lieferer verpflichtet, sich umgehend für 


Mehrwertsteuerzwecke registrieren zu lassen. 


Es gibt Situationen, in denen es für den Lieferer vorhersehbar ist, dass er sich in dem 


Mitgliedstaat, in den er die Gegenstände im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 


beförderte, für Mehrwertsteuerzwecke registrieren lassen muss. Dies gilt beispielsweise 


für den Fall, dass die 12-Monatsfrist in naher Zukunft überschritten wird. Dies trifft 


ebenfalls zu, wenn der Lieferer beschließt, eine Lieferung an einen Dritten zu bewirken 


oder die Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat zu senden. 


Berücksichtigt man die mögliche Dauer der nationalen Verfahren im Zusammenhang mit 


der Mehrwertsteuerregistrierung, ist es daher ratsam, dass der Lieferer eine 


Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer beantragt, sobald ihm bekannt wird, dass die 


Vereinfachung für ihn nicht mehr gelten wird. 


Natürlich gibt es auch Situationen, in denen der Lieferer nicht im Voraus wissen kann, 


dass er der Pflicht zur Mehrwertsteuerregistrierung unterliegen wird. Dies trifft 


beispielsweise bei Zerstörung oder Diebstahl von Gegenständen zu. Hier ist zu betonen, 


dass der in gutem Glauben handelnde Lieferer in solchen Situationen keine Nachteile 


erleiden sollte und dass die Neutralität der Steuer gewahrt werden muss. 


2.5.6. Unterschied zwischen „Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Vereinfachung 


für Konsignationslager“ und „zusätzliche, mit der Vereinfachung für 


Konsignationslager verbundene Verpflichtungen“ 


Es ist zwischen den Voraussetzungen, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit die 


Konsignationslagerregelungen als gegeben angesehen werden können (materielle 


Voraussetzungen) einerseits und andererseits den zusätzlichen, mit diesem System 


verbundenen Verpflichtungen zu unterscheiden. Bei den zuerst genannten 


Voraussetzungen handelt es sich um die in Artikel 17a Absatz 2 RL festgelegten 


Bedingungen; wird eine von ihnen nicht erfüllt, hat das zur Folge, dass die in 


Artikel 17a RL vorgesehene Vereinfachung für Konsignationslager nicht angewendet 


werden kann. Bei den zuletzt genannten Voraussetzungen handelt es sich um 


Verpflichtungen, die bezüglich der Vereinfachung für Konsignationslager in den 


Rechtsvorschriften festgelegt werden; wird eine von ihnen nicht erfüllt, verhindert dies 


nicht die Anwendung der Vereinfachung, auch wenn in diesem Fall nationale Sanktionen 


greifen können.  
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Beispiel: Der Lieferer muss auf der Grundlage von Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d RL 


die Beförderung der Gegenstände im Rahmen von Konsignationslagerregelungen in 


seinem Register eintragen (siehe Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 1 RL und Artikel 54a 


Absatz 1 DVO) und die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen 


Erwerbers in seiner zusammenfassenden Meldung angeben (Artikel 262 Absatz 2 RL). 


Dies sind einige der (in Artikel 17a Absatz 2 RL aufgeführten) Voraussetzungen, die 


erfüllt sein müssen, damit die Vereinfachung gelten kann. 


Bleibt man bei diesem Beispiel, so muss auch der vorgesehene Erwerber die 


„Beschreibung und Menge der für ihn bestimmten Gegenstände“ in dem von ihm 


geführten Register angeben (Artikel 243 Absatz 3 Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a 


Absatz 2 Buchstabe b DVO). Dies ist jedoch keine Voraussetzung für die Anwendung der 


Vereinfachung nach Artikel 17a Absatz 2 RL, sondern nur eine aus Artikel 243 


Absatz 3 RL entstehende Verpflichtung. Ihre Nichterfüllung hindert die Anwendung der 


Konsignationslagerregelungen nicht. Natürlich können in diesem Fall nationale 


Sanktionen gelten. 


Bei Rücksendungen und Ersetzungen schließlich sind die in Artikel 17a Absatz 5 RL für 


Rücksendungen und in Artikel 17a Absatz 6 RL für Ersetzungen genannten 


Voraussetzungen als materielle, für die Fortführung der Anwendung der Vereinfachung 


für Konsignationslager erforderliche Voraussetzungen anzusehen. Mit anderen Worten, 


bei Rücksendungen und Ersetzungen wird davon ausgegangen, dass eine Verbringung im 


Sinne von Artikel 17 RL stattfindet, sofern nicht die vorstehend genannten 


Voraussetzungen erfüllt sind. 


2.5.7. Kann die Vereinfachung angewendet werden, wenn der Lieferer in dem 


Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt werden, für 


Mehrwertsteuerzwecke registriert (aber nicht ansässig) ist? 


In den Rechtsvorschriften wird festgelegt, dass der Lieferer in dem Mitgliedstaat, in den 


die Gegenstände versandt oder befördert werden, weder den Sitz seiner wirtschaftlichen 


Tätigkeit noch eine feste Niederlassung haben darf (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe b RL). Dies beinhaltet, dass die Mehrwertsteuerregistrierung des Lieferers in 


dem Mitgliedstaat, in dem sich das Lager befindet, allein nicht ausreicht, um die 


Anwendung der Vereinfachung auszuschließen; entscheidend ist, ob er den Sitz seiner 


wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung in diesem Mitgliedstaat hat. 


2.5.8. Kann die Vereinfachung angewendet werden, wenn der vorgesehene Erwerber in 


dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt werden, für 


Mehrwertsteuerzwecke registriert (aber nicht ansässig) ist? 


Eine weitere Bestimmung lautet, dass die Person, der die Gegenstände geliefert werden 


sollen, für Mehrwertsteuerzwecke in dem Mitgliedstaat, in dem sich das Lager befindet, 


erfasst sein muss (Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe c RL). Aus diesem Grund ist es nicht 


erforderlich, dass der vorgesehene Erwerber seinen Sitz in dem Mitgliedstaat hat, in dem 


sich das Lager befindet; eine Mehrwertsteuer-Identifikation reicht aus. 


2.5.9. Kann die Vereinfachung zur Anwendung kommen, wenn die Beförderung vom 


vorgesehenen Erwerber auf Rechnung des Lieferers durchgeführt wird? 


In Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a RL wird erwähnt, dass die Gegenstände vom Lieferer 


oder „auf seine Rechnung von einem Dritten“ versandt oder befördert werden müssen. Es 


wird nicht weiter festgelegt, wer dieser „Dritte“ sein sollte. 
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Im Gesetzestext wird nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem betreffenden Dritten um 


den vorgesehenen Erwerber handeln könnte, es ist aber unbedingt zu betonen, dass der 


vorgesehene Erwerber die Gegenstände in diesem Fall „auf Rechnung“ des Lieferers 


befördern sollte; dies beinhaltet, dass der Lieferer während der Beförderung und der Zeit, 


in der die Gegenstände im Lager aufbewahrt werden, noch der Eigentümer der 


Gegenstände ist. Träfe dies nicht zu, läge kein Konsignationslager vor, sondern es würde 


sich unmittelbar um eine innergemeinschaftliche Lieferung, an die sich ein 


innergemeinschaftlicher Erwerb anschließt, handeln. Selbstverständlich ist es Aufgabe des 


Lieferers, den Steuerbehörden zu beweisen, dass die Voraussetzungen für die 


Vereinfachung für Konsignationslager erfüllt sind. 


2.5.10. Was ist als „Lieferung“ an den vorgesehenen Erwerber zu betrachten? 


Nach Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a RL werden die Gegenstände „im Hinblick darauf 


versandt oder befördert, zu einem späteren Zeitpunkt" an den vorgesehenen Erwerber 


geliefert zu werden. Der Begriff „Lieferung“ ist in diesem Zusammenhang im Sinne von 


Artikel 14 RL zu verstehen und nicht auf der Grundlage nationalen bürgerlichen Rechts. 


Dies schließt laut Artikel 14 Absatz 1 RL die Übertragung der Befähigung ein, wie ein 


Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen, aber auch die anderen, in 


Artikel 14 Absatz 2 RL aufgezählten Fälle. In der Praxis wird die Anwendung einige der 


in Artikel 14 RL enthaltenen Sachverhalte (beispielsweise die Übertragung des Eigentums 


an einem Gegenstand gegen Zahlung einer Entschädigung auf Grund einer behördlichen 


Anordnung) im Kontext von Konsignationslagern eher die Ausnahme darstellen oder 


überhaupt nicht zum Einsatz kommen. 


Ein Sonderfall, der in der Praxis im Zusammenhang mit Konsignationslagern eintreten 


kann, ist der Sachverhalt des „Kommissionärs“ (Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c RL). Ein 


solcher Kommissionär erhält eine Kommission, die beim Verkauf der Gegenstände zu 


zahlen ist. Für Mehrwertsteuerzwecke stellt dies eine „Lieferung“ des Eigentümers der 


Gegenstände an den Kommissionär dar, auch wenn dies auf der Grundlage bürgerlichen 


Rechts vielleicht nicht der Fall ist. Für Mehrwertsteuerzwecke wird ferner davon 


ausgegangen, dass zwischen dem Kommissionär und dem Erwerber der Gegenstände eine 


weitere „Lieferung“ stattfindet. 


Es könnte die Situation eintreten, dass es sich bei dem vorgesehenen Erwerber um einen 


Kommissionär handelt, der mehrere Kunden hat und aus dem Lager Gegenstände zum 


Verkauf an diese Kunden entnimmt. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob dieser 


Sachverhalt unter die Vereinfachung für Konsignationslager fallen könnte.  


Diese Frage lässt sich dahingehend beantworten, dass dann, wenn bei Lieferungen von 


Gegenständen für Zwecke der Mehrwertsteuer angenommen wird, dass sie im Rahmen 


des „Kommisionärkonzepts“ stattfinden, das Konsignationslagersystem anzuwenden wäre, 


sofern alle Voraussetzungen erfüllt werden. Mit anderen Worten, „der Steuerpflichtige, an 


den die Gegenstände geliefert werden sollen“, auf den sich Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe c RL bezieht, kann im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c RL ein 


Kommissionär sein. 


2.5.11. Kann die Vereinfachung in Bezug auf mehrere vorgesehene Erwerber gelten? 


Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass der Lieferer Gegenstände für mehrere 


vorgesehene Erwerber versendet oder befördert. In diesem Fall müssen die 


Voraussetzungen für die Anwendung der Konsignationslagerregelungen bei jedem 


einzelnen Erwerber erfüllt sein. Dabei ist es insbesondere wichtig, dass die Gegenstände 







 


36/92 


als für einen konkreten vorgesehenen Erwerber bestimmt gekennzeichnet werden. Ferner 


muss jeder vorgesehene Erwerber in seinem Register die „Beschreibung und Menge der 


für ihn bestimmten Gegenstände“ angeben (Artikel 54a Absatz 2 Buchstabe b DVO) und 


der Lieferer muss in seinem eigenen Register Wert, Beschreibung und Menge der 


Gegenstände nennen, die für die einzelnen vorgesehenen Erwerber bestimmt sind 


(Artikel 54a Absatz 1 Buchstaben b und d DVO). 


2.5.12. Sollte im Fall einer Ersetzung zum Zeitpunkt der Kündigung des ersten Vertrags 


bereits ein neuer Vertrag geschlossen worden sein? 


Ein Erfordernis lautet, dass vor oder gleichzeitig mit der Beendigung des Vertrags mit 


dem früheren vorgesehenen Erwerber ein Vertrag mit einem neuen vorgesehenen 


Erwerber geschlossen wird. Daher darf es keine „zeitliche Lücke“ zwischen zwei 


Zeiträumen geben, in der die Gegenstände im Ankunftsmitgliedstaat verbleiben würden, 


ohne unter eine Konsignationslagerregelung zu fallen. Wäre dies der Fall, fänden eine 


fiktive innergemeinschaftliche Lieferung nach Artikel 17 RL und ein fiktiver 


innergemeinschaftlicher Erwerb nach Artikel 21 RL statt, die beide von dem 


Steuerpflichtigen, der die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen 


verbrachte, bewirkt würden; eine Ersetzung im Sinne der Vereinfachung für 


Konsignationslager nach Artikel 17a Absatz 6 RL wäre nicht möglich. 


2.5.13. Ist eine teilweise Ersetzung möglich? 


Eine teilweise Ersetzung, bei der im Hinblick auf einen Teil der unter die ursprüngliche 


Konsignationslagervereinbarung fallenden Gegenstände ein vorgesehener Erwerber durch 


einen anderen Erwerber in demselben Mitgliedstaat ersetzt wird, ist in der Tat möglich. Es 


müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllt werden und in diesem Zusammenhang trifft 


es auch zu, dass der Vertrag vor oder gleichzeitig mit der Beendigung des ursprünglichen 


Vertrags über die Gegenstände, auf die sich die Ersetzung bezieht, geschlossen werden 


muss. 


Bei einer solchen teilweisen Ersetzung muss laut Artikel 17a Absatz 6 RL in Verbindung 


mit Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d RL sowie nach Artikel 262 Absatz 2 RL in der 


zusammenfassenden Meldung für den Zeitraum, in dem die Ersetzung stattfindet, die 


Mehrwertsteuernummer des neuen vorgesehenen Erwerbers (ohne den Wert der 


Gegenstände) genannt werden. Dies stellt einen neuen Verweis in der zusammenfassenden 


Meldung über den Zeitraum der Ersetzung dar und ist nicht als Berichtigung der 


vorherigen zusammenfassenden Meldung anzusehen oder zu behandeln, in der der 


ursprünglich vorgesehene Erwerber (jetzt „ersetzt“) genannt wurde. Findet die Ersetzung 


oder teilweise Ersetzung im gleichen Anmeldezeitraum statt, in dem auch die Beförderung 


der Gegenstände für den ursprünglich vorgesehenen Erwerber bewirkt wird, muss in der 


zusammenfassenden Meldung die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des 


vorgesehenen Erwerbers angegebenen werden; in einer anderen Zeile müssen die 


Mehrwertsteuernummern sowohl des vorgesehenen Erwerbers als auch der ihn 


ersetzenden Person genannt werden, so dass die ursprüngliche Beförderung ebenso wie 


die spätere Ersetzung ersichtlich sind (siehe auch Abschnitt 2.5.21). 


Der Lieferer muss die teilweise Ersetzung in dem in Artikel 243 Absatz 3 


Unterabsatz 1 RL und in Artikel 54a Absatz 1 DVO vorgesehenen Register eintragen. 


Auch der neue vorgesehene Erwerber muss bezüglich des Registers (Artikel 243 Absatz 3 


Unterabsatz 2 RL und Artikel 54a Absatz 2 DVO) seine eigenen Verpflichtungen erfüllen.  
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2.5.14. Was ist unter „anderen maßgeblichen Voraussetzungen“ für die Ersetzung zu 


verstehen? Welcher Zeitpunkt ist zu berücksichtigen? 


In Artikel 17a Absatz 6 RL wird festgelegt, dass keine Lieferung nach Artikel 17 RL 


stattfindet, wenn der vorgesehene Erwerber durch einen anderen ersetzt wird, diese 


Ersetzung im Register des Lieferers eingetragen wird und „alle anderen maßgeblichen 


Voraussetzungen“ (aus Absatz 2 des Artikels 17a RL) erfüllt sind. Mit anderen Worten: 


für die „Ersetzung“ müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllt werden wie für den 


ursprünglichen Sachverhalt eines Konsignationslagers. 


Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen angemessen bewertet werden 


sollten (daher das Wort „maßgeblich“ im Gesetzestext), wobei dies in der Regel zum 


Zeitpunkt der Ersetzung und nicht zum Zeitpunkt der ursprünglichen Beförderung 


erfolgen sollte. Beispielsweise muss die „Vereinbarung“ zwischen dem Lieferer und dem 


neuen vorgesehenen Erwerber, auf die in Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a RL Bezug 


genommen wird, zum Zeitpunkt der Ersetzung bestehen, nicht aber zum Zeitpunkt der 


ursprünglichen Beförderung. Ferner muss beispielsweise der neue vorgesehene Erwerber 


zum Zeitpunkt der Ersetzung, aber nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der 


ursprünglichen Beförderung, in dem Mitgliedstaat, in dem sich das Lager befindet, 


registriert sein. Ebenso muss der Lieferer die Mehrwertsteuernummer des neuen 


vorgesehenen Erwerbers in der zusammenfassenden Meldung für den Zeitraum, in dem 


die Ersetzung erfolgt, nennen, nicht aber in der zusammenfassenden Meldung für den 


Zeitraum der ursprünglichen Beförderung. Darüber hinaus ist klar, dass die Ersetzung 


nicht mit einer „neuen Beförderung“ der Gegenstände zusammenhängt, da hier die 


ursprüngliche Beförderung dieser Gegenstände ausschlaggebend ist. 


Wie bereits in Abschnitt 2.3.2 dargelegt, beginnt der Zeitraum von 12 Monaten, auf den in 


Artikel 17a Absatz 4 RL Bezug genommen wird, am Zeitpunkt der ursprünglichen 


Konsignationslagerregelung; zum Zeitpunkt einer Ersetzung beginnt sie nicht erneut zu 


laufen. Insgesamt können die Gegenstände höchstens 12 Monate unter den 


Konsignationslagerregelungen verbleiben. 


2.5.15. Wie ist mit Mehrfachersetzungen umzugehen? 


Eine besondere Situation tritt ein, wenn mehrere Ersetzungen stattfinden. Dies kann 


innerhalb eines einzigen Anmeldezeitraums für die zusammenfassende Meldung oder in 


verschiedenen Zeiträumen geschehen. Auf die Frage, wie dies in der maßgeblichen 


zusammenfassenden Meldung anzumelden ist, wird in Abschnitt 2.5.20 näher 


eingegangen. 


2.5.16. Wie wird der Zeitraum von 12 Monaten bestimmt? 


In Artikel 17a Absatz 4 RL wird für die Gegenstände eine 12-Monatsfrist „nach ihrer 


Ankunft in dem Mitgliedstaat, in den sie versandt oder befördert wurden“, festgelegt. Für 


die praktische Umsetzung dieses Artikels muss bestimmt werden, ob sich der Begriff 


„Ankunft“ in dieser Bestimmung auf den Augenblick bezieht, in dem die Gegenstände 


physisch in das Hoheitsgebiet des Bestimmungsmitgliedstaats verbracht werden, oder auf 


den Augenblick, in dem die Gegenstände in dem Lager ankommen, in dem sie in dem 


betreffenden Mitgliedstaat aufbewahrt werden. In den Rechtsvorschriften wird dies zwar 


nicht ausdrücklich festgelegt, aber es hat den Anschein, als bezöge sich „Ankunft“ im 


Sinne von Artikel 17a Absatz 4 RL auf die Ankunft der Gegenstände in dem Lager, in 


dem sie im Bestimmungsmitgliedstaat aufbewahrt werden. Dies entspricht der 


Verpflichtung, im Register das Datum zu nennen, an dem die Gegenstände im Lager 
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ankommen (Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 Buchstabe c DVO). Die 


Tatsache, dass es für die Parteien schwierig sein könnte, das genaue Datum der 


Verbringung in den Bestimmungsmitgliedstaat zu kennen, untermauert dies weiter. Das 


Kriterium der „Ankunft im Lager“ entspricht daher eher dem Grundsatz der 


Rechtssicherheit. 


Für die Berechnung des 12-Monatszeitraums selbst sind keine speziellen Vorschriften 


festgelegt worden. Aus diesem Grund sind die allgemeinen Vorschriften der Europäischen 


Union für die Festlegung von Fristen, Daten und Terminen (Verordnung (EWG, Euratom) 


Nr. 1182/71) anzuwenden. Dies beinhaltet, dass der Zeitraum von 12 Monaten mit der 


ersten Stunde des ersten Tages des Zeitraums beginnt und mit Ablauf der letzten Stunde 


desselben Tages endet wie der Tag, ab dem der Zeitraum beginnt. In diesem Sinne ist „der 


erste Tag des Zeitraums“ der auf den Tag der Ankunft der Gegenstände folgende Tag. 


Praktisches Beispiel: Eine Beförderung von Gegenständen im Rahmen von 


Konsignationslagerregelungen beginnt am Montag, 6. Januar 2020, in Mitgliedstaat A 


nach Mitgliedstaat B und kommt am selben Tag am Lagerort in Mitgliedstaat B an. Der 


12-Monatszeitraum beginnt am Dienstag, 7. Januar 2020 (00:00) und läuft am Ende des 


Donnerstags, 7. Januar 2021 (24:00) ab. 


2.5.17. Wie wird der 12-Monatszeitraum bei Gegenständen in loser Schüttung bestimmt? 


Es wurde die Frage aufgeworfen, welche Rechnungslegungsmethoden [LIFO (last in – 


first out) oder FIFO (first in – first out)] für die Bestimmung des 12-Monatszeitraums in 


Bezug auf „lose“ Gegenstände zu verwenden sind. Die Rechtsvorschriften für 


Konsignationslager sehen diesbezüglich keine Regelungen vor. Unter praktischen 


Gesichtspunkten scheint jedoch die FIFO-Methode das am besten geeignete System zum 


Nachweis des Zeitraums zu sein, in dem die losen Gegenstände im Rahmen der 


Konsignationslagerregelungen gehalten wurden. 


Die Bestimmung des 12-Monatszeitraums muss für jeden vorgesehenen Erwerber einzeln 


erfolgen. In den meisten Fällen ist dies zwar selbsterklärend, es könnte aber ein 


besonderer Sachverhalt vorkommen, in dem lose Gegenstände beispielsweise in einen 


einzigen physischen Tank verbracht werden, der für zwei vorgesehene Erwerber genutzt 


wird.  


Beispiel: Öl wird im Rahmen von Konsignationslagerregelungen für zwei verschiedene 


vorgesehene Erwerber namens A und B in demselben Mitgliedstaat in einen einzigen 


Tank verbracht. Es stellt sich die Frage, wie der Zeitraum von 12 Monaten zu berechnen 


ist. 


 


Datum vorgesehen 


für A 


vorgesehen 


für B 


Abruf durch 


A 


Abruf durch 


B 


Tankvolumen  12 


Monate 


10.1.20 5 000 Liter    5 000 Liter  


15.3.2020  3 000 Liter   8 000 Liter  


16.5.2020   3 000 Liter  5 000 Liter  
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18.8.2020    2 000 Liter 3 000 Liter  


11.1.21 


(24:00) 


    3 000 Liter X für A 


16.3.2021     3 000 Liter X für B 


  


Bezüglich der verbleibenden 2 000 Liter (von 3 000 Litern), die für A vorgesehenen 


waren, läuft der Zeitraum von 12 Monaten am 11. Januar 2021 (24:00) ab. Von diesem 


Zeitpunkt an muss der Lieferer in dem Mitgliedstaat, in dem sich der Tank befindet, für 


Mehrwertsteuerzwecke registriert sein. Hinsichtlich der anderen verbleibenden 


1 000 Liter, die für B vorgesehen waren, würde der 12-Monatszeitraum am 16. März 2021 


(24:00) ablaufen.  


Weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Beispiel und der Registrierung des 


Lieferers sind Abschnitt 2.5.7 zu entnehmen. 


2.5.18. In welchem Format können oder sollen Register geführt werden? 


In den Rechtsvorschriften für Konsignationslager wird nicht festgelegt, in welchem 


Format die Register zu führen sind. Insoweit müssen die Mitgliedstaaten die 


entsprechenden Bedingungen bestimmen. Es wäre jedoch vernünftigerweise zu erwarten, 


dass die Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität praktizieren und keine allzu strengen 


Beschränkungen auferlegen, z. B. nur ein papiergestütztes gesondertes Register, sondern 


dass sie auch elektronische Register akzeptieren. 


Außerdem erscheint es sinnvoll, dass unterschiedliche Formen elektronischer Register 


akzeptiert werden. Ausschlaggebend ist hier die leichte Zugänglichkeit der einschlägigen 


Daten für die Steuerbehörden, denen es möglich sein sollte, diese Daten ohne 


Schwierigkeiten aus dem elektronischen System des Steuerpflichtigen abzurufen. 


Und schließlich sollte nicht ausgeschlossen werden, dass ein Register für mehrere Lager 


geführt wird, in denen für einen oder mehrere vorgesehene Erberwerber bestimmte 


Gegenstände gelagert werden. In derartigen Fällen sollte eine eindeutige Unterscheidung 


zwischen den einzelnen Lagern und den einzelnen vorgesehenen Erwerbern getroffen 


werden. 


2.5.19. Können Mitgliedstaaten dem Lagerinhaber, wenn er Dritter ist, bezüglich des 


Registers zusätzliche Verpflichtungen auferlegen?  


Ist der Lagerinhaber eine andere Person als der vorgesehene Erwerber, kann in Erwägung 


gezogen werden, dass nach einer nützlichen Auslegung von Artikel 54a Absatz 2 DVO 


vorgeschrieben ist, dass der Lagerinhaber ein Register führt, in dem die in den 


Buchstaben c, e und f dieser Bestimmung genannten Elemente wiedergegeben werden. 


Für sich genommen sollte dies für den Lagerinhaber keine zusätzliche Belastung 


darstellen, denn diese Einzelheiten müssen auch in dem Register genannt werden, das er 


für Handelszwecke führen muss. Besondere steuerrechtliche Pflichten des Lagerinhabers 


sind in dieser Hinsicht grundsätzlich auf Basis von Artikel 273 TL möglich („Die 


Mitgliedstaaten können ... weitere Pflichten vorsehen“). Eventuelle zusätzliche Pflichten 


des dritten Lagerinhabers sollten auf jeden Fall verhältnismäßig und gerechtfertigt sein. 
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2.5.20. Wie meldet man in der zusammenfassenden Meldung ein Konsignationslager und 


eine oder mehrere Ersetzung(en) an, die im gleichen Anmeldezeitraum für die 


zusammenfassende Meldung stattfindet bzw. stattfinden? (Gleiches gilt für 


Konsignationslager und einen Rückversand der Gegenstände, der im gleichen 


Anmeldezeitraum für die zusammenfassende Meldung stattfindet) 


Nach Artikel 262 Absatz 2 RL müssen sowohl die ursprüngliche Verbringung der 


Gegenstände im Rahmen von Konsignationslagerregelungen als auch „jede Änderung der 


gemeldeten Angaben“ (eine genauere Erläuterung dieses Begriffs ist Abschnitt 2.5.22 zu 


entnehmen) in der zusammenfassenden Meldung wiedergegeben werden. Das bedeutet, 


dass die Verbringung von Gegenständen im Rahmen der Konsignationslagerregelungen, 


die Ersetzung des vorgesehenen Erwerbers
10


 und der Rückversand von Gegenständen in 


der zusammenfassenden Meldung wiedergegeben werden müssen. Es sei darauf 


hingewiesen, dass bei einem Rückversand der Gegenstände diese Angabe in der 


zusammenfassenden Meldung jedoch nicht als materielle Voraussetzung für die 


Beibehaltung der Vereinfachung anzusehen ist (siehe Abschnitt 2.5.6). 


Aus diesem Grund muss die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer jedes vorgesehenen 


Erwerbers, für den innerhalb des Anmeldezeitraums Verbringungen bewirkt wurden, in 


die zusammenfassende Meldung aufgenommen werden. Finden innerhalb desselben 


Anmeldezeitraums mehrere Verbringungen von Gegenständen für ein und denselben 


vorgesehenen Erwerber statt, ist es angemessen, dessen Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer der Einfachheit halber nur einmal anzugeben. Sind Beförderungen 


jedoch für verschiedene vorgesehene Erwerber bestimmt, müssen alle maßgeblichen 


Nummern in die zusammenfassende Meldung aufgenommen werden. 


Bei Ersetzungen muss auch dann die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer eines neuen 


vorgesehenen Erwerbers jedes Mal in die zusammenfassende Meldung aufgenommen 


werden, wenn innerhalb desselben Anmeldezeitraums mehrere aufeinanderfolgende 


Ersetzungen stattgefunden haben. Dies ergibt sich aus Artikel 17a Absatz 6 RL in 


Verbindung mit Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d RL. Damit jede dieser 


aufeinanderfolgenden Ersetzungen entsprechend behandelt wird, muss in der 


zusammenfassenden Meldung für den Zeitraum, in dem diese aufeinanderfolgenden 


Ersetzungen stattfanden, ein Verweis auf die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer jedes 


neuen vorgesehenen Erwerbers erfolgen. Es muss sowohl die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des früheren vorgesehenen Erwerbers als auch die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des neuen vorgesehenen Erwerbers angegeben werden.  


Was den Rückversand von Gegenständen betrifft, so muss die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer jedes Erwerbers, für den die zurückgesandten Gegenstände 


bestimmt waren, in die zusammenfassende Meldung aufgenommen und mit einem 


Merkzeichen (Flag) versehen werden (siehe das Beispiel in Abschnitt 2.5.21). Die 


maßgebliche Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers ist hier die Nummer 


des Erwerbers, für den die Gegenstände in dem Augenblick, in dem der Rückversand der 


Gegenstände beginnt, bestimmt waren (d. h. bei einer oder mehreren Ersetzung(en) ist dies 


der letzte vorgesehene Erwerber). Kommt es in ein- und demselben Zeitraum zu mehreren 


Rücksendungen, von denen jedes Mal Teile der für den gleichen vorgesehenen Erwerber 
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 Im besonderen Fall der Ersetzung ergibt sich die Verpflichtung zu ihrer Wiedergabe in der 


zusammenfassenden Meldung nicht nur aus Artikel 262 Absatz 2 RL, sondern auch aus Artikel 17a 


Absatz 6 Buchstabe a RL in Verbindung mit Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d RL. 
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bestimmten Gegenstände betroffen sind, reicht es aus, in der zusammenfassenden 


Meldung die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer dieses vorgesehenen Erwerbers 


sowie das Merkzeichen einmal anzugeben. 


Praktisches Beispiel:  


Unternehmen A mit Sitz in Mitgliedstaat 1, das monatlich zusammenfassende Meldungen 


für innergemeinschaftliche Lieferungen einreicht, bewirkt folgende Umsätze (die in den 


folgenden Absätzen aufgezählt werden). 


Januar 


 A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 


20 000 Wareneinheiten von MS 1 an Unternehmen B in MS 2. 


 A beschließt, dass 5 000 der unter die Konsignationslagerregelungen mit B 


fallenden Einheiten den Konsignationslagerregelungen mit C in MS 2 unterstellt 


werden sollen. 


 5 000 der unter die Konsignationslagerregelungen mit B fallenden Einheiten 


werden an A in MS 1 zurückgesandt. 


A muss in die in Mitgliedstaat 1 eingereichte zusammenfassende Meldung für den Monat 


Januar Folgendes aufnehmen: 


 Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Unternehmen B in Mitgliedstaat 2 


ohne Beträge. 


 Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern der Unternehmen B und C in 


Mitgliedstaat 2 ohne Beträge. Daraus ist ersichtlich, i) dass eine Ersetzung 


stattgefunden hat; ii) dass C der neue vorgesehene Erwerber ist; iii) dass C bei den 


Gegenständen, auf die sich die Ersetzung bezieht, an die Stelle von B getreten ist.  


 Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Unternehmen B in Mitgliedstaat 2 


ohne Beträge, aber mit einem Merkzeichen (Flag), das auf den Rückversand der 


Gegenstände hinweist.  


 


Hinweise zu teilweisen Ersetzungen sind auch Abschnitt 2.5.13 zu entnehmen. 


2.5.21. Allgemeines praktisches Beispiel für die zusammenfassende Meldung 


Unternehmen A mit Sitz in MS 1, das monatlich zusammenfassende Meldungen für 


innergemeinschaftliche Lieferungen einreicht, bewirkt die folgenden, nachstehend 


aufgeführten Umsätze. Bei diesen Beispielen wird davon ausgegangen, dass immer dann, 


wenn der Erwerber das Eigentum an unter Konsignationslagervereinbarungen fallenden 


Gegenständen übernimmt, der Mehrwertsteueranspruch im gleichen Monat in Kraft tritt 


(dieser wird, was innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenständen betrifft, durch 


Artikel 67 RL geregelt). 


Januar 


1) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 10 000 Wareneinheiten von 


MS 1 an Unternehmen B in MS 2. 


2) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 5 000 Wareneinheiten von 


MS 1 an Unternehmen C in MS 2. 
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3) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 10 000 zusätzliche 


Wareneinheiten von MS 1 an Unternehmen B in MS 2. 


4) A beschließt, dass 5 000 der unter die Konsignationslagerregelungen mit B fallenden 


Einheiten den Konsignationslagerregelungen mit C in MS 2 unterstellt werden sollen. 


5) 5 000 der unter die Konsignationslagerregelungen mit B fallenden Einheiten werden an 


A in MS 1 zurückgesandt. 


6) B übernimmt das Eigentum an 5 000 Einheiten. Gezahltes Entgelt: 100 000 EUR. 


7) 2 000 Einheiten des mit C bestehenden Konsignationslagerbestands werden an 


Unternehmen D in MS 2 verkauft. Gezahltes Entgelt: 40 000 EUR. 


Februar 


8) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 10 000 Einheiten von MS 1 


an Unternehmen B in MS 2. 


9) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 10 000 Einheiten von MS 1 


an Unternehmen C in MS 2. 


10) A versendet 2 000 Einheiten, die sich im Rahmen der Konsignationslagerregelungen 


mit B bereits in MS 2 befinden, an Unternehmen E in MS 3, damit sie dort 


Konsignationslagerregelungen unterstellt werden. 


11) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 2 000 Einheiten von MS 1 


an Unternehmen D in MS 2. 


12) Alle an D versendeten Einheiten werden an A in MS 1 zurückgesandt. 


13) A versendet im Rahmen von Konsignationslagerregelungen 5 000 Einheiten von MS 1 


an Unternehmen F in MS 2. 


14) B übernimmt das Eigentum an 8 000 Einheiten. Gezahltes Entgelt: 160 000 EUR. 


15) C übernimmt das Eigentum an 6 000 Einheiten. Gezahltes Entgelt: 120 000 EUR. 


16) A sendet 2 000 Wareneinheiten, die zuvor im Rahmen eines Abrufs an F versandt 


worden waren, in MS 1 zurück. 


17) 1 000 der Einheiten von F werden Konsignationslagerregelungen mit H in MS 2 


unterstellt. 


18) F übernimmt das Eigentum an den anderen 2 000 Einheiten. Gezahltes Entgelt: 


40 000 EUR. 


19) A verkauft 5 000 der unter den Konsignationslagerbestand von C fallenden Einheiten 


direkt an G in MS 3. Gezahltes Entgelt: 100 000 EUR. 


20) A beschließt, dass 2 000 der Konsignationslagerregelungen mit B unterliegenden 


Einheiten in das mit C in MS 2 bestehende Konsignationslager verbracht werden sollen. 


Später im Februar werden dieselben 2 000 Einheiten Konsignationslagerregelungen mit H 


in MS 2 unterstellt. 


21) Weitere 2 000 Einheiten des mit B in MS 2 bestehenden Konsignationslagerbestands 


werden in das mit H in MS 2 bestehende Konsignationslager verbracht. 
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Angaben, die in die zusammenfassenden Meldungen von A aufzunehmen sind 


Januar 


A muss in die in MS 1 eingereichte zusammenfassende Meldung für den Monat Januar 


folgende Angaben aufnehmen: 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Unternehmen B in MS 2 ohne Beträge 


(diese Nummer wird nur einmal aufgenommen und deckt die Umsätze 1 und 3 ab). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Unternehmen C in MS 2 ohne Beträge 


(Umsatz 2). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern von B und C in MS 2 in derselben Zeile 


(Umsatz 4).  


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von B in MS 2 mit einem Merkzeichen, 


das den Rückversand der Gegenstände anzeigt, sowie keine Beträge (Umsatz 5). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von B und den Betrag von 100 000 EUR 


(Umsatz 6). 


– Die eigene Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von A in MS 2 mit der nach 


Artikel 76 RL bestimmten Steuerbemessungsgrundlage für die fiktive 


innergemeinschaftliche Lieferung (Umsatz 7). Die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von D muss für diesen Umsatz nicht angegeben werden, da er 


als Inlandslieferung von A an D in MS 2 betrachtet wird. 


Februar 


A muss in die in MS 1 eingereichte zusammenfassende Meldung für den Monat Februar 


folgende Angaben aufnehmen: 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Unternehmen B in MS 2 ohne Beträge 


(Umsatz 8). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von Unternehmen C in MS 2 ohne Beträge 


(Umsatz 9). 


– Die eigene Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von A in MS 2 mit der nach 


Artikel 76 RL bestimmten Steuerbemessungsgrundlage für die fiktive 


innergemeinschaftliche Lieferung (Umsatz 10). Darüber hinaus muss A für diesen 


Umsatz in MS 2 eine zusammenfassende Meldung einreichen, in der die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von E in MS 3 ohne Beträge ausgewiesen wird. 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von D in MS 2 ohne Beträge (Umsatz 11). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von D in MS 2 mit einem Merkzeichen, 


das den Rückversand der Gegenstände anzeigt, sowie keine Beträge (Umsatz 12). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von F in MS 2 und keine Beträge 


(Umsatz 13). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von B und den Betrag von 160 000 EUR 


(Umsatz 14). 
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– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von C und den Betrag von 120 000 EUR 


(Umsatz 15). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von F in MS 2 mit einem Merkzeichen, das 


den Rückversand der Gegenstände anzeigt, sowie keine Beträge (Umsatz 16). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern der Unternehmen F und H in MS 2 ohne 


Beträge, in derselben Zeile (Umsatz 17). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmens F mit einem Betrag von 


40 000 EUR (Umsatz 18). 


– Die eigene Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von A in MS 2 mit der nach 


Artikel 76 RL bestimmten Steuerbemessungsgrundlage für die fiktive 


innergemeinschaftliche Lieferung (Umsatz 19). In der zusammenfassenden Meldung 


muss dieser Umsatz mit Umsatz 10 in einer einzigen Zeile zusammengeführt werden. 


Dementsprechend bestünde nur eine Zeile, in der die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von A in MS 2 für die gesamte Steuerbemessungsgrundlage für 


beide nach Artikel 76 RL berechneten fiktiven innergemeinschaftliche Lieferungen 


ausgewiesen wird (Umsätze 10 und 19). Darüber hinaus muss A für diesen Umsatz 


(Umsatz 19) in MS 2 eine zusammenfassende Meldung einreichen, aus der die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von G und der Betrag von 100 000 EUR 


hervorgehen. 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer der Unternehmen B und C in MS 2 in 


derselben Zeile und die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer der Unternehmen C 


und H in MS 2 in einer anderen Zeile, ohne Beträge (Umsatz 20). 


– Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer der Unternehmen B und H in MS 2 in 


derselben Zeile, ohne Beträge (Umsatz 21). 


2.5.22. Was bedeutet „Änderung der gemeldeten Angaben“ in Artikel 262 Absatz 2 RL? 


Allgemein muss nach Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 262 Absatz 2 RL in 


Fällen, in denen Gegenstände im Rahmen von Konsignationslagerregelungen von einem 


Mitgliedstaat in einen anderen versendet werden, der Steuerpflichtige, der die 


Gegenstände versendet oder befördert (selbst oder auf seine Rechnung durch einen 


Dritten), in seine zusammenfassende Meldung die Identität des Steuerpflichtigen, für den 


die Gegenstände bestimmt sind
11


 (vorgesehener Erwerber) und seine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer aufnehmen, die ihm von dem Mitgliedstaat, in den die 


Gegenstände gesandt oder befördert werden, zugewiesen wurde (ohne den Wert der 


Gegenstände). Dies wird in den Rechtsvorschriften für jede einzelne Verbringung 


(Beförderung von Gegenständen) vorgeschrieben, die ein Lieferer für einen vorgesehenen 


Erwerber bewirkt. 


Mit dem vorstehend genannten Verweis in der zusammenfassenden Meldung werden dem 


beteiligten Mitgliedstaat folgende Angaben übermittelt: 
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 Siehe Abschnitt 2.5.23. 
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i) die Tatsache, dass der die zusammenfassende Meldung einreichende 


Steuerpflichtige (oder ein Dritter auf seine Rechnung) eine Verbringung 


(Beförderung) von Gegenständen, die ihm gehören, von einem 


Mitgliedstaat in einen anderen bewirkt hat und dass daher im Hoheitsgebiet 


dieses zuletzt genannten Mitgliedstaates Gegenstände physisch vorhanden 


sind;  


ii) die Tatsache, dass diese Gegenstände im Ankunftsmitgliedstaat gelagert 


werden und dem Steuerpflichtigen, dessen Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer in der zusammenfassenden Meldung genannt wird, 


zur Verfügung stehen und wahrscheinlich von ihm erworben werden; 


iii) die Tatsache, dass in der zusammenfassenden Meldung kein Wert genannt 


wird, weist darauf hin, dass die Gegenstände im Rahmen von 


Konsignationslagerregelungen versandt wurden und folglich keine 


„normale“ innergemeinschaftliche Lieferung darstellen. 


Zusätzlich zu den Angaben, die in der zusammenfassenden Meldung über „normale“ 


Konsignationslagersachverhalte gemacht werden müssen, wird dem Lieferer auch 


auferlegt, dass er in der zusammenfassenden Meldung Informationen über „jede Änderung 


der gemeldeten Angaben“ übermittelt (Artikel 262 Absatz 2 RL). 


Im Gesetzestext wird nicht weiter festgelegt, was diese Voraussetzung umfasst. Geht man 


nach einen strengen Ansatz vor, könnte theoretisch eine Reihe von Sachverhalten, die 


nach dem Versand der Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat im Rahmen von 


Konsignationslagerregelungen eintreten könnten, als solch eine Änderung betrachtet 


werden, weil dann die ursprünglich gemeldeten Angaben (welche die drei vorstehend 


aufgeführten Elemente umfassen) nicht mehr zuträfen.  


Es folgt eine Übersicht über Sachverhalte dieser Art: 


– Fälle, in denen Gegenstände vom vorgesehenen Erwerber abgerufen werden, Ersetzung 


des vorgesehenen Erwerbers, im Inland an einen anderen als den vorgesehenen 


Erwerber verkaufte Gegenstände. In all diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, 


dass eine „Änderung der gemeldeten Angaben“ eingetreten ist, da die Gegenstände 


dem Steuerpflichtigen, dessen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ursprünglich in 


der zusammenfassenden Meldung genannt wurde, weder zur Verfügung stehen und 


noch wahrscheinlich von ihm erworben werden; (siehe Ziffer ii oben).
12


 


– Rückversand von Gegenständen an den Lieferer, von Gegenständen, die in einem 


anderen Mitgliedstaat an einen Kunden verkauft wurden, von Gegenständen, die aus 


der EU ausgeführt wurden und Verlust oder Zerstörung der Gegenstände. In all diesen 


Fällen kann davonausgegangen werden, dass eine „Änderung der gemeldeten 


Angaben“ eingetreten ist, da die Gegenstände im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates, in 


den sie ursprünglich versandt oder befördert wurden, physisch nicht mehr vorhanden 


sind (siehe Ziffer i oben). Ferner stehen auch in diesem Fall die Gegenstände dem 


Steuerpflichtigen, dessen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ursprünglich in der 
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 Was insbesondere die vom vorgesehenen Erwerber abgerufenen Gegenstände betrifft, so sind diese von 


ihm bereits erworben worden und fallen daher nicht mehr unter die Konsignationslagerregelungen. 
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zusammenfassenden Meldung genannt wird, nicht mehr zur Verfügung und werden 


wahrscheinlich auch nicht von ihm erworben (siehe Ziffer ii oben). 


Bei den meisten vorstehend aufgeführten Sachverhalten ist die Vereinfachung für 


Konsignationslager nicht mehr gültig (Artikel 17a Absatz 7 RL) und es findet eine 


Lieferung (wenn Gegenstände vom vorgesehenen Erwerber abgerufen werden) oder eine 


Verbringung (im Sinne von Artikel 17 RL) statt. Beide Sachverhalte stellen eine vom 


Lieferer im ersten Mitgliedstaat bewirkte innergemeinschaftliche Lieferung und einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb im Mitgliedstaat, in dem sich der ursprüngliche 


Lagerbestand befindet, dar. Diese Lieferung muss (auf der Grundlage von Artikel 262 


Absatz 1 Buchstabe a RL) in der zusammenfassenden Meldung des Lieferers genannt 


werden, was die Nachverfolgung der Gegenstände sicherstellt. 


Daraus folgt, dass es für Unternehmen Überschneidungen mit sich brächte und verwirrend 


und belastend wäre, diese Sachverhalte als „Änderung der gemeldeten Angaben“ zu 


betrachten, denn daraus ergäbe sich eine weitere Nennung in der zusammenfassenden 


Meldung (auf der Grundlage von Artikel 262 Absatz 2 RL). 


Bei zwei der oben aufgeführten Sachverhalte gilt die Vereinfachung für 


Konsignationslager jedoch weiterhin (sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind) und 


es kommt daher nicht zu einer neuen Nennung in der zusammenfassenden Meldung auf 


der Grundlage von Artikel 262 Absatz 1 Buchstabe a RL; dies sind: die Ersetzung des 


vorgesehenen Erwerbers und der Rückversand der Gegenstände.  


Daher sollte die „Änderung der gemeldeten Angaben“, auf die in Artikel 262 Absatz 2 RL 


Bezug genommen wird, auf diese beiden Sachverhalte beschränkt werden, denn eine 


erneute Nennung in der zusammenfassenden Meldung dient der Sicherstellung der 


physischen Nachverfolgung der Gegenstände und der ordnungsgemäßen Identifikation des 


zum Abruf der Gegenstände aus dem Lagerbestand befugten Steuerpflichtigen. Aus 


juristischer Sicht entspricht diese Auslegung Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d RL, in dem 


festgelegt wird, dass die Nennung in der zusammenfassenden Meldung eine 


Voraussetzung für die Vereinfachung für Konsignationslager ist. Darüber hinaus steht 


diese Auslegung im Einklang mit der Zielsetzung der Vorschriften und führt zu einer 


wesentlich geringeren Belastung für Unternehmen als bei strenger Auslegung. 


2.5.23. Was ist unter „Identität“ des vorgesehenen Erwerbers in Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe d RL zu verstehen? 


Eine der in Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d RL aufgeführten Voraussetzungen für die 


Anwendung der Vereinfachung für Konsignationslager ist die Pflicht des Lieferers, in die 


zusammenfassende Meldung die Identität des vorgesehenen Erwerbers sowie die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer aufzunehmen, die dem vorgesehenen Erwerber 


von dem Mitgliedstaat, in das die Gegenstände gesandt oder befördert wurden, zugeteilt 


wurde. 


In der Praxis kann in der zusammenfassenden Meldung nur die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des vorgesehenen Erwerbers genannt werden. Die Frage ist also, 


wie sich die Anforderung des Artikels 17a Absatz 2 Buchstabe d, in die 


zusammenfassende Meldung die Identität des vorgesehenen Erwerbers aufzunehmen, 


erfüllen lässt. 


Die Identifizierung eines Steuerpflichtigen mittels einer individuellen Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer bedeutet in der Praxis, dass jede Nummer einem konkreten 
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Steuerpflichtigen zugewiesen wird. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, in einem 


elektronischen System Angaben zur Identität, Tätigkeit, Rechtsform und Anschrift der 


Personen, denen eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zugeteilt wurde, zu 


speichern (Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 


vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die 


Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer). 


Mit anderen Worten: die Identität eines Steuerpflichtigen und seine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer sind im System eng (und in der Regel untrennbar) miteinander 


verbunden. 


Die Anforderung, die Identität des vorgesehenen Erwerbers aufzunehmen, sollte daher als 


erfüllt betrachtet werden, wenn die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des 


vorgesehenen Erwerbers in der zusammenfassenden Meldung genannt wird. Bestätigt 


wird dies durch den Wortlaut von Artikel 262 Absatz 2 RL, in dem nur auf die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen Erwerbers Bezug genommen 


wird, ohne dass dessen Identität erwähnt wird. 


2.5.24. Sind für Beförderungen, die vor dem Inkrafttreten der Vereinfachung für 


Konsignationslager beginnen und danach enden, Übergangsmaßnahmen 


vorgesehen worden? 


In den Rechtsvorschriften sind in Bezug auf Beförderungen von Gegenständen, die vor 


dem 1. Januar 2020 beginnen und nach diesem Datum (Inkrafttreten der Vereinfachung 


für Konsignationslager) enden, keine Übergangsmaßnahmen vorgesehen. Es muss jedoch 


eine einheitliche Vorgehensweise in Situationen dieser Art sichergestellt werden. In 


Anbetracht dessen, dass in den Vorschriften über die Vereinfachung für 


Konsignationslager und in der darin enthaltenen Definition von 


Konsignationslagerregelungen die Tatsache berücksichtigt wird, dass „Gegenstände ... in 


einen anderen Mitgliedstaat ... versandt oder befördert“ werden (Artikel 17a Absatz 2 


Buchstabe a RL), scheinen folgende Vorschriften zu gelten: 


– wenn die Beförderung vor dem 1. Januar 2020 beginnt, kann die durch Artikel 17a RL 


eingeführte Vereinfachung für Konsignationslager auch dann nicht angewendet 


werden, wenn die Ankunft der Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat nach diesem 


Datum stattfindet; 


– beginnt die Beförderung am 1. Januar 2020 oder später, gelten die neuen Vorschriften 


über die Vereinfachung für Konsignationslager. Gilt die Vereinfachung, ist die 


zusammenfassende Meldung für den Anmeldezeitraum, der das Anfangsdatum der 


Beförderung umfasst, entsprechend auszufüllen. 


2.5.25. Kann ein Lieferer, der keinen Sitz in der EU hat, die Vereinfachung für 


Konsignationslager nutzen? Gilt die Befreiung vom Zollverfahren 42 für die 


Einfuhr von Gegenständen, die anschließend Konsignationslagerregelungen 


unterliegen? 


Für die Zwecke der Vereinfachung für Konsignationslager darf der Lieferer weder den 


Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung in dem Mitgliedstaat, 


in den die Gegenstände befördert oder gesandt werden, haben. Davon abgesehen besteht 


keine weitere Voraussetzung hinsichtlich des Sitzes des Lieferers, der in einem anderen 


Mitgliedstaat oder anderswo ansässig sein kann. 
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Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob die in Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe d und 


Absatz 2 RL (die sogenannte „Befreiung von Zollverfahren 42“) festgelegte 


Steuerbefreiung auch gilt, wenn sich an eine Einfuhr eine Beförderung von 


Konsignationslagerbestand anschließt. Die Antwort lautet, dass die Befreiung von 


Zollverfahren 42 keine Anwendung finden kann, weil zum Zeitpunkt der Einfuhr noch 


keine Gewissheit über Lieferungen an Erwerber besteht. Hier könnte es sich also um eine 


Situation handeln, in der es der Steuerpflichtige, der die Gegenstände befördert, vorziehen 


würde, die Vereinfachung für Konsignationslager nicht anzuwenden, um die Befreiung 


von Einfuhrsteuern nicht zu verlieren (auf der Grundlage von Artikel 143 Absatz 1 


Buchstabe d RL). 


2.5.26. Identität des vorgesehenen Erwerbers – auf welche Weise muss dem Lieferer die 


Identität bekannt sein? Genügt ein Kaufvertrag? 


In der Mehrwertsteuerrichtlinie bestehen keine besonderen Vorschriften hierzu, aber der 


zwischen dem Lieferer und dem vorgesehenen Erwerber geschlossene Vertrag, der die 


Grundlage für den Umsatz von Konsignationslagerbestand bildet, sollte in dieser Hinsicht 


genügen. Dem Lieferer muss nicht nur die Identität des vorgesehenen Erwerbers bekannt 


sein, sondern auch die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die diesem vorgesehenen 


Erwerber von dem Mitgliedstaat, in den die Waren befördert werden, zugeteilt wurde. Der 


Lieferer muss die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen Erwerbers in 


der zusammenfassenden Meldung nennen, die für den Zeitraum der Beförderung der 


Gegenstände eingereicht wird. 


2.5.27. Was ist in Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a mit „Vereinbarung" gemeint? Ist dies 


immer ein Kaufvertrag? 


Die Mehrwertsteuerrichtlinie legt die Art von Vereinbarung, die zwischen dem Lieferer 


und dem vorgesehenen Erwerber bestehen muss, weder fest noch schreibt sie diese vor. Es 


ist aber davon auszugehen, dass dann, wenn zwischen den beiden Vertragsparteien ein 


Vertrag besteht, nach dem der vorgesehene Erwerber befähigt ist, Gegenstände einer 


bestimmten Art gegen Zahlung eines bestimmten Preises aus dem Lager zu entnehmen 


(und somit das Eigentum an diesen Gegenständen zu erwerben), die Voraussetzung in 


Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a RL in Bezug auf eine „bestehende Vereinbarung 


zwischen den beiden Steuerpflichtigen“ erfüllt ist. 


2.5.28. Sind die Voraussetzungen für die Konsignationslagerregelung erfüllt, wenn die 


Gegenstände, die dem vorgesehenen Erwerber geliefert werden sollen, erst von 


einem Dritten im Lager sortiert werden müssen? 


In der Mehrwertsteuerrichtlinie ist zu diesem Punkt nichts festgelegt worden; daher ist 


nicht ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen für die Vereinfachung für 


Konsignationslager in diesem Fall erfüllt sein können. 


2.5.29. Was ist für die Zwecke der Vereinfachung für Konsignationslagerregelungen als 


Lager anzusehen und was nicht? 


Es ist davon auszugehen, dass Konsignationslagerregelungen in der Regel ein Lager im 


Ankunftsmitgliedstaat beinhalten, in das Gegenstände verbracht werden und vom 


vorgesehenen Erwerber abgerufen werden können. In Artikel 54a Absatz 1 


Buchstabe c DVO wird der Lieferer ausdrücklich dazu verpflichtet, die Anschrift des 


Lagers und das Ankunftsdatum der Gegenstände in diesem Lager anzugeben. Ein 
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ähnlicher Verweis findet sich in Artikel 54a Absatz 2 Buchstabe c DVO hinsichtlich des 


Registers des vorgesehenen Erwerbers. 


In Artikel 17a Absatz 2 RL dagegen wird die Existenz eines Lagers nicht als 


Voraussetzung für die Gültigkeit der Vereinfachung für Konsignationslager genannt. 


Daher stellt sich die Frage, ob ein Lage im üblichen Sinne des Begriffs „Lagerort für 


Gegenstände“ tatsächlich erforderlich ist oder ob in diesem Zusammenhang andere 


Möglichkeiten bestehen (z. B. Gegenstände in einem Lastkraftwagen, die zwischen 


vorgesehenen Erwerbern befördert werden, oder sogar eine Aktentasche, wenn die 


Gegenstände, um die es bei den Konsignationslagerregelungen geht, sehr klein sind).  


Nach Ansicht der Dienststellen der Kommission ist davon auszugehen, dass es sich in 


diesen Fällen lediglich um den Sachverhalt einer „direkten“ Lieferung des Lieferers an 


den Erwerber handelt. Um die Vereinfachung nach Artikel 17a RL anwenden zu können, 


müssen die Beteiligten daher in diesen Fällen zur Zufriedenheit der Steuerbehörden 


nachweisen können, dass der besondere Sachverhalt (z. B. Konsignationslager mittels 


eines Lastwagens) wirklich eine Konsignationslagerregelung im Sinne von 


Artikel 17a Absatz 2 RL darstellt. Dies bedeutet unter anderem, dass sie nachweisen 


müssen, dass der Lieferer weiterhin Eigentümer der Gegenstände ist und dass zwischen 


diesem Lieferer und dem vorgesehenen Erwerber eine Vereinbarung besteht, nach der 


Letzterer befugt ist, die Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen. Ein weiteres 


Erfordernis in diesen Fällen wäre, dass die Register des Lieferers und des vorgesehenen 


Erwerbers fortlaufend (in Echtzeit) wiedergeben, wo sich die Gegenstände zu einem 


beliebigen Zeitpunkt befinden, damit die Steuerbehörden ordnungsgemäße Kontrollen 


durchführen können. 


2.5.30. Ist es möglich, dass das/die Register von einem Dritten (beispielsweise einem 


Lagerleiter) auf Rechnung des Lieferers bzw. des vorgesehenen Erwerbers 


geführt werden? 


Ein Dritter könnte das Register führen, aber die relevanten Steuerpflichtigen – Lieferer 


und vorgesehener Erwerber – sind weiterhin für die Erfüllung dieser Verpflichtung 


verantwortlich (außer, soweit es den vorgesehenen Erwerber betrifft, die in Artikel 54a 


Absatz 2 Buchstaben c, e und f DVO genannten Elemente, sofern die in Artikel 54a 


Absatz 2 Unterabsatz 2 DVO vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind). 


2.5.31. Was ist bei einer Beförderung, die in Monat 1 beginnt und in Monat 2 endet, für 


die Zwecke der zusammenfassenden Meldung der maßgebliche Zeitraum? 


Ähnlich wie bei den in Abschnitt 2.5.24. aufgeführten Erläuterungen zu 


Übergangsmaßnahmen ist hier das Datum des Beförderungsbeginns ausschlaggebend. 


Daher muss der Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des vorgesehenen 


Erwerbers in der zusammenfassenden Meldung für Monat 1 wiedergeben. 
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3. REIHENGESCHÄFTE 


3.1. Einschlägige Bestimmung 


Artikel 36a RL 


3.2. Hintergrund 


Unter Reihengeschäften im Sinne von Artikel 36a RL sind aufeinanderfolgende 


Lieferungen derselben Gegenstände (das heißt, es gibt zwei oder mehr 


aufeinanderfolgende Lieferungen) zu verstehen, bei denen die gelieferten Gegenstände das 


Objekt einer einzigen innergemeinschaftlichen Beförderung zwischen zwei 


Mitgliedstaaten sind. 


Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) kann in 


diesen Situation die innergemeinschaftliche Beförderung der Gegenstände nur einer der 


Lieferungen in der Reihe zugeordnet werden, die sann in den Genuss der in 


Artikel 138 RL vorgesehenen Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen 


kommen kann.
13


 


In ihrem Wortlaut vor dem 1. Januar 2020 sah die Mehrwertsteuerrichtlinie jedoch keine 


konkreten Vorschriften für die Zuordnung der innergemeinschaftlichen Beförderung der 


Gegenstände vor. Die Rechtsprechung des EuGH bot eine gewisse Orientierung, es musste 


aber in jedem einzelnen Fall eine Gesamtbewertung der jeweiligen besonderen Umstände 


erfolgen. 


Folglich galt für diese Sachverhalte keine allgemeine Vorschrift und die Beurteilung, wie 


die innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen einem konkreten Umsatz 


innerhalb der Reihe zuzuschreiben sei, musste jeweils von Fall zu Fall vorgenommen 


werden. Dieser Umstand konnte zur Folge haben, dass die Mitgliedstaaten 


unterschiedliche Ansätze verfolgten, was wiederum zu Doppel- oder Nichtbesteuerung 


führte und für die Wirtschaftsteilnehmer bedeutete, dass keine Rechtssicherheit herrschte. 


In der neuen Bestimmung in Artikel 36a RL wird dieses Problem mit der Festlegung von 


Vorschriften für die Zuordnung der innergemeinschaftlichen Beförderung der 


Gegenstände zu einer konkreten Lieferung im Reihengeschäft angegangen. 


3.3. Was bewirkt die Bestimmung? 


Mit der Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates wurde in die Mehrwertsteuerrichtlinie ein 


neuer Artikel 36a eingeführt. In diesem Artikel geht es um die Frage, welches die 


Lieferung ist, der die innergemeinschaftliche Beförderung oder Versendung der 


Gegenstände im Fall eines Reihengeschäfts zuzuordnen ist, oder anders ausgedrückt, 


welche Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung anzusehen ist. 


Für die Anwendbarkeit von Artikel 36a RL müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt 


werden: 
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 Dies wurde erstmals vom EuGH in seiner Entscheidung vom 6. April 2006 in der Sache C-245/04 Emag 


Handel Eder festgestellt 
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- Die Gegenstände müssen nacheinander geliefert werden. Aus diesem Grund ist es 


erforderlich, dass mindestens drei Personen an dem Reihengeschäft beteiligt sind. 


- Die Gegenstände müssen von einem Mitgliedstaat in einen anderen versendet oder 


befördert werden. Demzufolge fallen Reihengeschäfte, die Ein- oder Ausfuhren 


beinhalten, oder die nur Lieferungen innerhalb des Hoheitsgebiets eines 


Mitgliedstaats umfassen, nicht unter diese Bestimmung. 


- Die Gegenstände müssen von ersten Lieferer unmittelbar zum letzten Erwerber in 


der Reihe befördert oder versandt werden. 


Für den Fall, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird in Artikel 36a Absatz 1 RL 


folgende allgemeine Regel festgelegt: die Versendung oder Beförderung der Gegenstände 


wird der an den Zwischenhändler erfolgten Lieferung zugeschrieben 


In Artikel 36a Absatz 2 RL ist jedoch die Möglichkeit der Abweichung von der 


allgemeinen Regel vorgesehen. Dies ist der Fall, wenn der Zwischenhändler seinem 


Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitteilt, die ihm von dem 


Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versandt oder beförderten werden, erteilt 


wurde. In diesem Fall wird die Versendung oder Beförderung der Gegenstände der durch 


den Zwischenhändler bewirkten Lieferung zugeschrieben. 


Was ein Zwischenhändler ist, wird in Artikel 36a Absatz 3 RL definiert. Er ist der Lieferer 


in der Reihe, der nicht der erste Lieferer ist und die Gegenstände selbst oder durch einen 


Dritten auf seine Rechnung versendet oder befördert. Zum Beweis seines Status als 


Zwischenhändler muss er den Nachweis führen, dass er die Gegenstände auf seine eigene 


Rechnung beförderte oder dass er die Beförderung der Gegenstände mit einem Dritten 


veranlasste und dabei auf eigene Rechnung handelte. 


3.4. Unterschiedliche Szenarios - Beispiele 


3.4.1. Beispiel 1 – ein einfacher Fall eines Reihengeschäfts 


A B C


MS 1 MS 2


       


Hier haben wir aufeinanderfolgende Lieferungen von Gegenständen von A an B und B an 


C, wobei die Gegenstände nur einmal befördert werden, nämlich von A in MS 1 an C in 


MS 2. Das Problem besteht in diesem Fall darin, zu bestimmen, ob die 


innergemeinschaftliche Beförderung der Lieferung von A an B oder der Lieferung von B 


an C zuzuordnen ist. 


Es gibt jedoch komplexere Fälle, die sogar mehrere Beförderungen der Gegenstände 


innerhalb der EU beinhalten können. In diesen Situationen ist die Analyse, welcher 


Umsatz in den Geltungsbereich der mit Artikel 36a Absatz 1 RL eingeführten Maßnahme 
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fällt und welche Umsätze nicht darunter fallen und deshalb getrennt zu betrachten sind, 


von Wichtigkeit. Daher muss zunächst das Reihengeschäft abgegrenzt werden. 


3.4.2. Beispiel 2 – ein komplexerer Sachverhalt mit mehreren Beförderungen 


 


 


In diesem Beispiel gibt es drei verschiedene Beförderungen: von A an B, von B an E und 


von E an F. Es wird nicht nur angenommen, dass die Beförderungen zeitlich aufeinander 


folgen, sondern auch, dass eine deutliche Unterbrechung zwischen ihnen ist, so dass sie 


unmöglich als eine einzige Beförderung angesehen werden können. In diesem Fall fällt die 


Lieferung von A an B und die Lieferung von E an F nicht in den Geltungsbereich der für 


Reihengeschäfte eingeführten Maßnahme, weil sie die in Artikel 36a Absatz 1 RL 


dargelegten Voraussetzungen nicht erfüllen, insbesondere die unmittelbare Beförderung 


vom ersten Lieferer an den letzten Erwerber in der aufeinanderfolgende Lieferungen 


derselben Gegenstände umfassenden Reihe. Deshalb sind die Lieferungen zwischen A und 


B und zwischen E und F „normale“ innergemeinschaftliche Lieferungen. 


Umgekehrt sind die Umsätze zwischen B, C, D und E Teil eines Reihengeschäfts. Die 


Gegenstände werden nacheinander zwischen diesen vier Beteiligten geliefert; die 


Gegenstände werden von einem Mitgliedstaat (MS 2) in einen anderen Mitgliedstaat 


(MS 5) befördert und sie werden unmittelbar vom ersten Lieferer (B) zum letzten 


Erwerber (E) in der Reihe befördert.  


Diese drei Umsätze zwischen diesen vier Beteiligten sind daher bei der Zuordnung der 


Beförderung an ausschließlich eine von ihnen zu berücksichtigen. 


3.5. Zuweisung der Beförderung zu einer Lieferung in der Reihe – Erläuterungen zu 


den Beispielen 1 und 2 


In Artikel 36a Absatz 1 RL wird die allgemeine Vorschrift festgelegt. Die Beförderung 


wird nur der Lieferung an den „Zwischenhändler“ zugeordnet  
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Aus dieser Vorschrift lässt sich eine erste Schlussfolgerung ziehen, nämlich dass die 


Beförderung oder Versendung nur einer Lieferung zugeordnet werden kann. Daher 


werden die anderen Lieferungen in der Reihe den normalen Vorschriften zu Lieferungen 


von Gegenständen ohne Beförderung entsprechen und als innerstaatliche Lieferungen, 


entweder im Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände oder im Ankunftsmitgliedstaat der 


Gegenstände, eingestuft. 


Die zweite Schlussfolgerung, die aus der Vorschrift gezogen werden kann, besteht darin, 


dass zur Zuordnung der Beförderung oder Versendung der Gegenstände zu einer 


Lieferung die Identifizierung des „Zwischenhändlers“ nach der in Abschnitt 3.3 


aufgeführten Definition erforderlich ist. 


Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich der Geltungsbereich der Vorschriften in 


Artikel 36a RL auf die Klarstellung dessen beschränkt, welchem Umsatz in der Reihe die 


Beförderung zugewiesen wird. Diese Vorschriften wirken sich nicht auf die Steuerpflicht 


aus, die nach den allgemeinen Vorschriften bestimmt wird.  


3.5.1. Zuordnung der Beförderung in Beispiel 1 


In diesem Fall werden wir davon ausgehen, dass der Zwischenhändler B ist. Das bedeutet, 


dass B die Gegenstände (auf eigene Rechnung und nicht auf Rechnung einer anderen 


Partei in der Reihe) von MS 1 nach MS 2 versendet oder befördert oder dies von einem 


Dritten auf seine Rechnung durchgeführt wird. 


Die allgemeine Vorschrift in Artikel 36a Absatz 1 RL lautet, dass die Versendung oder 


Beförderung der Gegenstände nur der Lieferung an den Zwischenhändler zugeschrieben 


werden soll. Folglich wird die innergemeinschaftliche Lieferung der Gegenstände die 


Lieferung von A an B sein. Damit die von A durchgeführte Lieferung in den Genuss der 


Steuerbefreiung nach Artikel 138 RL kommt, wird B in diesem Fall die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer, die ihm von einem anderen Mitgliedstaat als MS 1 erteilt wurde, 


an A übermitteln müssen. B wird einen innergemeinschaftlichen Erwerb der Gegenstände 


in MS 2 tätigen. Die Lieferung von B an C wird eine inländische Lieferung in MS 2 sein 


und B wird in MS 2 die auf diese Lieferung erhobene Mehrwertsteuer zu zahlen haben.
14


 


B muss in MS 2 registriert sein und in diesem Mitgliedstaat eine Mehrwertsteuererklärung 


abgeben. 


Wie Beispiel 1 zu entnehmen ist, hat B seinen Sitz jedoch in MS 1. Wahrscheinlich ist 


ihm von MS 1 eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden; wenn dies der 


Fall ist, könnte er die Möglichkeit wählen, A diese Identifikationsnummer zu übermitteln 


und nicht die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die ihm von einem anderen 


Mitgliedstaat als MS 1 erteilt wurde. In diesem Fall würde statt der allgemeinen Vorschrift 


in Artikel 36a Absatz 1 RL die Vorschrift in Artikel 36a Absatz 2 RL anwendbar sein. Die 


Versendung oder Beförderung der Gegenstände wurde daher nicht der an B erfolgten 


Lieferung, sondern der durch B durchgeführten Lieferung zugeschrieben. 


In diesem Fall wird A eine inländische Lieferung an B in MS 1 tätigen. B führt in MS 1 


eine innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen an C durch. C tätigt einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen in MS 2. B muss folglich in MS 2 


                                                 
14


 Sofern sich MS 2 nicht der in Artikel 194 RL vorgesehenen Möglichkeit bedient. Trifft dies zu, schuldet 


C die Mehrwertsteuer im Rahmen des Mechanismus zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft.  
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weder identifiziert werden noch muss er in diesem Mitgliedstaat eine 


Mehrwertsteuererklärung abgeben. 


3.5.2. Zuordnung der Beförderung in Beispiel 2 


Wie bereits erläutert bildeten in diesem Beispiel nur die Lieferungen zwischen B, C, D 


und E Teil des Reihengeschäfts.  


a) Erster, die Versendung oder Beförderung organisierender Lieferer in der Reihe
15


 


Die Rechtsvorschrift schließt den ersten Lieferer ausdrücklich vom Begriff des 


Zwischenhändlers aus. Demzufolge sind Sachverhalte dieser Art aus dem Geltungsbereich 


der in Artikel 36a RL festgelegten Vorschrift ausgeschlossen. 


Diesbezüglich ist zu bedenken, dass sich der erste Lieferer nur an einem Umsatz innerhalb 


des Reihengeschäfts beteiligt, nämlich der von ihm getätigten Lieferung. Wenn also der 


erste Lieferer derjenige ist, der die Versendung oder Beförderung der Gegenstände 


organisiert, kann die Beförderung oder Versendung nur dem Umsatz zugeordnet werden, 


in den er eingreift, nämlich die von ihm getätigte Lieferung. Dieser Umsatz ist dann die 


innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen, die gemäß Artikel 138 RL von der 


Steuer befreit ist, wenn die Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sind.  


In dem in Beispiel 2 dargestellten Schema beinhaltet das Reihengeschäft eine Beförderung 


von Gegenständen von MS 2 nach MS 5, unmittelbar von B an E und umfasst die 


Lieferungen zwischen B, C, D und E, so dass B der erste Lieferer in der Reihe ist. Wenn 


also B die Beförderung oder Versendung der Gegenstände organisiert, wird diese 


Beförderung der von B an C bewirkten Lieferung zugeschrieben; dies führt zu einer 


innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen durch B in MS 2, die von der 


Mehrwertsteuer befreit ist (sofern die Voraussetzungen in Artikel 138 RL erfüllt sind), 


und zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb durch C, der in MS 5 zu versteuern ist. Die 


Lieferungen von C an D und von D an E sind in diesem Fall Inlandsumsätze in MS 5. 


Wie bereits erwähnt, ist die Lieferung von Gegenständen von A an B, die zu einer 


bestimmten Beförderung von MS 1 nach MS 2, unmittelbar von A an B, führt, vom 


Reihengeschäft ausgeschlossen. Die Lieferung von A an B ist für sich genommen eine 


mehrwertsteuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen in MS 1 


(sofern die Voraussetzungen in Artikel 138 RL erfüllt sind) und führt zu einem in MS 2 zu 


versteuernden innergemeinschaftlichen Erwerb durch B. 


b) Letzter, die Versendung oder Beförderung organisierender Erwerber in der Reihe 


Der letzte Erwerber in der Reihe kann ebenfalls nicht der Zwischenhändler sein. Dies ist 


dadurch zu erklären, dass er nie die Voraussetzung erfüllen kann, ein „Lieferer in der 


Reihe“ gemäß Artikel 36a Absatz 3 RL zu sein. Demzufolge sind Sachverhalte, bei denen 


der letzte Erwerber in der Reihe die Beförderung organisiert, vom Geltungsbereich der in 


Artikel 36a RL festgelegten Vorschrift ausgeschlossen. 


                                                 
15


 In diesem Abschnitt der Erläuterungen sind Bezugnahmen auf einen „die Beförderung“ von 


Gegenständen „organisierenden“ Steuerpflichtigen so zu verstehen, dass dieser Steuerpflichtige die 


Gegenstände entweder selbst (auf eigene Rechnung) oder durch einen auf seine Rechnung handelnden 


Dritten befördert. Siehe hierzu Abschnitt 3.6.5. 
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Der letzte Erwerber beteiligt sich nur an einem Umsatz innerhalb der Reihe, nämlich der 


Lieferung an ihn. Wenn er also die Versendung oder Beförderung der Gegenstände 


organisiert, kann eine solche Versendung oder Beförderung nur diesem Umsatz, d. h. der 


an den letzten Erwerber erfolgten Lieferung, zugeschrieben werden.  


Zurück zu Beispiel 2: das Reihengeschäft beinhaltet die Lieferungen zwischen B, C, D 


und E; E ist folglich der letzte Erwerber in der Reihe. Wenn also E die Beförderung oder 


Versendung der Gegenstände organisiert, wird diese Beförderung oder Versendung der 


von D an E bewirkten Lieferung zugeschrieben; dies führt zu einer 


innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen durch D in MS 2, die von der 


Mehrwertsteuer befreit ist (sofern die Voraussetzungen in Artikel 138 RL erfüllt sind), 


und zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb durch E, der in MS 5 zu versteuern ist. Die 


Lieferungen von B an C und von C an D sind dann Inlandsumsätze in MS 2. 


Wie bereits erwähnt, ist die Lieferung von Gegenständen von E an F vom Reihengeschäft 


ausgeschlossen, weil sie eine besondere Beförderung von E an F beinhaltet, die sich von 


der Beförderung von B an E unterscheidet. Bei der Lieferung von E an F handelt es sich 


um eine mehrwertsteuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen in 


MS 5 (sofern die Voraussetzungen in Artikel 138 RL erfüllt sind), die zu einem in MS 6 


zu versteuernden, von F bewirkten innergemeinschaftlichen Erwerb führt. 


c) Ein Wirtschaftsbeteiligter in der Reihe, der nicht der erste Lieferer oder letzte 


Erwerber ist, organisiert die Versendung oder Beförderung 


Hier soll analysiert werden, was geschieht, wenn in Beispiel 2 entweder C oder D der 


Zwischenhändler ist.  


Wie bereits gesagt, wird in Artikel 36a Absatz 1 RL folgende allgemeine Vorschrift 


festgelegt: Die Beförderung wird der an den Zwischenhändler (der nicht die erste oder 


letzte Person in der Reihe von Lieferungen sein kann) bewirkten Lieferung zugeschrieben 


In Artikel 36a Absatz 2 RL wird jedoch eine Ausnahmeregelung zu der allgemeinen 


Vorschrift festgelegt. Teilt der Zwischenhändler seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mit, die ihm von dem Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände 


versandt oder befördert werden, erteilt wurde, wird die Versendung oder Beförderung der 


von diesem Zwischenhändler getätigten Lieferung von Gegenständen zugeordnet. 


Wenn der Zwischenhändler beispielsweise C ist, würde die allgemeine Vorschrift zur 


Folge haben, dass die Beförderung der an den Zwischenhändler bewirkten Lieferung 


zugeschrieben wird, also der Lieferung von B an C. Die von B getätigte Lieferung ist also 


eine von der Mehrwertsteuer befreite innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen 


in MS 2 (sofern die Voraussetzungen in Artikel 138 RL erfüllt sind) und es gäbe einen in 


MS 5 zu versteuernden innergemeinschaftlichen Erwerb durch C. Die Lieferungen von C 


an D und von D an E sind Inlandsumsätze in MS 5. 


Der Umsatz, dem die Beförderung zugeordnet wird, würde sich jedoch ändern, wenn C 


seinem Lieferer B die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitteilte, die ihm von dem 


Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versendet oder befördert werden, d. h. MS 2, 


erteilt wurde. Ist dies der Fall, wird die Versendung oder Beförderung der Lieferung durch 


C zugeordnet, also der Lieferung von C an D. 


Dementsprechend bestünde eine von der Mehrwertsteuer befreite innergemeinschaftliche 


Lieferung von Gegenständen durch C in MS 2 (sofern die Voraussetzungen des 
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Artikels 138 RL erfüllt sind) und ein in MS 5 zu versteuernder innergemeinschaftlicher 


Erwerb durch D. Bei der Lieferung von B an C handelt es sich um einen Inlandsumsatz in 


MS 2 und die Lieferung von D an E ist ein Inlandsumsatz in MS 5. 


3.6. Einzelfragen, die sich aus dieser Bestimmung ergeben 


3.6.1. Vom Mehrwertsteuerausschuss gebilligte Leitlinien 


Leitlinien, die auf die 113. Sitzung des Mehrwertsteuerausschusses am 3. Juni 2019 


zurückgehen 


3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN IM 


ZUSAMMENHANG MIT DER UMSETZUNG DER KÜRZLICH 


ANGENOMMENEN EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 


3.1 Ursprung: Kommission  


Referenzen: Artikel 17a, 36a, 138 Absätze 1 und 1a, 243 Absatz 3 und 262 Absatz 2 


der Mehrwertsteuerrichtlinie 


 Artikel 45a und 54a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung  


Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: Richtlinie (EU) 2018/1910 des 


Rates und Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates  


 (Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 


Dokument D – taxud.c.1(2019)7899573 – Arbeitsunterlage Nr. 975 


Reihengeschäfte: In Kombination mit der Anwendung der Vereinfachung unter Artikel 141 


(Dreiecksgeschäfte) (Abschnitt 3.2.1.)
16


 


1. Werden dieselben Gegenstände nacheinander geliefert und werden diese Gegenstände 


aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unmittelbar vom ersten Lieferer bis 


zum letzten Erwerber in der Reihe versandt oder befördert, so gilt nach einstimmiger 


Auffassung des MwSt-Ausschusses, dass in dem Reihengeschäft nur der Steuerpflichtige, 


der den innergemeinschaftlichen Erwerb tätigt (im Folgenden „X“), die Vereinfachung für 


Dreiecksgeschäfte gemäß Artikel 141 der MwSt-Richtlinie in Anspruch nehmen kann, 


sofern alle Bedingungen erfüllt sind. 


2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in den unter Punkt 1 


beschriebenen Fällen die in Artikel 141 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie festgelegte 


Bedingung als erfüllt gilt, wenn die Gegenstände aus einem Mitgliedstaat – der nicht der 


Mitgliedstaat ist, in dem die von X für die Zwecke des innergemeinschaftlichen 


Erwerbsverwendete Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ausgestellt wurde – 


unmittelbar an den Ort versandt oder befördert werden, der von der Person angegeben 


wurde, für die X die anschließende Lieferung durchführt (im Folgenden „Y“). 


3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Tatsache, dass Y 


eine anschließende Lieferung der Gegenstände an eine andere Person in der Reihe 


                                                 
16


 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. In Abschnitt 3.6.17 dieser Erläuterungen finden sich weitere Informationen 


über die Wechselwirkung zwischen den Vorschriften für Reihengeschäfte und denen für die 


Vereinfachung von Dreiecksgeschäften. 


 



https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf
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vornimmt, sich nicht auf die Anwendung der Vereinfachung für Dreiecksgeschäfte auf die 


von X getätigten Umsätze auswirken soll. Damit die Vereinfachung gilt, müssen jedoch 


alle Bedingungen aus Artikel 141 der MwSt-Richtlinie erfüllt sein, was nach der fast 


einstimmigen Ansicht des MwSt-Ausschusses erfordert, dass Y für die Zwecke der 


Mehrwertsteuer in dem Mitgliedstaat erfasst ist, in dem die Mehrwertsteuer auf diese 


anschließende Lieferung anfällt, und – gemäß Artikel 197 der MwSt-Richtlinie – als 


Schuldner für die Zahlung der auf diese Lieferung anfallenden Mehrwertsteuer bestimmt 


wird. 


3.6.2. Welchen Geltungsbereich hat die Bestimmung? 


Bestimmte Umsätze fallen nicht unter Artikel 36a RL. 


Wie in Absatz 3.3 ausgeführt wird, müssen die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in 


einen anderen versandt oder befördert werden. Daher fallen Reihengeschäft, die Ein- oder 


Ausfuhren beinhalten, oder die nur Lieferungen innerhalb des Hoheitsgebiets eines 


Mitgliedstaats umfassen, nicht unter diese Bestimmung. 


Ferner schließt Artikel 36a Absatz 4 RL die Anwendung der Vorschrift für 


Reihengeschäfte auf die in Artikel 14a RL erfassten Sachverhalte aus. Daher findet die 


Vorschrift keine Anwendung auf Fälle, in denen ein Steuerpflichtiger durch die Nutzung 


einer elektronischen Schnittstelle wie eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals 


oder ähnlicher Mittel Folgendes erleichtert: 


a) den Fernabsatz von aus Drittlandsgebieten oder Drittländern eingeführten 


Gegenständen in Sendungen, deren innerer Wert 150 EUR nicht übersteigt, oder  


b) die Lieferung von Gegenständen innerhalb der Gemeinschaft durch einen nicht in der 


Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichtigen an einen Nichtsteuerpflichtigen. 


In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass der die Lieferung erleichternde 


Steuerpflichtige diese Gegenstände selbst erhalten und geliefert hat; die Vorschriften des 


Artikels 36a RL in Bezug auf Reihengeschäfte können auf diese Lieferungen jedoch nicht 


angewendet werden. 


3.6.3. Wer kann ein Zwischenhändler sein? 


Der Zwischenhändler ist für die Anwendung der Vorschrift von größter Bedeutung. Je 


nach der von diesem Zwischenhändler gewählten Option wird der Versand oder die 


Beförderung der Gegenstände der an ihn bewirkten Lieferung oder der von ihm getätigten 


Lieferung zugeordnet. 


Wenn also festgestellt worden ist, dass ein Reihengeschäft vorliegt, besteht der nächste 


Schritt in der Bestimmung des Zwischenhändlers. 


Laut Abschnitt 3.3 wird der „Zwischenhändler“ in Artikel 36a Absatz 3 RL definiert als 


Lieferer innerhalb der Reihe (mit Ausnahme des ersten Lieferers in der Reihe), der die 


Gegenstände selbst oder auf seine Rechnung durch einen Dritten versendet oder befördert.  


3.6.4. Wer kann nicht Zwischenhändler sein? 


Wie in Abschnitt 3.5.2 bei der Analyse von Beispiel 2 erläutert wurde, kann weder der 


erste Lieferer noch der letzte Erwerber in der Reihe der Zwischenhändler sein. Der erste 


Lieferer wird durch den Wortlaut der Bestimmung ausdrücklich ausgeschlossen und der 
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letzte Erwerber ist kein Lieferer in der Reihe. Daher kann keiner von ihnen 


Zwischenhändler sein. 


Es ist darauf hinzuweisen, dass dann, wenn diese Personen diejenigen sind, die die 


Beförderung der Gegenstände organisieren, keine Zweifel hinsichtlich der Zuweisung der 


innergemeinschaftlichen Beförderung bestehen. Hat der erste Lieferer die Beförderung 


organisiert, wird sie der von ihm getätigten Lieferung zugewiesen. War der letzte 


Erwerber die Person, die die Beförderung organisierte, dann wird die Beförderung der an 


ihn bewirkten Lieferung zugeordnet. 


3.6.5. Was bedeutet „die Gegenstände selbst oder auf seine Rechnung durch einen 


Dritten versendet oder befördert“? 


Diese Formulierung gibt den Wortlaut aus Artikel 138 Absatz 1 RL wieder, der auf die 


„Lieferungen von Gegenständen, die durch den Verkäufer, den Erwerber oder für ihre 


Rechnung ... versandt oder befördert werden“ Bezug nimmt. Die Auslegung sollte also der 


Auslegung der letztgenannten Bestimmung entsprechen. 


Im Allgemeinen ist der Zwischenhändler derjenige Lieferer in der Reihe, der (entweder 


unmittelbar selbst oder über einen auf seine Rechnung handelnden Dritten) die 


Beförderung der Gegenstände organisiert; die Person, die die Beförderung entweder selbst 


auf eigene Rechnung durchführt oder über die Beförderung einen Vertrag mit einem 


Dritten abschließt, der dann auf seine Rechnung handelt. 


Diesbezüglich gelangte die Generalanwältin Kokott in ihrem Schlussantrag in der 


Rechtssache Herst
17


 zu dem folgendem Ergebnis: „Bei der Zuordnung der einzigen 


grenzüberschreitenden Warenbewegung zu einer bestimmten Lieferung in einem 


Reihengeschäft kommt es entscheidend darauf an, wer bei dem grenzüberschreitenden 


Transport des Gegenstandes die Gefahr für den zufälligen Untergang der Ware trägt. 


Diese Lieferung ist die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, deren Ort am Beginn 


der Beförderung liegt“. Nach ihrer Auffassung wäre der Zwischenhändler also der 


Steuerpflichtige in der Reihe, der die Gefahr von Verlust oder Beschädigung der 


Gegenstände während der Beförderung trägt.
18


 


Dieses Kriterium könnte jedoch in manchen Fällen zu praktischen Schwierigkeiten führen. 


Es könnte beispielsweise sein, dass die Gefahr eines zufälligen Untergangs der 


Gegenstände den angewendeten Incoterms entsprechend an bestimmten Punkten der 


Beförderung zwischen Verkäufer und Käufer aufgeteilt wird. In solchen Fällen wäre es 


schwierig, einen einzelnen Steuerpflichtigen in der Reihe zu identifizieren, der die Gefahr 


eines Verlustes oder einer Beschädigung der Gegenstände während des 


Beförderungsvorgangs trägt. 


Am besten geeignet für die Bestimmung des Zwischenhändlers wäre in diesen Fällen das 


Kriterium des Steuerpflichtigen innerhalb der Reihe, der die Gegenstände selbst befördert 


oder mit einem Dritten die erforderlichen Vorkehrungen für die Beförderung der 
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 Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 3. Oktober 2019 in der Sache C 401/18 Herst, s.r.o. 


gegen Odvolací finanční ředitelství, Randnummer 79. 


18
 Dies gilt unabhängig davon, dass der betreffende Steuerpflichtige eventuell über einen 


Versicherungsvertrag verfügt, so dass er bei Verlust oder Beschädigung der Gegenstände eine 


Entschädigung erhält. 
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Gegenstände trifft, indem er mit diesem Dritten einen Vertrag schließt. Dies gilt, außer 


wenn der betreffende Steuerpflichtige in einem solchen Fall zur Zufriedenheit der 


Steuerbehörden nachweisen kann, dass die Beförderung bzw. der Vertragsabschluss auf 


Rechnung eines anderen Steuerpflichtigen in der Reihe erfolgt, der tatsächlich die Gefahr 


des zufälligen Untergangs der Gegenstände während des Beförderungsvorgangs trug. 


In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass die Tatsache, dass einer der 


Beteiligten in der Reihe die Beförderung bezahlt, allein nicht ausreicht, um den Schluss zu 


ziehen, dass diese Person der Zwischenhändler ist. Diese Partei könnte den Preis der 


Beförderung beispielsweise als teilweise Zahlung der an ihn erfolgten Lieferung zahlen. 


 


3.6.6. Ein Lieferer in der Reihe, der nicht der Zwischenhändler ist, führt die 


Beförderung der Gegenstände auf Rechnung des Zwischenhändlers durch 


Der Zwischenhändler kann die Gegenstände selbst oder mittels einer anderen Partei auf 


seine Rechnung befördern. Die Partei, die die Gegenstände auf Rechnung des 


Zwischenhändlers befördert, muss nicht zwingend ein Dritter außerhalb der Reihe oder ein 


auf die Beförderung von Gegenständen spezialisiertes Unternehmen sein. Sie könnte jeder 


der anderen, an dem Reihengeschäft beteiligten Lieferer oder sogar der letzte Erwerber 


sein. 


Beispielsweise kann einer der Zwischenhändler in der Reihe den ersten Lieferer bitten, die 


Gegenstände zum letzten Erwerber zu befördern. In diesem Fall kommt es darauf an, zu 


entscheiden, welcher der Steuerpflichtigen in der Reihe die Voraussetzungen in 


Abschnitt 3.6.5 erfüllt. Dieser Steuerpflichtige ist dann für die Zwecke von Artikel 36a RL 


der Zwischenhändler. 


3.6.7. Mehrere Personen sind an der Beförderung der Gegenstände beteiligt 


Es kann der Fall eintreten, dass der nach den Kriterien in Abschnitt 3.6.5 bestimmte 


Zwischenhändler mit mehreren Personen Beförderungsverträge geschlossen hat. 


Zur Veranschaulichung dieses Gesichtspunktes werden wir das folgende Beispiel 


verwenden (Beispiel 3): 
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In Beispiel 3 ist beispielsweise C der Zwischenhändler. C kann mit verschiedenen 


Personen Verträge über die Beförderung der Gegenstände mit dem Lastkraftwagen von 


den Betriebsräumen Bs in MS 2 zu einem Hafen in einem anderen Mitgliedstaat (MS X), 


die Beförderung dieser Gegenstände mit dem Schiff in MS 5 und die Beförderung der 


genannten Gegenstände mit dem Lastkraftwagen vom Hafen in MS 5 zu den 


Betriebsräumen von E schließen. Solange C die eine Partei ist, die für die drei Verträge 


verantwortlich ist, bleibt er Zwischenhändler. Selbstverständlich muss im 


Beförderungsvorgang Kontinuität bestehen, so dass die gesamte Beförderungsstrecke als 


eine einzige Beförderung von MS 2 nach MS 5 betrachtet werden kann, und nicht als drei 


getrennte Beförderungen.  


Diese Tatsache ändert sich auch dann nicht, wenn beispielsweise die Beförderung der 


Gegenstände von den Betriebsräumen Bs zum Hafen in MS X mit den Mitteln von B 


durchgeführt wird, vorausgesetzt, dass Zwischenhändler C derjenige ist, der die 


Beförderung organisiert hat (nach den Kriterien in Abschnitt 3.6.5). 


Eine andere Schlussfolgerung ergäbe sich, wenn die Beförderung von den 


Betriebsräumen Bs in MS 2 zum Hafen in MS X von C organisiert würde, aber die beiden 


anderen Beförderungen (die Beförderung per Schiff von MS X in MS 5 und die 


Beförderung per Lastkraftwagen vom Hafen in MS 5 zu den Betriebsräumen Es) von 


Lieferer D organisiert würde. In diesem Fall könnte man die Vorschriften für 


Reihengeschäfte nicht auf die gesamte Reihe B-C-D-E anwenden, weil es sich nicht um 


eine Beförderung, sondern um zwei verschiedene Beförderungen handelt. Tatsächlich 


könnte man in diesem Fall nicht sagen, dass die Gegenstände „unmittelbar vom ersten 


Lieferer bis zum letzten Erwerber in der Reihe versandt oder befördert“ werden (nämlich 


von B zu E), wie es in Artikel 36a Absatz 1 RL verlangt wird. Dieses Beispiel könnte zu 


verschiedenen Möglichkeiten führen, je nachdem, ob die Beziehung B-C-D oder die 


Beziehung C-D-E für die Anwendung der Vorschriften des Artikels 36a RL das 


Reihengeschäft darstellt. 
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Erstens könnte es der Fall sein, dass C die Beförderung auf eigene Rechnung zu einem 


von ihm bestimmten Ort in MS X selbst auf eigene Rechnung ohne jede Verbindung mit 


der anschließenden Lieferung an D organisiert. Ab diesem Ort in MS X organisiert D die 


Beförderung der Gegenstände, um sie an E zu liefern. Die Gegenstände werden also 


zunächst von B zu C und erst später mittels eines anderen Transports von C zu E 


befördert. In diesem Fall sollte der Umsatz zwischen B und C auf der einen Seite und die 


Beziehung C-D-E auf der anderen Seite getrennt behandelt werden. Für die Anwendung 


der Vorschriften in Artikel 36a RL würde nur die Beziehung C-D-E ein Reihengeschäft 


darstellen.  Die Lieferung von B an C ist eine von B in MS 2 bewirkte 


innergemeinschaftliche Lieferung und ein von C in MS X getätigter 


innergemeinschaftlicher Erwerb. Die Beziehung C-D-E wäre ein Reihengeschäft mit D als 


Zwischenhändler. Wenn die allgemeine Vorschrift aus Artikel 36a Absatz 1 RL 


anzuwenden ist, dann tätigt C eine innergemeinschaftliche Lieferung in MS X, D bewirkt 


einen innergemeinschaftlichen Erwerb in MS 5 und die Lieferung von D an E ist ein 


Inlandsumsatz in MS 5. 


Zweitens könnte der Fall eintreten, dass C die Beförderung auf eigene Rechnung von den 


Betriebsräumen Bs an einen von D in Verbindung mit der von C an D bewirkten 


Lieferung bestimmten Ort in MS X organisiert und die Gegenstände erst später mit einer 


anderen, von D organisierten Beförderung von D an E geliefert und befördert werden. 


Trifft dies zu, stellt die Beziehung B-C-D für die Anwendung der Vorschriften in 


Artikel 36a RL das Reihengeschäft dar, so dass der Umsatz zwischen D und E getrennt 


behandelt würde. C wäre in der Reihe B-C-D der Zwischenhändler. Hat C seine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in MS 2 an B gemeldet, würde die Vorschrift aus 


Artikel 36a Absatz 2 RL gelten. Die Lieferung von B und C wäre eine Inlandslieferung in 


MS 2, C tätigt eine innergemeinschaftliche Lieferung in MS 2 und D bewirkt einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb in MS X. Der Umsatz zwischen D und E führt zu einer 


von D getätigten innergemeinschaftlichen Lieferung der Gegenstände in MS X und einem 


von E bewirkten innergemeinschaftlichen Erwerb der Gegenstände in MS 5. 


3.6.8. Fraktionierte Beförderung und Unterbrechungen in der Reihe 


Bei der Erörterung des Beispiels 2 in Abschnitt 3.4.2 wurde festgestellt, dass die 


Lieferungen von A an B und von E an F aus der Reihe ausgeschlossen waren, weil es eine 


„deutliche Unterbrechung“ in der Beförderung gab. 


Im Rahmen einer Beförderung mit Stationen ist daher die Feststellung wichtig, wann eine 


deutliche Unterbrechung besteht, die zu getrennten Beförderungen führt, und wann sie als 


eine einzige Beförderung angesehen werden kann. 


Beispielsweise stellt der in Abschnitt 3.6.7 erörterte Sachverhalt, bei dem es zwei 


verschiedene „Bewegungen“ der Gegenstände zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten 


gab und bei dem der die Beförderung organisierende Wirtschaftsbeteiligte bei jeder 


„Bewegung“ ein anderer war, eine unterbrochene Reihe dar. In diesem Fall könnten die 


für Reihengeschäfte vorgesehenen Vorschriften nicht für alle Umsätze von B-C-D-E 


angewendet werden, sondern nur für die Umsätze zwischen B-C-D oder die Umsätze 


zwischen C-D-E, denn die Vorschrift bezüglich einer einzigen Beförderung lässt sich 


nicht auf die gesamte Gruppe von Umsätzen anwenden. 


Die Tatsache, dass unterschiedliche Beförderungsmittel beteiligt sind und die 


Gegenstände z. B. von einem Lastwagen auf ein Schiff oder von einem Lastwagen auf 


einen anderen umgeladen werden, führt jedoch nicht unbedingt dazu, dass sich die 


Betrachtung der Beförderung als eine einzige Beförderung ändert. 
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Wenn darüber hinaus die Gegenstände von MS 2 nach MS 5 befördert werden, aber ein 


Teil von ihnen in MS X entladen wird, gelten die restlichen Gegenstände, die unmittelbar 


in MS 5 weiterbefördert werden, für die Anwendung der Vorschriften über 


Reihengeschäfte als unmittelbar von MS 2 nach MS 5 befördert, solange der 


Zwischenhändler den gesamten Beförderungsvorgang organisiert. 


Für eine Analyse der Möglichkeiten für Unterbrechungen in der Reihe werden wir uns auf 


folgendes Beispiel konzentrieren (Beispiel 4): 


 


 


Es bestehen zwei „Bewegungen“ der Gegenstände: von A in MS 1 in ein Lager in MS 2 


und vom Lager in MS 2 an E in MS 5. Wann können wir die beiden „Bewegungen“ als 


eine einzige Beförderung und wann können wir sie als unterschiedliche Beförderungen 


betrachten? Es folgt eine Analyse verschiedener Szenarios: 


a) Szenario 1: Mit diesem Szenario soll hervorgehoben werden, dass die Vereinbarungen, 


die von den Beteiligten zu der Zeit, als die Bewegungen der Gegenstände stattfinden, 


geschlossen werden, entscheidend für die Feststellung sind, ob die Reihe unterbrochen 


worden ist. 


Damit dieses Szenario für die Anwendung der Vorschrift aus Artikel 36a RL als Fall mit 


einer einzigen Beförderung betrachtet werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen 
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erfüllt sein. Zunächst ist es erforderlich, dass ein Wirtschaftsbeteiligter unter B, C oder D 


beide Bewegungen organisiert
19


 und somit als Zwischenhändler auftritt. 


Es ist jedoch möglich, dass die beiden erwähnten „Bewegungen“ nicht als eine einzige 


Beförderung angesehen werden können, obgleich einer von ihnen beide „Bewegungen“ 


organisiert. Beispielsweise ist B derjenige, der beide „Bewegungen“ organisiert. Bei der 


Ankunft der Gegenstände in MS 2 hat B mit C keine Vereinbarung über den Verkauf der 


Gegenstände geschlossen. Zu einem späteren Zeitpunkt schließt er eine Vereinbarung über 


den Verkauf der Gegenstände mit C, C tut das Gleiche mit D und D mit E und die 


Gegenstände werden von B (in MS 2) zu E (in MS 5) befördert. In diesem Fall würden wir 


die Reihe A-B-C-D-E als unterbrochen ansehen, auch wenn B der Wirtschaftsbeteiligte 


ist, der die beiden Bewegungen der Gegenstände organisiert hat. 


Wenn die Gegenstände von MS 1 in MS 2 befördert werden, käme es daher zu einer 


innergemeinschaftlichen Lieferung durch A in MS 1 und einem innergemeinschaftlichen 


Erwerb durch B in MS 2. Die Serie von Umsätzen zwischen B, C, D und E begründet eine 


einzige innergemeinschaftliche Beförderung von MS 2 nach MS 5, die der von B 


durchgeführten Lieferung zugewiesen wird (es besteht keine andere Option, weil B der 


erste Lieferer in der Reihe B-C-D-E ist). Die anschließenden Lieferungen C-D und D-E 


sind Inlandslieferungen in MS 5.  


Falls B andererseits zu der Zeit als er die Gegenstände von A erwirbt (oder unmittelbar 


danach) mit C bereits eine Vereinbarung über den Verkauf der Gegenstände geschlossen 


hat und bevor die Gegenstände bewegt werden weiß, dass sie zu E in MS 5 befördert 


werden müssen, dann ist der Umstand, dass es zwei „Bewegungen“ der Gegenstände gab, 


grundsätzlich kein Hindernis für die Betrachtung der Umsatzserie als Reihengeschäft, so 


dass die beiden „Bewegungen“ der Gegenstände (sofern, wie in Beispiel 3 in 


Abschnitt 3.6.7 illustriert, Kontinuität zwischen ihnen besteht) für die Zwecke des 


Artikels 36a RL als eine einzige Beförderung angesehen werden können. In diesem Fall 


ist A der erste Lieferer, E der letzte Erwerber und B, der die zwei „Bewegungen“ 


umfassende einzelne Beförderung organisiert hat, ist der Zwischenhändler. 


b) Szenario 2: Zu einer anderen Schlussfolgerung gelangt man, wenn die erste 


„Bewegung“ von B und die zweite „Bewegung“ von C organisiert wird. In diesem Fall 


ergibt jede Bewegung eine Beförderung und es bestehen zwei Möglichkeiten. 


Erstens könnte es sein, dass dann, wenn B die Beförderung der Gegenstände in das Lager 


in MS 2 organisiert, diese Gegenstände in Verbindung mit einer zwischen B und C 


vereinbarten Lieferung an C adressiert sind. In einem solchen Fall können die Umsätze 


A-B-C als Reihengeschäft gelten, bei dem B Zwischenhändler ist. Gilt die allgemeine 


Vorschrift aus Artikel 36a Absatz 1 RL, dann bestünde eine innergemeinschaftliche 


Lieferung von A in MS 1, ein innergemeinschaftlicher Erwerb durch B in MS 2 und eine 


Inlandslieferung zwischen B und C in MS 2. Bezüglich der Umsätze C-D-E bewirkt C, 


weil er der erste Lieferer ist und die Beförderung organisiert, eine innergemeinschaftliche 


Lieferung in MS 2. D tätigt einen innergemeinschaftlichen Erwerb in MS 5 und die 


Lieferung D-E ist ein Inlandsumsatz in MS 5. 
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 Organisieren A oder E beide „Bewegungen“, bestünde die Möglichkeit, beide Bewegungen als eine 


Beförderung zu betrachten, allerdings würde die Vorschrift aus Artikel 36a RL auf keinen Fall gelten, 


weil es keinen Zwischenhändler im Sinne dieser Bestimmung gäbe. 
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Zweitens müssten wir dann, wenn die Gegenstände im Kontext der von B organisierten 


Beförderung an das Lager in MS 2 tatsächlich an B selbst adressiert sind und daher die 


Beförderung nicht in Verbindung mit der Lieferung von B an C erfolgt, die Lieferung von 


A an B aus der Reihe herausnehmen; folglich bestünde eine innergemeinschaftliche 


Lieferung von A in MS 1 und ein innergemeinschaftlicher Erwerb von B in MS 2. Die 


Umsätze zwischen B, C, D und E würden ein Reihengeschäft begründen, bei dem B der 


erste Lieferer, E der letzte Erwerber und C der Zwischenhändler ist. Wenn C die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die ihm von MS 2 erteilt wurde, an B übermittelt, 


gilt die Vorschrift aus Artikel 36a Absatz 2 RL und sämtliche Lieferungen zwischen A-B-


C-D-E erhalten die gleiche mehrwertsteuerliche Behandlung wie im vorstehenden Absatz. 


Teilt C jedoch in diesem zweiten Fall die ihm von MS 2 erteilte Mehrwertsteuernummer B 


nicht mit, dann gilt die allgemeine Vorschrift aus Artikel 36a Absatz 1 RL. Bei der 


Lieferung von A an B ergibt sich keine Änderung, aber die Lieferung von B an C würde 


eine innergemeinschaftliche Lieferung von B in MS 2 und einen innergemeinschaftlichen 


Erwerb von C in MS 5 beinhalten, dem sich innergemeinschaftliche Lieferungen von C an 


D und von D an E in MS 5 anschließen. Wenn C also die allgemeine Vorschrift aus 


Artikel 36a Absatz 1 RL anwenden möchte, muss er B eine von einem anderen 


Mitgliedstaat als MS 2 erteilte Mehrwertsteuernummer mitteilen, damit B bekannt wird, 


dass er die Lieferung an C als innergemeinschaftliche Lieferung und nicht als 


Inlandslieferung in MS 2 behandeln muss. 


c) Szenario 3: Wie in Szenario 1 legen wir auch in diesem Szenario den Schwerpunkt 


darauf, dass die Vereinbarungen, die von den Beteiligten zu der Zeit, als die Bewegungen 


der Gegenstände stattfinden, geschlossen werden, entscheidend für die Feststellung sind, 


ob die Reihe unterbrochen worden ist. Für dieses Szenario werden wir ein anderes 


Beispiel verwenden (Beispiel 5): 
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Die Gegenstände werden von den Betriebsräumen Bs in MS 2 in ein Lager in MS 5 


befördert. Die Person, die die Beförderung organisiert, ist C. Zum Zeitpunkt der 


Beförderung hat B die Gegenstände an C verkauft, während C mit niemandem eine 


Vereinbarung über den Verkauf der Gegenstände geschlossen hat. Später, nachdem die 


Gegenstände in MS 5 angekommen sind, schließt C mit D eine Vereinbarung über den 


Verkauf der Gegenstände und D tut das Gleiche mit E. C ist die Person, die die 


Beförderung der Gegenstände vom Lager zu den Betriebsräumen von E in MS 5 


organisiert. 


In diesem Fall müssen wir auf die vertragliche Situation der Gegenstände zum Zeitpunkt 


der ursprünglichen Beförderung achten. Als die innergemeinschaftliche Beförderung 


stattfindet, ist C Eigentümer der Gegenstände. Anschließende Lieferungen derselben 


Gegenstände erfolgen nicht, nur eine einzige Lieferung B-C. Daher findet eine 


innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen in MS 2 durch B statt, an die sich ein 


innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen durch C in MS 5 anschließt. Diese 


innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen ist von der Steuer befreit, wenn die 


Voraussetzungen des Artikels 138 RL erfüllt sind. 


In diesem Fall besteht kein Reihengeschäft. Bei den Lieferungen von C an D und von D 


an E handelt es sich in beiden Fällen um Inlandslieferungen in MS 5. 


Nach dieser Analyse der verschiedenen erläuterten Szenarios für fraktionierte 


Beförderungen und Unterbrechungen der Reihe lässt sich der Schluss ziehen, dass immer 


dann, wenn es mehrere „Bewegungen“ der Gegenstände gibt oder mehrere Personen an 


der Beförderung beteiligt sind, einer fallweisen Prüfung der jeweiligen Umstände 


besondere Bedeutung zukommt, damit festgestellt werden kann, ob die Vorschriften für 


Reihengeschäfte angewendet werden können. Maßgeblich ist dabei, festzustellen, wo sich 


die Gegenstände befinden, und nicht, wo die Lieferer ihre Sitze haben; ein weiteres 


maßgebliches Element ist, welche Umsätze zum Zeitpunkt der Bewegungen der 


Gegenstände stattgefunden haben. 


3.6.9. Nachweis der Organisation der Beförderung 


Der Zwischenhändler muss den Nachweis führen, dass die Gegenstände von ihm selbst 


(oder auf seine Rechnung) oder von einem Dritten auf seine Rechnung befördert oder 


versandt worden sind. Ein solcher Nachweis ist erforderlich, damit festgestellt werden 


kann, dass er Zwischenhändler ist und welchem Umsatz in der Reihe folglich die 


Beförderung zugeschrieben wird. Dieser Nachweis unterscheidet sich jedoch von dem 


Nachweis, der erforderlich ist, um von der Steuerbefreiung nach Artikel 138 Absatz 1 RL 


profitieren zu können; zudem muss er separat beurteilt werden. Die Partei, die die 


Steuerbefreiung anwendet und mit dem Zwischenhändler identisch sein kann oder nicht, 


muss ihrerseits bei den Finanzbehörden Nachweise vorlegen, dass die Voraussetzungen 


für die Anwendung der betreffenden Steuerbefreiung erfüllt sind.
20


 


Aus diesem Grund sind zwei verschiedene Nachweise erforderlich: der Nachweis für die 


Organisation der Beförderung (d. h. der Nachweis, dass die Beförderung „durch oder auf 


Rechnung“ eines bestimmten Steuerpflichtigen getätigt worden ist) und der Nachweis der 
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 Wird also die Beförderung der an den Zwischenhändler erfolgten Lieferung zugeordnet, muss der 


Lieferer zur Rechtfertigung der Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung den Nachweis 


über die Beförderung führen. Um darüber hinaus in den Genuss der in Artikel 45a Absatz 1 


Buchstabe b DVO genannten Vermutung zu kommen, muss der Lieferer im Besitz der in dieser 


Bestimmung vorgeschriebenen Dokumente sein. 
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Beförderung an sich (d. h. der Nachweis, dass die Gegenstände tatsächlich von einem 


Mitgliedstaat in einen anderen befördert worden sind). 


Das folgende Beispiel (Beispiel 6) soll helfen zu verstehen, in welcher Weise zwei 


verschiedene Nachweise erforderlich sind. 


 


Wir werden davon ausgehen, dass die Beförderung der Gegenstände der Lieferung an den 


Zwischenhändler zugeordnet wird und dass C der Zwischenhändler ist. Die Beförderung 


wird der Lieferung an C zugeordnet, so dass es sich bei der innergemeinschaftlichen 


Lieferung um die Lieferung von B an C handelt. Für die Anwendung der Steuerbefreiung 


benötigt B, da er die Beförderung der Gegenstände nicht organisiert, grundsätzlich i) die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die C von einem anderen Mitgliedstaat als MS 2 


erteilt wurde; ii) einen Nachweis, dass die Waren aus MS 2 in einen anderen Mitgliedstaat 


befördert wurden; und iii) den Nachweis, dass die Gegenstände von C oder einem Dritten 


auf dessen Rechnung befördert worden sind (da Artikel 138 Absatz 1 RL für die 


Anwendung der Steuerbefreiung voraussetzt, dass die Gegenstände entweder vom Lieferer 


oder vom Erwerber oder von einem Dritten auf Rechnung eines der beiden befördert 


worden sind).  


C muss folglich B gegenüber nicht nur nachweisen, dass die Beförderung stattgefunden 


hat, sondern auch, dass er die Beförderung organisiert hat (oder, mit anderen Worten, dass 


die Beförderung auf seine Rechnung entweder von ihm selbst oder von einem Dritten 


bewirkt wurde). Es ist darauf hinzuweisen, dass D der Zwischenhändler ist, wenn laut den 


Nachweisen D derjenige ist, der die Beförderung organisiert, und nicht C. In diesem Fall 


würde die innergemeinschaftliche Beförderung der von C an D getätigten Lieferung oder 


der von D an E bewirkten Lieferung zugewiesen, nicht aber der Lieferung von B an C. Die 


zuletzt genannte Lieferung wird also ein Inlandsumsatz in MS 2 und B muss C 


Mehrwertsteuer berechnen. C muss daher B gegenüber nachweisen, dass er derjenige ist, 


der die Beförderung organisiert; dies ist ein zusätzlicher, anders gearteter Nachweis als der 


Nachweis der reinen Tatsache, dass die Beförderung stattgefunden hat. 
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3.6.10. Die Mitteilung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer durch den 


Zwischenhändler muss an dessen Lieferer erfolgen 


Für die Anwendung der Vorschrift in Artikel 36a Absatz 2 RL muss der Zwischenhändler 


seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Mitgliedstaates, von dem 


aus die Gegenstände versendet oder befördert werden, mitteilen. 


Artikel 36a Absatz 2 RL schreibt keine Mitteilung an eine der beteiligten Steuerbehörden 


vor, sondern nur an den Lieferer.  


Diese Mitteilung hat an den Lieferer zu erfolgen; ob der Zwischenhändler die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer irgendeiner anderen, an dem Reihengeschäft 


beteiligten Parteien mitteilt, ist irrelevant. 


Wenn in unserem Beispiel 2 D der Zwischenhändler ist und er C die ihm (D) von MS 2 


erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitteilt, dann wird die Beförderung der 


von D an E bewirkten Lieferung zugeschrieben. Eine durch D vorgenommene Mitteilung 


seiner Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer gegenüber B oder E ist für die Zwecke des 


Artikels 36a Absatz 2 RL nicht relevant. Wenn D also diese Nummer B oder E mitteilt, 


aber deren Mitteilung an C unterlässt, dann gilt die allgemeine Vorschrift und die 


Beförderung oder Versendung wird der von C und D bewirkten Lieferung zugeschrieben. 


3.6.11. Auf welche Weise muss der Zwischenhändler seine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mitteilen? 


Die Mitteilung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer muss nach keiner besonderen 


Formalität stattfinden. Sie kann mit jedem Mittel erfolgen, das den Nachweis des 


Eingangs der Mitteilung beim Lieferer ermöglicht. Ein Austausch von E-Mails könnte in 


dieser Hinsicht ausreichen. 


Die Vertragsparteien können frei vereinbaren, wie diese Mitteilung erfolgen soll. Sie muss 


nicht für jeden Umsatz einzeln erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, dass der 


Zwischenhändler seinem Lieferer nur einmal die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 


mitteilt, die für alle Lieferungen in einen bestimmten Mitgliedstaat benutzt werden soll. 


Erhält der Zwischenhändler Lieferungen desselben Lieferers beispielsweise in 


Mitgliedstaat 1 und in Mitgliedstaat 2, kann er seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer, die für die Lieferungen in Mitgliedstaat 1 verwendet werden soll, 


und die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die für Lieferungen in Mitgliedstaat 2 


benutzt werden soll, nur einmal mitteilen, wobei es sich um dieselbe oder unterschiedliche 


Nummer(n) handeln kann. 


Der Zwischenhändler könnte dem Lieferer mitteilen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt 


die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die für Lieferungen in einem konkreten 


Mitgliedstaat benutzt werden soll, eine andere als die bisher verwendete Nummer sein 


wird. Der Zwischenhändler kann sich auch dafür entscheiden, für bestimmte Lieferungen 


eine andere als die „im Allgemeinen“ von ihm genutzte Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer zu verwenden. Wenn er also seinem Lieferer ein bestimmte 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt hat, die für alle Lieferungen in einen 


bestimmten Mitgliedstaat verwendet werden soll, könnte er den Lieferer informieren, dass 


er für eine spezielle Lieferung eine andere Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 


verwenden wird. 
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Der Lieferer seinerseits kann den Zwischenhändler ersuchen, die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer für jeden Umsatz einzeln mitzuteilen, wenn er das zur 


Gewährleistung der korrekten Anwendung der Steuerbefreiung so wünscht.  


3.6.12. Arten des Nachweises für die Mitteilung der Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer 


Der Zwischenhändler und sein Lieferer müssen den Nachweis über die Mitteilung führen 


und diesen Nachweis bei Bedarf den Steuerbehörden zur Überprüfung der korrekten 


Anwendung der Vorschrift vorlegen. Aus diesem Grund ist für den Nachweis der 


Mitteilung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer eine schriftliche Mitteilung 


irgendeiner Art, ob elektronisch oder nicht, erforderlich. 


Aber auch wenn der Zwischenhändler oder sein Lieferer keinen Nachweis dafür 


übermitteln können, dass der Zwischenhändler seinem Lieferer die ihm von dem 


Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versendet werden, erteilte Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mitgeteilt hat, wird davon ausgegangen, dass dies der Fall ist, 


wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 


1) die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Zwischenhändlers, die von dem 


Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versendet oder befördert werden, erteilt 


wurde, erscheint in der Rechnung, die ihm sein Lieferer ausstellt; und 


2) der Betrag der in dem Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versendet oder 


befördert werden, geschuldeten Mehrwertsteuer ist in Rechnung gestellt worden 


(sofern der Umsatz nicht von der Mehrwertsteuer befreit ist; in diesem Fall muss die 


Rechnung einen Hinweis auf die anwendbare Bestimmung in der 


Mehrwertsteuerrichtlinie oder eine entsprechende nationale Vorschrift oder aber 


einen anderen Hinweis enthalten, aus dem hervorgeht, dass die Lieferung von 


Gegenständen oder die Dienstleistungen nach Artikel 226 Absatz 11 RL 


steuerbefreit sind). 


Die Behörden der beteiligen Mitgliedstaaten müssen ebenfalls überprüfen können, ob das 


Verhalten des Lieferers und des Zwischenhändlers mit den Angaben auf der Rechnung 


kohärent ist. Wenn also der Lieferer beispielsweise bei dem auf der Rechnung 


ausgewiesenen Umsatz Mehrwertsteuer berechnet hat, muss diese Mehrwertsteuer in seine 


Mehrwertsteuer-Register aufgenommen werden, sofern er zur Führung solcher Register 


verpflichtet ist; zudem muss sie in seiner Mehrwertsteuererklärung erscheinen.  


3.6.13. Was geschieht, wenn der Zwischenhändler und sein Lieferer die Mitteilung nicht 


nachweisen können? 


Können der Zwischenhändler und sein Lieferer nicht beweisen, dass der Zwischenhändler 


seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt hat, die ihm der 


Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versandt oder befördert werden, erteilt hat, 


und sind die in Abschnitt 3.6.12 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann vermutet 


werden, dass die Voraussetzungen für die Anwendung der Vorschrift in Artikel 36a 


Absatz 2 RL nicht erfüllt sind und die allgemeine Vorschrift in Artikel 36a Absatz 1 RL 


gilt. 
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3.6.14. Wann muss der Zwischenhändler diese Mitteilung vornehmen? 


In Artikel 36a RL wird nicht festgelegt, wann die Mitteilung der Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer an den Lieferer stattfinden muss. Grundsätzlich hat es den 


Anschein, als ob diese Mitteilung unter normalen Umständen erfolgen sollte, bevor der 


Steuertatbestand eintritt. 


Hat der Zwischenhändler seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die 


ihm vom Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände erteilt wurde, nicht bis zu diesem Tag 


mitgeteilt, gilt die allgemeine Vorschrift aus Artikel 36a Absatz 1 RL und die Beförderung 


der Gegenstände wird der Lieferung an den Zwischenhändler zugeschrieben und dies ist 


dann die innergemeinschaftliche Lieferung. Daher wird der Lieferer dem Zwischenhändler 


keine Mehrwertsteuer in Rechnung stellen, solange der Zwischenhändler dem Lieferer 


eine von einem anderen als dem Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände erteilte 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt hat und der Lieferer überzeugt ist, dass 


die Gegenstände vom Zwischenhändler oder einer anderen Person auf seine Rechnung in 


einen anderen Mitgliedstaat befördert werden. 


Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Zwischenhändler aufgrund eines Fehlers eine 


falsche Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitteilt. Das würde beispielsweise 


eintreten, wenn er seinem Lieferer die Anweisung erteilt hat, stets die ihm vom 


Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zu 


verwenden, er aber für diese besondere Lieferung die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer nutzen wollte, die ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat der 


Gegenstände erteilt wurde. In diesem Fall sollte der Zwischenhändler in der Lage sein, die 


ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände erteilte Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer auch nach dem Eintreten des Steuertatbestands mitzuteilen. Die 


Folgen dieser verspäteten Mitteilung sind je nach den Umständen des Einzelfalls 


unterschiedlich. 


Erfolgt die Mitteilung nach dem Steuertatbestand, aber vor Ablauf der Frist für die 


Abgabe der Mehrwertsteuererklärung für diesen Zeitraum, so berichtigt der Lieferer die 


Rechnung lediglich nach den einschlägigen nationalen Vorschriften und wendet nunmehr 


die Mehrwertsteuerbefreiung (sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind) auf den Umsatz 


an; auch meldet er in seiner Mehrwertsteuererklärung für diese Lieferung keinen 


Mehrwertsteuerbetrag an. 


Findet die Mitteilung nach dem Steuertatbestand und nach Ablauf der Frist für die Abgabe 


der Mehrwertsteuererklärung für diesen Zeitraum statt, kann der Lieferer die Rechnung 


auch nach den einschlägigen nationalen Vorschriften berichtigen und jetzt die 


Mehrwertsteuerbefreiung anwenden, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der Lieferer 


berichtigt die Mehrwertsteuererklärung nach den in dem betreffenden Mitgliedstaat 


festgelegten Verfahren. 


3.6.15. Was geschieht, wenn der Zwischenhändler mehrere Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummern besitzt? 


Wenn in unserem Beispiel 2 C der Zwischenhändler ist, dann ist es möglich, dass er eine 


von dem Mitgliedstaat seines Sitzes (MS 3) erteilte Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer sowie eine vom Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände (MS 2) 


erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer und eine vom Ankunftsmitgliedstaat der 


Gegenstände (MS 5) erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer besitzt. 
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Die Tatsache, dass C eine von MS 2 erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer hat, 


verpflichtet ihn nicht zur Verwendung dieser Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer für 


Umsätze, an denen Lieferer mit Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat oder dort 


befindliche Gegenstände beteiligt sind. Er kann die von diesem Mitgliedstaat erteilte 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder eine andere, von einem anderen Mitgliedstaat 


erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer verwenden. Die Auswahl der einen oder 


anderen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist in ihren Folgen jedoch nicht neutral. 


Die Folgen, die entstehen, wenn C die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von MS 2 


übermittelt, haben wir bereits analysiert. Die Lieferung von B an C ist dann eine 


Inlandslieferung in MS 2 und die Beförderung der Gegenstände wird der von C getätigten 


Lieferung zugewiesen. Daher wird C eine innergemeinschaftliche Lieferung in MS 2 


bewirken (die steuerbefreit ist, sofern die Voraussetzungen aus Artikel 138 RL erfüllt 


sind). 


C kann allerdings B seine ihm von MS 5 erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 


zukommen lassen. In diesem Fall gilt die allgemeine Vorschrift aus Artikel 36a 


Absatz 1 RL und die Beförderung wird der Lieferung an C zugewiesen. Die 


innergemeinschaftliche Lieferung von B an C ist dann steuerbefreit. C tätigt dann einen 


innergemeinschaftlichen Erwerb in MS 5. 


Lässt C seine ihm von MS 3 erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer B zukommen, 


gilt ebenfalls die allgemeine Vorschrift aus Artikel 36a Absatz 1 RL und die Beförderung 


wird der Lieferung an C zugewiesen. Die innergemeinschaftliche Lieferung von B an C ist 


dann steuerbefreit, weil Artikel 138 RL nur eine von einem anderen Mitgliedstaat als dem 


Mitgliedstaat, von dem aus die Versendung oder Beförderung der Gegenstände beginnt, 


vorschreibt.  


Nach Artikel 40 RL bewirkt C einen innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen 


in MS 5, dem Mitgliedstaat, in dem die Verwendung oder Beförderung der Gegenstände 


endet; daher wird der innergemeinschaftliche Erwerb in MS 5 besteuert. Nach 


Artikel 41 RL könnte jedoch auch MS 3 den innergemeinschaftlichen Erwerb besteuern, 


da die Nummer, unter der C den Erwerb getätigt hat, eine von MS 3 erteilte 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer war. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 


muss C gegenüber den Steuerbehörden in MS 3 nachweisen, dass der Erwerb im Einklang 


mit Artikel 40 RL besteuert worden ist, und zwar in dem Mitgliedstaat, in dem die 


Versendung oder Beförderung der Gegenstände endet (MS 5). 


3.6.16. Was geschieht, wenn der Zwischenhändler seinem Lieferer keine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitteilt? 


Es ist möglich, dass der Zwischenhändler seinem Lieferer keine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mitteilt. Gehen wir in Beispiel 2 davon aus, dass C der 


Zwischenhändler ist und dass er B keine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt 


hat. In diesem Fall muss B auf den Umsatz mit C Mehrwertsteuer erheben.  


Der Umstand, dass die Gegenstände das Hoheitsgebiet von MS 2 verlassen haben und 


dass C ein als solcher handelnder Steuerpflichtiger ist, reicht für eine Gewährung der 


Mehrwertsteuerbefreiung für die innergemeinschaftlichen Lieferung nicht aus. Artikel 138 


Absatz 1 Buchstabe b RL schreibt als eine der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 


der innergemeinschaftlichen Lieferung vor, dass C seine von einem anderen als dem 


Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer B 
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gegenüber angibt. Da er dies nicht getan hat, muss B auf die innergemeinschaftliche 


Lieferung Mehrwertsteuer erheben. 


Es ist darauf hinzuweisen, dass die Besteuerung der innergemeinschaftlichen Lieferung in 


MS 2 kein Hindernis für die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs durch C in 


MS 5 nach Artikel 40 RL und Artikel 16 DVO darstellt. 


Dieser Sachverhalt kann von C berichtigt werden, indem er seine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer zu einem späteren Zeitpunkt mitteilt. Er könnte B seine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer aus MS 2, MS 3 oder MS 5 mitteilen, was die im 


vorstehenden Absatz erläuterten Folgen hätte. In diesem Fall gelten dann die in MS 2 


festgelegten Vorschriften für die Berichtigung von Rechnungen. 


3.6.17. Vereinfachung von Dreiecksgeschäften 


Wie bereits gesagt, beschränkt sich der Geltungsbereich der Vorschriften in 


Artikel 36a RL auf die Klarstellung dessen, welchem Umsatz in der Reihe die 


Beförderung zugewiesen wird. Diese Vorschriften wirken sich nicht auf die Steuerpflicht 


aus, die nach den allgemeinen Vorschriften bestimmt wird. Ebenso wenig wirken sie sich 


auf die Möglichkeit zur Anwendung der für Dreiecksgeschäfte bei Erfüllung aller 


Voraussetzungen aus Artikel 141 RL vorgesehenen Vereinfachung aus. 


In dem folgenden Beispiel (Beispiel 7) können wir uns ein einfaches Reihengeschäft 


vorstellen, bei dem die Vereinfachung für Dreiecksgeschäfte angewendet werden kann. 


A B C


MS 1 MS 3MS 2


 


 


B ist der Zwischenhändler. Die allgemeine Vorschrift in Artikel 36a Absatz 1 RL besagt, 


dass die Beförderung oder Versendung der an den Zwischenhändler erfolgten Lieferung 


zugewiesen wird, also der von A an B bewirkten Lieferung. Daher tätigt A eine 


innergemeinschaftliche Lieferung in MS 1 und B einen innergemeinschaftlichen Erwerb 


in MS 3. Wir werden nun analysieren, ob die in Artikel 141 RL für die Anwendung der 


Vereinfachung für Dreiecksgeschäfte festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 


a) Der innergemeinschaftliche Erwerb wird durch einen Steuerpflichtigen (B) bewirkt, der 


in dem betroffenen Mitgliedstaat (MS 3) keinen Sitz hat, aber für Mehrwertsteuerzwecke 


in einem anderen Mitgliedstaat (MS 2) erfasst ist. 


b) Der Erwerb von Gegenständen erfolgt zum Zweck der späteren Lieferung dieser 


Gegenstände in dem betreffenden Mitgliedstaat (MS 3) durch B. 
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c) Die Gegenstände werden unmittelbar aus einem anderen Mitgliedstaat (MS 1) als dem, 


in dem B erfasst ist (MS 2), zu der Person befördert, für die er die anschließende 


Lieferung durchführen soll (C). 


d) Die Person, an die die anschließende Lieferung erfolgen soll (C), ist ein anderer, in dem 


betreffenden Mitgliedstaat (MS 3) erfasster Steuerpflichtiger. 


e) C ist gemäß Artikel 197 RL als Schuldner für die Zahlung der auf die von B 


durchgeführte Lieferung anfallenden Mehrwertsteuer bestimmt worden. 


Die Voraussetzungen für die Anwendung der Vereinfachung für Dreiecksgeschäfte sind 


daher erfüllt. Folglich ergibt sich folgende Besteuerung des Umsatzes: 


– A tätigt eine innergemeinschaftliche Lieferung in MS 1. Diese Lieferung ist 


steuerbefreit, wenn alle Voraussetzungen aus Artikel 138 RL erfüllt sind. 


– B tätigt dann einen innergemeinschaftlichen Erwerb in MS 3. Infolge der Anwendung 


von Artikel 141 RL wird auf diesen Erwerb keine Mehrwertsteuer erhoben. 


– B bewirkt eine Inlandslieferung an C in MS 3. C ist nach Artikel 197 RL Schuldner für 


die Zahlung der Mehrwertsteuer auf diese Lieferung. 


– Daher muss sich B für Mehrwertsteuerzwecke weder in MS 1 noch in MS 3 registrieren 


lassen und muss diese auch nicht ausweisen. Um sicherzustellen, dass B nicht in MS 2 


für einen innergemeinschaftlichen Erwerb besteuert wird, muss er ferner die 


Voraussetzungen in Artikel 42 RL erfüllen. 


3.6.17.1.  Mehr als drei Wirtschaftsbeteiligte in der Reihe 


Wir nehmen unser Beispiel erneut auf, diesmal mit vier Wirtschaftsbeteiligten in der 


Reihe (Beispiel 8): 
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In unserem Beispiel 8 ist C der Zwischenhändler. C teilt B seine von MS 2 ausgegebene 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mit. Daher gilt statt der allgemeinen Vorschrift in 


Artikel 36a Absatz 1 RL die Vorschrift in Artikel 36a Absatz 2 RL, so dass die 


Beförderung der von C bewirkten Lieferung zugewiesen wird. Folglich wird die von B an 


C getätigte Lieferung eine Inlandslieferung in MS 2 sein und die von C an D bewirkte 


Lieferung wird eine innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen sein, die in 


MS 2 von der Steuer befreit ist (sofern die Voraussetzungen des Artikels 138 RL erfüllt 


sind). 


Der innergemeinschaftliche Erwerb wird von D getätigt, der keinen Sitz in MS 5, dem 


Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände, hat, aber in MS 4 registriert ist. Die Gegenstände 


werden von D zum Zweck einer späteren Lieferung von Gegenständen an E im gleichen 


Mitgliedstaat, MS 5, erworben. Die Gegenstände wurden von einem anderen Mitgliedstaat 


(MS 2) als dem, in dem D für Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist (MS 4), unmittelbar zu 


der Person befördert, für die er die anschließende Lieferung durchführen soll (E). E ist ein 


für Zwecke der Mehrwertsteuer in MS 5 erfasster Steuerpflichtiger. Wenn E also gemäß 


Artikel 197 RL Schuldner für die Zahlung der Mehrwertsteuer ist, die für die von der nicht 


in MS 5 ansässigen Person (D) durchgeführte Lieferung geschuldet wird, dann gilt 


Artikel 141 RL. 


Bei diesem Sachverhalt ist auf den von D in MS 5 getätigten innergemeinschaftlichen 


Erwerb keine Mehrwertsteuer zu erheben. Nach Artikel 197 RL ist E Schuldner der 


Mehrwertsteuer auf die von D an E in MS 5 bewirkte Lieferung.  


Daher muss sich D in MS 5 nicht für die Mehrwertsteuer registrieren lassen bzw. diese 


ausweisen. Um sicherzustellen, dass D nicht in MS 4 für einen innergemeinschaftlichen 


Erwerb besteuert wird, muss er ferner die Voraussetzungen in Artikel 42 RL erfüllen. 


3.6.17.2.  Spätere Lieferung der Gegenstände im Anschluss an das Dreiecksgeschäft 


In unserem Beispiel 8 war C der Zwischenhändler. C teilt B seine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer in MS 3 und nicht seine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in 


MS 2 mit. Für unser Beispiel nehmen wir an, dass D nicht nur in MS 4, sondern auch in 


MS 5 für Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist. In diesem Fall gilt die allgemeine Vorschrift 


für Reihengeschäfte und die Beförderung wird der von B an C bewirkten Lieferung 


zugewiesen. C tätigt einen innergemeinschaftlichen Erwerb in MS 5. In Anbetracht des 


genauen Wortlauts von Artikel 141 RL könnte man annehmen, dass diese Steuerbefreiung 


auf diesen innergemeinschaftlichen Erwerb durch C nicht angewendet werden kann, weil 


man davon ausgehen könnte, dass die Voraussetzung aus Artikel 141 Buchstabe c RL 


nicht erfüllt ist. Die Gegenstände werden nicht an die Person versandt oder befördert, für 


die C seine Lieferung durchführt, nämlich D, sondern an eine andere Person, E, die weiter 


hinten in der Reihe steht. Träfe dies zu, müsste C in MS 5 registriert sein und die 


Mehrwertsteuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb in MS 5 ausweisen.
21


 


Allerdings könnte die in Artikel 141 RL vorgesehene Steuerbefreiung in dieser Situation 


nach wie vor zu Anwendung kommen.  


                                                 
21


 Wenn jedoch die Steuerbefreiung aus Artikel 140 Buchstabe c RL gilt (was der Fall wäre, wenn MS 5 


auf die anschließende Lieferung zwischen C und D die in Artikel 194 RL vorgesehene Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft anwendet), dann wäre C verpflichtet, sich aufgrund des getätigten 


innergemeinschaftlichen Erwerbs in MS 5 registrieren zu lassen; er wäre aber nicht verpflichtet, diesen 


innergemeinschaftlichen Erwerb auszuweisen, weil dieser steuerbefreit wäre. 
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Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass es für C, den Zwischenhändler, beim Verkauf 


der Gegenstände an D irrelevant ist, was D mit den Gegenständen vorhat. 


C erfüllt seine Verpflichtungen gegenüber D, indem er die Gegenstände an den zwischen 


C und D vereinbarten Ort sendet. Bei diesem Ort könnte es sich um die Betriebsräume von 


D oder ein von einem Dritten verwalteten Lager handeln. Infolge eines zwischen D und E 


getätigten Umsatzes, der C nicht unbedingt bekannt sein muss, könnte es sich aber auch 


um die Betriebsräume von E handeln. 


C erfüllt folglich die Anforderungen aus Artikel 141 RL, denn er versendet die 


Gegenstände an den von D bestimmten Ort. Die Tatsache, dass ein Verkauf von D an E 


stattgefunden hat, der C bekannt sein kann oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, dass C 


die Anforderungen für die Anwendung der Steuerbefreiung erfüllt. 


Wir könnten uns auch mit den Unterschieden zwischen diesem Szenario (ein 


Dreiecksgeschäft zwischen B, C und D, obgleich die Gegenstände an E versendet werden) 


und dem Fall beschäftigten, in dem ein Dreiecksgeschäft zwischen B, C und D vorliegt, 


die Gegenstände zu den Betriebsräumen von D versendet werden und anschließend eine 


Lieferung von D an E außerhalb des Reihengeschäfts stattfindet. 


In beiden Fällen ist der innergemeinschaftliche Erwerb der Gegenstände durch C in MS 5 


von der Steuer befreit und C muss sich dort nicht registrieren lassen. D müsste in diesen 


Fällen in MS 5 registriert sein und wäre Schuldner für die Zahlung der Mehrwertsteuer auf 


die Inlandslieferung, die C in diesem Mitgliedstaat an ihn bewirkt. 


Darüber hinaus ist Artikel 42 Buchstabe b RL zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass C in 


beiden Fällen „der Pflicht zur Abgabe der zusammenfassenden Meldung gemäß 


Artikel 265“ nachkommen und die anschließende Lieferung an D sowie die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von D in MS 5 in die von ihm (C) in MS 3 


abgegebene zusammenfassende Meldung aufnehmen muss. Andernfalls wäre C in 


Anbetracht dessen, dass er für den betreffenden Erwerb die von MS 3 erteilte 


Mehrwertstummer verwendet hat, in beiden Fällen in MS 3 für den getätigten 


innergemeinschaftlichen Erwerb steuerpflichtig (Artikel 41 RL). 


Die Lieferung von D an E wäre auf jeden Fall eine in MS 5 besteuerte Inlandslieferung. 


Wie wir sehen, ergeben sich für C, D und E keine Unterschiede, wenn bei einer 


Versendung der Gegenstände an E die Vereinfachung für Dreiecksgeschäfte angewendet 


wird, oder wenn die Gegenstände an D versendet werden, der sie später an E verkauft und 


versendet. Wird die Vereinfachung jedoch nicht angewendet, wäre C verpflichtet, sich in 


MS 5 registrieren zu lassen und dort die Mehrwertsteuer auszuweisen. 


Nach einer Prüfung der vorstehend beschriebenen Umstände kann man davon ausgehen, 


dass in diesem Fall in Beispiel 8 sämtliche Voraussetzungen für Dreiecksgeschäfte erfüllt 


sind, solange C die Gegenstände an den Ort in MS 5 befördert, den D ihm genannt hat, 


und solange D in MS 5 für Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist. Die Voraussetzung aus 


Artikel 141 Buchstabe c RL ist erfüllt, weil die Gegenstände unmittelbar an den Ort 


befördert werden, den D C gegenüber angegeben hat. 


Daher müsste der innergemeinschaftliche Erwerb der Gegenstände durch C in MS 5 von 


der Steuer befreit sein und C muss sich in MS 5 nicht registrieren lassen. D wäre in MS 5 


Schuldner der Zahlung von Mehrwertsteuer für die in diesem Mitgliedstaat von C und D 


getätigte Inlandslieferung und die Lieferung von D an E wäre ebenfalls eine in MS 5 
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besteuerte Inlandslieferung. Für die Zwecke des Artikels 42 RL wäre C zur Abgabe einer 


zusammenfassenden Meldung in MS 3 verpflichtet, aus der die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer von D in MS 5 hervorgeht. 


Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Vorschriften für Reihengeschäfte unabhängig 


von der Anzahl der an der Reihe beteiligten Parteien gelten. Die Vereinfachung für 


Dreiecksgeschäfte ist jedoch nur dann anwendbar, wenn für die Transaktionen, an denen 


drei Parteien dieser Reihe beteiligt sind, alle Voraussetzungen für diese 


Dreiecksvereinfachung erfüllt sind. In der Praxis kann nur einer der an der Umsatzreihe 


beteiligten Steuerpflichtigen potenziell in den Genuss der Vereinfachung für 


Dreiecksgeschäfte kommen, und zwar der Steuerpflichtige innerhalb der Reihe, der den 


innergemeinschaftlichen Erwerb tätigt. Im vorstehenden Beispiel ist dies C, während D 


keinen Nutzen aus der Vereinfachung ziehen kann. 


3.6.18. Die letzte Person in der Reihe ist Endkunde 


Wie in Abschnitt 3.3 erwähnt, beträgt die Mindestanzahl der an einem Reihengeschäft 


beteiligten Personen drei. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass alle von ihnen 


Steuerpflichtige sind. 


Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit, dass die letzte Person in der Reihe ein 


Nichtsteuerpflichtiger, d. h. ein Endverbraucher, ist. Folglich könnten wir die Vorschriften 


für Reihengeschäfte auch auf einen Sachverhalt anwenden, bei dem ein 


Steuerpflichtiger A Gegenstände an einen Steuerpflichtigen B verkauft, der dieselben 


Gegenstände an eine nichtsteuerpflichtige Privatperson C verkauft. Die Beförderung 


erfolgt unmittelbar von A an C, von MS 1 nach MX 3. 


Beispiel 9 


A B C


MS 1 MS 2 MS 3


Contractual flow


Physical flow


 


Bei diesem Sachverhalt ist B die einzige Person, die zum Zweck der Anwendung der 


Vorschriften für Reihengeschäfte Zwischenhändler sein kann.  


Wenn die allgemeine Vorschrift gilt, wird die Beförderung der von A an B bewirkten 


Lieferung zugewiesen. Daher handelt es sich bei der Lieferung durch A um eine 


innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen, die in MS 1 von der Steuer befreit 


ist (sofern die Voraussetzungen des Artikel 138 RL erfüllt sind), und es würde einen 
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innergemeinschaftlichen Erwerb durch B geben, der in MS 3 zu versteuern wäre. Bei der 


Lieferung von B an C handelte es sich dann um einen Inlandsumsatz in MS 3. 


Wenn B, der Zwischenhändler, A die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitteilt, die 


ihm von dem Mitgliedstaat erteilt wurde, von dem aus die Gegenstände versendet oder 


befördert werden, nämlich MS 1, dann würde die Versendung oder Beförderung der von 


ihm getätigten Lieferung zugeschrieben, also der Lieferung von B an C. Die Lieferung 


von A an B ist dann ein in MS 1 zu versteuernder Inlandsumsatz. Die Lieferung von B an 


C könnte dann als Fernabsatz von Gegenständen angesehen werden, der in MS 3 zu 


versteuern ist, sofern nicht die Voraussetzungen aus Artikel 34 RL erfüllt sind; in diesem 


Fall würde der Umsatz in MS 1 besteuert. 
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4. DIE STEUERBEFREIUNG INNERGEMEINSCHAFTLICHER LIEFERUNGEN VON 


GEGENSTÄNDEN  


4.1. Einschlägige Bestimmung 


Artikel 138 RL 


4.2. Was bewirkt die Bestimmung? 


Die Änderung des Artikels 138 RL besteht aus zwei Elementen: 


- Absatz 1 wird neu gegliedert und es wird eine neue Voraussetzung hinzugefügt; 


- es wird ein Absatz 1a hinzugefügt. 


Artikel 138 Absatz 1 RL 


Hinsichtlich des Artikels 138 Absatz 1 RL ist Folgendes zu berücksichtigen: 


- Der Inhalt von Buchstabe a in Artikel 138 Absatz 1 RL entspricht dem Inhalt von 


Artikel 138 Absatz 1 in der bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Fassung. 


 


- In Buchstabe b wird eine neue Voraussetzung für die Anwendung der 


Steuerbefreiung festgelegt, die aus den beiden folgenden Elementen besteht: 


 


o Der Steuerpflichtige oder die nichtsteuerpflichtige juristische Person, für 


den bzw. die die Lieferung bewirkt wird, ist für Mehrwertsteuerzwecke in 


einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Versendung oder 


Beförderung beginnt, erfasst 


und  


o Dieser Steuerpflichtige bzw. diese nichtsteuerpflichtige juristische Person, 


für den bzw. die die Lieferung bewirkt wird, hat dem Lieferer gegenüber 


seine bzw. ihre Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer angegeben. 


 


Hinsichtlich des ersten Elements ist darauf hinzuweisen, dass die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen oder der nicht nichtsteuerpflichtigen 


juristischen Person, an den bzw. die die Lieferung erfolgt, nicht zwingend eine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer sein muss, die von dem Mitgliedstaat 


erteilt wurde, in den die Gegenstände befördert werden; es reicht aus, wenn dies 


eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist, die von einem anderen als dem 


Mitgliedstaat, in dem die Versendung oder Beförderung beginnt, zugewiesen 


wurde. 


 


Hinsichtlich des zweiten Elements ist darauf hinzuweisen, dass die Art und Weise, 


wie die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zwischen den Vertragsparteien 


weitergegeben wird, im Gesetzestext nicht festgeschrieben ist. Es sollte daher dem 


Ermessen der Vertragsparteien überlassen werden und nicht formellen 


Anforderungen (beispielsweise der Verwendung eines bestimmten Dokuments) 


unterworfen werden. Ähnlich wie bei den vorstehenden Ausführungen im Kontext 


von Artikel 36a Absatz 2 RL kann man anhand der Tatsache, dass der Lieferer die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer seines Kunden in der Rechnung erwähnt, 


davon ausgehen, dass der Kunde dem Lieferer seine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer genannt hat. 
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Artikel 138 Absatz 1a RL 


Hinsichtlich des Artikels 138 Absatz 1a RL ist zu betonen, dass Artikel 138 ein neuer 


Absatz 1a hinzugefügt worden ist, nach dem die Befreiung gemäß Absatz 1 nicht gilt , 


wenn der Lieferer der Verpflichtung zur Abgabe einer zusammenfassenden Meldung nach 


den Artikeln 262 und 263 nicht nachgekommen ist oder die zusammenfassende Meldung 


nicht die gemäß Artikel 264 erforderlichen korrekten Angaben zur Lieferung enthält, es 


sei denn, der Lieferer kann sein Versäumnis zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden 


ordnungsgemäß begründen. 


4.3. Einzelfragen, die sich aus Artikel 138 Absätze 1 und 1a RL ergeben 


4.3.1. Vom Mehrwertsteuerausschuss gebilligte Leitlinien 


Leitlinien, die auf die 113. Sitzung des Mehrwertsteuerausschusses am 3. Juni 2019 


zurückgehen 


3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN IM 


ZUSAMMENHANG MIT DER UMSETZUNG DER KÜRZLICH 


ANGENOMMENEN EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 


3.1 Ursprung: Kommission  


Referenzen: Artikel 17a, 36a, 138 Absätze 1 und 1a, 243 Absatz 3 und 262 Absatz 2 


der Mehrwertsteuerrichtlinie 


 Artikel 45a und 54a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung  


Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: Richtlinie (EU) 2018/1910 des 


Rates und Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates  


 (Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 


Dokument D – taxud.c.1(2019)7900313 – Arbeitsunterlage Nr. 976 


Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: Kompatibilität mit 


der MwSt-Erstattungsrichtlinie (Abschnitt 3.3.1.)
22


 


Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass durch die mit der Richtlinie (EU) 


2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 vorgenommenen Änderung von Artikel 138 


Absatz 1 der MwSt-Richtlinie eine wesentliche Bedingung für die Anwendung der 


Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen hinzufügt wird. Der 


MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass diese Hinzufügung bedeutet, dass 


die Bedingungen für die Anwendung der Befreiung nach Artikel 138 als nicht erfüllt 


betrachtet werden müssen und der Lieferer die Mehrwertsteuer zwingend berechnen muss, 


wenn die Person, die diese Gegenstände erwirbt, gegenüber dem Lieferer ihre 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer nicht angibt, oder wenn die angegebene 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von dem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, aus dem 


die Gegenstände versandt oder befördert werden.  


Dokument D – taxud.c.1(2019)7900872 – Arbeitsunterlage Nr. 977 


Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: Anwendung von 


Artikel 138 Absatz 1a (Abschnitt 3.3.2.)
23


 


                                                 
22


 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. 



https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf
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1. Der MwSt-Ausschuss erkennt einstimmig an, dass die Tatsache, dass die Befreiung 


gemäß Artikel 138 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie bei Nichteinhaltung durch den Lieferer 


gemäß Absatz 1a nicht gilt, tatsächlich erst einige Zeit nach der Lieferung und der 


Rechnungstellung festgestellt werden kann.   


Tatsächlich ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass eine gewisse 


Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Lieferung und Rechnungsstellung an den 


Erwerber und dem Zeitpunkt, zu dem der Lieferer seiner Verpflichtung gemäß den 


Artikeln 262 und 263 der MwSt-Richtlinie nachkommen und eine zusammenfassende 


Meldung einreichen muss, unvermeidbar ist. Der MwSt-Ausschuss ist außerdem 


einstimmig der Auffassung, dass eine Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, an dem der 


Lieferer die zusammenfassende Meldung einreichen muss, und dem Zeitpunkt, an dem die 


Steuerbehörden Maßnahmen ergreifen, unvermeidbar ist, da solche Maßnahmen nur 


ergriffen werden können, wenn die zusammenfassende Meldung nicht eingereicht wurde 


oder die eingereichte zusammenfassende Meldung nicht die korrekten Angaben enthält. 


2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der Lieferer aus diesem 


Grund zum Zeitpunkt der Ausführung der Lieferung die Möglichkeit der steuerbefreiten 


Lieferung haben soll, vorausgesetzt die Bedingungen aus Artikel 138 Absatz 1 der MwSt-


Richtlinie sind erfüllt, da diese zum Zeitpunkt der Lieferung die einzigen einschlägigen 


Bedingungen sind, um festzustellen, ob die Befreiung gilt. 


 Bezüglich der in Artikel 138 Absatz 1a der MwSt-Richtlinie vorgesehenen Fälle ist der 


MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Befreiung nur dann 


rückwirkend widerrufen werden kann, wenn die Steuerbehörden einen Verstoß des 


Lieferers gegen die Verpflichtung zur Abgabe einer zusammenfassenden Meldung gemäß 


Artikel 262 und 263 der MwSt-Richtlinie festgestellt haben, bzw. wenn die vom Lieferer 


eingereichte zusammenfassende Meldung nicht die gemäß Artikel 264 der MwSt-


Richtlinie erforderlichen korrekten Angaben zur Lieferung enthält, es sei denn, der 


Lieferer kann sein Versäumnis zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden begründen. 


Dokument D – taxud.c.1(2019)7901495 – Arbeitsunterlage Nr. 978 


Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: In Kombination 


mit der in Artikel 194 vorgesehenen fakultativen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft 


(Abschnitt 3.3.3.)
24


 


Wenn eine Verbringung von Gegenständen im Sinne des Artikels 17 der MwSt-Richtlinie 


als erfolgt gilt, weil von einer Konsignationslagerregelung abgedeckte Gegenstände die 


für diese Regelung erforderlichen Bedingungen nicht länger erfüllen, so ist der MwSt-


Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass:  


a)  wenn der Steuerpflichtige, der die Verbringung durchführt, nicht bereits für die 


Zwecke der Mehrwertsteuer in dem Mitgliedstaat erfasst ist, in dem die Gegenstände 


zuerst der Konsignationslagerregelung unterlagen, er sich aufgrund des von ihm dort 


                                                                                                                                                   
23


 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. 


24
 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf
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durchgeführten als innergemeinschaftlicher Erwerb geltenden Umsatzes in dem 


betreffenden Mitgliedstaat erfassen lassen muss; 


b)  diese Erfassung gemäß Artikel 214 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie 


erforderlich ist und der betreffende Mitgliedstaat nicht darauf verzichten darf, auch 


wenn der als innergemeinschaftlicher Erwerb geltende Umsatz gemäß Artikel 140 


Buchstabe c der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit ist. 


Die Leitlinie Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: In 


Kombination mit der in Artikel 194 vorgesehenen fakultativen Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft (Abschnitt 3.3.3.) steht im Zusammenhang mit der in 


Abschnitt 2.5.4 dieser Erläuterungen behandelten Fragestellung. Auf diesen Abschnitt 


wird verwiesen. 


4.3.2. Was geschieht, wenn der Erwerber dem Lieferer gegenüber seine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer nicht angibt, die von einem anderen 


Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, von dem aus die 


Gegenstände versandt oder befördert werden? 


Falls der Erwerber gegenüber dem Lieferer seine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 


nicht angibt oder die angegebene Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von dem 


Mitgliedstaat ausgestellt wurde, aus dem die Gegenstände versandt oder befördert werden, 


dann ist zumindest eine der Voraussetzungen für die Anwendung der Befreiung nach 


Artikel 138 RL (insbesondere die in Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b RL dargelegte 


Voraussetzung) nicht erfüllt und der Lieferer muss die Mehrwertsteuer berechnen. 


Dies ist auch dann der Fall, wenn alle anderen Voraussetzungen für die Anwendung der 


Befreiung erfüllt sind und der Lieferer, beispielsweise aufgrund der Art oder Menge der 


gelieferten Gegenstände, Grund zu der Annahme hat, dass es sich bei dem Kunden um 


einen Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige juristische Person handelt. 


Die Tatsache, dass der Lieferer auf die Lieferung Mehrwertsteuer berechnet, weil die 


Voraussetzungen des Artikels 138 RL nicht erfüllt sind, hat keinen Einfluss auf die 


mehrwertsteuerliche Behandlung des innergemeinschaftlichen Erwerbs, den der Kunde in 


dem Mitgliedsstaat, in dem die Versendung oder Beförderung der Gegenstände endet, 


bewirkt (Artikel 16 DVO). 


Wenn der Erwerber, der beweisen kann, dass er zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 


Steuerpflichtiger war und als solcher handelte, seinem Lieferer gegenüber zu einem 


späteren Zeitpunkt eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer angeben kann, die von 


einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, von dem aus die 


Gegenstände versandt oder befördert werden, und wenn keine Hinweise auf Betrug oder 


Missbrauch vorliegen, wird der Lieferer die Rechnung nach den in den maßgeblichen 


nationalen Rechtsvorschriften festgelegten Vorschriften ändern. 


4.3.3. Was geschieht, wenn der Erwerber bei den Steuerbehörden einen Antrag auf 


Erteilung einer Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer eingereicht hat, aber zu 


dem Zeitpunkt, an dem der Lieferer die Rechnung ausstellen muss, diese 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer noch nicht erhalten hat? 


Wenn der Erwerber zu dem Zeitpunkt, an dem der Lieferer die Rechnung ausstellt, nicht 


in der Lage war, dem Lieferer eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer anzugeben, 


weil die Steuerbehörden den Antrag des Erwerbers auf die Erteilung einer solchen 
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Nummer noch bearbeiten, kann der Lieferer die Befreiung nach Artikel 138 RL nicht 


anwenden, weil nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind. 


Sobald der Erwerber die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erhält, findet eine 


Korrektur der Rechnung nach den im letzten Absatz von Abschnitt 4.3.2 erläuterten 


Bedingungen Anwendung. 


4.3.4. Bestimmte Mitgliedstaaten unterscheiden zwischen einer nur für bestimmte 


Inlandsumsätze gültigen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer und einer 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die gemäß Artikel 215 RL ein Präfix zur 


Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, enthält. Können für die 


Befreiung nach Artikel 138 RL beide Nummern verwendet werden? 


Nein. Für die Zwecke des Artikels 138 RL ist nur die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mit einem Präfix zur Kennzeichnung des ausstellenden 


Mitgliedstaats maßgeblich. Dies ist die einzige Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, 


die der erfassende Mitgliedstaat in die MIAS-Datenbank aufnimmt und folglich die 


einzige Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die der Lieferer überprüfen kann. 


4.3.5. Welche Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist für die Anwendung der 


Befreiung nach Artikel 138 RL zu verwenden, wenn der Erwerber gemäß 


Artikel 11 RL Teil einer Mehrwertsteuergruppe ist? 


Der EuGH erklärte, dass die Umsetzung von Artikel 11 RL die Wirkung habe, dass auf 


der Grundlage dieser Bestimmung angenommene nationale Rechtsvorschriften erlauben, 


finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eng miteinander verbundene Personen, 


insbesondere Unternehmen, für Mehrwertsteuerzwecke nicht mehr als getrennte 


Steuerpflichtige, sondern als einen einzigen Steuerpflichtigen zu behandeln. Wird diese 


Bestimmung also von einem Mitgliedstaat umgesetzt, können im Sinne von Artikel 11 RL 


eng miteinander verbundene Personen nicht getrennt als Steuerpflichtige im Sinne von 


Artikel 9 RL behandelt werden, bzw. kann eine solche Person nicht in dieser Weise 


behandelt werden. Daraus folgt, dass die Behandlung als ein einziger Steuerpflichtiger 


ausschließt, dass Personen, die somit eng miteinander verbunden sind, weiterhin als 


einzelne Steuerpflichtige erfasst werden.
25


 


Dies bedeutet, dass de facto nur die Mehrwertsteuergruppe eine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer hat, die für die Befreiung nach Artikel 138 RL zu verwenden ist. 


4.3.6. Was ist mit „es sei denn, der Lieferer kann sein Versäumnis zur Zufriedenheit der 


zuständigen Behörden ordnungsgemäß begründen“ in Artikel 138 Absatz 1a RL 


gemeint? 


In Erwägungsgrund 7 der Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 


führte der Rate bezüglich des Zwecks der Bestimmung Folgendes aus: „Darüber hinaus ist 


der MIAS-Eintrag äußerst wichtig, um den Ankunftsmitgliedstaat über das Vorhandensein 


der Gegenstände in seinem Hoheitsgebiet zu informieren, und daher ein Schlüsselelement 


der Betrugsbekämpfung in der Union. Aus diesem Grund sollten die Mitgliedstaaten 


sicherstellen, dass die Steuerbefreiung nicht gelten sollte, wenn der Lieferer seiner 


Verpflichtung zum Eintrag in das MIAS nicht nachkommt, es sei denn, der Lieferer 


                                                 
25


 Siehe die Entscheidung des EuGH vom 22. Mai 2008 in der Sache C-162/07‚ Amplifin. 
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handelt in gutem Glauben, d. h., er kann alle seine Versäumnisse in Bezug auf die 


zusammenfassende Meldung gegenüber den zuständigen Steuerbehörden hinreichend 


begründen, was auch die Bereitstellung der nach Artikel 264 der Richtlinie 2006/112/EG 


erforderlichen korrekten Angaben durch den Lieferer zu diesem Zeitpunkt beinhalten 


könnte.“ 


Im ersten Teil von Artikel 138 Absatz 1a RL wird der Grundsatz festgelegt, dass die 


Befreiung bei Verstößen gegen die Artikel 262, 263 und 264 RL nicht gelten soll. Der 


letzte Teil von Artikel 138 Absatz 1a RL beinhaltet, dass die Befreiung jedoch weiterhin 


gilt, wenn der Lieferer sein Versäumnis zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden 


begründen kann. 


Dieser letzte Teil von Absatz 1a weist darauf hin, dass Verstöße auf Einzelfallbasis 


zwischen dem Lieferer und den zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, in dem die 


Lieferung stattfand, geklärt werden. 


Nichtsdestotrotz kann man in den folgenden Fällen vor einer hinreichenden Begründung 


für das Versäumnis eines Lieferers ausgehen (sofern die Steuerbehörden keinen Grund zu 


der Annahme haben, dass das Versäumnis Bestandteil eines Betrugskomplotts ist), sofern 


der Lieferer – sobald ihm der das Versäumnis hervorrufende Fehler bekannt wird – diesen 


Fehler berichtigt. 


o Der Lieferer hat die steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung 


irrtümlich nicht in die zusammenfassende Meldung für den Zeitraum, in dem 


die Lieferung stattfand, aufgenommen, sondern in eine zusammenfassende 


Meldung für den anschließenden Zeitraum; 


o Der Lieferer hat die steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung in die 


zusammenfassende Meldung für den Zeitraum, in dem die Lieferung 


stattfand, aufgenommen, aber einen unbeabsichtigten Fehler bezüglich des 


Werts der betreffenden Lieferung begangen; 


o Eine Umstrukturierung des die Gegenstände erwerbenden Unternehmens 


führt zu einem neuen Namen und einer neuen Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer, der alte Name und die alte Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer bestehen aber während einer kurzen Übergangszeit 


weiter. Der Lieferer nahm den Umsatz versehentlich unter dieser alten 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in die zusammenfassende Meldung 


auf. 
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5. BEFÖRDERUNGSNACHWEIS 


5.1. Einschlägige Bestimmung 


Artikel 45 a DVO 


5.2. Was bewirkt die Bestimmung? 


In Artikel 45a DVO wird bestimmt, dass man von der Erfüllung einer Voraussetzung für 


die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen nach 


Artikel 138 RL, nämlich dass die Gegenstände von einem Mitgliedstaat an einen 


Bestimmungsort außerhalb seines Gebiets, jedoch innerhalb der Gemeinschaft, versandt 


oder befördert wurden, ausgeht, wenn einer der in Buchstabe a oder b von Artikel 45a 


Absatz 1 dargelegten Fälle eintritt. 


Dies bedeutet auch: 


- dass das Vorliegen einer der in Buchstabe a oder b dargelegten Fälle für sich 


genommen für die Befreiung der Lieferung nach Artikel 138 RL nicht ausreicht. 


Es wird zwar vermutet, dass eine Grundvoraussetzung erfüllt ist; damit die 


Befreiung angewendet werden kann, müssen aber auch die anderen in 


Artikel 138 RL aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sein; 


- ein Umkehrschluss bezüglich dieser Vermutung ist nicht möglich. Mit anderen 


Worten: die Tatsache, dass die Voraussetzungen der Vermutung nicht erfüllt sind, 


bedeutet nicht automatisch, dass die Befreiung nach Artikel 138 RL nicht gilt. In 


einem solchen Fall obliegt es dem Lieferer, zur Zufriedenheit der Steuerbehörden 


nachzuweisen, dass die Voraussetzungen für die Befreiung (einschließlich der 


Beförderung) erfüllt sind. Mit anderen Worten: trifft die Vermutung nicht zu, 


bleibt der Sachverhalt der gleiche wie vor dem Inkrafttreten von Artikel 45a DVO. 


In Artikel 45a Absatz 2 DVO wird bestimmt, dass eine Steuerbehörde Vermutungen 


gemäß Absatz 1, nämlich dass die Gegenstände von einem Mitgliedstaat an einen 


Bestimmungsort außerhalb seines Gebiets, jedoch innerhalb der Gemeinschaft, versandt 


oder befördert wurden, widerlegen kann.  


Eine Widerlegung der Vermutung beinhaltet somit, dass die Steuerbehörden in der Lage 


sind, die erforderlichen Elemente zum Nachweis dessen vorzulegen, dass die Gegenstände 


tatsächlich nicht von einem Mitgliedstaat an einen Bestimmungsort außerhalb seines 


Gebiets, jedoch innerhalb der Gemeinschaft, versandt oder befördert worden sind. Dies 


kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Steuerbehörden bei einer Kontrolle feststellen, 


dass sich die Gegenstände noch im Lager des Lieferers befinden, oder wenn ihnen ein 


während der Beförderung eingetretener Vorfall bekannt ist, der zur Zerstörung der 


Gegenstände führte, bevor sie das Hoheitsgebiet verlassen hatten. 


Verfügen die Steuerbehörden über die erforderlichen Elemente für die Widerlegung der 


Vermutung (in Anbetracht der Art der zur Erfüllung dieses Zwecks erforderlichen 


Elemente), gilt die Befreiung nach Artikel 138 RL offenkundig nicht. Diesbezüglich 


bedeutet „Widerlegen der Vermutung“, dass die Steuerbehörden im Besitz von 


Nachweisen sind, die belegen, dass die Beförderung der Gegenstände nicht stattgefunden 


hat. 
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Das „Widerlegen der Vermutung“ unterscheidet sich von Fällen, in denen eine 


Steuerbehörde nachweisen kann, dass eine der in Artikel 45a Absatz 3 DVO aufgeführten 


Unterlagen, die als Nachweis eingereicht wird, unrichtige Angaben enthält oder sogar 


gefälscht ist. Hier würde die Folge sein, dass die Voraussetzungen für das Zutreffen einer 


der in Buchstabe a oder b von Absatz 1 dargelegten Fälle nicht erfüllt sind. Aus diesem 


Grund kann sich der Lieferer dann nicht mehr auf die Vermutung stützen, dass die 


Versendung oder Beförderung von einem Mitgliedstaat an einen Bestimmungsort 


außerhalb seines Gebiets, jedoch innerhalb der Gemeinschaft, erfolgt ist. Der Lieferer 


könnte jedoch immer noch in der Lage sein, entweder andere Unterlagen, wie sie in 


Artikel 45a DVO genannt werden, zu übermitteln, die ihm erlauben, in den Genuss der 


Vermutung zu kommen (außer wenn die Steuerbehörden erneut beweisen, dass diese 


Unterlagen fehlerhaft oder gefälscht sind) oder hinreichende Nachweise zum Beleg der 


Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung nach Artikel 138 RL vorzulegen. 


5.3. Einzelfragen, die sich aus dieser Bestimmung ergeben 


5.3.1. Vom Mehrwertsteuerausschuss gebilligte Leitlinien 


Leitlinien, die auf die 113. Sitzung des Mehrwertsteuerausschusses am 3. Juni 2019 


zurückgehen 


3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN IM 


ZUSAMMENHANG MIT DER UMSETZUNG DER KÜRZLICH 


ANGENOMMENEN EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 


3.1 Ursprung: Kommission  


Referenzen: Artikel 17a, 36a, 138 Absätze 1 und 1a, 243 Absatz 3 und 262 Absatz 2 


der Mehrwertsteuerrichtlinie 


 Artikel 45a und 54a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung  


Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: Richtlinie (EU) 2018/1910 des 


Rates und Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates  


 (Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 


Dokument D – taxud.c.1(2019)7901898 – Arbeitsunterlage Nr. 979 


Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: Bedeutung des 


Begriffs „unabhängig“ in Bezug auf Beförderungsnachweise (Abschnitt 3.3.4.)
26


 


Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass bei der Feststellung, ob 


zwei Beteiligte für die Zwecke von Artikel 45a Absatz 1 Buchstabe a und Buchstabe b 


Ziffer ii der MwSt-Durchführungsverordnung „unabhängig“ sind, 


a)  die beiden Beteiligten nicht als „unabhängig“ gelten, wenn sie die gleiche 


Rechtspersönlichkeit haben; und  


b)  die in Artikel 80 der MwSt-Richtlinie aufgeführten Kriterien angewendet werden, 


sodass Beteiligte, bei denen „familiäre oder andere enge persönliche Bindungen, 


Bindungen aufgrund von Leitungsfunktionen oder Mitgliedschaften sowie 


eigentumsrechtliche, finanzielle oder rechtliche Bindungen“ bestehen, nicht als 


voneinander unabhängig betrachtet werden können.  


                                                 
26


 Diese Überschrift bezieht sich auf den entsprechenden Abschnitt der Arbeitsunterlage Nr. 968 des 


Mehrwertsteuerausschusses. 



https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf
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5.3.2. Was geschieht nach dem Inkrafttreten von Artikel 45a DVO mit den bestehenden 


nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich des 


Beförderungsnachweises? Werden diese nationalen Vorschriften weiterhin 


angewendet? 


Die Mitgliedstaaten sind zur Anwendung von Artikel 45a DVO verpflichtet. Das bedeutet, 


dass der Lieferer dann, wenn die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind, 


berechtigt ist, von der maßgeblichen Vermutung zu profitieren. Darüber hinaus könnten 


Mitgliedstaaten in ihren nationalen Mehrwertsteuervorschriften weitere Vermutungen 


bezüglich des Beförderungsnachweises festlegen, die flexibler als die in Artikel 45a DVO 


vorgesehene Vermutung sind. Träfe dies zu, könnte der Lieferer, sofern die einschlägigen 


Voraussetzungen erfüllt sind, von den Vermutungen in Artikel 45a DVO bzw. den 


Vermutungen in den nationalen Mehrwertsteuervorschriften profitieren. In dieser Hinsicht 


könnten bestehende nationale Mehrwertsteuervorschriften, in denen hinsichtlich des 


Beförderungsnachweises Voraussetzungen festgelegt werden, die flexibler als die in 


Artikel 45a DVO vorgesehenen sind, weiterhin angewendet werden. 


5.3.3. Was geschieht, wenn die Voraussetzungen für die Vermutung der Beförderung 


nach Artikel 45a SDVO nicht erfüllt sind? Bedeutet das, dass die Befreiung nach 


Artikel 138 IR in diesem Fall nicht gilt? 


Die Tatsache, dass die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind, dass einer der unter 


Artikel 45a, Absatz 1 Buchstabe a oder b DVO aufgeführten Fälle zutrifft, bedeutet nicht 


automatisch, dass die Befreiung nach Artikel 138 RL nicht gilt. In diesem Fall obliegt es 


dem Lieferer, zur Zufriedenheit der Steuerbehörden nachzuweisen, dass die 


Voraussetzungen für die Befreiung (einschließlich der Beförderung) nach Artikel 138 RL 


erfüllt sind. 


5.3.4. Was geschieht, wenn eine Steuerbehörde nachweisen kann, dass eine der in 


Artikel 45a Absatz 3 DVO aufgeführten Unterlagen, die als Nachweis eingereicht 


wird, entweder unrichtige Angaben enthält oder sogar gefälscht ist? Kann sich 


der Verkäufer weiterhin auf die Vermutung der Versendung oder Beförderung 


berufen? 


Kann eine Steuerbehörde nachweisen, dass eine der als Nachweis eingereichten 


Unterlagen entweder unrichtige Angaben enthält oder sogar gefälscht ist, kann sich der 


Verkäufer nicht mehr auf diese Vermutung berufen, weil die Voraussetzungen dafür, dass 


einer der unter Artikel 45a, Absatz 1 Buchstabe a oder b DVO aufgeführten Fälle zutrifft, 


nicht erfüllt sind, 


Der Verkäufer könnte jedoch immer noch in der Lage sein, entweder andere Unterlagen, 


wie sie in Artikel 45a DVO genannt werden, zu übermitteln, die ihm erlauben, in den 


Genuss der Vermutung zu kommen (außer wenn die Steuerbehörden erneut beweisen, 


dass diese Unterlagen fehlerhaft oder gefälscht sind) oder hinreichende Nachweise zum 


Beleg der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung nach Artikel 138 RL 


vorzulegen. 


5.3.5. Was geschieht, wenn der Lieferer oder der Erwerber die Beförderung mittels 


seiner eigenen Beförderungsmittel bewirkt?  


In diesem Fall gilt die Vermutung nicht, weil die in Artikel 45a Absatz 1 Buchstaben a 


und b Ziffer ii DVO festgelegte Voraussetzung bezüglich einander nicht widersprechender 
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Nachweise, die von zwei voneinander unabhängigen Parteien — vom Verkäufer und vom 


Erwerber — ausgestellt wurden, nicht erfüllt ist. 


5.3.6. Was ist im Sinne von Artikel 45a Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i DVO als 


„schriftliche Erklärung“ anzusehen? In welchem Format (Papier und/oder 


elektronisch) wird sie von den Steuerbehörden akzeptiert, z. B. E-Mail oder 


unterzeichnetes Original?  


Jedes Dokument, dass alle in Artikel 45a Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i DVO genannten 


Elemente enthält, wird im Sinne dieser Bestimmung als „schriftliche Erklärung“ 


betrachtet. 


Die Durchführungsverordnung enthält keine besonderen Vorschriften bezüglich des 


Formats, in welchem die schriftliche Erklärung vorzulegen ist. Es wäre vernünftigerweise 


zu erwarten, dass Mitgliedstaaten diesbezüglich flexibel sind und keine strengen 


Beschränkungen wie beispielsweise nur ein Dokument in Papierform auferlegen, sondern 


auch eine elektronische Fassung akzeptieren, solange diese sämtliche in Artikel 45a 


Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i DVO vorgeschriebenen Angaben enthält. 


5.3.7. In welchem Format (Papier und/oder elektronisch) werden die in Artikel 45a 


Absatz 3 DVO genannten, als Nachweis der Versendung oder Beförderung 


eingesetzten Dokumente von den Steuerbehörden akzeptiert? 


Die Durchführungsverordnung enthält keine besonderen Vorschriften bezüglich des 


Formats, in welchem die in Artikel 45a Absatz 3 DVO genannten Dokumente, die als 


Nachweis der Versendung oder Beförderung akzeptiert werden sollen, vorzulegen sind. Es 


wäre vernünftigerweise zu erwarten, dass Mitgliedstaaten diesbezüglich flexibel sind und 


keine strengen Beschränkungen wie beispielsweise Dokumente in Papierform auferlegen, 


sondern auch eine elektronische Fassung solcher Dokumente akzeptieren. 


5.3.8. Was geschieht, wenn der Erwerber dem Verkäufer die schriftliche Erklärung 


gemäß Artikel 45a Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i DVO nicht spätestens am 


zehnten Tag des auf die Lieferung folgenden Monats vorlegt? 


Der Zweck der Zehntagesfrist besteht darin, dem Erwerber einen genauen Zeitrahmen für 


die Vorlage der schriftlichen Erklärung beim Verkäufer zu setzen, statt den Verkäufer zu 


benachteiligen und ihn der Möglichkeit zu berauben, in den Genuss der Vermutung zu 


kommen, wenn der Erwerber die schriftliche Erklärung nicht fristgerecht eingereicht hat. 


Aus diesem Grund hat der Verkäufer die Möglichkeit, sich auch dann auf die Vermutung 


zu berufen, wenn ihm der Erwerber die schriftliche Erklärung nach dem Ablauf der Frist 


vorlegt, sofern alle anderen maßgeblichen Voraussetzungen aus Artikel 45a DVO erfüllt 


sind. 
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6. EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN 


6.1. Mehrwertsteuerrichtlinie (vorstehend als „RL“ bezeichnet) 


„Artikel 17a 


1. Die Verbringung von Gegenständen seines Unternehmens durch einen 


Steuerpflichtigen in einen anderen Mitgliedstaat im Rahmen einer 


Konsignationslagerregelung gilt nicht als einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt 


gleichgestellt. 


2. Für den Zweck dieses Artikels wird davon ausgegangen, dass eine 


Konsignationslagerregelung vorliegt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 


a) Gegenstände werden von einem Steuerpflichtigen oder auf seine Rechnung von 


einem Dritten in einen anderen Mitgliedstaat im Hinblick darauf versandt oder 


befördert, zu einem späteren Zeitpunkt und nach der Ankunft an einen anderen 


Steuerpflichtigen geliefert zu werden, der gemäß einer bestehenden Vereinbarung 


zwischen den beiden Steuerpflichtigen zur Übernahme des Eigentums an diesen 


Gegenständen berechtigt ist; 


b) der Steuerpflichtige, der die Gegenstände versendet oder befördert, hat in dem 


Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt oder befördert werden, weder den 


Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung; 


c) der Steuerpflichtige, an den die Gegenstände geliefert werden sollen, hat eine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer in dem Mitgliedstaat, in den die 


Gegenstände versandt oder befördert werden, und sowohl seine Identität als auch die 


ihm von diesem Mitgliedstaat zugewiesene Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 


sind dem unter Buchstabe b genannten Steuerpflichtigen zum Zeitpunkt des Beginns 


der Versendung oder Beförderung bekannt; 


d) der Steuerpflichtige, der die Gegenstände versendet oder befördert, trägt die 


Verbringung der Gegenstände in das in Artikel 243 Absatz 3 vorgesehene Register 


ein und nimmt die Identität des Steuerpflichtigen, der die Gegenstände erwirbt, 


sowie die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die ihm von dem Mitgliedstaat, in 


den die Gegenstände versandt oder befördert werden, zugewiesen wurde, gemäß 


Artikel 262 Absatz 2 in die zusammenfassende Meldung auf. 


3. Wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 erfüllt sind, gelten zum Zeitpunkt der 


Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer über die Gegenstände zu verfügen, an 


den Steuerpflichtigen gemäß Absatz 2 Buchstabe c folgende Bestimmungen, sofern die 


Übertragung innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist erfolgt: 


a) eine Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 138 Absatz 1 gilt als von dem 


Steuerpflichtigen vorgenommen, der die Gegenstände entweder selbst oder auf seine 


Rechnung durch einen Dritten in dem Mitgliedstaat versandt oder befördert hat, von 


dem aus die Gegenstände versandt oder befördert wurden; 


b) ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen gilt als von dem 


Steuerpflichtigen vorgenommen, an den diese Gegenstände in dem Mitgliedstaat 


geliefert werden, in den die Gegenstände versandt oder befördert wurden. 


4. Wurden die Gegenstände innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Ankunft in dem 


Mitgliedstaat, in den sie versandt oder befördert wurden, nicht an den Steuerpflichtigen 


geliefert, für den sie nach Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 6 bestimmt waren, und ist 
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keiner der in Absatz 7 genannten Umstände eingetreten, so gilt eine Verbringung im Sinne 


des Artikels 17 als am Tag nach Ablauf des Zeitraums von 12 Monaten erfolgt. 


5. Keine Verbringung im Sinne des Artikels 17 gilt als erfolgt, wenn die folgenden 


Voraussetzungen erfüllt sind: 


a) die Befähigung, wie ein Eigentümer über die Gegenstände zu verfügen, wurde nicht 


übertragen und die Gegenstände werden innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist in 


den Mitgliedstaat zurückgesandt, von dem aus sie versandt oder befördert wurden, 


und 


b) der Steuerpflichtige, der die Gegenstände versandt oder befördert hat, trägt deren 


Rückversand in das in Artikel 243 Absatz 3 vorgesehene Register ein. 


6. Wird der Steuerpflichtige nach Absatz 2 Buchstabe c innerhalb des in Absatz 4 


genannten Zeitraums durch einen anderen Steuerpflichtigen ersetzt, so gilt zum Zeitpunkt 


der Ersetzung keine Verbringung im Sinne von Artikel 17 als erfolgt, sofern 


a) alle anderen maßgeblichen Voraussetzungen gemäß Absatz 2 erfüllt sind und 


b) der Steuerpflichtige nach Absatz 2 Buchstabe b die Ersetzung in das in Artikel 243 


Absatz 3 vorgesehene Register einträgt. 


7. Ist eine der Voraussetzungen gemäß den Absätzen 2 und 6 innerhalb der in 


Absatz 4 genannten Frist nicht mehr erfüllt, so gilt eine Verbringung von Gegenständen 


gemäß Artikel 17 als zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die betreffende Voraussetzung 


nicht mehr erfüllt ist. 


Werden die Gegenstände an eine andere Person als den Steuerpflichtigen nach Absatz 2 


Buchstabe c oder Absatz 6 geliefert, so gelten die Voraussetzungen gemäß den Absätzen 2 


und 6 unmittelbar vor einer solchen Lieferung als nicht mehr erfüllt. 


Werden die Gegenstände in ein anderes Land als den Mitgliedstaat, aus dem sie 


ursprünglich verbracht wurden, versandt oder befördert, so gelten die Voraussetzungen 


gemäß den Absätzen 2 und 6 unmittelbar vor dem Beginn einer solchen Versendung oder 


Beförderung als nicht mehr erfüllt. 


Im Falle von Zerstörung, Verlust oder Diebstahl gelten die Voraussetzungen gemäß den 


Absätzen 2 und 6 an dem Tag, an dem die Gegenstände tatsächlich abhandenkamen oder 


zerstört wurden, oder — falls ein solcher Tag nicht bestimmt werden kann — an dem Tag, 


an dem die Zerstörung oder das Fehlen der Gegenstände festgestellt wurde, als nicht mehr 


erfüllt.“ 


 


 


 


Artikel 36 a 


1. Werden dieselben Gegenstände nacheinander geliefert und werden diese 


Gegenstände aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unmittelbar vom 


ersten Lieferer bis zum letzten Erwerber in der Reihe versandt oder befördert, so wird die 


Versendung oder Beförderung nur der Lieferung an den Zwischenhändler zugeschrieben. 


2. Abweichend von Absatz 1 wird die Versendung oder Beförderung nur der 


Lieferung von Gegenständen durch den Zwischenhändler zugeschrieben, wenn der 


Zwischenhändler seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt 


hat, die ihm vom Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände versandt oder befördert werden, 


erteilt wurde. 
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3. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck ‚Zwischenhändler‘ einen 


Lieferer innerhalb der Reihe (mit Ausnahme des ersten Lieferers in der Reihe), der die 


Gegenstände selbst oder auf seine Rechnung durch einen Dritten versendet oder befördert; 


4. Dieser Artikel gilt nicht für Fälle nach Artikel 14a.“ 


 


 


Artikel 138 


 „1. Die Mitgliedstaaten befreien die Lieferung von Gegenständen, die durch den 


Verkäufer, den Erwerber oder auf deren Rechnung an einen Ort außerhalb ihres jeweiligen 


Gebiets, aber innerhalb der Gemeinschaft versandt oder befördert werden, von der Steuer, 


wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a) die Gegenstände werden an einen anderen Steuerpflichtigen oder an eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person geliefert, die als solche in einem anderen 


Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat handeln, in dem die Versendung oder 


Beförderung beginnt; 


b) der Steuerpflichtige oder die nichtsteuerpflichtige juristische Person, für den bzw. 


die die Lieferung erfolgt, ist für Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen 


Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat erfasst, in dem die Versendung oder 


Beförderung der Gegenstände beginnt, und hat dem Lieferer diese Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mitgeteilt.“ 


 


 „1a Die Befreiung gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn der Lieferer der Verpflichtung zur 


Abgabe einer zusammenfassenden Meldung nach den Artikeln 262 und 263 nicht 


nachgekommen ist oder die zusammenfassende Meldung nicht die gemäß Artikel 264 


erforderlichen korrekten Angaben zur Lieferung enthält, es sei denn, der Lieferer kann 


sein Versäumnis zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden ordnungsgemäß begründen.“ 


… 
 


 


Artikel 243 


… 


3. Jeder Steuerpflichtige, der Gegenstände im Rahmen der in Artikel 17a genannten 


Konsignationslagerregelung verbringt, führt ein Register, das es den Steuerbehörden 


ermöglicht, die korrekte Anwendung des genannten Artikels zu überprüfen. 


Jeder Steuerpflichtige, an den Gegenstände im Rahmen der in Artikel 17a genannten 


Konsignationslagerregelung geliefert werden, führt ein Register dieser Gegenstände.“ 


 


 


Artikel 262 


1. Jeder Steuerpflichtige mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer muss eine 


zusammenfassende Meldung abgeben, in der Folgendes aufgeführt ist: 


a) die Erwerber mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, denen er Gegenstände 


unter den Bedingungen des Artikels 138 Absatz 1 und des Artikels 138 Absatz 2 







 


90/92 


Buchstabe c geliefert hat; 


b) die Personen mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, denen er Gegenstände 


geliefert hat, die ihm im Rahmen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs von 


Gegenständen im Sinne des Artikels 42 geliefert wurden; 


c) die Steuerpflichtigen sowie die nicht steuerpflichtigen juristischen Personen mit 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, für die er Dienstleistungen erbracht hat, die 


keine Dienstleistungen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem der Umsatz steuerbar 


ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind, und für die der Dienstleistungsempfänger 


gemäß Artikel 196 der Steuerschuldner ist. 


2. Neben den in Absatz 1 genannten Angaben meldet jeder Steuerpflichtige die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern der Steuerpflichtigen, für die die Gegenstände, 


die im Rahmen einer Konsignationslagerregelung gemäß den in Artikel 17a festgelegten 


Voraussetzungen versandt oder befördert werden, bestimmt sind sowie jede Änderung der 


gemeldeten Angaben.“ 


 


 


6.2. Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung (vorstehend als „DVO“ bezeichnet) 


Artikel 45a 


1. Für die Zwecke der Anwendung der Befreiungen gemäß Artikel 138 der 


Richtlinie 2006/112/EG wird vermutet, dass Gegenstände von einem Mitgliedstaat an 


einen Bestimmungsort außerhalb seines Gebiets, jedoch innerhalb der Gemeinschaft 


versandt oder befördert wurden, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 


a) Der Verkäufer gibt an, dass die Gegenstände von ihm oder auf seine Rechnung von 


einem Dritten versandt oder befördert wurden, und entweder ist der Verkäufer im 


Besitz von mindestens zwei einander nicht widersprechenden Nachweisen nach 


Absatz 3 Buchstabe a, die von zwei verschiedenen Parteien ausgestellt wurden, die 


voneinander, vom Verkäufer und vom Erwerber unabhängig sind, oder der 


Verkäufer ist im Besitz eines Schriftstücks nach Absatz 3 Buchstabe a und einem 


nicht widersprechenden Nachweis nach Absatz 3 Buchstabe b, mit dem der Versand 


oder die Beförderung bestätigt wird, welche von zwei verschiedenen Parteien 


ausgestellt wurden, die voneinander, vom Verkäufer und vom Erwerber unabhängig 


sind. 


b) Der Verkäufer ist im Besitz folgender Unterlagen: 


i) einer schriftlichen Erklärung des Erwerbers, aus der hervorgeht, dass die 


Gegenstände vom Erwerber oder auf Rechnung des Erwerbers von einem 


Dritten versandt oder befördert wurden, und in der der 


Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände angegeben ist; in dieser 


schriftlichen Erklärung muss Folgendes angegeben sein: das 


Ausstellungsdatum; Name und Anschrift des Erwerbers; Menge und Art der 


Gegenstände; Ankunftsdatum und -ort der Gegenstände; bei Lieferung von 


Fahrzeugen die Identifikationsnummer des Fahrzeugs; die Identifikation der 


Person, die die Gegenstände auf Rechnung des Erwerbers entgegennimmt, und 


ii) mindestens zwei einander nicht widersprechender Nachweise nach Absatz 3 


Buchstabe a, die von zwei voneinander unabhängigen Parteien — vom 


Verkäufer und vom Erwerber — ausgestellt wurden, oder eines Schriftstücks 


nach Absatz 3 Buchstabe a zusammen mit einem nicht widersprechenden 
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Nachweis nach Absatz 3 Buchstabe b, mit dem der Versand oder die 


Beförderung bestätigt wird, welche von zwei verschiedenen Parteien 


ausgestellt wurden, die voneinander, vom Verkäufer und vom Erwerber 


unabhängig sind. 


Der Erwerber legt dem Verkäufer die schriftliche Erklärung gemäß Buchstabe b Ziffer i 


spätestens am zehnten Tag des auf die Lieferung folgenden Monats vor. 


2. Eine Steuerbehörde kann Vermutungen gemäß Absatz 1 widerlegen. 


3. Für die Zwecke von Absatz 1 wird Folgendes als Nachweis des Versands oder der 


Beförderung akzeptiert: 


a) Unterlagen zum Versand oder zur Beförderung der Gegenstände wie beispielsweise 


ein unterzeichneter CMR-Frachtbrief, ein Konnossement, eine Luftfracht-Rechnung 


oder eine Rechnung des Beförderers der Gegenstände; 


b) die folgenden Dokumente: 


i) eine Versicherungspolice für den Versand oder die Beförderung der 


Gegenstände oder Bankunterlagen, die die Bezahlung des Versands oder der 


Beförderung der Gegenstände belegen; 


ii) von einer öffentlichen Stelle wie z. B. einem Notar ausgestellte offizielle 


Unterlagen, die die Ankunft der Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat 


bestätigen; 


iii) eine Quittung, ausgestellt von einem Lagerinhaber im 


Bestimmungsmitgliedstaat, durch die die Lagerung der Gegenstände in diesem 


Mitgliedstaat bestätigt wird.“ 


 


 


Artikel 54a 


1. In dem Register gemäß Artikel 243 Absatz 3 der Richtlinie 2006/112/EG, das jeder 


Steuerpflichtige führen muss, der Gegenstände im Rahmen einer 


Konsignationslagerregelung verbringt, sind die folgenden Informationen zu verzeichnen: 


a)  der Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände versandt oder befördert wurden, und das 


Datum des Versands oder der Beförderung der Gegenstände; 


b)  die von dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt oder befördert werden, 


ausgestellte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen, für den 


die Gegenstände bestimmt sind; 


c)  der Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt oder befördert werden, die 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Lagerinhabers, die Anschrift des Lagers, 


in dem die Gegenstände nach der Ankunft gelagert werden, und das Ankunftsdatum 


der Gegenstände im Lager; 


d) Wert, Beschreibung und Menge der im Lager angekommenen Gegenstände; 


e)  die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen, der die in 


Buchstabe b dieses Absatzes genannte Person unter den Voraussetzungen des 


Artikels 17a Absatz 6 der Richtlinie 2006/112/EG ersetzt; 


f)  Steuerbemessungsgrundlage, Beschreibung und Menge der gelieferten Gegenstände, 
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das Datum, an dem die Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 17a Absatz 3 


Buchstabe a der Richtlinie 2006/112/EG erfolgt, und die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer des Erwerbers; 


g)  Steuerbemessungsgrundlage, Beschreibung und Menge der Gegenstände sowie das 


Datum, an dem eine der Voraussetzungen und der entsprechende Grund gemäß 


Artikel 17a Absatz 7 der Richtlinie 2006/112/EG gegeben sind; 


h)  Wert, Beschreibung und Menge der zurückgesandten Gegenstände und 


Rücksendedatum der Gegenstände gemäß Artikel 17a Absatz 5 der 


Richtlinie 2006/112/EG. 


2. In dem Register gemäß Artikel 243 Absatz 3 der Richtlinie 2006/112/EG, das jeder 


Steuerpflichtige führen muss, an den Gegenstände im Rahmen einer 


Konsignationslagerregelung geliefert werden, sind die folgenden Informationen zu 


verzeichnen: 


a) die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen, der die 


Gegenstände im Rahmen einer Konsignationslagerregelung verbringt; 


b) Beschreibung und Menge der für ihn bestimmten Gegenstände; 


c) das Datum, an dem die für ihn bestimmten Gegenstände im Lager ankommen; 


d) Steuerbemessungsgrundlage, Beschreibung und Menge der an ihn gelieferten 


Gegenstände und das Datum, an dem der innergemeinschaftliche Erwerb von 


Gegenständen gemäß Artikel 17a Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG 


erfolgt; 


e) Beschreibung und Menge der Gegenstände und das Datum, an dem die Gegenstände 


auf Anordnung der in Buchstabe a genannten steuerpflichtigen Person aus dem 


Lager entnommen wurden; 


f) Beschreibung und Menge der zerstörten oder fehlenden Gegenstände und das Datum 


der Zerstörung, des Verlusts oder des Diebstahls der zuvor im Lager angekommenen 


Gegenstände oder das Datum, an dem die Zerstörung oder das Fehlen der 


Gegenstände festgestellt wurde. 


Wenn die Gegenstände im Rahmen einer Konsignationslagerregelung an einen 


Lagerinhaber versandt oder befördert werden, der mit dem Steuerpflichtigen, für den die 


Lieferung der Gegenstände bestimmt ist, nicht identisch ist, müssen die Informationen 


gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben c, e und f im Register dieses Steuerpflichtigen nicht 


verzeichnet sein.“ 
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 Einleitung 


 


Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder haben verschie-
dene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise unmittelbar und nicht un-
erheblich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlasten. Ziel ist es, die Liquidität bei Unternehmen zu ver-
bessern, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. 


So wird für die Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, Steuerzahlungen in der Regel zinslos zu stun-
den. Dies verschafft den Steuerpflichtigen eine Zahlungspause gegenüber dem Finanzamt. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, die Vorauszahlungen zur Einkommen-, Körperschaft- und zur Gewer-
besteuer herabzusetzen. Ebenso können die Finanzämter die Sondervorauszahlung für die Dauerfrist-
verlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unternehmern herabsetzen und erstatten. 
Neben diesen Maßnahmen soll bei den Betroffenen bis zum Ende des Jahres von der Vollstreckung 
rückständiger Steuerschulden abgesehen werden. Für die konkrete Inanspruchnahme der beschriebe-
nen Steuererleichterungen setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Finanzamt in Verbindung. Geht es 
Ihnen um die Stundung der Gewerbesteuer, ist Ihr zuständiger Ansprechpartner die Gemeinde-/Stadt-
verwaltung, da dieser die Festsetzung und Erhebung der Steuern obliegt, in den Stadtstaaten ist ihr 
zuständiges Finanzamt der richtige Ansprechpartner. Geht es um die Versicherungsteuer oder das so-
genannte Verfahren VAT on e-Services (besonderes Umsatzsteuerverfahren), sprechen Sie bitte das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) an. 


Die folgenden FAQ sollen Ihnen einen kurzen Überblick über die näheren Einzelheiten der entspre-
chenden Maßnahmen geben. Die Ausführungen gelten als allgemeine Hinweise im Umgang mit den 
sich aufdrängenden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Entscheidung im 
Einzelfall obliegt nach wie vor den Finanzämtern, den Kommunen bzw. den weiteren Ansprechpart-
nern. Bitte beachten Sie, dass das Dokument laufend an die aktuelle Situation und die sich ergebenden 
Fragestellungen angepasst wird. 


 


 Allgemeine verfahrensrechtliche Fragen zu den Steuererleichterungen 


 


  Überblick über die steuerlichen Erleichterungen in der Corona-Krise 


Steuerpflichtige, die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerhebliche wirtschaftliche 
Schäden erleiden (im Folgenden von der Corona-Krise Betroffene), können 


 ab sofort, längstens bis zum 31. Dezember 2020 Anträge auf eine - im Regelfall zinsfreie - Stun-
dung von bereits fälligen oder bis zum 31. Dezember 2020 fällig werdenden Steuern (Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuer) stel-
len. Bitte beachten Sie, dass die Antragstellung bei fällig werdenden Steuern erst nach deren 
Festsetzung möglich ist. Hierbei werden keine strengen Anforderungen an die Darstellung der 
Voraussetzungen für die Gewährung einer Stundung gestellt, wenn ein Bezug zur Corona-Krise 
erkennbar ist. 


 vollstreckungsrechtliche Erleichterungen beanspruchen. Bei den betroffenen Steuerpflichti-
gen soll längstens bis zum 31.Dezember 2020 von der Vollstreckung rückständiger oder bis zu 
diesem Zeitpunkt fällig werdender Steuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidari-
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tätszuschlag, Kirchensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer) abgesehen werden. In diesen Fäl-
len werden die zwischen dem 19. März 2020 und längstens dem 31. Dezember 2020 kraft Ge-
setzes verwirkten Säumniszuschläge erlassen.  


 die Steuervorauszahlungen auf Antrag durch das Finanzamt herabsetzen lassen, wenn abseh-
bar ist, dass aufgrund sinkender Umsätze die Gewinne durch die Corona-Krise deutlich gerin-
ger ausfallen als bisher angenommen. Dies betrifft die Herabsetzung von Vorauszahlungen der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer (incl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) sowie 
die Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags (für Zwecke der Gewerbesteuer-Voraus-
zahlung). Für die Herabsetzung von Vorauszahlungen ist grundsätzlich ein gesonderter Antrag 
erforderlich, der entsprechend zu begründen ist. Hierfür können die von den Finanzverwaltun-
gen der Länder bereitgestellten Vordrucke genutzt werden, die die Antragsbearbeitung er-
leichtern und somit auch beschleunigen. Sind für den Veranlagungszeitraum 2020, also für die 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer zum 10. März 2020 bzw. für die Gewerbesteuer zum 15. 
Februar 2020, bereits Vorauszahlungen geleistet worden, kann - in Abhängigkeit vom erwar-
teten zu versteuernden Einkommen 2020 - die Herabsetzung dazu führen, dass bereits ent-
richtete Vorauszahlungen erstattet werden.  


 die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer 
für das Jahr 2020 auf Antrag ganz oder teilweise durch die Finanzämter herabsetzen lassen. 
Die Dauerfristverlängerung bleibt auch bei einer Erstattung bestehen. 


 Wann ist ein Steuerpflichtiger unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise betrof-
fen? 


Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass grundsätzlich sehr viele Branchen 
und Personen von den Auswirkungen der Corona-Krise erheblich betroffen sind. Den Finanzbehör-
den reichen plausible Angaben des Steuerpflichtigen, dass die Corona-Krise schwerwiegende ne-
gative Auswirkungen auf seine wirtschaftliche Situation hat. 


 Gelten die Erleichterungen auch für Freiberufler und kommunale Unternehmen? 


Ja. Die Verwaltungsanweisungen sind nicht an bestimmte Adressatenkreise gerichtet und gelten 
grundsätzlich für alle Steuerpflichtigen. 


 Können Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen formlos gestellt werden? 


Ja. Für den Antrag genügt grundsätzlich ein formloses Schreiben an Ihr Finanzamt (telefonisch kön-
nen keine Anträge gestellt werden). Um die Finanzbehörden zu unterstützen und die Antragsbe-
arbeitung zu beschleunigen, übermitteln Sie bitte Ihren Antrag elektronisch über das Online-Fi-
nanzamt Mein ELSTER. Im Antrag legen Sie bitte schlüssig dar, mit welchen Einbußen (Minderung 
der Einkünfte / des Gewinns) Sie aufgrund der Corona-Krise rechnen. 


Neben der Antragstellung über Mein ELSTER können auch die von den Landesfinanzbehörden ent-
wickelten Antragshilfen genutzt werden, deren Verwendung die Antragsbearbeitung vereinfacht 
und somit auch beschleunigt. Diese finden Sie auf den jeweiligen Internetseiten der Finanzmini-
sterien der Länder. 


 Besteht die Möglichkeit einer Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen? 


Für Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder einer an-
deren zur Beratung befugten Person beraten lassen, endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist 
für Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2019 am 31. Juli 2020, für nicht beratene Land- und 
Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr am 31. Januar 2021. Sollten Sie aufgrund der 
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Corona-Krise nicht in der Lage sein, diese Frist einzuhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Finanzamt und bitten um eine Fristverlängerung. 


Steuerpflichtige, die einen Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder eine andere zur Beratung 
befugte Person mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragt haben, haben die Steuerer-
klärungen für den Veranlagungszeitraum 2019 bis zum Ablauf des Monats Februars 2021 abzuge-
ben (beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr bis zum Ablauf des Monats 
Juli 2021). Konnten die Berater Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2018 wegen der 
Belastungen durch die Corona-Krise - unverschuldet - nicht pünktlich abgeben, kann rückwirkend 
ab dem 1. März 2020 Fristverlängerung beantragt werden. Die Fristverlängerungen werden in die-
sen Fällen zunächst bis längstens zum 31. Mai 2020 gewährt. Wurden in diesen Fällen bereits Ver-
spätungszuschläge festgesetzt, werden diese insoweit erlassen.  


Um die Finanzbehörden zu unterstützen und die Antragsbearbeitung zu beschleunigen, übermit-
teln Sie bitte Ihren Antrag elektronisch über das Online-Finanzamt Mein ELSTER (https://www.els-
ter.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/eingfristverl). 


 Ist bei Nichteinhaltung einer gesetzlichen Frist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mög-
lich? 


Es soll im konkreten Einzelfall grundsätzlich eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt 
werden, falls die Nichteinhaltung einer gesetzlichen Frist auf den Folgen der Corona-Krise beruht. 


 Fallen Verspätungszuschläge bei einer nicht fristgerecht eingereichten Steuererklärung an? 


Bis auf weiteres wird grundsätzlich von der Festsetzung von Verspätungszuschlägen abgesehen. 


 Ist eine Herabsetzung des Steuermessbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 
möglich? 


Ja. Es ist ein (vereinfachter) Antrag bei den Finanzämtern auf Herabsetzung des Steuermessbetra-
ges für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen möglich. 


 An wen kann ich mich mit Fragen zu Anträgen auf Stundung, Herabsetzung von Vorauszahlun-
gen, Fristverlängerungen oder zu Maßnahmen der Vollstreckung wenden? 


Ansprechpartner für Anträge zur Einkommensteuer, zur Körperschaftsteuer, zum Solidaritätszu-
schlag, zur Kirchensteuer oder zur Umsatzsteuer sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
jeweils zuständigen Finanzämtern, für die Kirchensteuer in Bayern die Kirchensteuerämter. Eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme ist empfehlenswert. 


Für Fragen zur Gewerbesteuer sind grundsätzlich die Kommunen - in den Stadtstaaten die Finanz-
ämter - zuständig. Stundungsanträge zur Gewerbesteuer sind daher nicht an das Finanzamt, son-
dern unmittelbar an die Gemeinde - in den Stadtstaaten die Finanzämter - zu richten. Fristverlän-
gerungsanträge zur Gewerbesteuererklärung sind an die Finanzämter zu richten. 


Bei Fragen zur Versicherungsteuer und zum sogenannten Verfahren VAT on e-Services (besonde-
res Umsatzsteuerverfahren) ist das Bundeszentralamt für Steuern als Ansprechpartner zuständig. 
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 Wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern und im BZSt erreichbar? 


Bei Einsprüchen, Anträgen auf Fristverlängerung, Anträgen auf Anpassung von Vorauszahlungen, 
der Änderung der Adresse, der Änderung der Bankverbindung oder sonstigen Mitteilungen an das 
Finanzamt benutzen Sie bitte das Verfahren Mein ELSTER (www.elster.de). Selbstverständlich kann 
auch weiterhin per Telefon, Telefax, über die Funktionspostfächer der Finanzämter, E-Mail, Kon-
taktformular im Internet oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden. Die 
Kontaktdaten zu den jeweiligen Finanzämtern sind unter www.finanzamt.de zu finden, die des 
BZSt unter www.bzst.de. 


Die personelle Besetzung in den Finanzämtern vor Ort ist - wie in vielen anderen Behörden und 
Betrieben – wegen der Corona-Krise erheblich ausgedünnt. Dadurch kann es zu Verzögerungen in 
der Bearbeitung von Steuererklärungen und Anträgen und zu Einschränkungen in der telefoni-
schen Erreichbarkeit kommen. 


 Verzögert sich die Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen, insbesondere in den Fällen, in de-
nen mit einer Erstattung zu rechnen ist? 


Eine pauschale bzw. genaue Aussage über die Bearbeitungsdauer ist leider nicht möglich. 


Die Bearbeitungsdauer der Steuererklärungen hängt maßgeblich von der personellen Besetzung in 
den Finanzämtern ab. Aufgrund der ausgedünnten Personaldecke und zusätzlich anfallender Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist daher mit einer verzögerten Bearbeitung zu 
rechnen. Hinzu kommt, dass insbesondere bei der Einkommensteuer in Folge des Veranlagungs-
starts zurzeit allgemein sehr viele Erklärungen in den Finanzämtern vorliegen. Um eine gleichmä-
ßige und gerechte Bearbeitung sicherzustellen, erfolgt die Bearbeitung nach dem Eingangsdatum 
der Erklärung. Eine Unterscheidung in der Bearbeitungsreihenfolge beispielsweise nach einem 
möglichen Erstattungs- oder Nachzahlungsfall kann leider nicht erfolgen, weil dies eine einge-
hende Prüfung jedes Einzelfalls bereits bei Eingang voraussetzt und damit zu doppelter Arbeit füh-
ren würde. 


 Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf das Vollstreckungsverfahren? 


Bei von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen soll 
längstens bis zum 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen bzw. 
fälligen Forderungen (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, 
Lohnsteuer und Umsatzsteuer) abgesehen werden. Das ist naturgemäß nur dann möglich, wenn 
das Finanzamt Kenntnis davon hat, dass der Steuerpflichtige von der Corona Krise betroffen ist. 
Wenden Sie sich daher bitte möglichst schnell an Ihr Finanzamt und teilen Sie ihm Ihre konkrete 
Situation mit.  


In den betroffenen Vollstreckungsfällen werden außerdem die zwischen dem 19. März 2020 und 
längstens dem 31. Dezember 2020 kraft Gesetzes verwirkten Säumniszuschläge nach Beendigung 
der Aussetzung der Vollstreckung erlassen.  


Sind gegen Sie bereits Vollstreckungsmaßnahmen ausgebracht worden und sind Sie unmittelbar 
und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen, können Sie einen Antrag auf Vollstreckungs-
aufschub stellen. Diesem wird grundsätzlich längstens bis zum 31. Dezember 2020 von Seiten der 
Finanzverwaltung stattgegeben.  


Insolvenzanträge, die von den Finanzbehörden bereits vor Beginn der Corona-Krise gestellt wur-
den, werden nur in begründeten Ausnahmefällen zurückgenommen bzw. für erledigt erklärt, da 
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davon auszugehen ist, dass der Insolvenzgrund bereits vor Ausbruch der Corona-Krise vorgelegen 
hat. 


 


 Stundung 


 


 Können Stundungsanträge formlos gestellt werden? 


Ja. Die Landesfinanzbehörden bieten allerdings auch vereinfachte Vordrucke an, deren Verwen-
dung die Antragsbearbeitung beschleunigt. Am schnellsten und einfachsten können Sie den Antrag 
online über Mein ELSTER an Ihr Finanzamt übermitteln. Haben Sie nicht die Möglichkeit Mein ELS-
TER zu nutzen, ist auch die Übermittlung per Post oder E-Mail möglich, hierbei kann sich jedoch 
die Bearbeitungszeit verlängern. Telefonisch können Sie keine Stundung beantragen. 


Unspezifischen Stundungsanträgen, z. B. ohne Benennung von Ansprüchen, die gestundet werden 
sollen, oder für künftige Steueransprüche, kann nicht entsprochen werden. 


 Wie lange kann eine Stundung gewährt werden? 


Die Entscheidung über den Zeitraum der Stundung liegt im konkreten Einzelfall im Ermessen des 
zuständigen Finanzamts. Hierbei werden Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre jeweilige Situa-
tion berücksichtigt. Grundsätzlich werden Stundungen ohne Angabe einer beantragten Stundungs-
dauer zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten gewährt. Es ist sinnvoll, wenn Sie bereits im 
Stundungsantrag Angaben zu möglichen Zahlungsmodalitäten (z. B. Ratenzahlung) machen. 


Bis zum 31. Dezember 2020 sind Anschlussstundungen unter Berücksichtigung der dargestellten 
Besonderheiten möglich. 


 Können auf Antrag bereits gezahlte Steuern rückwirkend gestundet und erstattet werden? 


Angemeldete oder festgesetzte und bereits geleistete Steuern können nicht aufgrund von Stun-
dungsanträgen erstattet werden. 


Bei Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer besteht aber die Möglichkeit, dass 
diese für den Veranlagungszeitraum 2020 niedriger festgesetzt oder ggf. auf null Euro herabgesetzt 
werden, falls wegen der Corona-Krise für den Veranlagungszeitraum 2020 eine Gewinnminderung 
prognostiziert wurde. Die insoweit bereits für das erste Quartal 2020 geleisteten Vorauszahlungen 
können dann erstattet werden.  


Ebenso können die Finanzämter krisenbetroffenen Unternehmern die Sondervorauszahlung für 
die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 herabsetzen und insoweit be-
reits gezahlte Beträge erstatten. Für eine schnelle Bearbeitung reichen Sie bitte eine berichtigte 
Anmeldung der Sondervorauszahlung mit Begründung im Freitextfeld über Mein ELSTER ein. Die 
Dauerfristverlängerung bleibt bestehen. 


Wer unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen ist und bislang noch keine 
Dauerfristverlängerung hat, kann sie neu beantragen.  


 Können Ansprüche, die aus geschätzten Besteuerungsgrundlagen resultieren, gestundet wer-
den? 
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Grundsätzlich ja. Eine Stundung kommt aber nur so weit und so lange in Betracht, wie die betref-
fende Steuererklärung, die trotz der erfolgten Schätzung weiterhin abzugeben ist, aufgrund der 
Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise nicht eingereicht werden kann. 


 Müssen für Stundungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise Sicherheitsleistungen gestellt 
werden? 


Auf die Gestellung von Sicherheitsleistungen bei der Stundung der Einkommen-, Körperschaft- und 
Umsatzsteuer kann im Regelfall verzichtet werden. 


 Kann auch die Umsatzsteuer gestundet werden? 


Ja. Auch die Umsatzsteuer kann gestundet werden. 


 Kann die Lohnsteuer gestundet werden? 


Nein, eine Stundung der Lohnsteuer (mit Ausnahme der pauschalierten Lohnsteuer) ist nach der 
Abgabenordnung ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Kapitalertragsteuer. 


 Fallen für den Zeitraum der Stundung aufgrund der Corona-Krise Zinsen an? 


Auf die Erhebung von Stundungszinsen für die gestundete Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag und die Umsatzsteuer wird verzichtet. Bei Fragen zur Stun-
dung der Gewerbesteuer entscheidet grundsätzlich die betroffene Kommune - in den Stadtstaaten 
das Finanzamt. 


 


 Erlass von Steuern 


 


 Können Steuern wegen der Betroffenheit von der Corona-Krise erlassen werden? 


Das BMF-Schreiben vom 19. März 2020 enthält keine Sonderregelungen für den Erlass von Steuern 
aufgrund der Corona-Krise. Erlassanträge werden deshalb weiterhin nach den allgemeinen 
Grundsätzen behandelt. 


 Was ist bei Stundung und Erlass der Gewerbesteuer zu beachten? 


Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammen-
hang mit den Auswirkungen der Corona-Krise, dass diese an die Gemeinden und nur dann an das 
zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 
nicht den Gemeinden übertragen worden ist. In den Stadtstaaten sind die Anträge an das zustän-
dige Finanzamt zu richten. 


 


 Außenprüfung 


 


 Finden noch Außenprüfungen statt? 


Außenprüfungen finden unter Berücksichtigung der Gesundheit der Bediensteten sowie der Be-
lange der zu prüfenden Unternehmen weiterhin statt, werden aber grundsätzlich an Amtsstelle 
und nicht in Geschäftsräumen von Unternehmen oder Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
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durchgeführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Außenprüfungsstellen der Finanzbe-
hörden sind daher weiterhin vorzugsweise per Telefon oder E-Mail oder ggfs. mittels Fax oder 
Briefs zu erreichen. 


 Können Außenprüfungen weiterhin angeordnet werden? 


Die Anordnung von Außenprüfungen kann weiterhin erfolgen. Die Finanzbehörden werden im Vor-
feld einer Anordnung die aktuelle Situation, die Belange der zu prüfenden Unternehmen sowie 
gesundheitliche Aspekte angemessen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 
Bestimmung der Prüfungswürdigkeit und des Prüfungszeitpunkts. 


 Kann der Beginn einer bereits angeordneten Außenprüfung verschoben werden? 


Außenprüfungen finden weiterhin in angepasster Art und Weise statt. Stellen Sie oder ein Ange-
höriger der steuerberatenden Berufe einen Antrag auf Verschiebung der Außenprüfung mit dem 
Hinweis auf die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise, wird die aktuelle Situation bei Prüfung 
dieses Antrags angemessen berücksichtigt. Es handelt sich um eine Entscheidung im jeweiligen 
Einzelfall. 


Wird die Außenprüfung auf Ihren Antrag verschoben, hemmt dies den Eintritt des Ablaufs der Ver-
jährung bei den zu prüfenden Steuern. 


 Können laufende Außenprüfungen unterbrochen werden? 


Außenprüfungen finden weiterhin in angepasster Art und Weise statt. Beantragen Steuerpflichtige 
oder Angehörige der steuerberatenden Berufe eine Unterbrechung der Außenprüfung mit dem 
Hinweis auf konkrete Hinderungsgründe aufgrund der Corona-Krise, wird die aktuelle Situation bei 
Prüfung dieses Antrags angemessen berücksichtigt. Es handelt sich um eine Entscheidung im je-
weiligen Einzelfall. 


 Können Schlussbesprechungen auch ohne persönliche Anwesenheit stattfinden? 


Bis auf weiteres finden Schlussbesprechungen mit persönlicher Anwesenheit vor Ort grundsätzlich 
nicht mehr statt. Alternativ besteht zumeist die Möglichkeit sie telefonisch oder per Videokonfe-
renz durchzuführen. Bei Bedarf kann die Schlussbesprechung auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. Ferner kann die Übersendung der Prüfungsfeststellungen auch schriftlich er-
folgen, ggf. kann der Steuerpflichtige auf eine Schlussbesprechung verzichten. 


 


 Lohnsteuer 


 


 Wird die Lohnsteuer bei Arbeitnehmern im Fall von angeordneter Kurzarbeit automatisch an die 
Höhe des geminderten Gehalts angepasst? 


Ja, der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer automatisch anzupassen. Nur der steuerpflichtige Arbeits-
lohn unterliegt der Lohnsteuer. Das Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die steuerfrei ist, 
und sich nur im Einkommensteuerveranlagungsverfahren bei der Ermittlung des Steuersatzes aus-
wirkt. 


 Ist das Kurzarbeitergeld steuerfrei? 
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Ja, das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei. Es kann aber unter Umständen dazu 
kommen, dass es bei der Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2020 zu Steuernachforderun-
gen kommt. Das liegt daran, dass in einem ersten Schritt bei der Ermittlung des Steuersatzes das 
Kurzarbeitergeld den steuerpflichtigen Einkünften fiktiv zugerechnet wird. Dadurch ergibt sich ein 
höherer Steuersatz. In einem zweiten Schritt wird dieser erhöhte Steuersatz auf das Einkommen 
ohne das Kurzarbeitergeld angewendet. Da der erhöhte Steuersatz nicht bereits beim laufenden 
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber berücksichtigt wird, sondern erst bei der Einkommen-
steuerveranlagung durch das Finanzamt, kann es zu Steuernachforderungen kommen. 


Oder mit den Worten des Steuerrechts gesprochen: Das Kurzarbeitergeld unterliegt bezogen auf 
die gesamten steuerpflichtigen Einkünfte dem sogenannten Progressionsvorbehalt. 


 Kann bei Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand oder auch Pflegerinnen und Pflegern im Ruhestand, 
die infolge der Corona-Krise für ein Gesundheitsamt oder ein staatliches oder gemeinnütziges 
Krankenhaus Patientinnen und Patienten versorgen, der sogenannte Übungsleiterfreibetrag in 
Anspruch genommen werden? 


Die ärztliche Versorgung von kranken Menschen zählt zu den begünstigten Tätigkeiten, für die der 
sogenannte Übungsleiterfreibetrag anzuwenden ist. Daher sind die Einnahmen aus dieser Tätigkeit 
in Höhe von bis zu 2.400 Euro im Kalenderjahr steuerfrei, wenn folgende weitere Voraussetzungen 
erfüllt sind: 


 Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt nicht mehr als 14 Stunden. 
 Der Auftraggeber ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (zum Beispiel ein Gesund-


heitsamt oder ein staatliches Krankenhaus) oder eine wegen der Förderung steuerbegünstig-
ter Zwecke (gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich) anerkannte Einrichtung (etwa ein gemein-
nütziges Krankenhaus). 


Übt die Ärztin oder der Arzt mehrere begünstigte Tätigkeiten aus, wird der Übungsleiterfreibetrag 
nur einmal gewährt. Die Einnahmen aus allen begünstigten Tätigkeiten sind bis 2.400 Euro steuer-
frei. Haben Sie Ausgaben getätigt, die mit der begünstigten Tätigkeit in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang stehen, können diese steuerlich nur berücksichtigt werden, soweit sie den Übungs-
leiterfreibetrag übersteigen. 


Die Pflege kranker Menschen ist ebenfalls begünstigt. Pflegerinnen und Pfleger im Ruhestand er-
halten daher den Übungsleiterfreibetrag unter den gleichen Voraussetzungen wie Ärztinnen und 
Ärzte im Ruhestand. 


 Kann bei Ärztinnen und Ärzten oder Pflegerinnen und Pflegern, deren Beschäftigungsverhältnis 
zum Beispiel wegen einer Elternzeit oder eines unbezahlten Urlaubs ruht, die infolge der Corona-
Krise für ein Gesundheitsamt oder ein staatliches oder steuerbegünstigtes Krankenhaus Patien-
tinnen und Patienten versorgen, der sogenannte Übungsleiterfreibetrag in Anspruch genommen 
werden? 


Ob sich Ärztinnen und Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger im Ruhestand befinden oder ob das 
Beschäftigungsverhältnis lediglich ruht, spielt für die Gewährung des Übungsleiterfreibetrags 
keine Rolle. Die Ausführungen zu Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand oder Pflegerinnen und Pfle-
gerin im Ruhestand unter Nummer VI.3 gelten daher entsprechend. 


 Kann ich Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen, wenn ich normaler-
weise einen Büroarbeitsplatz im Betrieb habe, nun aber Corona bedingt zuhause arbeiten muss? 
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Grundsätzlich sind Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht abzugsfähig. Ausnahms-
weise ist der Abzug zulässig, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Die Frage der Abziehbarkeit solcher Aufwendun-
gen kann erst im Rahmen der Veranlagung geklärt werden. 


 Kann der Arbeitgeber außergewöhnliche Betreuungsleistungen, die aufgrund der Corona-Krise 
für pflegebedürftige Angehörige und Kinder entstehen, steuerfrei erstatten? 


Ja. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf können zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbrachte Arbeitgeberleistungen bis zu einem Betrag von 600 Euro im Kalenderjahr je 
Arbeitnehmer steuerfrei bleiben. Der zusätzliche Betreuungsbedarf muss aus Anlass einer zwin-
genden und beruflich veranlassten kurzfristigen Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren entste-
hen. Bei behinderten Kindern, die außer Stande sind, sich selbst zu unterhalten, und bei denen die 
Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist, gilt dies auch, wenn das Kind 14 
Jahre oder älter ist. Begünstigte Betreuungsleistungen liegen auch vor, wenn sich der Arbeitneh-
mer um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmert, auch wenn dies im privaten Haushalt des 
Arbeitnehmers stattfindet. 


Das Vorliegen eines zusätzlichen Betreuungsbedarfes wird unterstellt, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund der Corona-Krise zu außergewöhnlichen Dienstzeiten arbeitet oder die Regelbetreuung 
der Kinder infolge der zur Eindämmung der Corona-Krise angeordneten Schließung von Schulen 
und Betreuungseinrichtungen (aktuell z. B. Kindertagesstätten, Betriebskindergärten, Schulhorte) 
weggefallen ist. 


Von einer kurzfristig zu organisierenden Betreuung ist so lange auszugehen, bis die entsprechen-
den Betreuungseinrichtungen ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen können. 


Bei Barleistungen des Arbeitgebers müssen dem Arbeitnehmer entsprechende Aufwendungen 
entstanden sein. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 


 
 Allgemeiner Hinweis 


Bei allen Erklärungen, die vom Steuerpflichtigen abzugeben sind und im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise stehen, gilt, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sein müssen. Insofern gilt nichts Anderes 
als bei anderen steuerlichen Erklärungen. Falsche Angaben sind strafbewehrt. 







